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gli atti parlamentari! !.:ultimo rapporto sul tema risale al 
1 3, sono dunque passati piu di 50 anni. lmmaginatevi 
eo 'e cambiato nell'aviazione civile in piu di 50 anni, per cui 
mi embra piu ehe legittimo ehe i nostri colleghi possano 
ave questo rapporto, leggerselo e discuterlo nei loro 
grup i parlamentari; e una questione minima di correttezza. 
Tra I' tro c'e il regolamento ehe ci dice ehe dobbiamo atte
nerci queste regole; ma al di la delle regole e una que
stione · rispetto verso i nostri colleghi. 

Binder ax (V, ZH): Es ist tatsächlich so, dass wir diesen 
Bericht in er Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen 
diskutiert aben. Es ist auch so, dass wir ihn in der SVP
Fraktion be andelt haben, und wir haben seit geraumer Zeit 
von verschi denen Organisationen Stellungnahmen dazu 
erhalten. Da ist das Einzige, das mich erstaunt: dass Orga
nisationen all nfalls im Besitz dieses Berichtes sind, dass 
Sie als Ratsm glieder diesen aber erst heute erhalten ha
ben. 
Insofern habe i ein gewisses Verständnis für den Ord
nungsantrag. Ich mpfehle Ihnen nichts; tun Sie, was Sie für 
gut halten! (Heite eit) 

Abstimmung - Vote 
Für den Ordnungsan ag 

der grünen Fraktio .... 111 Stimmen 
Dagegen .... 29 Stimm n 

04.3618 

Motion APK-NR. 
Zolltarifarische Mass 
Jährliche Berichtersta 
Motion CPE-CN. 
Mesures tarifaires. 
Rapport annuel 

Einreichungsdatum 29.06.04 
Date de depöt 29 06,04 
NationalraVConseil national 09.03.05 

La presldente (Meyer Therese, presiden ): Les deux rap
porteurs ont signale qu'ils renoni;:aient a s' primer. Le Con
seil federal y renonce egalement. Le Con eil federal pro
pose d'accepter la motion. 

Angenommen - Adopte 

04.065 

Schweizerische 
Exportrisikoversicherung. 
Bundesgesetz · 
Assurance suisse 
contre les risques a l'exportation. 
Lol federale 

Erstrat - Premier Conseil 
Botschaft des Bundesrates 24.09.04 (BBI 2004 5795) 
Message du Conseil federal 24.09.04 (FF 2004 5441) 
NationalraVConseil national 09.03.05 (Erstrat - Premier Conseil) 
NationalraVConseil national 14.03.05 (Fortsetzung- Suite) 

Antrag der Mehrheit 
Eintreten 

Amtliches Bulletin der Bun·desversammlung 

Antrag der Minderheit 
(Gysin Remo, Genner, Recordon) 
Nichteintreten 

Proposition de /a majorite 
Entrer en matiere 

Proposition de /a minorite 
(Gysin Remo, Genner, Recordon) 
Ne pas entrer en matiere 

Rennwald Jean-Claude (S, JU), pour la commission: C'est 
a une tres large majorite - la decision a ete prise par 21 voix 
contre 3 -, que la commission a adopte, en date du 24 fe
vrier 2005, le projet de loi sur l'assurance contre les risques 
a l'exportation. Ce texte remplace la loi federale du 26 sep
tembre 1958 sur la garantie contre les risques a l'exporta
tion. Le projet comporte deux innovations majeures: d'une 
part, l'elargissement de la couverture aux risques des ache
teurs prives; d'autre part, la transformation du fonds en une 
entreprise independante. 
Dans un premier temps, l'extension envisagee de la garantie 
suisse contre les risques a l'exportation aux risques de 
l'acheteur prive s'est heurtee a un certain scepticisme. 
D'aucuns en effet avaient de la peine a comprendre pour
quoi les pouvoirs publics devaient couvrir le risque que font 
courir a l'entrepreneur les exportations realisees entre des 
entreprises privees suisses et des entreprises privees des 
pays emergents et des pays en developpement. II taut toute
fois etre conscient du fait que la Suisse est le seul pays in
dustrialise important a ne pas couvrir le risque de l'acheteur 
prive. Or, le desavantage concurrentiel qui en resulte pour 
l'industrie suisse d'exportation met des emplois en danger. 
Ces emplois se situent surtout dans deux branches econo
miques: l'industrie des machines et la chimie, qui sont aussi 
nos deux principales industries d'exportation et qui jouent un 
röle central dans la vie economique et sociale de notre pays. 
Parmi les modifications que la commission a apportees au 
projet, il convient tout d'abord de signaler la differenciation 
des primes en fonction de la categorie du debiteur, ce qui 
entrai'ne aussi des consequences pour l'etablissement des 
comptes. Autrement dit, la commission souhaite que l'assu
rance distingue clairement la couverture des risques des en
treprises suisses selon qu'il s'agit de debiteurs prives ou de 
debiteurs publics. A ce propos, il taut encore signaler la deci
sion de la commission, prise par 21 voix contre 2 et 1 abs
tention, d'augmenter la limite de la couverture maximale 
pour les entreprises suisses envers les debiteurs prives au 
meme niveau que la couverture pour les debiteurs publics, 
c'est-a-dire au plus a 95 pour cent du montan! assure. 
Parmi les autres decisions importantes, la commission a 
aussi admis des representants des partenaires sociaux au 
sein du conseil d'administration de l'assurance contre les 
risques a l'exportation et cela a une nette majorite - dans ce 
cas, la decision a ete prise par 18 voix contre 6. Elle a aussi 
admis que dans ce conseil, il devrait y avoir une representa
tion equitable des deux sexes. En revanche, par 15 voix con
tre 9 et 1 abstention, la commission propose de renoncer a 
la creation d'un organe consultatif. 
Un long debat a eu lieu en commission pour savoir si les 
pouvoirs publics ne devaient couvrir le risque de l'entrepre
neur que si celui-ci garantissait les conditions de travail 
usuelles dans la branche. Concretement, cela aurait signifie 
que l'entreprise, pour pouvoir contracter une assurance con
tre les risques a l'exportation, aurait du etre partie prenante 
a la convention coilective de travail de force obligatoire ou 
non - dans les secteurs ou une teile convention existe - ou 
alors garantir ces conditions sur le plan contractuel. Dans la 
pratique, cette condition aurait ete facile a remplir puisqu'il 
existe des conventions de branche qui ont fait leurs preuves 
tant dans l'industrie des machines que dans la chimie, les 
deux secteurs qui tirent, et de loin, le plus grand profit de 
l'assurance contre les:.risques a l'exportation. La commis
sion a finalement renonce a inscrire une teile disposition 
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dans la loi. Mais sur le fond, et c'est tres important, l'idee n'a 
pas ete abandonnee. 
Concernant le respect des conditions de travail usuelles 
dans la branche, Monsieur le conseiller federal Deiss a en 
effet pris l'engagement que ces elements figureraient dans 
les conditions generales du contrat conclu par chaque entre
prise. Ce qui signifie que ces elements apparaitront deja im
primes dans le contrat. Monsieur le conseiller federal Deiss 
a aussi pris l'engagement qu'il le redirait en plenum, et nous 
sommes persuades qu'il le fera tout a !'heure. 
Le meme engagement a aussi ete pris s'agissant de la lutte 
contre la corruption, et ceci d'autant plus que ce principe est 
deja applique actuellement, puisqu'une declaration de non
corruption de la part de l'exportateur est deja exigee et fait 
partie integrante du contrat. 
La Suisse applique en outre diverses conventions internatio
nales qui font que l'assurance contre les risques a l'exporta
tion doit respecter ces normes, lesquelles font partie de ce 
qui est defini a l'article 6 alinea 2 du projet concernant le res
pect des principes de politique exterieure. Une teile disposi
tion fait partie des conditions generales du contrat. Je 
reviendrai tout a !'heure, lors de la discussion par article, sur 
certains aspects du projet. 
Pour l'instant, je vous invite, comme l'a fait la majorite, tres 
forte, de la commission, a entrer en matiere sur ce projet. 

Schneider Johann N. (AL, BE), für die Kommission: Das 
Bundesgesetz über die Schweizerische Exportrisikoversi
cherung, das wir heute beraten, entspricht einer Totalrevi
sion des Bundesgesetzes über die Exportrisikogarantie aus 
dem Jahre 1958, das es zu ersetzen gilt. Die Exportrisikoga
rantie (ERG) selbst besteht aber schon seit 1934. Sie ist 
eine Einrichtung des Bundes, bei der schweizerische Expor
teure die Zahlungen ihrer Kunden unter Bezahlung von Prä
mien gegen politische Risiken - Revolutionen, Unruhen, 
Kriege, staatliche Zwangsmassnahmen, Staatsbankrotte 
usw. - und Transferrisiken, bei denen es um die Devisenbe
wirtschaftung und Moratorien geht, versichern können. 
Die ERG ist laut dem bisherigen Gesetz ein Instrument zur 
Schaffung und zur Erhaltung von Arbeitsplätzen und zur Ex
portförderung, wie es alle Industrieländer kennen. Die ERG 
arbeitet heute eigenwirtschaftlich und in einem Bereich, der 
durch die Privatversicherungen nicht abgedeckt wird. Anlass 
für die Revision ist die Tatsache, dass die heutige ERG, im 
Gegensatz zu den analogen Einrichtungen aHer Standort
konkurrenten der Schweiz, das Delkredererisiko aus Ge
schäften mit privaten Bestellern, das private Käuferrisiko 
(PKR), nicht oder nur sehr eingeschränkt versichern kann. 
Die schweizerischen Exporteure erleiden dadurch einen 
Standortnachteil, der immer schwerer wiegt, weil im Zuge 
der weltweiten Privatisierungen viele bisher staatliche Kun
den zu privaten Kunden wurden und werden. Um diesen 
Standortnachteil zu eliminieren oder mindestens zu mildern, 
habe ich seinerzeit eine Motion (00.3568) eingereicht, die 
vom Nationalrat am 15. Dezember 2000 in der Form eines 
Postulates überwiesen wurde. Damit habe ich auch gleich 
meine Interessen offen gelegt, wobei meine eigene Unter
nehmung ERG-Finanzierungen beanspruchen kann und 
auch beanspruchen will. Denn es geht darum, dass wir die 
Arbeitsplätze in diesem Land erhalten und sichern, und dies 
nicht in erster Linie in der internationalen Umwelt tun. 
Die in der Botschaft dargestellten Untersuchungen zur 
Entwicklung auf den Exportmärkten einerseits und zu den 
internationalen Standards der Exportrisikoversicherung an
dererseits haben die kritisierte Lücke im Deckungsangebot 
der ERG bestätigt. Die WAK hat dazu auch Vertreter der Ex
portwirtschaft, der Versicherungswirtschaft, der NGO und 
der ERG-Geschäftsstelle angehört. Deren Stellungnahmen 

· lassen sich wie folgt zusammenfassen: 
1. Auf den internationalen Märkten spielen die Finanzie
rungsangebote des Exporteurs eine zentrale Rolle. Diese Fi
nanzierungsangebote stützen sich bei Exporten in schwieri
gere Märkte auf eine Exportkreditversicherung, wobei zu 
den schwierigeren Märkten auch China, Indien oder die ehe
maligen Staaten der Sowjetunion zählen. 

2. Die schweizerischen Exporteure kämpfen gegenüber ih
ren ausländischen Konkurrenten bei der Versicherung des 
PKR mit entscheidend kürzeren Spiessen. Sie können in 
manchen Fällen Geschäfte mit privaten Kunden mangels 
Deckungsmöglichkeit gar nicht tätigen, weil sie in ihrer Risi
kofähigkeit überfordert wären. Das betrifft besonders die 
KMU. In anderen Fällen müssen die schweizerischen Expor
teure im Vergleich mit ihren Konkurrenten Kostennachteile 
von bis zu 80 Prozent der Finanzierungskosten und von bis 
zu 7 Prozent des Verkaufspreises in Kauf nehmen. 

. 3. Unternehmungen, die auch ausländische Standorte ha
ben - z. B. in Deutschland, Frankreich oder Italien -, verla
gern ihre Geschäfte dorthin, weil sie dann ihre Exportkredit
risiken zu konkurrenzfähigen Konditionen versichern kön
nen. Damit verlagern sie Wertschöpfung und Arbeitsplätze 
aus der Schweiz. Bei Standortentscheiden erscheint die 
Lücke im ERG-Angebot immer mehr als Belastung. 
4. Ein wirklich konsistentes Garantieangebot der Versiche
rungswirtschaft besteht nur im kurzfristigen Bereich, d. h. für 
Kredftfristen bis zu 360 Tagen und für die sogenannten 
OECD-Kernländer. Kreditfristen über 720 Tage und für die 
Nicht-OECD-Kernländer sind nicht marktfähig, und im Be
reich zwischen 3.60 und 720 Tagen ist das Angebot der Pri
vatversicherer für Einzelgeschäfte nicht stabil. Die Versiche
rer weisen aber darauf hin, dass sich auch ihr Angebot ver
ändern kann und dass bei der Auslegung des gesetzlichen 
Subsidiaritätsprinzips solchen Veränderungen Rechnung zu 
tragen ist. 
5. Die NGO-Vertreterin hat in der Anhörung vor allem postu
liert, dass in der Schweizerischen Exportrisikoversicherung 
(Serv) die entwicklungspolitischen, sozialen un_d ökologi
schen Gesichtspunkte angemessen zur Geltung kommen 
müssen. 
Aufgrund der Botschaft und der Anhörung der betroffenen 
Wirtschaftskreise kam die WAK zum Schluss, dass Hand
lungsbedarf besteht und die Deckungslücke der ERG im Be
reich des privaten Käuferrisikos geschlossen werden muss. 
Dabei sind aus ordnungspolitischer Perspektive aber zwei 
Voraussetzungen zu beachten: Die staatliche Exportrisiko
versicherung wird subsidiär zum privaten Markt positioniert, 
und sie muss eigenwirtschaftlich sein. Beide Prinzipien wer
den als zentrale geschäftspolitische Grundsätze der Serv im 
neuen Gesetz verankert, ebenso wie die Berücksichtigung 
der Prinzipien der schweizerischen Aussenpolitik. 
Die WAK teilt die Auffassung des Bundesrates, dass mit der 
Einführung der PKR-Deckung auch die Organisation der Ex
portrisikoversicherung neu zu gestalten ist. Sie muss die An
forderungen des künftigen Versicherungsgeschäftes und der 
Corporate Governance abdecken, genügend Selbstständig
keit für die operative Führung lassen und gleichzeitig dem 
Bund die nötigen Instrumente zur strategischen Steuerung 
und zur Wahrung seiner Interessen geben. Die vorgeschla
gene Lösung einer öffentlich-rechtlichen Anstalt mit eigener 
Rechtspersönlichkeit scheint dafür die adäquate Rechtsform 
zu sein. 
Insgesamt erachtet die WAK das vorgeschlagene Exportrisi
koversicherungsgesetz, das ja materiell über weite Strecken 
bisheriges Recht übernimmt, als gute Grundlage für die Um
setzung der angesprochenen materiellen und organisatori
schen Neuerungen. Die y.JAK beantragt Ihnen vor allem in 
folgenden Punkten eine Änderung gegenüber der bundes
rätlichen Vorlage: 
1. Getrennte Bewirtschaftung der Risiken für private und öf
fentliche Schuldner: Wir werden bei Artikel 6 Absatz 1 Buch
stabe abis, Artikel 11 Absatz 1 bis, Artikel 14 Absatz 2 und 
Artikel 30 Absatz 1 darauf zu reden kommen. 
2. Gleich hohe gesetzliche maximale Deckungssätze von 
95 Prozent für private und öffentliche Schuldner. Dies wird in 
Artikel 17 zu behandeln sein. 
3. Berücksichtigung der Sozialpartner bei der Besetzung 
des Verwaltungsrates und Verzicht auf den Beirat. Das wer
den wir in Artikel 24 Absatz 1 und Artikel 27 diskutieren. 
Dem Bund erwachsen aus der Gesetzesrevision keine Zu
satzbelastungen, weil die Serv, wie gesagt, ebenso an die 
Eigenwirtschaftlichkeit gebunden ist, wie dies herkömmli-

Bulletin officiel de l'Assemblee federale 
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cherweise die ERG .. war. Diese erzielte in den vergangenen 
Jahren erhebliche Uberschüsse, sodass sie seit Mitte 2004 
ohne Bundesvorschuss - der marktkonform verzinst wurde -
und mit sehr gut dotierten Reserven dasteht. Die Unterstüt
zung des Bundes besteht lediglich darin, dass er eine Platt
form zur Verfügung stellt, die keine Gewinne erzielen muss, 
an internationalen Umschuldungen teilnehmen kann und 
sich in ihrem Handeln, wie es dem besonderen Charakter 
der Exportfinanzierungsgeschäfte entspricht, auf einen lang
fristigen Horizont ausrichten kann. 
Die Erneuerung der schweizerischen Exportrisikogarantie ist 
eine standortpolitische Massnahme zugunsten jenes Teils. 
unserer Wirtschaft, der einerseits massgebend zum schwei
zerischen Wohlstand beiträgt, andererseits aber auf den in
ternationalen Märkten immer mehr unter Druck gerät. Unter 
diesem Druck können wir uns Standortnachteile, wie sie 
heute im Bereich der Exportrisikoversicherung bestehen, 
nicht mehr leisten. Wer glaubt, die schweizerische Export
wirtschaft sei unangreifbar, dem muss ich die schmerzliche 
Tatsache in Erinnerung rufen, dass unsere Exporte laut Un
tersuchungen der OECD in den letzten zwanzig Jahren 
deutlich weniger gewachsen sind als jene der EU. Nebenbei 
bemerkt: Seit ich im Sommer 2000 die erwähnte Motion ein
gereicht habe, die dann in der Wintersession 2000 als Pos
tulat überwiesen wurde, hat die Industrie 15 Prozent ihrer 
Arbeitsplätze in diesem Land abbauen müssen. 
In der Gesamtabstimmung hat eine Minderheit die Ableh
nung der ganzen Vorlage verlangt, weil ein Grossteil der Ab
änderungsanträge keine Gnade gefunden hätten und das 
Ergebnis deshalb bis ins Detail unbefriedigend sei. Gemäss 
Artikel 74 Absatz 5 des Parlamentsgesetzes kommt dies 
einem Nichteintreten gleich. Aus diesem Grund steht auf 
der Fahne der Nichteintretensantrag der Minderheit Gysin 
Remo. 
Die Mehrheit der Kommission - das Ergebnis lautete 21 zu 
3 Stimmen - beantragt dagegen dem Rat, auf das Bundes
gesetz über die Schweizerische Exportrisikoversicherung 
einzutreten. 
Lassen Sie mich gleich noch einen Nachsatz anfügen: Stö
ren Sie sich nicht an der Art und Weise, wie der momentane 
Text da oder dort formuliert ist. Es ist bereits in der WAK ver
einbart worden, dass die Redaktionskommission nachträg
lich dafür sorgen wird, dass zum Beispiel die sprachliche 
Gleichbehandlung respektiert wird. 
Die Kommission beantragt Ihnen also mit 21 zu 3 Stimmen 
Eintreten auf die Vorlage. 

Gysin Remo (S, BS): Am Samstag ruft man zur Verzichtpla
nung auf, und am Mittwoch bietet man den Staat auf, um 
seine eigene Kasse zu füllen. Das soll verstehen, wer will; 
ich habe kein Verständnis dafür, wenn die Kreise, die bei je
der Gelegenheit nach Privatisierung, nach weniger Staat, 
nach mehr Sparen rufen, jetzt kommen und bei einer Sache, 
die sehr umstritten und nicht nötig ist, sagen, da müsse der 
Staat einspringen. Bei einer urprivatwirtschaftlichen Angele
genheit, nämlich einem Kauf und Verkauf, soll jetzt der Staat 
das Risiko tragen. 
Ein paar Vorbemerkungen: Auch wenn die Minderheit gegen 
diese Vorlage ist, so sind wir durchaus für Exportförderung, 
für Standortförderung, für Zollerleichterungen,. für die Re
form der 0sec, für Technologieförderung, Bildung und Wis
senschaft. Unsere Industrie braucht Unterstützung. Wir sind 
auch für eine Exportrisikogarantie im staatlichen Bereich; 
hier geht es aber ausschliesslich um den privaten Bereich. 
Das ist schwieriger. Wie wollen Sie einen privaten Käufer in 
Amerika, Oklahoma oder China beurteilen? Das ist eine völ
lig andere Qualität der Beurteilung, als wenn Sie einen Staat 
beurteilen müssen. Das Risiko steigt, und das schlägt sich 
dann auch beim Staat nieder, der letztlich die Risiken auffan
gen muss. Ich werde darauf zurückkommen. 
Es gibt keine Evaluation; es ist schlicht eine Behauptung, 
diese Versicherungserweiterung würde mehr Arbeitsplätze 
und Wohlstand schaffen. Deutschland ist ein Weltmeister im 
Export und hat die grösste Arbeitslosigkeit in Europa. Es gibt 
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beim Export höhere Dividenden, aber nicht mehr Arbeits
plätze; den Tatbeweis für das Gegenteil müssen jene, die 
diese Vorlage unterstützen, erst noch antreten. 
Ich konzentriere mich jetzt auf zwei, drei Punkte. Dass hier 
falsche Anreize gesetzt werden, dass grössere Risiken in 
Kauf genommen werden, ist klar. Dass ein Anreiz geschaf
fen wird, um ein privates Angebot zu verhindern, wenn der 
Staat diese Aufgabe übernimmt, ist auch klar. Nun kommt 
der Trick mit der Eigenverantwortung: Die Befürworter sa
gen, das Versicherungsgefäss trage sich mit den Prämien 
selbst. Es wird so getan, wie wenn das ein Bassin wäre, das 
sich mit dem eigenen Wasser erneuert. Dem ist nicht so. Es 
gibt eine Nebenleitung; das können Sie nachlesen. Der Me
chanismus ist folgender: Ein privater Importeur, z. 8. in Viet
nam, kann nicht bezahlen; dann ist in. diesen Ländern nor
malerweise der Staat da, um für den Privaten zu bezahlen. 
Es gibt eine Art Staatsgarantie, das ist in Vietnam, China 
und auch in andern Ländern für wichtige Güter normal. 
Wenn sich Vietnam dann verschuldet und die Verschuldung 
so gross wird, dass eine Umschuldung stattfinden muss, 
kommen die Mechanismen der bilateralen und der multilate
ralen Entschuldungsabkommen zum Trag~n, über Weltbank, 
IWF und andere. Das heisst, die Verschuldung wird staatlich 
umgeschuldet, refinanziert. Das heisst, es gibt eine Finan
zierung mit öffentlichen Geldern. Das können Sie in Artikel 7 
dieses Gesetzes nachlesen. 
Dieser Teil über das Geld wird überhaupt nicht erwähnt und 
war der WAK keine Zeile wert. Es gab keine Diskussion über 
Artikel 7; das können Sie im Protokoll nachsehen. Das 
wurde schlicht übersehen, und jetzt wird behauptet, das 
Ganze würde ohne zusätzliche staatliche Mittel laufen. Das 
ist ein buchhalterischer Trick, das ist eine Falschmeldung; so 
läuft die Eigenfinanzierung nicht. Ich bitte Sie, Herr Bundes
rat, diese Entschuldungsmechanismen gemäss Artikel 7 zu 
erklären, damit das offensichtlich wird. 
Es gibt ein weiteres Argument, jenes der gleich langen 
Spiesse. Es leuchtet vorerst ein. Sie müssen aber die ganze 
Palette anschauen: die Exportförderung, die Standortpolitik, 
die Technologieförderung. Schauen Sie das bitte an; da 
steht die Schweiz recht gut da, mit Steuervorteilen usw. Wir 
haben einen guten Standort, wir können gut exportieren. 
Dazu kommt noch Folgendes: Es wird nie von gleich langen 
Spiessen geredet, wenn es um die Pflichten der Unterneh
men geht. Die EU und die USA haben viel stärkere Ver
pflichtungen in ihre Freihandelsabkommen aufgenommen. 
Die Arbeits- und Menschenrechte z. 8., die in der ILO defi
niert sind, sind Bestandteil der EU-Abkommen und der Ab
kommen der USA. In der Schweiz findet das nicht statt, aber 
in diesem Zusammenhang wird nicht mehr von gleich langen 
Spiessen geredet. 
Was hier auf dem Tisch ist, bitte ich Sie abzulehnen. Wir ha
ben das nicht nötig. Wir haben Alternativen, und diese lau
ten so: Man verzichtet auf faule Kredite; man benützt 
Bankakkreditive, Bankgarantien, für Importeure allenfalls 
Staatsgarantien. Für gewisse Länder wie Russland braucht 
man einen Agenten vor Ort, sonst läuft alle& schief. Es gibt 
Instrumente: Wir haben die 0sec, die Handelsbanken. Das 
zusätzliche Instrument der Versicherung privater Käu
ferrisiken beansprucht zusätzliche Finanzen und ist nicht 
nötig. Ich bitte Sie deswegen, auf diese Vorlage nicht einzu
treten. 
Eine Schlussbemerkung: Auf der Fahne sieht es so aus, als 
hätte die Minderheit am Anfang in der WAK Nichteintreten 
beantragt. Dem ist nicht so. Wir waren am Schluss der Dis
kussion in der WAK der Überzeugung, dieser Vorlage nicht 
zustimmen zu können. 
Dann haben die Juristen des Parlamentes gesagt: Das muss 
man so «einpacken», wie es jetzt auf der Fahne steht. Ich 
sage das nur, um Missverständnisse wegzuräumen. · Die 
Minderheit hat also nicht vor der Diskussion in der WAK 
Nichteintreten beschlossen, sondern danach. 
Ich bitte Sie, die Minderheit zu unterstützen. 

Genner Ruth (G, ZH): Die traditionelle Trennung zwischen 
Wirtschafts- und Umweltpolitik, zwischen Handels- und Ent-
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wicklungspolitik, zwischen Aussen- und Innenpolitik wird den 
anstehenden Herausforderungen an die schweizerische 
Politik nicht mehr gerecht. Diese Bereiche sind zunehmend 
miteinander vernetzt und dürfen nicht für sich - isoliert -
betrachtet und behandelt werden. 
Der von der WAK überarbeitete Gesetzentwurf zur Schwei
zerischen Exportrisikoversicherung bietet für diese Proble
matik keine befriedigende Antwort, da er, statt auf Vernet
zungen einzugehen, die traditionellen Trennungen unter
mauert. Die Einführung der Abdeckung des privaten Käufer
risikos als wichtigste Neuerung zeigt, dass in diesem Ge
setzentwurf nach wie vor die sozialen, humanitären und 
menschenrechtlichen Aspekte der schweizerischen Aussen
politik den rein wirtschaftlichen Interessen untergeordnet 
werden. Durch diesen starken Fokus auf die Aussenhan
delspolitik werden vor allem kurzfristige, finanzielle, natio
nale Eigeninteressen bedient, welche jedoch im Wider
spruch zu den langfristigen Zielen der schweizerischen Ent
wicklungspolitik stehen oder gar zu Abstrichen bei der Ent
wicklungspolitik führen. Doch nur eine kohärente Aussen
politik ist effektiv und effizient. 
Wir Grünen stehen für eine glaubwürdige Aussenpolitik ein. 
Die grüne Fraktion bittet Sie daher, nicht auf diese Vorlage 
einzutreten, denn dieser Gesetzentwurf torpediert einmal 
mehr die Kohärenz der Prinzipien der Schweizer Aussenpo
litik, da er die Bereiche der Entwicklungszusammenarbeit, 
der Menschenrechte und der Friedens- und Umweltpolitik 
ausklammert. Dies geht aus folgenden Punkten eindeutig 
hervor: 
1. Die Exporte von Schweizer Unternehmen im Rahmen von 
umwelt-, sozial- und entwicklungspolitisch sensitiven Projek
ten können gravierende Folgen haben. Mammutstaudämme 
in Entwicklungsländern beispielsweise können zu massiven 
Umweltschäden, zu Verletzungen der Menschenrechte bei 
Umsiedlung und Enteignung der ansässigen Bevölkerung 
sowie zu negativen Auswirkungen auf die lokale Wirtschaft 
führen. Wenn die Schweiz im Namen der Wirtschaftsförde
rung Versicherungsleistungen für Exporte im Rahmen solch 
sensitiver Projekte gewährt, handelt sie im Widerspruch zu 
ihrer Menschenrechts-, Umwelt- und Entwicklungspolitik. 
Dieser Gesetzentwurf versäumt es, in diesem Bereich die 
nötigen Garantien zu geben. Er unterlässt es gar, diese Be
reiche in den Grundsätzen seiner Geschäftspolitik explizit zu 
erwähnen. 
2. Indem Lieferungen von Waffen, Kriegsmaterial und ande
ren Rüstungsgütern als versicherbares Exportgeschäft nicht 
ausgeschlossen werden, öffnet das Gesetz Tür und Tor für 
eine unverhältnismässige Verkaufsförderung dieser Güter. 
Dabei nimmt es keine Rücksicht auf die vom Bundesrat 
empfohlene Zurückhaltung beim Handel mit Rüstungsgütern 
in sensitive Abnehmermärkte und steht somit nicht im Ein
klang mit der schweizerischen Friedenspolitik. 
3. Als weiterer problematischer Punkt ist die Zusammenset
zung des Verwaltungsrates zu nennen, dem in der neuen 
Fassung eine grössere Entscheidungsmacht und Autonomie 
gegeben wird. Indem der Bundesrat auf die gesetzliche 
Festlegung einer nach Interessen ausgeglichenen Zusam
mensetzung des Verwaltungsrates verzichtet, unterschätzt 
er die Komplexität der Auswirkungen von Exportrisikogaran
tien. Da die Exporte problematische Folgen nach sich zie
hen können, ist es nicht zulässig, dass sich der Verwaltungs
rat möglicherweise allein aus Fachleuten aus der Wirtschaft 
zusammensetzt. Die gesetzliche Festlegung der Ernennung 
von mindestens einem Mitglied einer Nichtregierungsorgani
sation, die sich mit Umwelt, Menschenrechten, Korruption 
und/oder Entwicklungspolitik befasst, ist für eine nach Inter
essen ausgeglichene Versicherungsgewährung unverzicht
bar. 
4. Ein letzter wichtiger Punkt betrifft die Transparenz. Mit der 
Versicherung der privaten Käuferrisiken wird das Geschäft 
der Schweizerischen Exportrisikoversicherung im Bereich 
Informationsbeschaffung, Bonitätsabklärung und Schaden
verminderungsmassnahmen komplexer werden als im Rah
men der bisherigen Versicherungen von Geschäften mit 
staatlichen Käufern. Dem damit steigenden Transparenzbe-

darf wird in der Vorlage auf keiner Ebene Rechnung getra
gen. Auf der Ebene des Versicherungsnehmers müssen 
vollständige und korrekte Angaben zum Exportgeschäft und 
zum Gesamtprojekt, auf welches sich dieses bezieht, eine 
Grundvoraussetzung für eine Versicherungsdeckung sein. 
Die zweite Ebene betrifft die Kommunikation zwischen der 
Exportrisikoversicherung und der schweizerischen Öffent
lichkeit. Auch hier ist Transparenz unabdingbar, im Entwurf 
jedoch nicht gegeben. Der Zugang der Öffentlichkeit zu den 
Informationen über Exportgeschäfte stellt die notwendige 
demokratische Kontrolle darüber her, dass sich wirtschaft
liche und menschenrechtliche Interessen die Waage halten. 
Bei der Absicherung von Exportgeschäften trägt die 
Schweiz eine Mitverantwortung für die Folgen, welche diese 
möglicherweise mit sich bringen können. In der vorliegenden 
Fassung des Exportrisikoversicherungsgesetzes werden vor 
allem die wirtschaftlichen Aspekte des Exportgeschäftes be
rücksichtigt. Kaum Beachtung finden jene Aspekte, die mit 
Menschenrechten, Umwelt-, Entwicklungs- und Friedenspo-
litik zusammenhängen. · 
Wir von der grünen Fraktion bitten Sie deshalb, auf diese 
Vorlage nicht einzutreten, damit sich wirtschaftliche und 
menschenrechtliche Interessen in Zukunft zumindest besser 
die Waage halten können. 

Spuhler Peter (V, TG): Zuerst möchte ich Ihnen meine Inter
essen offen legen: Meine Unternehmung Stadler Rail arbei
tete bereits einige Male mit der Exportrisikogarantie (ERG) 
zusammen. Die Erfahrungen waren positiv, und aus diesem 
Grund war ich bei diesem Geschäft auch sehr kritisch, denn 
wir sollten mit dieser Ausweitung auf die privaten Delkrede
rerisiken nicht den gut organisierten und finanziell eigenwirt
schaftlichen ERG-Teil für die staatlichen Risiken gefährden. 
Die Situation heute ist folgende: Nur der staatliche Teil kann 
abgesichert werden, d. h. das politische Risiko, das Transfer
risiko und schlussendlich das Delkredererisiko. Mit der heu
tigen Fassung ist es aber nicht möglich, das private Käufer
risiko abzusichern. 
Ich möchte in aller Form und vor allem auch zuhanden mei
ner Kollegen auf der linken Seite darauf hinweisen: Die 
ERG, wie sie heute in Kraft ist, ist selbsttragend. Wir verdie
nen Geld damit; letztes Jahr betrug der Uberschuss über 
200 Millionen Franken. Wir haben Überschüsse seit über 
zehn Jahren. Nach dem Debakel mit der Absicherung des 
Währungsrisikos - und zwar nur auf die negative Seite -, als 
schlussendlich eine Bundesbevorschussung von über 2,5 Mil
liarden Franken nötig war, konnten diese Gelder aus den 
Überschüssen zurückgeführt werden. Heute· ist nur noch ein 

· Betrag von 150 Millionen Franken offen. Das ist ein ganz 
wichtiger Ansatz, dass wir hier nicht irgendwelche Staatsgel
der brauchen, sondern dass die Wirtschaft diese Versiche
rungsleistungen mit den entsprechende.ri Ausfällen selber 
finanziert und auch noch entsprechende Uberschüsse gene
riert. 
Ich möchte Sie an dieser Stelle auch nochmals darauf hin
weisen, wie wichtig die Exportindustrie für dieses Land ist. 
Wir haben ein Bruttoinlandprodukt von etwas über 400 Mil
liarden Franken. Davon entfallen 43 Prozent auf den Export. 
Wenn Sie die derzeitige Wachstumsschwäche, also das 
sehr geringe Wachstum anschauen, dann sehen Sie, dass 
aus dem Export noch der grösste Teil dieses Wachstums 
kommt. · 
Ich möchte hier nochmals auf die Ausführungen meines Vor
redners, Remo Gysin, hinweisen. Er versucht jetzt für den 
Exportstandort Schweiz eine Situation zu generieren, in der 
wir klare Nachteile erhalten würden. Die Vertreter der linken 
Seite sind dann die Ersten, die bei Arbeitsplatzabbau und 
Werkschliessungen wieder mit der roten Fahne vor dem 
Werktor stehen und entsprechend protestieren. Seien Sie 
hier vorsichtig, damit wi~ nicht das Kind mit dem Bade aus
schütten. 
Was ist nun das Problem, das zu dieser Vorlage geführt hat? 
Es geht eigentlich um drei Bereiche. Immer mehr Staatsin
dustrien - in der Elektrizitätswirtschaft, aber auch im Infra-
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strukturbereich - werden heute privatisiert, speziell auch in 
den ehemaligen Ostblockländern. Das bedeutet, dass für die 
Käufer die staatliche Exportrisikoversicherung nicht mehr 
zum Zuge kommt und wir dadurch ein Problem haben. In an
deren Ländern, etwa in Deutschland, Italien oder Frankreich, 
mit denen wir in einem direkten Konkurrenzkampf stehen, 
können diese Leistungen, diese Käuferrisiken von Privaten, 
versichert werden. Hier haben wir einen klaren Nachteil. Ich 
denke, es ist an uns, diese Lücke zu schliessen und mit ei
ner vernünftigen Vorlage dafür zu sorgen, dass wir wieder 
gleich lange Spiesse haben, sodass Grosskonzerne eben 
nicht Arbeitsplätze verlagern, weil vorgängig entsprechende 
Aufträge aus der Schweiz in eine Tochtergesellschaft in 
Deutschland oder Frankreich verlagert worden sind. Zusätz
lich haben wir natürlich einen in zunehmendem Masse glo
balisierten Wettbewerb und dadurch einen entsprechenden 
Konkurrenzkampf. 
Die Exportindustrie darf nicht abwandern; die Exportindus
trie, die einen wichtigen Teil unseres Werkplatzes Schweiz 
darstellt, müssen wir hier behalten. Somit ist es richtig, dass 
wir versuchen, eine vernünftige Vorlage in dieser Richtung 
zu generieren. 
Noch ein Hinweis zµr Binnenwirtschaft: Wir haben immer die 
Diskussion Exportindustrie versus Binnenwirtschaft. Ich er
innere Sie daran: Bei der Personenfreizügigkeit würde die 
Binnenwirtschaft am liebsten möglichst hohe Mauern um die 
Schweiz ziehen; sie möchte einen möglichst grossen Schutz 
und eine möglichst grosse Abschottung. Die Exportindustrie 
braucht aber diese Märkte. In diesem Fall hier hängt natür
lich die Binnenwirtschaft mit vielen KMU ganz direkt an der 
Exportindustrie; die KMU sind Zulieferanten für die Exportin
dustrie. Wenn die Exportindustrie über längere Zeit entspre
chende Nachteile in diesem Land erleidet, dann wird sie die 
Arbeitsplätze verlagern müssen. Somit trifft das auch voll die 
KMU. Bitte denken Sie hier auch an diesen Punkt. 
Die Diskussion im Vorfeld - auch in der Kommission für Wirt
schaft und Abgaben, die dieses Geschäft behandelt hat -
lautete natürlich: Wie weit können wir hier öffnen; wie weit ist 
der Staat bereit, die privaten Käuferrisiken zu versichern? 
Ich war am Anfang - das gebe ich sehr gerne zu - gegen
über dem parlamentarischen Vorstoss von Herrn Schneider 
sehr kritisch eingestellt. Für mich ging es darum, dass wir 
aufpassen müssen, dass dem Staat nicht einfach unkalku
lierbare Risiken zugeschoben werden, die schlussendlich zu 
entsprechenden Ausfällen führen. 
Ich habe immer wieder das Beispiel von Bangalore ge
bracht. Irgendein Käufer in Indien - Bangalore, das tönt 
noch attraktiv; ich war zwar noch nie dort, aber es soll dort 
auch einige l)nternehmungen geben, die in der Schweiz ein
kaufen - kauft in der Schweiz zehn Maschinen. Wer soll jetzt 
die Bonitätsprüfung für dieses Geschäft übernehmen? Kann 
das der Staat tun? Ist das auch eine staatliche Aufgabe? Ich 
glaube, heute haben wir mit der Vorlage, wie wir sie auf der 
Fahne finden, eine Situation generiert, in der wir auch zu 
diesem Punkt klar Ja sagen können. 
Wir haben gleich lange Spiesse; wir haben Transparenz. Wir 
haben versucht, mit diesen zwei Kategorien - staatliche Ri
siken, das heisst Käuferrisiken von staatlichen Schuldnern, 
und private Risiken - eine Zweiteilung vorzunehmen, mit der 
entsprechenden getrennten Rechnungslegung, mit den ent
sprechenden unterschiedlichen Prämien und abgestuft nach 
entsprechenden Risikobetrachtungen. 
Ich denke, mit diesem Lösungsansatz kann auch die SVP
Fraktion, die sich anfangs zu diesem Geschäft eher kritisch 
geäussert hat, Ja sagen. Die Fraktion hat gestern einstim
mig beschlossen, auf diese Vorlage einzutreten. 
Ich bitte auch Sie, speziell von der linken Seite, etwas für 
den Werkplatz Schweiz zu tun, di.e Exsportrisikoversiche
rung in diesem Ausmass anzunehmen und entsprechend 
Arbeitsplätze in der Schweiz zu behalten und ihrer Verlage
rung vorzubeugen. 

Aeschbacher Ruedi {E, ZH): Herr Spuhler, ich habe Ihnen 
gut zugehört. Im ersten Teil Ihres Votums haben Sie einer
seits gesagt, die Versicherung sei ja eigentlich sogar gewinn-
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bringend. Andererseits haben Sie von 150 Millionen Franken 
gesprochen, die noch offen sind. Ist jetzt unter dem Strich ein 
Gewinn vorhanden, oder haben wir noch offene Schulden? 
Das ist die erste Frage. 
Die zweite Frage ist folgende: Wenn das ein gewinnträchti
ges Geschäft sein könnte und Sie immer von weniger Staat 
sprechen, warum organisiert das die Wirtschaft nicht selbst? 

Spuhler Peter (V, TG): Herr Aeschbacher, ich muss Sie lei
der korrigieren. Sie haben mir nicht gut zugehört. Ich habe 
Folgendes gesagt: Die Exportrisikogarantie, wie sie momen
tan funktioniert, ist selbsttragend. Wir hatten in den Siebzi
gerjahren entsprechende Verluste eingefahren. Es gab eine 
Bundesbevorschussung von 2,47 Milliarden Franken. Sie 
wurde in den letzten zehn Jahren durch die Gewinne, die 
von der Wirtschaft gemacht wurden, auf 150 Millionen Fran
ken heruntergefahren. Bis heute hat der Bund hier nichts a 
fonds perdu eingeschossen, sondern nur bevorschusst. Im 
Jahr 2003 gab es einen Ertragsüberschuss von 223 Millio
nen Franken, glaube ich. 
Warum organisieren wir uns in der Wirtschaftnicht nicht 

· selbst? Es gibt gewisse Risiken, vor allem im staatlichen Be
reich, die die Privatwirtschaft, also die private Versiche
rungsbranche, nicht versichert. Dafür braucht es halt den 
Staat. Aber nochmals: Es ist eine selbsttragende Versiche
rung, und der Staat schiesst keine Gelder ein. Ich hoffe, die 
Frage sei zu Ihrer vollen Befriedigung beantwortet worden. 

Leutenegger Oberholzer Susanne (S, BL): Die Totalrevi
sion des Exportrisikoversicherungsgesetzes bringt eine Ver
selbstständigung der heutigen Exportrisikogarantie und 
zugleich eine Ausdehnung der versicherbaren Risiken, in
dem neu auch das private Käuferrisiko versichert werden 
soll. Bereits der jetzige Stand der heutigen Debatte und 
auch die offengelegten Fragen zeigen das ganze Span
nungsfeld, in dem man sich ideologisch hier positionieren 
kann - in den Fragen StaaVprivat, Schweiz/Welt. Dement
sprechend hat sich auch die SP-Fraktion den Positionsbe
zug alles andere als leicht gemacht. Wir sind in der Fraktion 
grossmehrheitlich für Eintreten auf die Vorlage und haben ihr 
in der Kommission auch grossmehrheitlich zugestimmt. 
Ausschlaggebend für unsere Positionierung war die Bedeu
tung der Exportwirtschaft für die Arbeitsplätze in der 
Schweiz. Es ist so, dass die wichtigen Konkurrenzländer der 
Schweiz die Versicherung privater Käuferrisiken, die von der 
Privatassekuranz nicht versichert werden, kennen; folglich 
müssten wir gleichziehen. Aber - das möchte ich auch an 
die Adresse von Herrn Spuhler sagen -: Es ist nur verständ
lich, wenn eine Minderheit mit unserem Fraktionskollegen 
Remo Gysin über den Nichteintretensantrag versucht, die 
bürgerlichen Parteien an ihren eigenen Massstäben zu mes
sen und die Abdeckung der privatwirtschaftlichen Risiken 
der Privatwirtschaft aufzuerlegen. Nur ist diese Vorlage, lie
ber Remo Gysin, ein suboptimales Versuchsfeld. Ich glaube 
nicht, dass die von Herrn Gysin aufgezeichneten Alternati
ven tatsächlich die privaten Delkredererisiken vollständig 
ausschliessen beziehungsweise verringern würden, womit 
wir auch noch nicht die gleichen Spiesse für die Exportwirt
schaft in der Schweiz hätten. Ich nehme an, dass die Kom
missionssprecher dazu noch Stellung nehmen werden. 
Hier und jetzt - das möchte ich auch für die eigene Fraktion 
hier festhalten - geht es darum, für die Schweizer Lohnab
hängigen in der Exportwirtschaft und in den Zulieferbetrie
ben für die Zukunft ihrer Arbeitsplätze in der Schweiz die 
gleich langen Spiesse zu schaffen wie für ihre ausländi
schen Kolleginnen und Kollegen. Dazu gehört heute, ob uns 

. das jetzt ideologisch passt oder nicht, als Standard die Absi-
cherung der privaten Käuferrisiken, soweit sie nicht marktfä
hig sind. Wir stimmen deshalb grossmehrheitlich dem 
erweiterten Geltungsbereich zu. 
Für uns unabdingbar ist dabei, dass zwischen den privaten 
und den staatlichen Risiken durchweg eine getrennte, trans
parente Rechnung geführt wird. Das heisst getrennte Rech
nungsführung, getrennte Risikokalkulation, getrennte Be
rechnung der Wirtschaftlichkeit, getrennte Prämienkalkula-
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tion und die Sicherstellung, dass keine Quersubventionie
rung stattfindet. An dieser Trennung ist wahrscheinlich vor 
allem auch Herr Spuhler interessiert. Er hat mit seinem Un
ternehmen natürlich kein Interesse daran, dass die Absiche
rung der staatlichen Risiken durch private Käuferrisiken zu
sätzlich belastet wird. Sie sehen also, es wird in dieser De
batte sehr vieles von Interessen bestimmt. Die Kommission 
hat die Trennung konsequent umgesetzt und dies auch ge
setzlich verankert. 
Nun zu einer ideologischen Frage: Diese Vorlage ist für uns 
auch der beste Beweis dafür, dass Privatisierungen viele 
neue Probleme und auch einen erhöhten Regulierungsbe
darf nach sich ziehen. Viele der neuen, privaten Käuferrisi
ken für die schweizerische Exportindustrie sind die Folge 
einer Privatisierungspolitik in den Entwicklungs- und Schwel
lenländern, Remo Gysin und Frau Genner haben darauf hin
gewiesen. Mit dieser Vorlage - das ist völlig klar, das können 
wir auch nicht verstecken - wird die Lösung dieser Probleme 
nun wieder ein Stück weit dem Staat auferlegt. 
Das Gesetz ist aber für mich auch zugleich der beste Beweis 
dafür, dass eine intelligente Standortpolitik auf einem Zu
sammenspiel von Staat und Privaten beruht. Im lichte die
ser Erkenntnis, meine Damen und Herren vor allem von der 
bürgerlichen Seite, müsste eigentlich Ihr ständiges Gejam
mer und Wettern gegen den Staat und gegen die angeblich 
hohe Staatsquote endlich einmal aufhören. Ich hoffe tat
sächlich, dass Sie sich in dieser Frage als ebenso lernfähig 
erweisen wie die SP. Ich warte gerne auf eine aktive Unter
stützung von Ihrer Seite für eine prospektive Industriepolitik 
in der Schweiz. 
Mit dieser Vorlage und der Schaffung der Serv wird zugleich 
aus der bisherigen Geschäftsstelle eines Fonds ohne eigene 
Rechtspersönlichkeit neu eine öffentlich-rechtliche Anstalt 
mit eigener Rechtspersönlichkeit und Organisation. Persön
lich bin ich, wie sicher auch meine Partei, grundsätziich der 
dezidierten Meinung, dass eine staatliche Organisation auf 
Dauer gut geführt, wirtschaftlich effizienter und vor allem bil
liger wäre. Bester Beweis dafür sind für mich die kantonalen 
Gebäudeversicherungen; die staatlichen Versicherungen ar
beiten kostengünstiger als die privaten. 
Sie haben sich jetzt, Herr Bundesrat Deiss, für eine Auslage
rung entschieden. Das wird zwangsläufig zu höheren Kosten 
führen, allein schon für die Organisation. Voraussetzungen 
sind - dazu hätte ich heute gerne ein Bekenntnis von Ih
nen - eine effiziente Führung und eine Transparenz auch in 
Bezug auf die Kostenentwicklung. Herr Bundesrat Deiss, Sie 
stehen in der Verantwortung. Wir möchten nicht, dass sich 
hier ein neuer parastaatlicher Speckgürtel entwickelt, der in 
ein paar Jahren mit Lohnabzockereien, Spesenskandalen, 
Kostenexplosionen usw. die Spalten der Medien füllt. Der 
Bundesrat muss deshalb bei dieser Organisation seine volle 
Verantwortung tragen. Dies ist mit ein Grund, weswegen wir 
der Meinung sind, dass nicht nur der Verwaltungsrat und die 
Revisionsstelle, sondern alle Organe - auch die Direktion -
durch den Bundesrat gewählt werden müssen. Bei Missstän
den kann der Bundesrat die Direktion auch wieder abberu
fen. Diese Kontrollmöglichkeit ist für uns auch der Grund 
dafür, dass das Parlament Geschäftsbericht und Jahres
rechnung genehmigen muss. 
Die Serv wird eine Organisation mit eigener Rechtspersön
lichkeit. Sie vollzieht Versicherungsaufgaben, die in anderen 
Staaten von der ~ffentlichen Hand in eigener Verantwortung 
wahrgenommen werden. Sie hat damit zugleich aussenpoli
tische Funktionen. Deswegen muss die Serv explizit auf die 
einzelnen aussenpolitischen Grundsätze verpflichtet wer
den; denn Exportrisikogarantien - das kennen wir aus der 
bisherigen Geschichte - beinhalten erhebliche ökologische 
und entwicklungspolitische Verknüpfungen. Das gilt für 
staatliche Projekte und noch viel mehr für die privaten, die 
hau abgedeckt werden sollen. 
Deswegen ist es für uns klar, dass die konkreten aussenpoli
tischen Leitlinien im Einzelnen der Serv auferlegt werden 
müssen. Es ist für uns auch zentral, dass neben den Sozial
partnern auch Entwicklungsorganisationen im Verwaltungs
rat vertreten sind. 

Sollten Sie dem nicht zustimmen, dann wäre es das Min
deste, dass ein Monitoring durch einen Beirat, der die ent
wicklungspolitischen Grundsätze absichert, die Politik des 
Verwaltungsrates begleitet. Aus der Sicht der SP-Fraktion ist 
der zentrale Fokus für unsere Beurteilung dieser Vorlage die 
Sicherung der Arbeitsplätze, wie dies bereits 1934 bei der 
Schaffung der Exportrisikogarantie der Fall war. 
Wir treten deshalb auf die Vorlage ein. Bitte helfen Sie mit, 
~uch die zentralen Anliegen der Entwicklungspolitik und der 
Okologie im Gesetz zu verankern. Stimmen Sie den Min
derheitsanträgen zu. Sie helfen damit wesentlich mit, diese 
Vorlage entscheidend zu verbessern und auch entwick
lungspolitisch abzusichern. 

Bührer Gerold (RL, SH): Heute Morgen, anlässlich der De
batte über den Aussenwirtschaftsbericht 2004, ist viel dar
über gesprochen worden, dass wir die Hausaufgaben 
machen müssen, damit wir an der Aussenwirtschaftsfront er
folgreich sein können. Bei der Anpassung der Exportrisiko
garantie geht es eigentlich um nichts anderes als darum, 
dass wir eine Lücke schliessen, dass wir unsere Spiesse 
ähnlich bzw. gleich lang machen - um nichts anderes geht 
es. 
Diese Revision ist überfällig. Sie ist in der vorgelegten Form 
ordnungspolitisch koscher, und sie ist finanzpolitisch unbe
denklich. Ich glaube, man könnte es eigentlich kurz machen, 
die Sache ist so glasklar. Aber als ich die Voten der Minder
heit hörte, wähnte ich mich auf einem anderen Planeten. So 
etwas ist weltfremd, ich kann es nicht anders sagen. Es ist 
schlichtweg bestritten worden, dass die Exportwirtschaft 
massgeblich ist für Wachstum, Arbeitsplätze und Wohlstand 
in diesem Land. Wie man derart die Realitäten verkennen 
kann - da muss ich sagen, da kann man sich nur wundern. 
Um keinen Zahlensalat anzurichten, nur eine einzige Zahl, 
Kollege Gysin: Wir haben mit einer Exportquote von rund 
45 Prozent am Bruttoinlandprodukt einen im westeuropäi
schen Vergleich einmalig hohen Anteil der Exportwirtschaft 
am Bruttoinlandprodukt. Wir haben in einer empirischen Da
tenreihe feststellen können, dass der «Motor» des Exports 
wie in keinem anderen Land auch für die Beschäftigung in 
der Binnenwirtschaft massgeblich ist; Kollege Spuhler hat es 
erwähnt. Von daher tun wir mit der Verbesserung der Export
risikoversicherung nichts anderes, als die Konkurrenzfähig
keit dieses Landes in einem zentralen Bereich zu verbes
sern. 
Wenn man von linker Seite immer von Wachstum und Ar
beitsplätzen spricht, aber dauernd an den Schlüsselbran
chen wie Pharma, Maschinenindustrie und Finanzplatz mit 
der Säge sägt, dann muss ich mich schon über diese Wider
sprüchlichkeit wundern. 
Nun zu zwei weiteren Elementen: 
1. Die Ordnungspolitik ist angesprochen worden. Ich glaube, 
diese Vorlage ist diesbezüglich unbedenklich, weil wir klar 
die Subsidiarität verankert haben. Und noch etwas: Weshalb 
wird das, Kollege Aeschbacher, nicht vollkommen durch pri
vate Versicherungsträger abgedeckt? Das wäre mir markh 
wirtschaftlich eigentlich am liebsten. Die Antwort ist Ihnen 
nicht gegeben worden, ich versuche sie zu geben: Alle Län
der um uns herum haben staatliche Exportversicherungen. 
Man könnte aufgrund des Risikoausgleichs in privaten Versi
cherungen nur dann Abschlüsse für eine private Träger
schaft machen, wenn wir mehr oder weniger in ganz 
Westeuropa einen grossen Markt hätten. Das haben wir 
nicht. Versicherungstechnisch ist der Markt Schweiz für ge
wisse Risiken zu klein. Deswegen kommen auch wir nicht 
darum herum, hier einen staatlichen Träger. zu haben. Ich 
betone aber: subsidiär. 
2. Zum finanzpolitischen Aspekt: Die Zahlen sind genannt 
worden. Wir haben in den letzten Jahren zum Teil Über
schüsse in dreistelliger Millionenhöhe erzielt. Die Schuld von 
gegen 2,5 Milliarden Franken ist abgetragen worden, und wir 
haben in dieser Vorlage in Artikel 6 klipp und klar verankert, 
dass die Versicherung eigenwirtschaftlich zu arbeiten hat. 
Das ist ganz klar: Vorübergehende Fehlbeträge müssen mit-
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telfristig ausgeglichen werden. Es kann daher keine Rede 
von bürgerlicher Widersprüchlichkeit finanzpolitischer Art 
sein.·Damit werden schlichtweg die Tatsachen verdreht. 
Wir werden also für Eintreten stimmen, und wir werden die 
Anträge der Mehrheit unterstützen. Wir sind nämlich nicht 
bereit, verschiedene Minderheitsanträge zu erwägen. 
Es hat hier Minderheitsanträge, die beispielsweise einzelne 
Bereiche der Exportwirtschaft ausklammern wollen. Man 
kann doch nicht hingehen und der Exportwirtschaft weitere 
Restriktionen auferlegen, ihr Blei an die Füsse hängen und 
gleichzeitig verlangen, dass sie auf den härter gewordenen 
Weltmärkten erfolgreich ist. Wir müssen alles dafür tun, dass 
wir den grösser gewordenen Herausforderungen an die Ex
portwirtschaft gerecht werden können. Dazu braucht es kon
kurrenzfähige Unternehmen, dazu braucht es gute Rahmen
bedingungen, die die Politik setzen muss, und diese können 
wir zum Beispiel mit dieser Revision der Exportrisikoversi
cherung verbessern. 
Stimmen Sie deswegen für Eintreten und für die Anträge der 
Mehrheit. · 

de Buman Dominique (C, FR): La loi actuellement en vi
gueur date de 1958. Vu l'evolution de l'economie, on peut 
parler d'une vieille loi. Or, depuis cette date, l'economie 
mondiale et les besoins en exportations de la Suisse ont 
sensiblement change. La revision de la loi que nous exami
nons tient compte de ces changements et comporte deux 
elements principaux: d'une part, on cherche a introduire le 
principe de la couverture du risque de l'acheteur prive, qui 
n'existait pas dans la loi actuelle; d'autre part, on cherche a 
transformer l'actuelle garantie en une veritable assurance 
sous la forme d'un etablissement de droit public. 
La garantie contre les risques a l'exportation est un veritable 
instrument de la politique economique de la Confederation, 
visant a assurer des emplois, mais aussi la promotion des 
exportations de nos entreprises nationales. Cette garantie 
permet aux exportateurs suisses d'accepter plus facilement 
des commandes venant de l'etranger, puisqu'elle assure les 
risques qui y sont lies, notamment des risques de change. 
Sur le marche de l'assurance privee - qui doit se plier a la 
stricte loi de l'offre et de la demande -, ces risques ne peu
vent decemment pas etre couverts. Et etant donne qu'un 
franc sur deux du produit de la Suisse vient de l'exportation, 
il est donc capital que nous disposions des conditions-ca
dres optimales en matiere d'exportation, d'autant que le ni
veau des salaires, qui est superieur a la moyenne dans notre 
pays, ainsi que le prix eleve des terrains sont des inconve
nients de base inherents a la Suisse. La garantie contre les 
risques a l'exportation a donc pour vocation de reduire ces 
risques, en particulier les risques monetaires. 
Faut-il rappeler ici que tous les concurrents de la Suisse, qui 
luttent sur le meme «panel», disposent de systemes d'assu
rance publique contre les risques a l'exportation, leur nature 
et l'etendue de la couverture etant bien sür variables d'un 
pays a l'autre? La garantie teile qu'elle est conr;:ue 
aujourd'hui comporte un inconvenient majeur par rappof! 
aux systemes concurrents. On l'a dit: le systeme de l'ache
teur prive et de la couverture de son risque ne sont pas pre
vus ou alors seulement de maniere limitee. Or, en raison de 
la tendance generalisee a la privatisation a travers le monde 
ou en tout cas a la sortie du secteur public de ces differents 
marches, on assiste a une augmentation parallele du nom
bre des transactions privees sans participation publique. La 
couverture du risque de l'acheteur prive devient donc d~ 
plus en plus importante pour notre economie d'exportation. 
C'est precisement pour combler cette lacune et supprimer le 
desavantage subi par nos entreprises que la nouvelle ver
sion de la loi entend desormais assurer le risque de l'ache
teur prive. 
Politiquement parlant, on pourrait se poser la question de 
l'opportunite de l'intervention de l'Etat. Mais, en l'occur
rence, la nouvelle garantie contre les risques a l'exportation 
est conyue de fayon a etre financierement autonome, puis
que les primes payees par les entreprises doivent effective-
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ment couvrir les frais eventuels. Dans ce domaine de la 
fixation des primes, la commission a d'ailleurs ete plus loin 
que le projet du Conseil federal. Toutefois, il y a eu pendant 
plusieurs annees des problemes et des pertes importantes 
dans ce domaine. Une teile situation, dans une periode de. 
rigueur, d'economies, ne doit naturellement plus se repro
duire. Le groupe democrate-chretien entend que l'autonomie 
financiere de ce systeme seit respectee gräce a un systeme 
de «controlling» permanent. C'est l'unique methode qui 
nous permet de justifier une assurance semi-publique. C'est 
gräce a ce systeme semi-public qu'on peut avoir une egalite 
de traitement dans les criteres qui sont appliques a l'ensem
ble des exportations. 
Le nouvel objectif de la loi ne pourra etre atteint qu'au 
moyen d'une refonte totale du fonctionnement de la garantie 
contre les risques a l'exportation, attendu que la collecte 
d'informations, les contröles de solvabilite ou encore les me
sures visant a minimiser les risques sont des elements nou
veaux, distincts de ceux qui prevalaient jusqu'a maintenant 
pour l'assurance couvrant des transactions avec des ache
teurs publics, ou alors avec des acheteurs prives mais qui 
beneficiaient d'une garantie bancaire. 
La garantie contre les risques a l'exportation doit, en un mot, 
se professionnaliser, se privatiser aussi et, par consequent, 
gagner en autonomie. Le groupe democrate-chretien est fa
vorable a cette evolution, notamment en ce qui concerne la 
structure du conseil d'administration qui suit l'evolution mo
derne de ces conseils, c'est-a-dire qui se restreint et qui 
comprendra des experts, des specialistes a meme de con
najtre les problemes qui se posent. Dans ce cadre, nous at
tendons qu'il y ait un travail etroit avec l'OSEC, avec le 
SECO, mais aussi avec la DDC. 
Si l'Etat assure les exportations et les risques qui y sont lies, 
nous devrions par consequent imposer des normes ethiques 
aux projets beneficiant de cette assurance. Mais ces normes 
ethiques doivent eire des filtres de reference, des balisages 
et non pas des entraves aux principes memes de l'econo
mie. l.'.image de la Suisse est en effet impliquee indirecte
ment a chaque fois qu'une transaction est assuree. Nous 
devrions donc en l'occurrence - et le debat a eu lieu au sein 
de la commission - maintenir des contacts reguliers, sou
ples avec les organisations qui interviennent dans le do
maine de l'aide au developpement. 
Le systeme qui nous est propose integre, en resume, des 
criteres publics qui garantissent l'egalite de traitement et la 
perennite, ainsi que leur objectivite, mais dans un mode de 
gestion le plus proche possible des besoins de l'economie 
privee et le plus adapte qui seit a ceux-ci, avec en plus un 
avantage, celui de ne pas avoir d'incidence negative pour les 
finances de l'Etat. 
Le groupe democrate-chretien entre donc sans ambigu"ile et 
tres clairement en matiere et se ralliera, je le signale deja,.a 
la majorite de la commission dans le cadre de la discussion 
par article. 

Delss Joseph, conseiller federal: II y a deux raisons princi
pales pour lesquelles le Conseil federal vous propose une 
revision totale de la loi federale sur la .garantie contre les ris
ques a l'exportation, loi qui date de 1958, faut-il le rappeler. 
La premiere est que la garantie contre les risques a l'expor
tation est la seule agence publique d'assurance de cr6dits a 
l'exportation du monde industrialise a ne pas pouvoir assu
rer, ou a assurer seulement partiellement, le risque de 
l'acheteur prive. La place des exportateurs suisses est donc 
desavantagee, et ceci dans un marche ou la concurrence 
devient de plus en plus difficile. 
II faut bien comprendre quelle est l'evolution. Actuellement, 
vous pouvez constater partout, et surtout dans· un bon nom
bre de pays de destination, que le secteur public est reduit 
de par les privatisations. Par consequent, le champ d'appli
cation, a savoir le nombre de clients qui peuvent eire l'objet 
d'une teile garantie, s'amenuise dans les conditions actuel
les, tandis que les partenaires prives augmentent en nom
bre, ce qui, par consequent, accroTt finalement encore la 
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discrimination dont sont victimes nos exportateurs. II s'agit 
donc de mettre fin a ce fait qui defavorise les exportateurs 
.suisses par rapport a leurs concurrents a l'etranger. 
La deuxieme raison est technique, mais pas sans impor
tance puisqu'il s'agit de proceder a la mise en place de prin
cipes de gouvernement d'entreprise. L:organisation actuelle -
un fonds qui n'a pas de personnalite juridique - ne repond 
plus aux exigences modernes du point de vue d'une gestion 
transparente et axee sur les resultats. C'est la raison pour 
laquelle il est necessaire de reorganiser le systeme en fon
dant un etablissement de droit public, ce qui permet de defi
nir clairement les competences, les attributions de la Confe
deration et, en tant que mandant de l'assurance suisse con
tre les risques a l'exportation, son mandataire. 
Comme on vous l'a rappele a plusieurs reprises, les objectifs 
sont clairs: creer et maintenir des emplois en Suisse et pro
mouvoir notre place economique, en permettant aux expor
tateurs d'affronter la concurrence internationale a armes 
egales. 
L:assurance contre les risques a l'exportation doit d'ailleurs 
repondre a toute une serie d'exigences. Elle doit etre finan
cierement autonome a long terme, proposer une offre subsi
diaire a celle du marche ainsi que des services capables de 
soutenir la concurrence internationale et travailler dans le 
respect des principes de notre politique etrangere. Ces prin
cipes sont inscrits dans la loi, ce qui leur donne une force 
obligatoire. La forme que prendra la realisation de chacun de 
ces principes sera toutefois definie ailleurs. 
Les conditions generales de l'assurance contre les risques a 
l'exportation stipulent par exemple que chaque exportateur 
doit signer une declaration anticorruption. Elle fait partie 
integrante du contrat, ce qui veut dire que le non-respect 
entraine l'annulation de la garantie ou l'exclusion de la 
prestation d'assurance. De meme - le rapporteur l'a deja an
nonce - d'autres exigences, seien lesquelles l'exportateur 
doit par exemple se plier aux conditions de travail usuelles 
de la branche, seront egalement inscrites dans les condi
tions generales. 
Le nouvel etablissement sera dirige par un conseil d'admi
nistration compose de specialistes et par la direction. La 
Confederation, en sa qualite de donneur d'ordre, ne devra 
pas etre impliquee dans la prise de decisions et ne sera 
donc pas representee au sein du conseil d'administration. Je 
veux que les täches, les competences, les responsabilites 
soient clairement definies et reparties entre la Confederation 
qui contröle, qui donne le mandat, et l'assurance qui fait le 
travail. 
Les comptes annuels seront publies, tout comme le rapport 
de gestion. La comptabilite sera tenue de fayon distincte 
pour les debiteurs publics et les debiteurs prives; eile per
mettra de garantir une transparence absolue, de fixer les pri
mes d'assurance en fonction des risques et de constituer 
des reserves d'une maniere qui reponde aux exigences de 
la revision. 
Je peux rassurer Madame Leutenegger Oberheizer: nous 
ferons tout pour eviter que les mesaventures qua nous 
avons connues par ailleurs puissent se reproduire. Mais 
c'est precisement par cette reorganisation que nous allons 
ameliorer la transparence et la possibilite de garer de tels 
risques. Je vous suis d'ailleurs reconriaissant de nous soute
nir en ce qui concerne la nomination du directeur, car il est 
difficile pour le Conseil federal ou un chef de departement 
d'assumer les responsabilites finales sans avoir prise.sur les 
decisions. 
L:exportateur, quant a lui, devra aussi assumer une part du 
risque. Nous y viendrons dans la discussion par article. 
Pour ce qui concerne les finances, d'apres le plan d'exploita
tion, la Confederation n'aura ·pas a assumer de charges fi
nancieres supplementaires du fait de l'introduction de la 
couverture du risque prive. L:assurance sera, gräce aux re
cettes excedentaires prevues, de maniere globale financie
rement autonome a long terme, et les pertes initiales liees a 
la mise en place de la couverture du risque prive seront cou
vertes par les excedents degages par les affaires conclues 
sous le regime en vigueur. i.:assurance est tenue de s'autofi-

nancer, et, dans le cadre de mesures liees a des accords de 
reechelonnement, il s'ensuit qu'elle doit eire dedommagee 
pour les coüts qui ne relevant pas de sa mission d'assu
rance contre les risques a l'exportation, mais de considera
tions purement politiques. Les cas de ce genre ont jusqu'ici 

· concerne des annulations de dettes en rapport avec le deve
loppement des pays debiteurs. 
A ce propos peut-etre, je formulerai encore une ou deux re
marques. 
An Herrn Aeschbacher: Sie haben die Frage betreffend die 
150 Millionen Franken Fehlbetrag gestellt. Diese sind Mitte 
des letzten Jahres zurückbezahlt worden. Heute ist der 
Fonds der Exportrisikogarantie frei von jeglicher Schuld ge
genüber dem Bund. Das ganze Geld wurde zurückbezahlt. 
Herr Gysin Remo hat die Frage nach den Entschuldungs
operationen gestellt: Hier herrscht volle Transparenz. 
Schauen Sie in den Jahresbericht; Sie werden jedes Land, 
jedes Geschäft separat finden. Die Entschuldungsoperatio
nen sind dort wiedergegeben. Es besteht eine vollständige 
Transparenz. Wie funktioniert das Ganze? Wenn die l;xport
risikogarantie ein Geschäft versichert hat und der Staat, der 
Partner in diesem Geschäft, seine Zahlung nicht vornimmt, 
dann muss die Exportrisikogarantie das Geld an den Expor
teur bezahlen. Wenn nun eine Entschuldungsoperation statt
findet, wird der Schuldner in die Lage versetzt, alles oder 
einen Teil der Schuld zu bezahlen. In diesem Fall will natür
lich der Fonds der · Exportrisikogarantie, welcher das Geld 
vorgestreckt hat - wenn man so sagen kann -, das Geld 
wieder zurück. Das sind die Operationen, die gegenwärtig 
insbesondere im Rahmen des Clubs von Paris zu Rückzah
lungen Anlass geben und die das Resultat gewisser Jahre 
dermassen verbessern; es sind natürlich nur einmalige Si
tuationen dieser Art. Die Schweiz ist Partnerin im Club von 
Paris und ist auch dafür besorgt, dass die Beschlüsse in die
sem Rahmen auf die Möglichkeit der Schuldner, auf die 
Tragfähigkeit der Schuldner Rücksicht nehmen. So wird si
chergestellt, dass Umschuldungsbedingungen für Entwick
lungsländer langfristig tragfähig sind. 
Herr Gysin, Sie sind immer sehr daran interessiert, dass 
man Ihnen zuhört, wenn Sie am Rednerpult sind. Sie haben 
sehr wahrscheinlich Angst, man würde durch diese Ent
schuldungsoperationen die Entwicklungsländer zu sehr zur 
Kasse bitten. Wie ich Ihnen gesagt habe, wollen wir das 
nicht. Wir wollen, dass es tragbar ist. Vor allem ist uns wich
tig, dass diese Länder durch diese Operationen wieder kre
ditfähig werden. Sonst sind für sie sämtliche Türen ge
schlossen. Es ist also im Interesse der Entwicklungsländer, 
dass diese Operationen durchgeführt werden können. 
On peut dire que, jusque dans les annees 1990, la garantie 
contre les risques a l'exportation etait bien placee en com
paraison internationale et a fait ses preuves. Les mutations 
qui sont intervenues, que ce soit dans les possibilites offer
tes dans les pays qui sont nos concurrents ou encore par le 
biais des mecanismes de privatisation, ont produit une cer
taine marginalisation de l'assurance et, par consequent, 
pour nos exportateurs. 
C'est la raison pour laquelle je vous invite a adopter le projet 
du Conseil federal, pour permettre a notre garantie contre 
les risques a l'exportation, qui s'appellera «assurance contre 
les risques a l'exportation», de fournir pleinement l'aide dont 
nos exportateurs ont besoin en matiere de garantie et de fi
nancement. · 

Rennwald Jean-Claude (S, JU), pour la commission: J'aime
rais tres brievement et simplement dire a mes excellents col
legues Genner et Gysin Remo que je peux comprendre une 
partie de leurs reticences. Mais je sais aussi que dans tout 
processus politique, il y a un moment ou il taut faire une pe
see des interets et je crois, comme d'ailleurs la grande majo
rite de la commission, qu'ici cette pesee des interets nous 
amene a dire qua ce projet est positif, notamment pour l'em
ploi, parce qua c'est ~a. la question centrale. Je crois aussi 
qua de tels mecanismes ne sont pas un luxe lorsqu'on sait 
qua, par exemple, dans les annees 1990, l'industrie suisse 
des machines a perdu environ un emploi sur six. 
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Et puis, j'aurai une remarque un peu plus generale que 
j'adresse a tout Je monde a peu pres. Je pense que dans ce 
pays, il faudra un jour que nous cessions de jouer les en
fants de choeur ou les vierges effarouchees, ce qui revient a 
peu pres au meme dans Je cas precis, parce que Ja plupart 
des autres pays industrialises menent tres souvent des poli
tiques industrielles nettement plus agressives. 
D'ailleurs, qu'est-ce qu'une politique industrielle? A mon 
sens, c'est offrir des conditions qui permettent a un maxi
mum de secteurs de se maintenir et de se developper, de 
maintenir et, si possible de creer de nouveaux emplois. Je 
crois que c'est cela que nous faisons avec ce projet. 
Je formulerai encore une toute derniere remarque. On dit 
souvent que Ja Suisse risque un jour de n'ätre plus qu'un 
pays de services. A mon avis, ce risque existe, mais je crois 
aussi que ce pays a besoin d'une place industrielle. J'en 
parle en connaissance de cause parce que je pense que, 
pour beaucoup de regions, il n'y a pas tellement de salut en 
dehors· de l'industrie. 

Schneider Johann N. (RL, BE), für die Kommission: Ich er
laube mir, mich noch einmal ganz kurz an Remo Gysin zu 
wenden. Er hat vorhin gesagt, es gebe Alternativen zur Serv, 
er hat Begriffe wie 0sec, Staatsgarantie und andere ange
führt. 
Mein lieber Kollege, das sind eben keine Alternativen. Da 
geht es um ganz andere Angelegenheiten, zwar auch in 
Richtung Aussenwirtschaft, aber nicht vergleichbar mit dem, 
was wir hier diskutieren. Nicht einmal die Privatassekuranz 
in diesem Land ist eine Alternative, das haben wir in der 
Kommission ausführlichstens diskutiert, denn die Privatasse
kuranz hat vor allem einen kürzeren Zeithorizont und ist auf 
Profit aus. Das ist genau das, was wir nicht bezahlen kön
nen, wenn es darum geht, das private Delkredere oder die 
Exporte versichern zu können. 
Wo sind die Alternativen? Die Alternativen sind im Ausland. 
Meine Gruppe versichert Aufträge aus Italien für die Türkei, 
aus Deutschland für Russland, aus Frankreich Richtung Sü
den. Wenn wir dann zum Auftrag kommen, befinden sich die 
Wertschöpfung und damit die Arbeitsplätze in meinen Unter
nehmen im Ausland. Worüber wir hier miteinander diskutie
ren, ist das Gewährleisten gleich langer Spiesse, damit wir 
die Wertschöpfung in dieses Land zurückbekommen und 
damit wir in diesem Land die Arbeit sicherstellen können. 
Ich bitte Sie, dies wirklich zu respektieren. Ich bitte Sie alle, 
auf die Vorlage einzutreten und dann mitzuhelfen, der Linie 
der Mehrheit zu folgen. Das ist die Meinung, die sich in der 
Kommission.mit 21 zu 3 Stimmen geäussert hat. 

Präsident (Janiak Claude, erster Vizepräsident): Wir stim
men über den Nichteintretensantrag der Minderheit Gysin 
Remo ab. 

Abstimmung - Vote 
Für Eintreten .... 126 Stimmen 
Dagegen .... 16 Stimmen 

Bundesgesetz über die Schweizerische Exportrisikover
sictierung 
Loi federale sur l'Assurance suisse contre les risques a 
l'exportation 

Detailberatung - Discussion par article 

Titel und Ingress, Art. 1, 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf de_s Bundesrates 

Tltre et preambule, art. 1, 2 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 
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Art. 3 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
.... mit eigener Rechtspersönlichkeit. (Rest streichen) 
Abs.2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 3 
Proposition de /a commission 
Al. 1 
.... la personnalite juridique. (Bitter Je reste) 
A/.2 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 4, 5 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundes.rates 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 6 
Antrag der Mehrheit 
Abs. 1 

a. arbeitet eigenwirtschaftlich; 
abis. bewirtschaftet die Risiken für staatliche und private 
Schuldner getrennt; 

Abs.2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag der Minderheit 
(Genner, Allemann, Berberat, Fässler, Fehr Hans-Jürg, Hol
lenstein, Leutenegger Oberholzer, Rechsteiner Paul, Renn
wald) 
Abs. 1 

d. gewährt Transparenz. 

Antrag der Minderheit 
(Fässler, Allemann, Berberat, Fehr Hans-Jürg, Genner, Hol
lenstein, Leutenegger Oberholzer, Rechsteiner Paul, Renn
wald) 

· Abs.2 
Sie berücksichtigt die Grundsätze der schweizerischen Aus
senpolitik, insbesondere im Bereich der Entwicklungszu
sammenarbeit, der Menschenrechte, der Friedens- und der 
Umweltpolitik. 

Antrag der Minderheit 
(Baader Caspar, Kaufmann, Leu, Rime, Spuhler, Walter 
Hansjörg, Wandfluh, Zuppiger) 
Abs. 3 
Die Serv versichert Risiken gemäss Artikel 12 Absatz 1 
Buchstabe d aus mittel- und langfristigen Geschäften mit 
Zahlungszielen grösser als zwei Jahre. Solche aus kurzfristi
gen Geschäften können versichert werden, wenn keine Ab
deckung bei der Privatwirtschaft möglich ist. 

Art. 6 
Proposition de Ja majorite 
Al. 1 

a. travaille de maniere a s'autofinancier; 
abis. gare separement les risques des debiteurs publics et 
prives; 

Al. 2 
Adherer au projet du Conseil federal 
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Proposition de la minorite 
(Genner, Allemann, Berberat, Fässler, Fehr Hans-Jürg, Hol
lenstein, Leutenegger Oberholzer, Rechsteiner Paul, Renn
wald) 
Al. 1 

d. garantit la transparence. 

Proposition de la minorite 
(Fässler, Allemann, Berberat, Fehr Hans-Jürg, Genner, Hol
lenstein, Leutenegger Oberholzer, Rechsteiner Paul, Renn
wald) 
Al.2 
Elle ne contrevient pas aux principes de la politique 
etrangere de la Suisse, notamment dans le domaine de la 
cooperation au developpement, des droits de l'homme, de la 
politique de paix et de la politique de l'environnement. 

Proposition de la minorite 
(Baader Caspar, Kaufmann, Leu, Rime, Spuhler, Walter 
Hansjörg, Wandfluh, Zuppiger) 
Al. 3 
L.:ASRE assure les risques vises a l'article 12 alinea 1 lettre 
da partir d'operations a moyen et a long terme dont le terme 
de paiement est superieur a deux ans. Les risques que com
portent les transacti.ons a court terme peuvent eire assures, 
dans la mesure ou il n'est pas possible de les faire couvrir 
par l'economie privee. 

Genner Ruth (G, ZH): Artikel 6 hat die Grundsätze der Ge
schäftspolitik der Schweizerischen Exportrisikoversicherung 
zum Thema, und da kommen natürlich ganz verschiedene 
Aspekte zum Tragen. Meine Minderheit beantragt Ihnen, als 
einen neuen Punkt - Absatz 1 Buchstabe d - den Aspekt 
der Transparenz einzuführen. 
Interessanterweise hat Herr Bundesrat Deiss in der Eintre
tensdebatte auf die gewährleistete Transparenz hingewie
sen, aber trotz allem will man sie nicht festschreiben. Ich 
sehe hier eigentlich einen Widerspruch, wenn man einer
seits sagt, Transparenz werde gewährt, und diesen Grund
satz andererseits nicht wirklich im Gesetz festhalten will. 
Gerade weil diese Versicherung über eine öffentlich-rechtli
che Anstalt gewährt wird und keine private Versicherung ist, 
muss sie die Transparenz als Grundsatz ihrer Geschäftspoli
tik festschreiben. 
Die Transparenz ist umso wichtiger, als auch private Risiken 
abgesichert werden können. Es geht auch darum, dass man 
Transparenz im Hinblick auf die Informationsbeschaffung 
bei der Versicherung sowie bei den Bonitätsabklärungen 
braucht. Es geht auch darum, dass sich die Öffentlichkeit, 
die letztlich für diese ganze Versicherung bürgt, über diese 
Exportgeschäfte im Klaren ist und dass hier Transparenz so
wie eine entsprechende demokratische Kontrolle herrschen. 
Ich möchte Sie aus diesem Grund bitten, Buchstabe d ein
zufügen, sodass die Serv ausdrücklich Transparenz ge
währt. 
Ich möchte mich anschliessend zum Antrag der Minderheit 
Fässler äussern, den ich ebenfalls unterzeichnet habe. 
Demnach gehört es auch zu den Grundsätzen der Ge
schäftspolitik, dass man die Grundsätze der schweizeri
schen Aussenpolitik, insbesondere im Bereich der Entwick
lungszusammenarbeit, der Menschenrechte, der Friedens
und Umweltpolitik mit berücksichtigt. Warum wollen wir das 
ausdrücklich hier festgeschrieben haben? 
Wir haben genug Erfahrung mit diesen Geschäften. Wenn 
Sie an das Grossprojekt des llisu-Staudammes zurückden
ken oder an das Dreischluchtenprojekt in China - grosse 
Staudämme, deren Finanzierung von der Weltbank abge
lehnt worden ist, die aber massivste Menschenrechtspro
bleme sowie Umweltprobleme aufgeworfen haben, sodass 
Experten in diesen Bereichen von der Finanzierung solcher 
Projekte abgeraten haben -, dann müssen wir doch hier sa
gen, dass wir keine solchen Vorfälle mehr wollen. Wir kön
nen es uns auch schlicht nicht leisten, unsere Aussenpolitik, 

die sich den Grundsätzen der Entwicklungszusammenarbeit 
und der Menschenrechte verpflichtet hat, einfach aus der 
Perspektive der Exportwirtschaft so zu ritzen. 
Ich bitte Sie dringend, diesem Grundsatz zuzustimmen, glei
cherweise wie nachher der Forderung - ich werde den ent
sprechenden Antrag noch separat begründen -, dass wir 
auch die Kompetenz für diese Fragen im Verwaltungsrat ein
bringen. Es ist für die Grünen unabdingbar, dass diese 
Aspekte berücksichtigt werden, damit wir zu diesem Gesetz 
nachher Ja sagen können. 
Ich bitte Sie also, meiner Minderheit und der Minderheit Fäss
ler zuzustimmen. Wir werden jetzt noch der Begründung von 
Herrn Baader für seine Minderheit zuhören; es könnte sein, 
dass die grüne Fraktion auch hier Hand bietet, sie zu unter
stützen. 

Fässler-Osterwalder Hildegard (S, SG): In Artikel 6 Ab
satz 2 schlagen der Bundesrat und die Mehrheit der Kom
mission vor, dass zu den Grundsätzen der Geschäftspolitik 
gehören soll, dass sie die Grundsätze der schweizerischen 
Aussenpolitik berücksichtigt. Die Mehrheit meint, damit sei 
auch schon alles klar. Diese Meinung teile ich nicht. Meine 
Minderheit beantragt Ihnen deshalb, dass wir ganz klar sa
gen, was wir mit der Berücksichtigung der Grundsätze der 
schweizerischen Aussenpolitik meinen, und zwar mit dem 
Zusatz: «insbesondere im Bereich der Entwicklungszusam
menarbeit, der Menschenrechte, der Friedens- und der Um
weltpolitik». 
In der Kommission habe ich beantragt, dass man das noch 
etwas schärfer formuliere, dass die Serv also diese Grund
sätze nicht nur berücksichtigt, sondern nicht gegen sie ver
stösst. Ich habe diesen Antrag zurückgezogen, aber der 
zweite Teil ist für die SP-Fraktion zentral. Es muss klar ge
sagt werden, was man mit der Berücksichtigung der Grund
sätze der schweizerischen Aussenpolitik meint. Dies ist auch 
ein ganz wichtiges Anliegen der Arbeitsgemeinschaft der 
Hilfswerke. 
Eine differenzierende Aufzählung der wichtigsten aussenpo
litischen Bereiche schafft zum einen Klarheit und begünstigt 
zum anderen eine kohärente Bundespolitik. Die bisherige 
Praxis der Exportrisikogarantie hat gezeigt, dass völker
rechtliche Bestimmungen oder Bestimmungen des Umwelt
völkerrechts entweder nicht als bekannt vorausgesetzt 
werden können oder einfach nicht adäquat beurteilt werden. 
Wie sonst wären die Dinge, die vorhin auch Frau Genner 
aufgezählt hat, je möglich gewesen, nämlich eine Unterstüt
zung im Bereich des Dreischluchtenprojektes in China oder 
beim llisu-Staudamm in der Türkei oder Investitionen im Be
reich von elektrischen Installationen in der Zeit der Suharto
Diktatur in Indonesien? Dies zeigt, dass da offenbar nicht 
alle von denselben Gegebenheiten unserer Aussenpolitik 
ausgegangen sind. . 
Das muss jetzt hier ganz klar korrigiert werden. Wir brau
chen eine kohärente Aussenpolitik, dazu gehört eben eine 
Aussenwirtschaftspolitik, die von den Grundsätzen der Aus
senpolitik weiss, eine Entwicklungspolitik, die von den 
Grundsätzen der Aussenpolitik weiss. Wir müssen den 
Kampf gegen Korruption, für Menschenrechte, für die Um
welt gemeinsam führen, indem wir auch dort, wo es um die 
Exportrisikoversicherung geht, dieselben Massstäbe anle
gen. Wir brauchen eine kohärente, eine stimmige Aussenpo
litik. Damit wirklich ganz klar ist, was gemeint ist, möchte ich 
Sie dringend bitten, diesen Zusatz aufzunehmen. Zur Ar
beitsgemeinschaft der Hilfswerke gehören die Leute, die 
sehr genau wissen, was vor Ort abgeht, worauf man achten 
muss. Für sie ist das ein zentrales Anliegen, es ist auch ein 
zentrales Anliegen der SP. 
Ich möchte Sie dringend bitten, diesen Zusatz aufzuneh
men, zur Erklärung, zur Präzisierung und auch um uns zu 
erleichtern, dass wir am Schluss zu dieser Versicherung Ja 

· sagen können. 

Baader Caspar (V, BL): Hier geht es um das Subsidiaritäts
prinzip. Neu bietet die Schweizerische Exportrisikoversiche
rung nach Artikel 12 auch eine Versicherung für die Abde-
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ckung privater Delkredererisiken an. Dies ist grundsätzlich 
ordnungspolitisch falsch und lässt sich höchstens mit ähnli
chen Eingriffen in die Wirtschaft durch Exportrisikogarantien 
anderer Länder rechtfertigen, indem man der schweizeri
schen Exportwirtschaft gleich lange Spiesse gewähren will. 
Dafür habe ich Verständnis. 
In den Geschäftsgrundsätzen heisst es in Artikel 6 unter an
derem, dass die Serv ihre Versicherung «in Ergänzung zur 
Privatwirtschaft» anbietet. Die Kernfrage, die sich aber stellt, 
ist, ob sie das auch in Konkurrenz zur Privatassekuranz tun 
können soll. Anlässlich der Hearings wurde uns von Vertre
tern von Privatversicherern dargelegt, dass es heute Private 
gibt, welche Risiken aus kurzfristigen Geschäften mit einem 
Zahlungsziel von weniger als zwei Jahren versichern. 
Die Minderheit - ich spreche auch im Namen der SVP~Frak
tion - ist klar der Meinung, es sei falsch, dass diese halb
staatliche Versicherung Serv die Privatassekuranz dort, wo 
diese aktiv ist, konkurrenziert. Die Serv ist zwar als selbst
ständige öffentlich-rechtliche Anstalt organisiert, aber sie 
operiert in einem durch dieses neue Gesetz geschützten ge
setzlichen Rahmen, beispielsweise mit der Bedingung, dass 
das Delkredererisiko nach Artikel 12 nur versicherbar ist, 
wenn auch andere Risiken - die politischen Risiken, die 
Transferschwierigkeiten und die höhere Gewalt usw. - mit
versichert werden. Als wirtschaftsliberale Partei verlangen 
wir deshalb Felgendes: Wenn mit der Exportrisikogarantie 
schon ein ordnungspolitischer Fehltritt begangen wird, soll 
zumindest für jene Bereiche, in welchen die Privatasseku-
ranz tätig ist, das Subsidiaritätsprinzip gelten. · 
l)m den Status quo zu sichern, ist allenfalls noch zu überle
gen, ob nicht der Ständerat als Zweitrat dann in Artikel 12 
Absatz 1 Buchstabe a das staatliche Delkredererisiko als 
politisches Risiko definieren sollte. Damit könnte ich leben, 
aber vom Grundsatz her muss die Subsidiarität verankert 
sein. 
Ich bitte Sie deshalb als Sprecher der Minderheit und im Na
men unserer Fraktion, diese Minderheit zu unterstützen. 

Leutenegger Oberholzer Susanne (S, BL): Herr Baader, 
dass die Abdeckung der privaten Käuferrisiken eine ord
nungspolitisch problematische Geschichte ist, das haben wir 
bereits beim Eintreten ausgiebig erläutert. Sowohl Ihre Frak
tion als auch die Mehrheit unserer Fraktion haben sich aber 
dafür ausgesprochen. Sie schliessen mit Ihrem Antrag die 
kurzfristigen Risiken wieder aus. Ich frage Sie: Wie beurtei
len Sie die Situation, dass Banken und Versicherungen die 
kurzfristigen Risiken bei Krediten in Nicht-OECD-Ländern 
nicht abdecken? Was machen Sie dann mit diesen Kredi
ten? 

Baader Caspar (V, BL): Ich bin der Meinung, dass wir hier 
ein klares Subsidiaritätsprinzip verankert haben. Wir haben 
gesagt, die Serv dürfe diese Versicherung nur dort nicht 
wahrnehmen, wo Private das anbieten. Umgekehrt gesagt: 
Wenn Private das anbieten, dann kann sie es nicht machen, 
wenn Private das nicht anbieten, dann kann sie das versi
chern. 

· Recordon Luc (G, VD): Cet article 6 est certainement une 
des pierres angulaires de cette loi; a vrai dire, eile devrait 
traduire, a nos yeux et une fois enfin en dehors des discours 
de kermesse, la realite des principes du developpement du
rable. Car enfin, le developpement durable, qu'est-ce d'autre 
que la tentative de mettre en accord et de ponderer raison
nablement les exigences de l'economie, de l'environnement 
et de certaines politiques qu'on peut qualifier de sociales 
dans un sens !arge? 
Les principes qui vous sont proposes dans les propositions 
des minorites Genner et Fässler sont de toute evidence 
bienvenus, principes qu'une politique equilibree entre les 
exigences non seulement de l'economie, mais aussi des do
maines que j'ai cites et qui sont ceux du developpement du
rable, exige que l'on integre au texte legal. II ne devrait donc 
pas etre tres long pour moi d'avoir a vous convaincre de les 
adopter et de les integrer a la loi. 
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Pourquoi donc une assurance publique, travaillant avec l'ar
gent public, ne devrait-elle pas mettre au premier plan les 
principes memes de transparence, de non-contravention 
aux principes de politique etrangere, de cooperation au de
veloppement, de respect des droits de l'homme, de politique 
de paix et de l'environnel'T)ent? Sauf a admettre que l'on 
mene des politiques contradictoires dans cet Etat et que, par 
la garantie contre les risques a l'exportation, en quelque 
sorte on va en sens contraire de ce qu'a grands frais, par
fois, l'on fait dans d'autres politiques - des droits de 
l'homme, de la paix, de l'environnement, etc. C'est tout de 
meme assez absurde! 
C'est pourquoi je vous invite tres fermement a adopter ces 
deux propositions de minorite qui, finalement, ne sont la que 
la traduction de la coherence de ce que nous entendons 
faire, c'est-a-dire la mise en oeuvre reelle des principes du 
developpement durable. 
Sur le second aspect, qui se traduit par la proposition de la 
minorite Baader Caspar, je dois avouer que mon groupe est 
un peu hesitant. En effet, le principe de subsidiarite invoque 
par Monsieur Baader est fonde. II ne faudrait pas que, dans 
un domaine comme celui-ci, une autorite publique s'evertue 
a depenser son energie et notre argent a faire des choses 
que le secteur prive est capable de faire. 
Cependant, il est vrai que cette proposition de minorite n'ap
porte pas beaucoup, dans un premier temps, parce que, de 
taute fac;:on, le client prive de l'assurance publique contre les 
risques a l'exportation peut, s'il le prefere, s'adresser bien 
entendu a une assurance privee, meme sans que l'on ait in
terdit a celle-la en principe de s'occuper de certaines affai
res a court terme. Et, en outre, on doit craindre qu'en lui 
interdisant certaines activites, l'assurance en question soit 
victime d'une antiselection des risques et qu'elle doive fina
lement ne s'occuper, dans les affaires a court terme, que de 
celles qui sont les moins remuneratrices et les plus risquees, 
donc que l'argent public soit en definitive peut-etre moins 
bien utilise et que cela coüte plus eher a la collectivite. 
Cela dit, comme je ne me fais pas d'illusions enormes sur le 
sort qui sera reserve a nos propositions dans cette loi et que 
je crains fort qu'elle seit si mauvaise que nous devions en 
definitive la refuser, je suis assez tente quand meme, par an
ticipation, d'accepter la proposition de la minorite Baader. Je 
le ferais pour que cette garantie contre les risques a l'expor
tation, dont je crains fort qu'elle travaille seien des principes 
qui me deplaisent beaucoup et qui sont a mon avis contrai
res a l'interet public global, ait le champ d'application le plus 
restreint possible. 
Ainsi donc, je pense qu'au sein du groupe des Verts, il y 
aura des positions variees en fonction de cette anticipation 
ou en fonction d'un raisonnement purement systematique. 

Präsident (Janiak Claude, erster Vizepräsident): Die SVP
Fraktion teilt mit, dass sie die Anträge der Minderheiten Gen
ner und Fässler ablehnt und den Antrag der Minderheit Baa
der Caspar unterstützt. 

Daguet Andre (S, BE): Ich möchte im Namen der SP-Frak
tion nochmals zum Minderheitsantrag Fässler Stellung neh
men, denn dieser Minderheitsantrag ist wichtig: Wir sind 
bereit, der Vorlage zuzustimmen, aber es muss auch klar 
sein, dass gewisse Grundsätze klipp und klar verankert wer
den müssen. Wir sind bereit, sehr pragmatisch an diese Vor
lage heranzugehen, aber aufgrund der Erfahrungen, die wir 
mit der ERG gemacht haben, halten wir es für sehr wichtig, 
dass hier im Bereich der Grundsätze der Geschäftspolitik 
die Grundsätze etwas klarer und auch verbindlicher formu
liert werden. 
Wir begrüssen selbstverständlich - das gehört auch dazu-, 
dass die Grundsätze der schweizerischen Aussenpolitik be
rücksichtigt werden. Aber angesichts der Probleme, die wir 
in der Vergangenheit mit einzelnen ERG-Projekten hatten, 
ist es wichtig - der Bundesrat hat das in seiner Botschaft 
selber bestätigt-, auch im Sinne der Bundesverfassung den 
Grundsätzen der schweizerischen Aussenpolitik ein klares 
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Profil zu geben. Deshalb beantragt die Minderheit, hier auf 
die Entwicklungszusammenarbeit, die Menschenrechte und 
die Friedens- und Umweltpolitik explizit Bezug zu nehmen. 
Es ist bereits gesagt worden, ich will das nicht wiederholen 
und verweise auf die bekannten Fälle, die dazu geführt ha
ben, dass diese ERG-Projekte in der Vergangenheit zum Teil 
sehr umstritten waren. Ich erwähne einfach nochmals das 
Stichwort der Staudammprojekte. Wenn wir vom Prinzip der 
Nachhaltigkeit ausgehen - das machen wir auch aus der 
Sicht unserer eigenen Volkswirtschaft -, müssen diese 
Grundsätze wirklich auch klipp und klar als solche verankert 
werden. Es ist nicht von ungefähr, dass die OECD für die 
Exportkredite ethische, soziale und ökologische Leitlinien 
herausgegeben hat, die die Voraussetzungen für solche Ex
portkredite umreissen; und es ist nicht von ungefähr, dass 
die OECD auch im Sinne der Korruptionsbekämpfung klare 
Empfehlungen an die Mitgliedländer abgegeben hat. 
In diesem Sinne verstehen wir unseren Minderheitsantrag 
unter dem Aspekt der entwicklungspolitischen zusammen
hänge, der Menschenrechte und der Umweltpolitik auch als 
Element der Korruptionsbekämpfung. 
Der Bundesrat hat es deutlich gemacht. Deshalb wären wir 
sehr dankbar, wenn der Rat diesem Minderheitsantrag zu
stimmen und ihn in das Gesetz aufnehmen könnte. Ich habe 
es am Anfang gesagt: Wir sind bereit, aus der Sicht der Wirt
schaft und auch im Interesse der Arbeitsplätze dieser Vor
lage zuzustimmen. Wir möchten aber auf der anderen Seite 
jenen, die sehr froh sind, dass wir dieser Vorlage zustim
men, Folgendes mitgeben: Sie sollten helfen, die Nachhal
tigkeit auch in diesem Gesetz zu verankern. Ordnungspoli
tisch ist diese Vorlage bei den bürgerlichen Parteien und 
Fraktionen nicht immer unbestritten gewesen. Deshalb wäre 
ich froh, wenn man auch eine klare Aussage von dieser 
Seite hätte. 

Bührer Gerold (AL, SH): Ich kann mich kurz fassen: Unsere 
Fraktion empfiehlt Ihnen, überall mit der Mehrheit zu stim-
men. · 
Ganz kurz zur Minderheit Genner bezüglich der Transpa
renz: Ich glaube, wir müssen differenzieren zwischen den 
Grundsätzen der Corporate Governance und der Transpa
renz, die wir bezüglich der Geschäftspolitik der Exportrisiko
versicherung verlangen. Da sind wir unbestrittenerweise 
auch der Ansicht, dass. wir absolute Transparenz haben 
müssen. Wir wollen aber keine Einengung, die unseres Er
achtens die Diskretionsinteressen der Firmen tangiert. · 
Es geht darum, dass wir eine Institution haben, die schlag
kräftig ist. Ich staune immer wieder darüber, wo überall Sie 
diese Institution in ihrer Wirksamkeit eigentlich eher ein
schränken wollen. Das geht nicht auf. Deswegen: Nein zur 
Minderheit Genner. 
Zur Minderheit Fässler betreffend die Berücksichtigung der 
Grundsätze der Aussenpolitik, insbesondere der Entwick
lungszusammenarbeit: Wir haben national und - es ist er
wähnt worden - auch im Rahmen der OECD die entspre
chenden Rahmenbedingungen. Diese gilt es zu beachten. 
Aber wir wollen das nicht - zusätzlich einengend - explizit in 
Artikel 6 verankert haben. Ich meine, primär muss es uns 
doch darum gehen, dass wir unsere legitimen nationalen 
Wirtschaftsinteressen vertreten und uns nicht immer in vor
auseilendem Gehorsam zusätzliche Hürden in den Weg le
gen, wo es nicht notwendig ist. 
Zur Minderheit Baader Caspar: Hier hatten wir eine lange 
Diskussion. Der Antrag sieht vor, dass Risiken nur noch mit 
Zahlungsziel ab zwei Jahren versichert werden könnten. 
Das geht leider nicht. Wir mussten feststellen, dass ver
schiedene Länder, selbst OECD-Länder, im privaten Markt 
nicht abgedeckt sind, auch nicht im Bereich kurzer Fristen. 
Folglich müssen wir auch hier mit der Mehrheit stimmen, 
sonst entsteht hier eine Lücke. 

Baader Caspar (V, BL): Herr Bührer, haben Sie den Text ge
nau gelesen? Es ist nicht so, dass nur Risiken mit einem 
Zahl.ungsziel von über zwei Jahren versichert werden kön-

nen. Nach meiner Fassung heisst es, bei Zahlungszielen un
ter zwei Jahren könne man nur versichern, wenn die 
Privatwirtschaft es nicht tut. Es geht klar um die Subsidiari
tät. Haben Sie diese Nuance gesehen? 

Bührer Gerold (RL, SH): Ich habe den Antragstext vor mir: 
«Die Serv versichert Risiken .... aus mittel- und langfristigen 
Geschäften mit Zahlungszielen grösser als zwei Jahre.» Das 
haben wir sehr eingehend diskutiert und feststellen müs
sen - wir haben Vertreter der privaten Versicherungswirt
schaft angehört -, dass es so nicht geht. 

Recordon Luc (G, VD): Monsieur Bührer, a propos de la 
transparence, il est bien clair qu'il y a des secrets d'affaires. 
Je crois qu'il est aussi bien clair que nous cherchons desor
mais a avoir en general une vision plus transparente au nom 
de la «corporate governance» - vous l'avez citee - dans 
l'economie privee. A plus forte raison, dans 1:me assurance 
publique, n'y a-t-il pas lieu d'introduire au moins le principe 
de transparence qui, ensuite, est bien sür a ponderer avec 
les necessaires secrets d'affaires? Est-ce que vous voyez 
veritablemerit un probleme a cela? 

Bührer Gerold (AL, SH): Ich habe mich, glaube ich, klar 
ausgedrückt: Wir sind nicht gegen die Offenlegung in den 
entsprechenden Jahresberichten; das ist ganz klar. Wir sind 
aber der Meinung, dass wir während der Behandlung eines 
solchen Falles, eines Gesuches, Wert auf die Diskretion, auf 
die Wahrung der Geschäftsinteressen der Firmen legen 
müssen. Hier ist es auch wegen der Konkurrenz notwendig, 
das Prinzip der Vertraulichkeit zu pflegen. 

Deiss Joseph, Bundesrat: Ich nehme kurz zu diesen drei 
Minderheitsanträgen Stellung. 
Zur Minderheit Genner betreffend die Frage der Transpa
renz: Dem Grundsatz der Transparenz stimmen wir zu; das 
habe ich ja vorhin gesagt, Aber diese Transparenz wird z. B. 
garantiert, indem die Rechnung und der Bericht öffentlich 
sind. Was Frau Genner will, geht weit darüber hjnaus. Da 
können wir nicht zustimmen. Gemäss Protokoll der Kommis
sionssitzung hat Frau Genner verlangt: «Dazu gehört explizit 
die Pflicht, sämtliche Gesuche vor der Gewährung einer Ver
sicherung sowie alle bewilligten Gesuche zu publizieren.» 
Das geht natürlich viel zu weit. Gegenwärtig ist es möglich, 
Geschäfte publik zu machen, wenn der Exporteur einver
standen ist, insbesondere wenn sie über 10 Millionen Fran
ken hinausgehen. Aber wenn Sie sämtliche Gesuche publik 
machen wollen, bevor sie überhaupt bewilligt worden sind, 
dann hemmen oder schädigen Sie die interessierten Expor
teure. Das wollen wir nicht. Deshalb bitte ich Sie, diesen An
trag abzulehnen. 
Zum Antrag der Minderheit Fässler betreffend die aussenpo
litische Kohärenz: Herr Daguet, damit klar ist, was gemeint 
ist und dass es nicht nötig ist, das eine oder andere Element 
noch besonders hervorzuheben und dadurch die anderen ir
gendwie herabzusetzen: Es geht um die Umwelt, um die 
1,Jmweltleitlinien der OECD für Exportkredite. Es geht um den 
Antikorruptionsplan der OECD für Exportkredite. Es geht um 
die ärmsten Entwicklungsländer und das Gebot der. OECD, 
den Export von unproduktiven Gütern in solche Länder nicht 
mit Exportkrediten zu finanzieren. Es geht darum, die Kohä
renz mit der schweizerischen Entwicklungspolitik sicherzu
stellen. Es geht um die Friedenspolitik, d. h. um das schwei
zerische Kriegsmaterialgesetz. Es geht um die Menschen
rechte. Bei umweltsensitiven Grossprojekten sind Standards 
einzuhalten, welche auch Menschenrechtsaspekte betreffen. 
Dafür gibt es «OECD Guidelines for Multinational Enterpri
ses». 
Der Mechanismus, den wir eigens dafür haben, ist geeignet, 
diese aussenpolitischen Ziele der Schweiz zu beachten. Ein
mal müssen diese Leitlinien, die ich erwähnt habe, einge
halten werden. Im Verwaltungsrat soll die Kompetenz und 
Sensibilität gegenüber den Fragen der aussenpolitischen 
Kohärenz vorhanden sein. Schliesslich ist es so, dass bei 
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Geschäften von grosser aussenpolitischer Tragweite der 
Entscheid beim Bundesrat liegt. Ich glaube, die Garantien, 
die wir Ihnen damit geben, genügen, um Ihre Sorgen zu be
heben. 
Zur Minderheit Baader Caspar: Ich möchte Sie bitten, diese 
abzulehnen. Was hier beantragt wird, ist in Bezug auf das 
Bestehende ein Rückschritt. Artikel 12 Absatz 1 Litera d be
trifft sämtliche Delkredererisiken, also nicht nur die privaten, 
sondern auch die schon bisher möglichen öffentlichen 
Schuldner. Wenn Sie nun dem Antrag der Minderheit Baader 
Caspar zustimmen, verbieten Sie Dinge, die heute möglich 
sind. Das wollen Sie doch nicht! Ich muss schon ein bis
schen staunen, wenn ich die Liste der Unterzeichner dieser 
Minderheit sehe. Es sind Leute, die vorher gesagt haben, wir 
müssten uns jetzt einen Ruck geben, und bei Artikel 6 neh
men sie das schon wieder zurück. 
Die Bedingung wäre auch strenger als die EU-Richtlinie. Wir 
würden also wiederum etwas machen, um bezüglich der EU 
einen Ausgleich vorzunehmen, indem wir das private Risiko 
hineinnehmen. Im zweiten Schritt gingen wir wieder zurück 
und hätten etwas, das weniger weit geht als in der EU, wo es 
möglich ist, bei Zahlungszielen unter zwei Jahren Geschäfte 
in Nicht-OECD-Länder zu versichern. Um ein Beispiel zu 
bringen: Die chemische Industrie könnte gewisse Transak
tionen, die sie heute versichern kann, nicht mehr wie bisher 
belegen, denn es geht hier um eine globale Absicherung, 
die hier für gewisse Geschäfte geboten werden kann. 
Herr Baader, ich sehe nicht ein, aus welchem Grund Sie 
diese Einschränkung hier wollen und zum Teil einen Rück
schritt in Bezug auf Bestehendes machen wollen. 

Baader Caspar (V, BL): Herr Bundesrat, wenn Sie mir vor
hin zugehört haben, habe ich auf diese Problematik hinge
wiesen. Ich bin mir bewusst, dass heute das staatliche 
Delkredererisiko versicherbar ist und dass es bei meinem 
Antrag noch nicht berücksichtigt ist. Deshalb habe ich jage
sagt, dass der Ständerat als Zweitrat bei Artikel 12 eine Kor
rektur vornehmen kann und das staatliche Delkredererisiko 
letztlich als politisches Risiko bezeichnen müsste. Das ist es 
nämlich auch, wenn ein Staat nicht mehr zahlungsfähig ist. 

Delss Joseph, Bundesrat: Das war keine Frage. Ihre Aus
führungen zeigen, dass Ihr Vorschlag darin besteht, am Ge
setz zu basteln. Wir wollen ein Gesetz machen, das funk
tioniert. 
Deshalb bitte ich Sie, diesen Minderheitsantrag abzulehnen. 

Schneider Johann N. (AL, BE), für die Kommission: In aller 
Kürze spreche ich zuerst zum Minderheitsantrag Genner: 
Die Kommissionsmehrheit lehnt den Minderheitsantrag ab. 
Nicht, weil die Mehrheit prinzipiell gegen Transparenz ist, 
sondern weil die Transparenzanforderungen in Abwägung 
der öffentlichen Interessen und der Interessen der beteilig
ten Geschäftspartner anhand der Entwicklungen in der Pra
xis zu bestimmen sind. Es gibt absolut legitime Oiskretions
interessen der beteiligten Unternehmen, die berücksichtigt 

· werden müssen. Es ist z. B. ein wesentlicher Unterschied, 
ob die Transparenz vor dem definitiven Geschäftsabschluss 
oder danach hergestellt wird. Eine allgemeine Transpa
renzforderung im Gesetz führt da nicht weiter. Was die 
Geschäftspolitik und Geschäftspraxis der Serv insgesamt 
anbelangt, ist mit den Artikeln 24 Absatz 3 Buchstabe d, 
30 und 33 bis 36 eine hohe Transparenz gewährleistet. 
Im Namen der Kommissionsmehrheit bitte ich Sie deshalb, 
den Minderheitsantrag Genner abzulehnen. 
Zum Minderheitsantrag Fässler: Die Kommissionsmehrheit 
lehnt auch hier den Antrag der Minderheit ab. Es ist unbe
stritten, dass die Serv - übrigens auch die heutige ERG -
die Grundsätze der schweizerischen Aussenpolitik zu be
achten hat. Das ist umfassend zu verstehen, weshalb die 
Hervorhebung der Entwicklungszusammenarbeit, der Men
schenrechte, der Friedens- und der Umweltpolitik nicht ge
rechtfertigt ist. Ich darf darauf hinweisen, dass in diesen 
Bereichen auch internationale Vereinbarungen bestehen 
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und diese selbstverständlich eingehalten werden. Die OECD 
hat Regelungen zu den Umweltstandards, zur Korruptions
verhinderung und zur Vermeidung von Exportkrediten an die 
ärmsten Entwicklungsländer für unproduktive Güter. Die 
Kommissionsmehrheit will an Absatz 2 gemäss bundesrätli
chem Entwurf festhalten,· weil er für die Anwendung in der 
Praxis flexibler ist und gegebenenfalls auch Güterabwägun
gen erlaubt. 
Im Namen der Kommissionsmehrheit bitte ich Sie deshalb, 
den Minderheitsantrag abzulehnen. 
Zu Artikel 6 Absatz 3: Die Kommissionsmehrheit lehnt den 
Antrag der Minderheit ab. Wie ich beim Eintreten dargelegt 
habe und wie auch in der Botschaft, gestützt auf gründliche 
Marktanalysen, erläutert wird, stellt der private Versiche
rungsmarkt für Geschäfte mit Zahlungszielen unter zwei 
Jahren heute nur für Lieferungen in die sogenannten OECD
Kernländer ein konsistentes Dekkungsangebot. Probleme 
bestehen dagegen schon für Lieferungen in die Türkei oder 
nach Mexiko - und erst recht bei den Entwicklungs- und 
Transitionsländern, die nicht Mitglieder der OECD sind. Auch 
für Exporte in die neuen EU-Staaten sind die privaten De
ckungsmöglichkeiten noch nicht gewährleistet. 
Mit dem Antrag der Minderheit würde die Deckung für pri
vate Käuferrisiken so stark eingeschränkt, dass sie in wich
tigen Geschäftsfeldern nicht zur Verfügung stünde. Der 
zweite Satz des vorgeschlagenen Absatzes 3 hilft auch nicht 
weiter, denn der verlangte Nachweis erfordert einen enor
men bürokratischen Aufwand und kann in vielen Fällen in
nert nützlicher Frist gar nicht erbracht werden. Der Expor
teur, sein ausländischer Kunde und die beteiligten Banken 
müssen bei Aufnahme der Geschäftsverhandlungen wissen, 
woran sie sind. 
Es widerspricht den heutigen Marktverhältnissen und der 
künftigen Marktdynamik, wenn wir die Abgrenzung zwischen 
dem Tätigkeitsfeld der Serv und jenem der Privatassekuranz 
in einer starren Gesetzesnorm festlegen. Die Mehrheit der 
Kommission will die Abgrenzung vielmehr möglichst nahe an 
der Marktentwicklung vollziehen, wozu die Verordnung das 
richtige Instrument ist. Das ist auch der Weg, den die besten 
Kenner der Materie, die Exporteure und die Versicherer, der 
Kommission vorgeschlagen haben. Sie verweisen dabei auf 
die Regelungen in der EU, welche Deckungen der staatli
chen Exportversicherungen im Bereich von weniger als zwei 
Jahren nur für Lieferungen in jene Länder ausschliessen, die 
wir oben als OECD-Kernländer bezeichnet haben. Selbst in 
der EU ist übrigens noch umstritten, wie die neuen Mitglied
staaten zu behandeln sind. Auch da soll die Marktentwick
lung entscheiden. 
Herr Bundesrat Deiss hat in der Kommission erklärt, dass 
beabsichtigt sei, in der Verordnung entsprechende Bestim
mungen aufzunehmen und diese noch mit gewissen Con
trolling-Mechanismen zu versehen. Dies genügt, um den 
verfolgten Zweck zu erreichen. 
Kurz: Die Subsidiarität ist gegeben; es ist nicht nötig, die Er
gänzungen ins Gesetz zu schreiben. Lieber Kollege Baader, 
wir wollen keinen Rückschritt hinter die geltenden ERG-Re
gelungen. Es wurde von Bundesrat Deiss soeben die Glo
balversicherung bei der Chemie erwähnt. Das Einzige, was 
letztlich zählt, ist die internationale Vergleichbarkeit. Wir sind 
zwingend darauf angewiesen, dass die Spiesse gleich lang 
und nicht ein wenig kürzer werden. 
Im Namen der Kommissionsmehrheit darf. ich Sie auch hier 
bitten, den Minderheitsantrag abzulehnen. 

Abs. 1-AI. 1 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 88 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 58 Stimmen 

Abs. 2-AI. 2 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 90 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 57 Stimmen 
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Abs. 3-AI. 3 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit .... 40 Stimmen 
Dagegen .... 98 Stimmen 

Art. 7 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art. 8 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag der Minderheit 
(Leutenegger Oberholzer, Allemann, Berberat, Fässler, Fehr 
Hans-Jürg, Genner, Hollenstein, Rechsteiner Paul} 
.... privaten Organisationen zusammenarbeiten. (Rest strei
chen) 

Art. 8 
Proposition de Ja majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition de Ja minorite 
(Leutenegger Oberholzer, Allemann, Berberat, Fässler, Fehr 
Hans-Jürg, Genner, Hollenstein, Rechsteiner Paul} 
L:ASRE peut, pour l'accomplissement de ses täches, coope
rer avec des organisations publiques ou privees. (Bitter le 
reste) 

LeuteneggerOberholzer Susanne (S, BL): Die Serv ist neu 
eine Organisation mit eigener Rechtspersönlichkeit. In Arti
kel 8 wird nun zum einen vorgesehen, dass sie zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben mit anderen Organisationen zusammenar
beiten kann, und zum anderen, dass sie Gesellschaften 
gründen oder sich an solc.hen beteiligen kann. 
Die Kooperation der Serv mit anderen Organisationen -
seien sie nun staatlich oder privat - ist sicher unbestritten; 
sie wird auch nötig sein, dagegen ist nichts einzuwenden. 
Anders sieht es mit dem Blankoscheck aus, dass sie sich an 
anderen Gesellschaften beteiligen oder solche neu gründen 
kann. Ich habe in der Kommission gefragt, woran hier ge
dacht werde. Der Hinweis lautete, die SBB oder die Post 
könnten sich auch an Unternehmungen beteiligen oder sol
che gründen. 
Ich muss Ihnen sagen: Ich will die Serv nicht als Konglome
rat oder als Konzern kreieren. Wenn der Bedarf an solchen 
Beteiligungen tatsächlich einmal entstehen sollte, möchte 
ich hier im Parlament darüber befinden können, ob wir das 
wollen oder nicht. 
Ich bitte Sie: Setzen Sie hier ganz klare Grenzen. Der ge
setzliche Auftrag ist klar, und dazu gehört sicher nicht die 
weitere Ausdehnung der Serv mit Gründungen von Gesell
schaften und Beteiligungen. Ich sage Ihnen eines: Wenn Sie 
bezüglich der Serv wirklich Transparenz wollen, müssen Sie 
der Minderheit zustimmen, sonst wird das Ganze sehr viel 
unübersichtlicher; auch die Kostenrechnung wird weniger 
transparent. Den gesetzlichen Auftrag der Kontrolle könnten 
wir schon gar nicht mehr wahrnehmen. Belassen Sie es also 
bei der Zusammenarbeit und streichen Sie die Möglichkeit 
der Ausdehnung auf andere Gesellschaften. 

Spuhler Peter (V, TG): Der Antrag der Minderheit Leuten
egger Oberholzer bei Artikel 8 und der Antrag Gysin Remo 
zu Artikel 1 O gehen in die Richtung, die Handlungsfreiheit 
der neugeschaffenen Serv wieder einzuschränken. Nach 
den Problemen in der 0sec habe ich ein gewisses Verständ
nis dafür, dass yon linker Seite gewisse Vorbehalte ange
bracht werden. Auch nach Meinung unserer Partei müssen 
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diesbezüglich gewisse Vorsichtsmassnahmen getroffen wer
den. 
Auf der anderen Seite gibt es hier neu einen Verwaltungsrat. 
Dieser sollte auch die Kompetenz und die Flexibilität haben, 
gemäss den Bedürfnissen der neugeschaffenen Serv auf 
Neuentwicklungen, die der Markt stellt, auch entsprechend 
eingehen zu können. Wir haben mit diesem Gesetz eine 
sehr hohe Transparenz geschaffen, mit entsprechenden Re
gelungen usw., und es wäre nicht opportun, wenn wir bei je
dem Schritt, der unter Umständen möglich wäre, wieder das 
Parlament belasten müssten. Denken Sie auch daran, wie 
viele Geschäfte momentan in der Warteschlaufe sind. Wenn 
wir wegen jedem kleinen Schritt wieder das Parlament mit 
einer entsprechenden Vorlage belasten müssten, wäre das 
wirklich übertrieben. 
Ich möchte Sie bitten, sowohl bei Artikel 8 den Antrag der 
Minderheit Leutenegger Oberholzer als auch bei Artikel 1 O 
den Antrag Gysin Remo abzulehnen. 

Präsident (Janiak Claude, erster Vizepräsident): Die FDP
Fraktion teilt mit, dass sie den Antrag der Mehrheit unter
stützt. 

Kiener Nellen Margret (S, BE): Im Namen der SP-Fraktion 
bitte ich Sie dringend, die Minderheit Leutenegger Oberhol
zer zu unterstützen. Ich möchte auch eine Interessenbin
dung offen legen: Ich bin Verwaltungsrätin einer Maschinen
baufirma mit Sitz im Kanton Bern, die im Exportgeschäft tä
tig und eine potenzielle Versicherungsnehmerin ist. 
Ich möchte mein Votum unter das folgende Motto stellen: 
«Kooperation ja, Versicherungsholding mit zusätzlichen Be
teiligungsrisiken nein». Die SP-Fraktion kann zu einer klar 
definierten öffentlich-rechtlichen Anstalt Serv Ja sagen, sie 
will aber keine neue Holdingstruktur, keine Konzernstruktur. 
Wir können doch nicht auf der Basis einer öffentlich~rechtli
chen Anstalt ein neues Versicherungskonglomerat in die 
Welt setzen. Das wäre international wohl wirklich ein No
vum. 
Als ich diesen Gesetzentwurf las, diesen Artikel und den 
Passus zur Gründung von Gesellschaften oder Beteiligung 
an solchen, dachte ich sofort, das sei wohl nicht ernst ge
meint und es handle sich um eine Formel, wie sie aus Null
achtfünfzehn-Statuten für die Gründung einer Aktiengesell
schaft leicht übernommen - sprich: abgeschrieben - werden 
können. Ich habe dann die Botschaft gelesen, und ich muss 
Ihnen sagen, sie kommt in diesem Punkt auch recht schmal
brüstig daher. Wenn Sie auf Seite 5829 zu Artikel 8 Absatz 2 
lesen: «Die Serv erhält zudem die Möglichkeit, privatrechtli
che Gesellschaften zu gründen oder sich an solchen zu be
teiligen», dann erwarten Sie zumindest eine Begründung, 
eine Erklärung, wozu denn diese vielen privatrechtlichen 
Gesellschaften gegründet werden sollten. Im nächsten Satz 
geht es gleich weiter: «Selbstverständlich ist diese Koopera
tion - Kooperation! - auf die Aufgaben der Serv gemäss 
dem vorliegenden Gesetz begrenzt.» Ich stelle also fest, 
dass die Botschaft eine eigenartige Vermischung von Grün
dung, Beteiligungen und Kooperation macht. 
Es ist vom Kommissionssprecher in der Eintretensdebatte 
ausgeführt worden, dass die Serv - dies als ordnungspoliti
scher Grundsatz für ihre gesamte Tätigkeit - selbstverständ
lich subsidiär zum privaten Markt tätig sein sollte. Dieses 
Subsidiaritätsprinzip verbietet - wenn Sie es ernst nehmen -
die Übungsanlage, die gesetzt wird, wenn Sie nicht der Min
derheit folgen und die Kompetenz zur Gründung von privat
rechtlichen Gesellschaften und Beteiligungen - Plural -
·streichen. Wenn Sie dann in der Botschaft weiterlesen, se
hen Sie auf Seite 5830 oben, dass aus dieser Auslagerung 
in die öffentlich-rechtliche Anstalt, die wir jetzt planen, gleich 
weitere Auslagerungen entstehen sollen. Das kann ja wohl 
nicht Ihr Ernst sein. 
Lesen Sie Artikel 9 mit dem Titel «Aufgabenübertragung an 
Dritte»:«Die Serv kann Aufgaben im Bereich der Durchfüh
rung der Versicherung an Dritte übertragen.» Das reicht voll
kommen. Auftragsverhältnisse sind genügend, sind üblich, 
vorderhand besteht kein grosser Bedarf danach. 
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Herr Kollege Spuhler, genau dann, wenn es tatsächlich die 
Idee ist, jedes Jahr eine solche Gesellschaft zu gründen, 
wollen wir das hier in diesem Parlament beschliessen kön
nen. Dann soll der Bundesrat eine Teilrevision dieses Geset
zes bringen und uns begründen, wozu genau diese 
Gesellschaft oder diese Beteiligung mit neuen Risiken nötig 
ist. Dann können wir hier Ja oder Nein sagen. 
Ich bitte Sie, stimmen Sie der Minderheit zu. 

Deiss Joseph, Bundesrat: Ich bitte Sie, diesen Minderheits
antrag abzulehnen. Ich kann verstehen, dass man hinter 
dieser Formulierung alle möglichen Konstruktionen und 
Machenschaften vermuten kann. Aber bitte: Es geht insbe
sondere darum, der Versicherung die Möglichkeit zu geben, 
ihre Aufgabe zu erfüllen. Es wurde von gewissen kritischen 
Stimmen gesagt, das private Delkredererisiko, das versi
chert werden solle, sei viel schwieriger abzuwägen. Deshalb 
ist es notwendig, dass die Serv die Möglichkeit hat, Gesell
schaften im Ausland, in den entsprechenden Ländern, zu 
beauftragen, diese Abklärungen vorzunehmen, oder - wenn 
es keine solche Gesellschaften gibt - vielleicht mit anderen 
OECD-Ländern solche zu schaffen. Darum geht es und 
nicht um mehr. Es geht um eine Flexibilität in der Handha
bung des Instrumentes und nicht etwa um die Schaffung 
neuer Versicherungen und solcher Dinge, die ohnehin auf
grund von Artikel 6 nicht möglich wären. 
Ich bitte Sie also, hier der Mehrheit zuzustimmen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 77 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 49 Stimmen 

Art. 9 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Präsident (Janiak Claude, erster Vizepräsident): Ich be
nütze die Gelegenheit, auf der Besuchertribüne unseren 
ehemaligen Kollegen Ruedi lmhof zu begrüssen. 

Art. 10 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Gysin Remo 
Streichen 

Art. 10 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Gysin Remo 
Bitter 

Gysin Remo (S, BS): In den Artikeln 7 bis 9 wird eine ganze 
Menge beschrieben, was der Bundesrat und w~.s die Serv 
tun dürfen. Artikel 1 O bringt das Fass leider zum Uberlaufen. 
Hier steht wörtlich: «Der Bundesrat kann der Serv weitere 
Aufgaben im Bereich der Aussenwirtschaft übertragen.» 
Jetzt frage ich Sie: Was sind denn das für Aufgaben? Haben 
Sie irgendeine Ahnung, was das für Aufgaben sind? Das ist 
hier nicht umschrieben, und es kann doch nicht sein, dass 
wir eine «carte blanche» für Aussenpolitik via Serv geben. 
Das ist der Kern meines Anliegens. Der Artikel ist völlig offen 
formuliert, und wir müssen das einschränken. Das wird aber 
nicht getan, und deswegen müssen wir diesen Artikel strei
chen. Wir müssen ihn umso mehr streichen, als das Parla
ment hier nirgends mehr zum Zug kommt. Es gibt keine 
parlamentarische Kontrolle - Verfassung und Oberaufsicht 
hin oder her. Sie werden in Artikel 35 sehen, dass es so ge
spurt ist, dass das Parlament keine Kontrollrechte mehr hat. 
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Es wird in der Botschaft dann doch ein bisschen umschrie
ben, was mit dieser Generalvollmacht alles gemeint sein 
könnte: «Dabei sind Bundesaufgaben der Aussenhandels
förderung angesprochen, die ihre Grundlage ausserhalb des 
vorliegenden Gesetzes finden.» Vielleicht haben wir also 
eine Kollision mit andern Gesetzen oder Vorschriften. Wir 
wissen nicht, wie diese Katze im Sack aussehen wird. 
Dann wird noch ein Punkt konkretisiert, welchen ich alarmie
rend finde; das ist der Punkt, der mich eigentlich hierher ge
trieben hat. Es wird als Beispiel gesagt: «In Zukunft könnten 
dies Aufgaben sein wie die Investitionsrisikogarantie.» Stel
len Sie sich einmal vor: Jetzt sollen wir delegieren - das 
steht in der Botschaft, ich kann nichts dafür-, jetzt sollen wir 
die Kompetenz geben, so etwas wie. eine weltweite Investiti
onsrisikogarantie zu machen. Diese Kompetenz dürfen wir 
doch nicht einfach übertragen! 
Ich bitte Sie, hier Klarheit zu schaffen und diesen verworre
nen Artikel, diese «carte blanche», zu streichen. Das ändert 
nichts am Gesamtkonzept. . 

Präsident (Janiak Claude, erster Vizepräsident): Die SVP
Fraktion teilt mit, dass sie den Antrag der Kommission unter
stützt. 

Deiss Joseph, Bundesrat: Ich bitte Sie, den Antrag Gysin 
Remo abzulehnen, insbesondere weil es hier nicht um mys
teriöse Aktivitäten geht, sondern, wie das auf Seite 5830 der 
Botschaft wiedergegeben ist, um nützliche Beiträge, welche 
eine bestehende Organisation in anderen Bereichen im In
teresse der Aussenpolitik, aber vor allem zum Beispiel im In
teresse der Kreditgarantien für Entwicklungsländer überneh
men kann. Das gibt es schon heute, und das funktioniert gut. 
Ich sehe nicht ein, warum wir das nicht beibehalten sollten. 
Ohne dies würden höchstens die betroffenen Entwicklungs
länder nicht mehr profitieren können. Die Verwaltung von 
Ausfallgarantien und Entschuldungsaktionen, die eben im 
Rahmen der wirtschaftlichen Entwicklungszusammenarbeit 
durchgeführt werden, gehört dazu. Ebenso kann die Serv im 
Auftrag des Bundes andere Aufgaben im Bereich der Aus
senwirtschaftspolitik übernehmen, und sehr oft ist es eben 
besser, wenn das eine bereits spezialisierte Aussenstelle 
machen kann, anstatt eine eigene Verwaltung dafür aufzu
ziehen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 104 Stimmen 
Für den Antrag Gysin Remo .... 25 Stimmen 

Art. 11 
Antrag der Kommission 
Abs. 1, 2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs. 1bis . 
Für die Versicherung von Geschäften mit staatlichen und 
solchen von privaten Käufern werden separate Rechnungen 
geführt. 

Antrag Gysin Remo 
Abs. 1 
. ... Verluste aus Forderungen gegenüber staatlichen Schuld
nern. 
(Konsequenzen auf die folgenden Kommissionsanträge: Art. 
6 Abs. 1 Bst. abis, Art. 11 Abs. 1 bis, Art. 14 Abs. 2, Art. 30 
Abs. 1. Ebenso auf Art. 2 Bst. f des Entwurfes des Bundes
rates) 

Art. 11 
Proposition de Ja commission 
Al. 1, 2 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al. 1bis 
Des comptes distincts sont etablis lorsqu'il s'agit d'assurer 
des affaires impliquant des acheteurs publics et prives. 



04.065 Conseil national 258 9 mars 2005 

Proposition Gysin Remo 
Al. 1 
.... pertes resultant de creances detenues vis-a-vis de debi
teurs publics. 
(Consequences sur les propositions de la commission: art. 6 
al. 1 Jet. abis, art. 11 al. 1 bis, art. 14 al. 2, art. 30 al. 1, ainsi 
que sur l'art. 2 Jet. f du projet du Conseil federal) 

Gysln Remo (S, BS): Ich erspare Ihnen eine Wiederholung 
der Eintretensdebatte. Aber es geht hier um den Grundsatz
artikel, und ich benütze die Gelegenheit, um doch zwei, drei 
Antworten zu geben auf Aussagen, die man in dieser De
batte so nicht stehen lassen kann. 
Ich will hier die Bestimmungen zum privaten Bereich strei
chen, sodass das ganze System nur auf staatliche Käuferri
siken ausgerichtet ist. Ich möchte Folgendes in Erinnerung 
rufen: Bis jetzt haben Herr Schneider und andere den Teufel 
an die Wand gemalt: Wenn wir hier nicht der Economie
suisse folgen, dann gibt. es Arbeitsplatzverlagerungen! 
Heute läuft eine gegenteilige Diskussion. Wir haben einen 
attraktiven Standort. Denken Sie an Freiburg; wir haben die 
Problematik, dass ein Industriekonzern nach Yverdon oder 
ins Freiburgische kommt. Das ist die Diskussion, und es gibt 
keinen einzigen Beweis für eine Unternehmensverlagerung 
mangels Versicherung des privaten Käuferrisikos. Diese Art, 
den Teufel an die Wand zu malen, finde ich einfach dane
ben. 
Ich möchte noch etwas zur Eigenwirtschaftlichkeit sagen. Es 
ist mir klar, warum die Versicherungen und Banken hier nicht 
in die Bresche springen und ein eigenes Angebot machen. 
Eine l,JBS mit 8 Milliarden Franken Gewinn konzentriert sich 
eben auf Shareholdervalues, auf Kapitalrenditen von 15 und 
20 Prozent, und da hat diese Art von Geschäft natürlich kei
nen Platz mehr. Das ist genau der Punkt. Wen wir in dieser 
Logik weiterfahren, muss als Nächstes der Staat den KMU 
Bankkredite geben. Das ist die Logik. Hier darf nicht der An
fang sein. Wir geben schon Bürgschaften, wir machen schon 
anderes, und in dieser Logik darf es, meine ich, nicht weiter
gehen. Gleich lange Spiesse sind eine Illusion. Wer wirklich 
gleich lange Spiesse will, muss - wenn man nur dieses Ele
ment Exportrisikoversicherung betrachtet - über die WTO 
gehen. 
Meine Frage an Sie, Herr Bundesrat: Ist es nicht so, dass in 
der WTO intensive Bestrebungen laufen, Exportsubventio
nen jeder Art auszuschalten, damit es gleich lange Spiesse 
gibt? Das ist doch die aktuelle Situation, und jetzt kommt die 
Schweiz im letzten Moment und arbeitet dieser Politik entge
gen, die sie sonst immer unterstützt. 
Ich mache es kurz und stelle eine letzte Frage, Herr Bundes
rat: Ich habe Ihnen zugehört, wie Sie die Eigenwirtschaftlich
keit umschrieben haben. Sie haben meine Kernfrage nicht 
ganz klar beantwortet. Dass es um Entschuldung geht, ist 
für mich okay. Dieses Instrument brauchen wir. Dass es 
Transparenz gibt, darüber freue ich mich auch, aber meine 
Frage war: Kommen in diesem zusätzlichen Kreislauf an ir
gendeinem Ort öffentliche Gelder dazu? 
Wenn ich Ihnen richtig zugehört habe, konnten Sie das nicht 
ausschliessen. Das ist der Punkt, wo die Eigenwirtschaftlich
keit eben nicht mehr funktioniert, wo zusätzliche staatliche 
Gelder in .diese Umschuldung, in diese Refinanzierung, mit 
hineinkommen. Deswegen wehre ich mich gegen diese fal
sche buchhalterische Betrachtung, dass die Eigenwirtschaft
lichkeit spielen werde. · 
Aber ich bitte Sie, nochmals klar zu sagen - dann haben wir 
das bei den Akten -, dass kein Rappen zusätzlich via diese 
Entschuldungsmechanismen fliessen wird. Dann wäre ich 
glücklich, dann hätten wir wirklich Eigenwirtschaftlichkeit. 
Aber ich bin überzeugt, dass Sie diese Bestätigung nicht lie
fern können. 

Spuhler Peter (V, TG): Lieber Remo Gysin, wir sind nicht 
bei der Eintretensdebatte. Ihr Antrag lautet: ...... Verluste aus 
Forderungen gegenüber staatlichen Schuldnern». Darüber 
befinden wir, und nicht wieder über die ganze allgemeine Si-

tuation. Ich verstehe nicht, wie man bei Artikel 11 einen sol
chen Antrag stellen kann. Wenn man die privaten Schulden 
wieder herausstreicht, ist das eine absolut inkonsequente 
Vorgehensweise. Beachten Sie die Folgen nur schon bei 
den nächsten Artikeln: Dort haben wir wieder beide Katego
rien drin. Wenn Sie schon so einen Antrag stellen dann bitte 
in einer konsequenten Art und Weise. Dann müs;en Sie das 
konsequent durchziehen, sodass eben die privaten Schuld
ner überall herausgenommen werden. 
~u den Anmerkungen, die Sie hier vorgetragen haben, kann 
ich nur sagen: In welcher Welt leben Sie eigentlich, Herr Gy
s(n? Wir brauchen hier einen starken Werkplatz, wenn man 
die Sozialleistungen, die Sie ununterbrochen in die Höhe 
treiben wollen, finanzieren will. 
Ich bitte Sie alle, diesen Antrag abzulehnen, und zwar aus 
zwei Gründen: Erstens ist er inkonsequent, und zweitens ha
ben Sie das Votum von Herrn Gysin Remo gehört. Dazu 
muss ich nichts mehr sagen. 

Deiss Joseph, Bundesrat: Die Fragen von Herrn Gysin kann 
ich beide gleichzeitig beantworten. Vorerst zu den öffentli
chen Geldern: Wie gesagt, soll die Versicherung eigenwirt
schaftlich sein, und somit braucht sie auch keine staatlichen 
Gelder. Insbesondere geht es bei Ihrem Antrag um private 
Delkre?ererisiken. ·Dazu muss man in Erinnerung rufen, 
dass hier streng zwischen privaten und öffentlich-rechtlichen 
Schuldnern getrennt wird. Somit gilt dies für die private Ver
sicherung umso mehr; es ist also doppelt genäht. Damit ha
ben wir auch die WTO-Frage beantwortet: Wenn keine 
Subventionen fliessen, gibt es auch nichts abzubauen. 
Aber Herr Gysin, ich finde Ihren Antrag nicht redlich. Sie ha
ben schon den Nichteintretensantrag gestellt; diese Revision 
ist hauptsächlich dazu bestimmt, das private Delkredereri
siko einzubinden. Wenn wir Ihren Antrag annehmen würden, 
müssten wir ja das Heft schliessen, und die Sache wäre er
ledigt. 
Deshalb bitte ich Sie, dem Antrag Gysin Remo nicht zuzu
stimmen. 
Aber man muss immer das Positive sehen, und in Ihrem Vo
tum war doch viel gegen staatliche Eingriffe ins Wirtschaft
geschehen zu hören. Das ist nicht nur negativ zu betrachten; 
lehnen Sie diesen Antrag aber trotzdem ab. 

La presidente (Meyer Therese, presidente): Les rappor
teurs renoncent a s'exprimer. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 117 Stimmen 
Für den Antrag Gysin Remo .... 15 Stimmen 

Art. 12 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 13 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag der Minderheit 
(Fahr Hans-Jürg, de Buman, Fässler, Genner, Gysin Remo, 
Kiener Nellen, Leutenegger Oberholzer, Meier-Schatz, 
Rechsteiner Paul, Rennwald) 
Abs.2 

d. es sich um die Lieferung von Waffen, Kriegsmaterialien . 
und anderen Rüstungsgütern handelt. 

Art. 13 
Proposition de la majorlte 
Adherer au projet du Conseil federal 
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Proposition de la minorite 
(Fehr Hans-Jürg, de Buman, Fässler, Genner, Gysin Remo, 
Kiener Nellen, Leutenegger Oberholzer, Meier-Schatz, 
Rechsteiner Paul, Rennwald) 
A/.2 

d. s'il s'agit d'une livraison d'armes, de materiels de guerre 
ou d'autres materiels d'armement. 

Fehr Hans-Jürg (S, SH): Hier geht es um die Exportge
schäfte, die von dieser Versicherung ausgeschlossen sind. 
Sie finden in Artikel 13 Absatz 2 Buchstaben a, b und c 
schon einige Ausschlussgründe. Mein Minderheitsantrag fügt 
diesen Ausschlussgründen noch einen weiteren hinzu, in
dem ich beantrage, dass auch der Export von Waffen, 
Kriegsmaterialien und anderen Rüstungsgütern nicht versi
cherungsfähig sein soll. Rüstungsexporte sollen nicht versi
cherungsfähig sein. 
Zur Begründung: Kriegsmaterialexporte sind an und für sich 
schon etwas Problematisches. Aber ganz gewiss sollen das 
nicht Exporte sein, die der Staat schützt oder allenfalls sogar 
fördert. Nun ist mir in der Kommission entgegengehalten 
worden, der Antrag sei überflüssig, weil wir ein Kriegsmateri
algesetz hätten und das alles dort abschliessend geregelt 
sei. Dem ist leider nicht so. Natürlich haben wir dieses 
Kriegsmaterialgesetz. Aber es geht mir ja nicht darum, dass 
ich diesem Gesetz neue Verbote oder Regeln beifügen 
möchte. Wir erlassen mit meinem Antrag nicht zusätzliche 
Restriktionen, sondern der Antrag bezweckt eine Antwort 
auf die Frage: Sollen wir von Staates wegen Waffenexporte 
an private Käufer im Ausland fördern? Das ist die Frage: Sol
len wir sie fördern? 
Nun ist ja diese Vorlage in ihrem Kern eine Ausweitung der 
Versicherungstätigkeit auf private Käuferrisiken. Da stellt 
sich die Frage: Ja, wer wären denn die privaten Käufer von 
exportierten Waffen? Nicht Staaten, sondern private Käufer. 
Wären das zum Beispiel die Warlords in Afghanistan? Oder 
wären es die Milizenführer im Sudan? Oder wären es viel
leicht Strohmänner von AI-Qaida? Das sind mögliche private 
Waffenkäufer. 
Wir sind der Meinung, dass solche Waffengeschäfte, sofern 
das Kriegsmaterialgesetz sie überhaupt erlaubt, ganz ge
wiss nicht förderungswürdig sind. Wir erkennen darin einen 
totalen Widerspruch zu den Maximen unserer Aussenpolitik, 
insbesondere natürlich zum Grundsatz der Friedensförde
rung, der für unsere Aussenpolitik zentral ist. Man kann nicht 
für Friedensförderung sein und gleichzeitig von Staats we
gen den Export von Waffen an irgendwelche dubiosen priva
ten Käufer irgendwo auf der Welt schützen und fördern. Das 
geht nicht. 
Darum bitte ich Sie, meinem Minderheitsantrag zuzustim
men. 

Spuhler Peter (V, TG): Niemand, der dieses neue Gesetz 
unterstützt und die ganze Problematik erkennt, die damit zu
sammenhängt, will hier irgendwo zusätzliche Waffen expor
tieren. Uns geht es darum, dass wir in diesem Gesetz nicht 
wieder andere Gesetze einbauen und das Ganze überladen. 
Ich möchte Sie daran erinnern, dass diese Problematik im 
Kriegsmaterialgesetz und im Güterkontrollgesetz geregelt 
ist. Ich habe es heute schon zwei-, dreimal gesagt: Eine un
nötige Verknüpfung von Gesetzen bringt nichts. Wir brau
chen eine einfac;.he Struktur in der Gesetzgebung; denken 
Sie an allfällige Anderungen, an Gesetzesrevisionen. Wenn 
das dann alles miteinander unnötig verhängt ist und mehr
mals erscheint, ist das sicher nicht das, was wir hier wollen. 
Ich möchte Sie auch noch daran erinnern, dass das Volk vor 
einiger Zeit mit 75 Prozent der Stimmen klar Nein gesagt hat 
zu einem generellen Ausfuhrverbot für Waffen. Die Lösung 
mit dem Kriegsmaterialgesetz und dem Güterkontrollgesetz, 
wie wir sie in der Schweiz kennen, ist die richtige. 
Aus diesem Grund bitte ich Sie, dieser Überladung und 
Komplizierung durch den Minderheitsantrag Fehr Hans-Jürg 
klar eine Abfuhr zu erteilen. 

Amtliches Bulletin.der Bundesversammlung 

Genner Ruth (G, ZH): Herr Spuhler hat nicht das gesagt, 
was dem Gesetzestechnischen entspricht. Wir haben zwar 
ein Kriegsmaterialgesetz, das genau regelt, wohin allenfalls 
Kriegsmaterial oder Waffen exportiert werden können. Das 
heisst aber noch lange nicht, dass solche Exporte nachher 
versichert werden sollen. Das ist ja das, was wir nicht wol
len. Ich möchte primär nicht einmal, dass es Waffenausfuhr 
gibt. Das haben wir aber nicht verhindern können. Es gibt 
das Kriegsmaterialgesetz, aber das heisst noch lange nicht, 
dass man Wa(fenausfuhr versichern darf. Das ist das, was 
wir jetzt vor allem nicht wollen. Wir wollen, dass Lieferungen 
von Waffen, von Kriegsmaterialien und anderen Rüstungs
gütern nicht als versicherbares Exportgeschäft getätigt wer
den können. Wir wollen, dass die Versicherung für diese 
mögliche Exporttätigkeit hier einen Ausschluss macht. Von 
daher tangiert dieses Gesetz das andere Gesetz eben ge
nau nicht. 
Wir möchten Sie sehr herzlich einladen, dieser Einschrän
kung das Wort zu reden. Wenn wir das Ganze unter dem 
Aspekt der Entwicklungshilfe und der Menschenrechte an
schauen, können wir es uns doch auch schlichtweg nicht leis
ten, hier Exportgüter in der Form von Waffen zu versichern. 
Ich möchte Sie also bitten, den Minderheitsantrag Fehr 
Hans-Jürg zu unterstützen. 

Gysin Remo (S, BS): Im Namen der SP-Fraktion bitte auch 
ich Sie, den Minderheitsantrag zu unterstützen. Es ist keine 
Bundesaufgabe, Voraussetzungen für Waffengewalt und 
Kriege zu schaffen. Doppelt genäht hält besser: Ich wieder
hole mit anderen Worten für Herrn Spuhler, dass es mit dem 
Kriegsmaterialgesetz eben nicht getan ist. Dieses Gesetz be
sagt, welche Güter ausgeführt werden dürfen. Es ist gesetz
lich vieles erlaubt, Herr Spuhler, aber das heisst noch nicht, 
dass es auch gefördert werden muss; das kann ja nicht die 
Logik sein. Das ist zwar auch die Ansicht, die wir vom Bun
desrat gehört haben. Aber es ist nicht eine generell akzepta
ble Logik; wenn etwas erlaubt ist, heisst das nicht, dass man 
es auch noch fördern muss. Das ist der Kerngehalt. 
Wir haben heute in der Aussenwirtschaftdebatte gehört, wie 
sich der Bundesrat um Kohärenz bemüht. Der Bundesrat hat 
eine vorbildliche Rolle in der Bekämpfung des Kleinwaffen
handels. Es ist eine friedenspolitische Aufgabe, die er im 
Kreis der Uno - mit Unterstützung anderer Länder - in aller 
Ernsthaftigkeit federführend wahrnimmt. Jetzt bitte ich Sie, 
uns zu erklären, Herr Bundesrat: Einerseits setzen wir uns 
für die Einschränkung des Kleinwaffenhandels ein, und an
dererseits sollen wir mit Garantien Gross- und Kleinwaffen
export und -handel fördern. Da passt doch wirklich etwas 
nicht zusammen! 
Wir haben eine friedenspolitische Mission in dieser Welt, wir 
haben uns in der Bundesverfassung dazu verpflichtet; bei je
der Gelegenheit beziehen wir uns in unseren Grundsätzen 
darauf. Wir setzen uns im Nahen Osten für eine Friedenspo
litik ein; dorthin gehen nämlich zum Teil Schweizer Waffen, 
auch in den Irak - zum Teil über die USA und auf anderen 
Wegen -, in den Sudan usw. Das dürfen wir nicht noch för
dern. 
Ich bitte Sie, dem einen Riegel vorzuschieben und der Min
derheit zuzustimmen. 

Bührer Gerold (RL, SH): Ich empfehle Ihnen namens unse
rer Fraktion, mit der Mehrheit zu stimmen und den Antrag 
der Minderheit Fehr Hans-Jürg abzulehnen. Dieser Antrag 
ist schlicht nicht nötig und bringt unser Land im europäi
schen Quervergleich unnötigerweise in eine schlechtere Si
tuation. 
Dazu folgende Überlegungen: 
1. Es ist bereits erwähnt worden: Wir haben einen klaren 
Volksentscheid. Mit einer Mehrheit von 75 Prozent hat das 
Volk zu einem generellen Kriegsmaterial-Ausfuhrverbot Nein 
gesagt. Diesen Entscheid gilt es zu gewichten und zu be
rücksichtigen. 
2. Wir haben europaweit im Bereich der Kriegsmaterialaus
fuhr und des Güterkontrollgesetzes sehr restriktive Regelun-
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gen. Wenn hier vorne jetzt suggeriert wird, man könnte dann 
allenfalls Kriegsmaterialexporte an Rebellenorganisationen 
in Afghanistan und anderswo unterstützen, dann ist das, ver
glichen mit dem, was die Kriegsmaterial-Ausfuhrbestimmun
gen klar besagen, schlichtweg eine Irreführung. 
3. Es ist auch nicht so, dass es jetzt darum ginge, primär 
Rüstungsmaterial an private Organisationen zu exportieren. 
In erster Linie werden das selbstverständlich weiterhin Staa
ten sein, und es werden auch in Zukunft nur Staaten sein, 
welche die stringenten Bedingungen - unter anderem dürfen 
es keine Kriegs- und Krisengebiete sein - erfüllen. 
4. Wir haben auch die Praktikabilität dieses Antrages unter 
die Lupe zu nehmen. Die seinerzeitigen Diskussionen im 
Vorfeld der Volksabstimmung haben deutlich gemacht, dass 
wir mit einer solchen Bestimmung in Probleme bei den Dual
Use-Gütern geraten würden, und das solle nicht sein. 
5. Es ist zu Recht die Friedenspolitik erwähnt worden. Ich 
glaube, eine restriktive Rüstungsmaterial-Ausfuhrpolitik ver
trägt sich absolut mit unserer Friedenspolitik. Sie wollen uns 
doch nicht weismachen, dass Deutschland keine Friedens
politik betreibe! Aber der deutsche Bundeskanzler hat ge
rade vor wenigen Tagen eine Reise durch die Golfregion 
gemacht und war sogar stolz, unter anderem auch mögliche 
Rüstungsaufträge für die deutsche Wirtschaft an der Front 
«rekrutiert» zu haben. Diese Logik ist eine Scheinlogik. Im 
Gegenteil gibt es sehr wohl Länder, die es schätzen, dass 
sie auch Rüstungsgüter von neutralen Staaten beziehen 
können, die sie eben nicht in eine Blockabhängigkeit hinein
bringen. 
zusammenfassend gesagt: Wir beraten eigentlich ein Ge
setz zur Förderung der Exporte, und wir sollten nicht laufend 
Anträge unterstützen, die das Gegenteil, nämlich eine Be
hinderung von Exporten und Arbeitsplätzen, zum Ziel ha
ben. 

Studer Heiner (E, AG): Unsere Fraktion wird dem Minder
heitsantrag zustimmen. Wir finden es richtig, dass wir das 
ergänzen. Ich möchte gerade bei dem einsetzen, was Kol
lege Bührer gesagt hat. Dieses Gesetz ist ja eben ein Förde
rungsgesetz. Wenn wir nicht wollen, dass im Bereich des 
Kriegsmaterials eine Förderung geschieht, dann ist es doch 
logisch, dass wir das gerade hier erwähnen. 
Sowohl Herr Spuhler als auch Herr Bührer haben auf die 
Volksabstimmung hingewiesen. Es ist klar: Ein Verbot in je
nem Umfang wurde abgelehnt. Das wird ja auch respektiert, 
da es ein Volksentscheid ist. Aber wenn die gleichen Leute 
in einer Abstimmung unser Volk fragen würden: Wollt ihr, 
dass der Kriegsmaterialexport in diesem Sinne gefördert 
wird, wie hier das Risiko dazu bestehen kann? Dann würde 
die Antwort - dieser Überzeugung bin ich - anders lauten. 
Ich hoffe, dass Sie sehen, dass es hier eben nicht nur um et
was Formales geht. Herr Spuhler sagte, es sei ja praktisch 
nur formal. Herr Bührer sagte dann etwas deutlicher, dass 
es um etwas anderes gehe. Ich finde es richtig, wenn man 
das, wie Herr Bührer, auf den Tisch legt und sagt, man ver-
folge eine andere Linie. · 
Ich hoffe erstens, dass Sie dem Minderheitsantrag zustim
men, obwohl ich befürchten muss, dass das nicht der Fall 
sein wird. Aber dann hoffe ich zweitens zumindest, dass un
ser Handelsminister in seiner Antwort zum Ausdruck bringt, 
dass er, wie immer die Abstimmung herauskommt, in die
sem Punkt restriktiv handeln wird. Denn das, meine ich, 
würde doch auch dem Volkswillen entsprechen. 

Delss Joseph, Bundesrat: Wir haben ein Kriegsmaterialge
setz, das genau und streng definiert, was exportiert werden 
kann und was nicht. Ich möchte nur daran erinnern, dass 
man eigentlich Folgendes sagen kann: Wir gehen ja auch 
davon aus, dass wir Waffen importieren und man uns eben 
gemäss ähnlichen Grundsätzen solches Material liefert. Ich 
glaube nicht, dass wir in Kriegsgebiete oder an private Kun
den Waffen liefern, wodurch umso mehr Kriegsgefahr und 
Kriminalität entstehen könnte. Aber es gibt auch Waffenex
porte, die durchaus im Interesse der Ordnung, des Friedens, 

sein können, denn die neuen Staaten haben ja ein Problem, 
nämlich dasjenige, die Sicherheit zu garantieren. Die Bei
spiele, die Herr Gysin gebracht hat, wären schon aufgrund 
des Kriegsmaterialgesetzes nicht möglich. Es ist also nicht 
nötig, eine zweite Hürde einzubauen, um diese Geschäfte 
zum Straucheln zu bringen - oder dann will man eben mehr 
erreichen. 
Das ist ja gerade das, was durch den Antrag der Minderheit 
Fahr Hans-Jürg geschehen würde, denn der Antrag geht 
weiter als das, was im Kriegsmaterialgesetz vorgesehen ist. 
Herr Fahr hat gesagt, er wolle nicht rieue Regulierungen ein
bringen. Aber wenn Sie die Rüstungsgüter auch noch einbe
ziehen, also alle Dual-use-Güter, die zu einem guten Teil ex
portiert werden können, schränken Sie das, was gemäss 
Kriegsmaterialgesetz möglich ist, stärker ein. Das geht auch 
weiter als bei den heutigen ERG-Geschäften, denn Sie wol
len alle Waffenexporte nicht mehr der Versicherung unter
stellen lassen. Heute ist es möglich, bei öffentlich-rechtli
chen Kunden diese Versicherung zu machen. Mit Ihrem An
trag wäre das nicht mehr möglich; es wäre also ein Rück
schritt. 
Ich habe es in der Kommission auch gesagt: Die Praxis ist 
restriktiv, da auch bei der ERG gewisse Lieferungen ausge
schaltet werden, insbesondere alle Waffen mit Knalleffekt. 
Somit kann man mit gutem Gewissen unserer Formulierung 
zustimmen und den Buchstaben d eben nicht aufnehmen. 
Ich bitte Sie also, diesen Buchstaben d nicht aufzunehmen. 

Schneider Johann N. (RL, BE), für die Kommission: Ich ma
che hier zwei Bemerkungen zu zwei in der Kommission zu
rückgezogenen Anträgen, deren Erwähnung in der Kommis
sionsberichterstattung verlangt und auch zugesagt wurde. 
In der Kommission wurde durch unseren Kollegen Rennwald 
auf die Wichtigkeit der Einhaltung der branchenüblichen Ar
beitsbedingungen und deren gesetzliche Festlegung hinge
wiesen. Der entsprechende Antrag wurde zurückgezogen, 
weil Bundesrat Deiss erklärte, dass der Verweis auf die bran
chenüblichen Arbeitsbedingungen in den allgemeinen Ge
schäftsbedingungen der Serv enthalten sein werde. Daran 
soll sich die Verwaltung anlässlich der Redaktion der Verord
nung erinnern. 
Ebenso wurde auf die explizite Aufnahme einer Antikorrupti
onserklärung verzichtet, weil sie schon heute Bestandteil der 
allgemeinen Geschäftsbedingungen der Exportrisikogaran
tie sei und weil auch gestützt auf Artikel 6 Absatz 2 Beach
tung der aussenpolitischen Prinzipien verlangt werde. Die 
bisherige Praxis soll nicht geändert werden. Der entspre
chende Antrag Berberat wurde zurückgezogen, nachdem in 
der Kommission klar davon ausgegangen wurde, dass die 
Rechtslage, nämlich die Weiterführung der bisherigen Pra
xis, in der Kommissionsberichterstattung zuhanden der Ma
terialien bestätigt werde, was hiermit getan wurde. 
Die Schweiz hat ein restriktives Gesetz über die Ausfuhr von 
Kriegsmaterial, an das sich der Exporteur gemäss Artikel 13 
Absatz 2 dieser Vorlage zu halten hat. Es ist inkonsequent 
und nicht gerechtfertigt, die Exportrisikoversicherung für 
Ausfuhren zu verbieten, für welche nach der einschlägigen 
Spezialgesetzgebung eine Bewilligung erteilt wurde. Den 
Bedenken der Minderheit wird durch das Kriegsmaterialaus
fuhrgesetz Rechnung getragen. 
Im Namen der Kommissionsmehrheit bitte ich Sie deshalb, 
den Minderheitsantrag abzulehnen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 83 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 66 Stimmen 

Art. 14 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.2 
.... Dauer der Versicherung, getrennt nach staatlichen und 
privaten Schuldnern. · 
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Art. 14 
Proposition de la commission 
Al. 1 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al.2 
.... du montant assure, de la duree de l'assurance et de la 
categorie de debiteur (public ou prive). 

Angenommen - Adopte 

Art. 15, 16 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 17 
Antrag der Kommission 
Abs. 1, 3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.2 
Die Versicherungsdeckung beträgt höchstens 95 Prozent 
des versicherten Betrages. Der Bundesrat legt die Maximal
sätze der Versicherungsdeckung nach Risiken und Schuld
nern fest. 

Art. 17 
Proposition de la commission 
Al. 1, 3 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al.2 ' 
La couverture d'assurance s'eleve au plus a 95 pour cent du 
montant assure. Le Conseil federal fixe les taux maxi
maux de la couverture en fonction des risques et des debi
teurs. 

Angenommen - Adopte 

Art. 18-21 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 22 
Antrag der Mehrheit 
Abs. 1, 3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.2 
Der Verwaltungsrat und die Revisionsstelle werden vom 
Bundesrat gewählt. Die Mitglieder .... für vier Jahre gewählt. 
Der Bundesrat achtet auf die angemessene Vertretung bei
der Geschlechter. 

Antrag der Minderheit 
(Leutenegger Oberholzar, Fässler, Fahr Hans-Jürg, Genner, 
Gysin Remo, Kiener Nellen, Rechsteiner Paul, Recordon, 
Rennwald) 
Abs.2 
Sie werden vom Bundesrat gewählt. Die Mitglieder .... 

Antrag der Minderheit 
(Wandfluh, Bührer, de Buman, F.avre, Kaufmann, Laubacher, 
Leu, Rime, Schibli, Schneider, Spuhler) 
Abs.2 
.... für vier Jahre gewählt. 
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Art. 22 
Proposition de la majorite 
Al. 1, 3 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al. 2 
Le conseil d'administration et l'organe de revision sont nom
mes par le Conseil federal. Les membres .... pour quatre 
ans. Le Conseil federal veille a une representation equilibree 
des deux sexes. 

Proposition de la minorite 
(Leutenegger Oberholzer, Fässler, Fehr Hans-Jürg, Genner, 
Gysin Remo, Kiener Nellen, Rechsteiner Paul, Recordon, 
Rennwald) 
Al. 2 
lls sont nommes par le Conseil federal. Les membres .... 

Proposition de la minorite 
(Wandfluh, Bührer, de Buman, Favre, Kaufmann, Laubacher, 
Leu, Rime, Schibli, Schneider, Spuhler) 
Al. 2 
.... pour quatre ans. 

Leutenegger Oberholzer Susanne (S, BL): Ich werde zu 
meinem Minderheitsantrag und auch zum Antrag der Min
derheit Wandfluh sprechen. 
Die Minderheit beantragt Ihnen, dass alle Organe der Serv 
durch den Bundesrat gewählt werden, und zwar der Verwal
tungsrat, die Direktorin oder der Direktor und die Revisions
stelle. Die Mehrheit beantragt, dass die Direktion nicht vom 
Bundesrat, sondern vom Verwaltungsrat gewählt wird. 
Warum sind wir der Meinung, dass auch die Direktion vom 
Bundesrat gewählt werden soll? Wir sind der Ansicht, dass 
der Bundesrat weiterhin die volle politische Verantwortung 
für die Serv tragen muss. Er muss auch die Möglichkeit ha
ben einzugreifen, zum Beispiel in Form einer Abberufung, 
wie es in -Absatz 3 vorgesehen ist. Es ist von zentraler 
Wichtigkeit, dass dies auch für die Geschäftsführung gilt. Sie 
haben die Ausgliederung beschlossen, aber es ist wichtig, 
dass die politische Verantwortung weiterhin beim Bundesrat 
bleibt. 
Es wurde geltend gemacht, das würde den Grundlagen der 
Corporate Governance widersprechen. Wir bewegen uns 
aber hier nicht im Privatrecht, sondern im öffentlichen Recht. 
Von daher geht es nicht an, dass wir dieser Organisation pri
vatrechtliche Corporate-Governance-Grundsätze überstül
pen. Vielmehr ist es wesentlich, dass die politische Verant
wortung da wahrgenommen wird, wo sie wahrgenommen 
werden muss, nämlich durch den Bundesrat. 
Zum Zweiten beantragt Ihnen die Mehrheit, dass beim Ver
waltungsrat darauf geachtet wird, dass beide Geschlechter 
angemessen vertreten sind. Die Minderheit Wandfluh 
möchte diese Bestimmung wieder herausnehmen. Warum 
ist diese Bestimmung nötig? Wir haben in der Bundesverfas
sung einen Verfassungsauftrag, der auch für uns als Legisla
tive gilt. Sie werden einwenden, dieser gelte so oder so und 
wichtig sei beim Verwaltungsrat die Qualität der Personen. 
Herr Wandfluh, wir gehen in der SP davon aus, dass wir 
Frauen genauso gut in der Lage sind wie die Männer, die 
Qualitätskriterien zu erfüllen, aber dass endlich der Fokus 
auch auf die qualifizierten Frauen gerichtet werden muss. 
B!,!ndesrat Deiss hat in der Kommission gesagt, er sei auf
grund der Kommissionenregelung schon heute verpflichtet, 
auf eine angemessene Vertretung beider Geschlechter zu 
achten. Erstens geht es hier nicht um eine Kommission, son
dern um einen Verwaltungsrat, und zweitens muss ich leider 
feststellen, dass der Bundesrat eben nicht darauf achtet. Ich 
habe bereits in der Debatte zur parlamentarischen Initiative 
Haering erwähnt: Headhunters haben mich darauf hingewie
sen, dass Frauen häufig nicht gewählt werden, selbst wenn 
sie auf die Vorschlagsliste für ein Amt gesetzt werden. Ich 
möchte es uns ersparen, dass wir inskünftig bei der Serv ei
nen Verwaltungsrat haben, der in etwa so zusammengesetzt 
ist. (Zeigt ein Blatt mit einem Verwaltungsrat von lauter Män-
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nern) Ein Gruppenbild mit Männern, Herr Bundesrat Deiss! 
Ich könnte Ihnen die ganze Liste unserer öffentlichen Unter
nehmungen aufzeigen; das war jetzt gerade der Verwal
tungsrat der Ruag - sieben Mitglieder, wovon null Frauen. 
Dann wären wir bei den SBB: neun Mitglieder, eine Frau; bei 
der Swisscom sind es neun Mitglieder, zwei Frauen; bei der 
Post neun Mitglieder, eine Frau usw. Das zeigt, wie nötig es 
ist, dass vvir die verfassungsmässige Verpflichtung auch 
beim Verwaltungsrat der Serv im Gesetz verankern. 
Ich bitte Sie deshalb, nicht der Minderheit Wandfluh, son
dern der Mehrheit zuzustimmen. 

Wandfluh Hansruedi (V, BE): Kollegin Leutenegger Ober
holzer hat gesagt, was ich jetzt hier sagen werde; ich weiss 
nicht, ob ich es noch sagen muss. Ich mache es trotzdem: 
Die WAK hat mit 11 zu 11 Stimmen mit Stichentscheid des 
Präsidenten entschieden, als Ergänzung in Artikel 22 aufzu
nehmen, dass der Bundesrat auf die angemessene Vertre
tung beider Geschlechter achten soll. Die von mir ange
führte Minderheit ist der Meinung, dass es diese Ergänzung 
nicht braucht. Wir wollen keine Quotenmänner in den Orga
nen der Serv, wir wollen auch keine Quotenfrauen in den Or
ganen der Serv. Wir wollen kompetente, fähige Persönlich
keiten, die dank ihrer Qualifikation gewählt werden und nicht 
wegen ihres Geschlechtes. Mit dem verschärften Aktien
recht und den Grundsätzen der Corporate Governance kann 
es sich das Wahlgremium nicht leisten, infolge irgendwel
cher Quoten nicht die besten Leute zu wählen, egal ob das 
geschlechterspezifische Quoten, regionalpolitische Quoten, 
sprachliche Quoten, altersmässige Quoten oder ausbil
dungsmässige Quoten sind. Selbstverständlich ist der Bun
desrat gehalten, bei gleichwertigen Kandidatinnen und Kan
didaten die entsprechenden Kriterien, und zwar nicht nur 
des Geschlechtes, sondern auch der Region oder der Spra
che usw., in Betracht zu ziehen und darauf Rücksicht zu 
nehmen. Dies ist eine Selbstverständlichkeit. Ich fordere Sie 
auf: Verzichten Sie darauf, hier ein einzelnes Kriterium auf
zunehmen und dieses speziell zu erwähnen. 
Ich bitte Sie um Unterstützung meines Minderheitsantrages. 

Genner Ruth (G, ZH): Wenn Herr Wandfluh jetzt nicht so 
explizit erklärt hätte, warum er die Geschlechtergleichheit 
wirklich nicht hier drin haben will, hätten wir einfach mit Kopf
schütteln reagieren können. Aber die Gruppenbilder von 
Männervereinen in den Verwaltungsräten sprechen eigent
lich für sich. Sie bringen nicht zum Ausdruck, dass Frauen 
schlechter qualifiziert oder schlechter ausgebildet wären, 
sondern sie bringen zum Ausdruck, dass Männer über ihre 
Netzwerke einfach Männer nachziehen und dass sie a priori 
einfach einmal finden, sie hätten etwas dazu zu sagen. Inter
essant ist ja, dass Herr Wandfluh sagt, die Quoten in Bezug 
auf die Regionen sollten spielen und die Quoten in Bezug 
auf die Sprachen sollten spielen, nicht aber diejenigen in Be
zug auf die Frauen. 
Wir finden es richtig, dass qualifizierte Frauen - und es gibt 
qualifizierte Frauen - auch in den Verwaltungsräten sind. Es 

. ist deshalb wichtig, dass wir es hier sagen, denn die Rege
lungen, die bis jetzt vom Bundesrat und von der Verwaltung 
erlassen worden sind, sind nur für Kommissionen, nicht aber 
für Verwaltungsräte gedacht. Irgendwann müssen wir halt 
damit anfangen, auch hier eine gleiche Verteilung zu verlan
gen. 
Ich möchte Sie deshalb dringend bitten, hier der Mehrheit zu 
folgen, sodass wir in den Verwaltungsräten einmal nicht 
mehr nur Solistinnen haben, sondern wirklich eine ausgewo
gene Vertretung. 

Kiener Nellen Margret (S, BE): Im Namen der SP-Fraktion 
bitte ich Sie, die Minderheit Leutenegger Oberholzer zu un. 
terstützen. Auch die Direktorin oder der Direktor ist vom 
Bundesrat zu wählen. Die Fassung der Minderheit Leuten
egger Oberholzer entspricht dem Konzept des Bundesrates, 
das in dieser Sache völlig kohärent ist. Die Botschaft führt zu 
diesem Artikel richtig aus, dass die Wahl der Direktion durch 

den Bundesrat vergleichbaren Regelungen anderer öffentlich
rechtlicher Anstalten entspricht. Ich möchte als Beispiele die 
Suva - gemäss Artikel 64 Organisationsreglement Suva -
wie auch das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum 
anführen; beides sind öffentlich-rechtliche Anstalten, beides 
sind Anstalten, bei denen der Bundesrat das strategische 
Organ, die Geschäftsführung wie auch die Revisionsstelle 
wählt. Das ist das klassische Konzept einer öffentlich-recht
lichen Anstalt. 
Wie die Sprecherin der Minderheit, Frau Leutenegger Ober
holzer, bereits ausgeführt hat, befinden wir uns hier nicht im 
Aktienrecht, wo die Wahl der Geschäftsleitung durch den 
Verwaltungsrat vorzunehmen ist. Seit es. die Suva und das 
Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum gibt, hat im
mer der Bundesrat die Direktion gewählt. Es handelt sich 
hier um deutlich weniger risikolastige Unternehmungen, und 
die Welt ist noch nicht untergegangen. 
Also bitte: Bleiben wir hier beim klassischen Konzept einer 
öffentlich-rechtlichen Anstalt, und vermengen wir dieses 
nicht mit einem aktienrechtlichen Element, zumal Sie dieser 
neuen öffentlich-rechtlichen Anstalt mit der Einräumung der 
Gründungs- und Beteiligungskompetenz für weitere Unter
nehmen bereits in Artikel 8 einen enorm grossen Hand
lungsspielraum gewährt haben. 

Bührer Gerold (AL, SH): Ich kann mich kurz fassen: Ich 
möchte mich primär zum Antrag der Minderheit Leutenegger 
Oberholzer bezüglich der Kompetenzen des Bundesrates 
und des Verwaltungsrates äussern. Es ist uns bewusst -
Frau Kiener Nellen, Sie haben vollkommen Recht -: Es geht 
hier um eine öffentlich-rechtliche Anstalt mit eigener Rechts
persönlichkeit; das ist unzweideutig so. Nichtsdestotrotz sind 
wir der Auffassung, dass die Erfahrungen, die wir im Bereich 
von Organisation und Führung von Unternehmen gemacht 
haben, auch auf solche Gebilde anzuwenden sind. Ich 
glaube, dass die Corporate-Governance-Grundsätze auch 
hier, im Grundsätzlichen zumindest, Geltung haben sollten. 
Wir finden es richtig, dass der Bundesrat den Verwaltungsrat 
und dessen Präsidenten wählt, und wir finden es im Sinne 
der Aufsicht auch richtig, dass der Bundesrat die Revisions
stelle ernennt. Hingegen ist die Ernennung der Direktion die 
klassische und nach unserem Dafürhalten nicht delegier
bare Aufgabe des Verwaltungsrates. Wir kennen Beispiele 
aus der Praxis. Wenn Sie beginnen, diese Verantwortlichkei
ten zu verwischen, dann kommt es, wenn es schlecht geht, 
zu einem Hin-und-her-Schieben des Spielballs. Das ist einer 
vertrauenswürdigen Führung nicht dienlich. 
Das ist der Grund, weshalb wir Ihnen empfehlen, mit der 
Mehrheit zu stimmen. Der Bundesrat soll, wie gesagt, 
den Verwaltungsrat und die Revisionsstelle bestimmen. Der 
Verwaltungsrat muss aber seine ureigensten und primären 
Aufgaben in abschliessender Verantwortung wahrnehmen 
können. 
Zum Antrag betreffend die Vertretung der Frauen: Auch wir 
teilen die Auffassung, dass es leider noch immer viel zu we
nige Frauen in den entsprechenden Gremien hat. Wir wollen 
ebenfalls mehr, wir wollen hier keinen Glaubenskrieg der 
Geschlechter. Die Frage ist allerdings, ob es notwendig ist, 
dass wir das hier legiferieren, nachdem es bereits andern
orts festgehalten ist. Wir sind der Meinung, dass es nicht 
notwendig ist; deswegen wollen wir das Gesetz nicht überla
den. 

Delss Joseph, conseiller federal: A la premiere phrase de 
l'alinea 2, je vous invite a suivre la minorite Leutenegger 
Oberholzar pour ce qui est de la nomination de la directrice 
ou du directeur, car finalement, l'experience a bien demontre 
qua, lorsqu'il y a des problemes, c'est l'autorite politique qui 
doit an assumer la responsabilite; il faut donc qu'elle puisse 
avoir prise sur las decisions importantes. Par consequent, je 
pense qu'il est tout a fait normal que le Conseil federal 
puisse nommer la directrice ou le directeur. Je dirai a Mon
sieur Bührer qua ce ne serait pas une innovation: a la SUVA 
deja, ou a !'Institut federal de la propriete intellectuelle, ou 
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encore dans les ecoles polytechnjques federales, c'est le 
Conseil federal qui nomme les directeurs. 
Pour ce qui est de la minorite Wandfluh a la deuxieme 
phrase et de la proposition de la majorite concernant l'equili
bre entre hommes et femmes dans le conseil d'administra
tion, il est juste de dire que les dispositions en vigueur 
concernant l'egalite des sexes en matiere de composition 
des commissions sorit aussi applicables ici, cela ne fait pas 
de doute. Donc, on peut dire qu'en fait, ce que souhaite la 
majorite de la commission devrait aller sans dire. Mais il taut 
bien dire que nous sommes encore dans une situation ou 
cela va, je l'espere, un peu moins mal si on le dit. C'est pour
quoi je pense qu'il est tout a fait acceptable qu'on en reste, 
pour cette partie de l'alinea 2, a la proposition de la majorite 
et que l'on enonce cette regle de l'equilibre de la representa
tion des deux sexes au conseil d'administration. 
Je vous invite donc, une fois n'est pas coutume, a voter sur 
toute la ligne selon les souhaits exprimes par Madame Leu
tenegger Oberholzer. 

Schneider Johann N. (RL, BE), für die Kommission: Entge
gen dem, was Bundesrat Deiss eben empfahl, beantragen 
wir die Unterstützung der Mehrheit. Es geht darum, die Prin
zipien von Corporate Governance umzusetzen. Ich weiss, 
dass wir uns nicht über Privatrecht unterhalten. Nach Mei
nung der Mehrheit soll der Bundesrat nur den Verwaltungs
rat 1,md die Kontrollstelle wählen. Wahlbehörde für die 
Direktion soll der Verwaltungsrat sein. Die Wahl der Direk
tion soll deshalb in der Verantwortung des Verwaltungsrates 
liegen, weil dieser dann auch den Kopf hinhalten müsste, 
wenn es zu Unstimmigkeiten käme. Mit anderen Worten, die 
Mehrheit will einfach eine gerade, korrekte, governancemäs
sig eindeutige Linie. 
Es darf ja nicht sein, dass der Verwaltungsrat dann sagen 
könnte, der Bundesrat habe eine unqualifizierte Persönlich
keit, sei das nun Frau oder Mann, als Direktor gewählt. Ich 
bitte Sie, sich der Mehrheit anzuschliessen. 
Noch eine Bemerkung zum dritten Satz. Sie haben es ge
hört: Es gab einen Stichentscheid des Präsidenten zugun
sten der Ergänzung bezüglich der angemessenen Vertre
tung der Geschlechter. Das Anliegen ist absolut berechtigt, 
aber es bleibt wohl eine Glaubenssache, ob man das in ein 
Gesetz schreiben soll oder nicht. In der Tat sind Frauen in 
Verwaltungsräten untervertreten, und dies über zehn Jahre 
nach der Einführung des Gleichstellungsgesetzes. Die Kom
mission wollte den Bundesrat explizit in die Pflicht nehmen, 
damit es keinerlei Ausreden oder Auswege gibt, keine 
Frauen zu berufen. Ich erlaube mir eine persönliche Bemer
kung: Verwaltungsräte mit Frauen sind anregend. Verwal
tungsratsmandate zu übernehmen bedeutet Verantwoctung. 
In aller Regel geht es in allererster Linie um die Sachkompe
tenz. Ich habe mich etwas schwer getan mit der Formulie
rung meines letzten Satzes, und der lautet so: Die knappest 
mehrheitliche Kommission empfiehlt Ihnen, sich der Mehr
heit anzuschliessen. 

Rennwald Jean-Claude (S, JU), pour la commission: En 
tant que rapporteur, comme j'ai signe la proposition de la mi
norite Leutenegger Oberholzer, je ne vais pas m'etendre sur 
le sujet. 
En revanche, je vous invite instamment a rejeter la proposi
tion de la minorite Wandfluh et a suivre la proposition de la 
majorite. 
C'est vrai que la majorite etait courte puisque c'est le presi
dent, Monsieur Pelli, qui a fait la difference. Entre parenthe
ses, cela montre sans doute qu'au moins sur ca point, notre 
commission a un president eclaire! Et, Monsieur le conseiller 
federal, je reprends la balle au bond par rapport a votre In
tervention de tout a l'heure. Sacha Guitry disait: ccCela va 
sans dire, mais cela va encore mieux lorsque cela est dit.» 
Je crois, Monsieur Wandfluh, qu'il vous taut lire le texte. 
Lorsqu'on parle de ccrepresentation equilibree des deux 
sexes», on ne fixe pas de quota. II n'y a pas de chiffres, pas 
de pourcentages, c'est une perspective. Pour moi par exem-
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ple, si, dans un cenacle de dix personnes, il y a six hommes 
et quatre femmes, je considere que c'est une representation 
equilibree. Et s'il y a six femmes et quatre hommes, c'est 
aussi une representation equilibree. En revanche, s'il y avait 
neuf hommes et une femme, ce ne serait veritablement plus 
equilibre. 
Donc, je vous invite a suivre la majorite de la commission 
parce que je n'aimerais pas qu'il y ait tout a coup, en fin de 
seance, une fronde dans cette salle sous pretexte qu'il y 
aurait une majorite de machos dans ce conseil. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
(pamentlich - 09mins)tif: B§ilage -Annexe. 04.0§5/1892) 
Für den Antrag der Mehrheit .... 89 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit 

Leutenegger Oberholzer .... 68 Stimmen 

zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
(namentligh - nominatif· Beilage -Annexe Q4.065/1893) 
Für den Antrag der Mehrheit .... 83 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit Wandfluh .... 77 Stimmen 

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen 
Le debat sur cet objet est interrompu 

Schluss der Sitzung um 18.55 Uhr 
La seance. est levee a. 18 h 55 
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La presldente (Meyer Therese, presidente): La divergence 
est maintenue. Le dossier va ainsi en Conference de conci
liation. 

04.065 

Schweizerische 
Exportrisikoversicherung. 
Bundesgesetz 
Assurance suisse 
contre les risques a l'exportation. 
Loi federale 

Fortsetzung - Suite 
Botschaft des Bundesrates 24.09.04 (BBI 2004 5795) 
Message du Conseil tederal 24.09.04 (FF 2004 5441) 

NationalraVConseil national 09.03.05 (Erstrat - Premier Conseil) 

NationalraVConseil national 14.03.05 (Fortsetzung - Suite) 

Bundesgesetz über die Schweizerische Exportrisikover
sicherung 
Lol federale sur l'Assurance suisse contre les risques a 
l'exportation 

Art. 23 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 24 
Antrag der Mehrheit 
Abs. 1 
.... zusammen. Die Sozialpartner sind angemessen zu be
rücksichtigen. 
Abs.2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs. 3 

aa. wählt die Direktion; 

Abs. 4, 5 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag der Minderheit 
(Genner, Fässler, Fehr Hans-Jürg, Gysin Remo, Kiener Nel
len, Leutenegger Oberholzer, Rechsteiner Paul, Recordon, 
Rennwald) 
Abs. 1 
.... zusammen, davon ein Mitglied einer Nichtregierungsor
ganisation, die sich mit Umwelt, Menschenrechten, Korrup
tion oder Entwicklungspolitik befasst. Die Sozialpartner .... 

Antrag der Minderheit 
(Leutenegger Oberholzar, Fässler, Fahr Hans-Jürg, Genner, 
Gysin Remo, Kiener Nellen, Rechsteiner Paul, Recordon, 
Rennwald) 
Abs. 3 Bst. aa 
Streichen 

Art. 24 
Proposition de Ja majorite 
Al. 1 
.... membres. Les partenaires sociaux sont pris en campte 
de maniere appropriee. 
Al. 2 
Adherer au projet du Conseil federal 

Al. 3 

aa. nomme la direction; 

Al. 4, 5 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition de Ja minorite 
(Genner, Fässler, Fehr Hans-Jürg, Gysin Remo, Kiener Nel
len, Leutenegger Oberholzer, Rechsteiner Paul, Recordon, 
Rennwald) 
Al. 1 
Le conseil d'administration est compose de sept a neuf 
membres, dont un representant d'une organisation non gou
vernementale travaillant dans le domaine de l'environne
ment, des droits de l'homme, de la lutte contre la corruption 
ou de la politique du. developpement. Les partenaires soci
aux .... 

Proposition de Ja minorite 
(Leutenegger Oberholzer, Fässler, Fehr Hans-Jürg, Genner, 
Gysin Remo, Kiener Nellen, Rechsteiner Paul, Recordon, 
Rennwald) 
Al. 3 let. aa 
Bitter 

Genner Ruth (G, ZH): Der Verwaltungsrat der Serv be
kommt mit diesem Gesetz eine grössere Entscheidungs
macht und Autonomie. Indem der Bundesrat auf die gesetz
liche Festlegung einer interessenausgleichenden Zusam
mensetzung des Verwaltungsrates verzichtet, unterschätzt 
er die Komplexität der Auswirkungen von Exportrisikoga
rantien. Da Exporte problematische Wirkungen zeitigen kön
nen - ich erinnere Sie mit dem Stichwort llisu-Staudamm an 
entsprechende Gegebenheiten -, ist es nicht zulässig, dass 
sich der Verwaltungsrat möglicherweise allein aus Fachleu
ten der Wirtschaft zusammensetzt. Die Mehrheit der Kom
mission will die Sozialpartner im Verwaltungsrat vertreten 
sehen. Sie ersehen das aus der Fahne. Diesem Aspekt und 
diesem Anliegen wird auch die grüne Fraktion Rechnung tra
gen, wir wollen das auch. Wir wollen aber darüber hinaus, 

· dass die Ernennung von mindestens einem Mitglied einer 
Nichtregierungsorganisation, die sich mit Umwelt, Men
schenrechten, Korruption und/oder Entwicklungspolitik be
fasst, gesetzlich festgehalten wird. Das ist aus unserer Sicht 
für eine interessenausgleichende Versicherungsgewährung 
unverzichtbar. 
Der Bundesrat hat vorgesehen, einen Beirat zu schaffen. 
Aber wenn Sie die Fahne anschauen, dann sehen Sie, dass 
sich die Mehrheit der WAK gegen einen solchen Beirat aus- · 
gesprochen hat. Man könnte sich durchaus vorstellen, dass 
diese Kompetenzen im Beirat vorhanden wären - Kompe
tenzen zu Umwelt- und Sozialstandards usw. Wenn wir aber 
diesen Beirat streichen, dann ist es unabdingbar, dass eben 
diese Kompetenzen bereits im Verwaltungsrat vorhanden 
sind . 
Deshalb möchte ich Sie dringend bitten, hier meinem Min
derheitsantrag zuzustimmen und einem Mitglied aus einer 
Nichtregierungsorganisation einen Sitz zu gewähren, damit 
diesen Aspekten der Umwelt, der Menschenrechte und der 
Entwicklungspolitik Rechnung getragen wird. Für die grüne 
Fraktion ist das ein zentrales Anliegen. Wir haben bereits die 
vorige Woche gesagt, dass wir bei der Geschäftsführung die 
Aussenpolitik der Schweiz berücksichtigt haben wollen. Sie 
haben das gestrichen. Sollten wir hier auch nicht durchkom
men, müssten wir dieses Gesetz ablehnen. 

La presldente (Meyer Therese, presidente): Le conseil s'est 
deja prononce sur la proposition de la minorite Leutenegger 
Oberholzar a l'alinea 3 lettre aa, en adoptant la proposition 
de la majorite a l'article 22 alinea 2 premiere phrase. Donc je 
ne donne plus la parole a Madame Leutenegger Oberholzar 
pour developper la proposition de la minorite. 
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Walter Hansjörg (V, TG): Die SVP-Fraktion ist der Auffas
sung, dass diese Institution einen starken, professionellen 
Verwaltungsrat braucht, welcher auch die Verantwortung 
übernimmt. Deshalb haben wir ja auch der Regelung, dass 
der Verwaltungsrat die Direktion wählt, zugestimmt. Damit 
gibt es eine klare Verantwortung gegenüber dem Bundesrat, 
indem der Verwaltungsrat eben auch die Verantwortung für 
das operative Geschäft zu übernehmen hat. 
Nun fragt es sich, wie dieser Verwaltungsrat zusammenge
setzt werden soll. Wir haben beim vorherigen Artikel ent
schieden, dass auch die Geschlechter entsprechend vertre
ten sein sollen. Wir sind nun auf der einen Seite der 
Auffassung, dass die Forderung, die Sozialpartner seien an
gemessen zu berücksichtigen, absolut legitim ist; der Ver
waltungsrat kann 7 bis 9 Mitglieder stark sein. Auf der ande
ren Seite sind wir aber auch der Meinung, dass ein Hinweis 
auf all das Wissen, das es braucht, um das Umfeld abzuklä
ren, welches auch von der Direktion, von der Verwaltung 
beurteilt werden muss, hier nicht zusätzlich in den Geset
zestext aufgenommen werden soll, sondern dass die verant
wortungsbewussten Verwaltungsräte dazu schauen, dass 
dieses Wissen professionell dazugewonnen wird. Wir sind 
der Meinung, dass wir die Bestimmung auf die angemes
sene Berücksichtigung der Sozialpartner beschränken soll
ten. Wir bitten Sie also, hier der Mehrheit zuzustimmen. 
Zu Absatz 3 Buchstabe aa: Diese Bestimmung ist analog zu 
Artikel 22, wo bereits entschieden worden ist, dass der Ver
waltungsrat die Direktion wählt. 

Fehr Hans-Jürg (S, SH): Die SP-Fraktion unterstützt den An
trag der Minderheit Genner, und zwar auch in .dem Sinne, 
wie· sie ihn vorhin erläutert hat. Leider wird er uns auf der 
Fahne noch missverständlich präsentiert. Das ist nicht ein 
Antrag gegen die Berücksichtigung der Sozialpartner, son
dern das ist ein Ergänzungsantrag: Zusätzlich zur Berück
sichtigung der Sozialpartner soll ein Mitglied des Verwal
tungsrates einer Nichtregierungsorganisation angehören. 
Ich gehe davon aus, dass die Präsidentin dann in diesem 
Sinne abstimmen lassen wird. 
Warum sind wir für diesen Minderheitsantrag Genner? Wir 
sind der Auffassung, dass die Tätigkeit der Exportrisikoversi
cherung im Einklang mit den Maximen der schweizerischen 
Aussenpolitik sein muss, und insbesondere auch im Ein
klang mit der praktischen Arbeit der Direktion für Entwick
lung und Zusammenarbeit. Wir glauben, dass die NGO, die 
in den Bereichen Umwelt, Menschenrechte, Korruption, Ent
wicklungspolitik tätig sind, sehr viel Wissen, sehr viel Know
how über die Verhältnisse in den Ländern haben, um die es 
hier geht; ein Wissen, ein Know-how, das vielen anderen 
fehlt, weil sie dort gar nicht tätig sind. NGO sind in diesen 
Ländern tätig, haben einen direkten Kontakt auch zu den lo
kalen Verhältnissen. 
Das scheint uns entscheidend zu sein, wenn wir jetzt die 
Versicherung auf private Käuferrisiken ausdehnen. Solange 
es nur staatliche Käuferrisiken waren, konnte man davon 
ausgehen,. dass· die Kreditwürdigkeit eines Käufers abzu
schätzen war - eher, als wenn es private wären. Der An
spruch wird jetzt höher, und da, scheint es uns, sollte man 
auf das spezielle Wissen der NGO in diesem Bereich nicht 
verzichten. 
Ich bitte Sie daher - umso mehr als ja die Mehrheit den Bei
rat, der eine ähnliche Funktion hätte wahrnehmen können, 
gestrichen hat -, jetzt wenigstens die Einsitznahme eines 
NGO-Mitgliedes im Verwaltungsrat zu.beschliessen, gemäss 
dem Antrag der Minderheit Genner. 

Leuthard Doris (C, AG): Die Zusammensetzung eines je
den Verwaltungsrates ist heute sehr wichtig. Es geht um die 
strategische Ausrichtung eines Unternehmens. Diese be
stimmt der Verwaltungsrat. Es hat sich in. den "'.ergangenen 
Jahren gezeigt, dass eine Politisierung dieser Ämter falsch 
ist. Für die Serv sind das Finanzwissen, Versicherungs
kenntnisse und Kenntnisse des Exportgeschäftes von zen
traler Bedeutung. Gerade bei der inskünftigen Ausrichtung, 
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indem neu auch das private Käuferrisiko abgedeckt wird, 
sind diese Kenntnisse noch entscheidender als bis anhin. 
Die CVP-Fraktion begrüsst daher den Entscheid des Bun
desrates, sich auf Gesetzesebene nicht einzuengen und das 
Fachwissen als Anforderungsprofil für den Verwaltungsrat in 
den Vordergrund zu stellen. 

· Allerdings lässt es sich nicht wegdiskutieren, dass bei zahl
reichen Projekten auch aussenpolitische und entwicklungs
politische Aspekte wichtig sind. Für die Schweiz bzw. ein 
Schweizer Unternehmen sind fragwürdige Projekte image
schädigend, es braucht daher auch Kenntnisse in diesem 
Bereich. Diese Fachexperten brauchen aber nicht direkt im 
Verwaltungsrat vertreten zu sein. Für die operativen Ent
scheide ist die Geschäftsleitung zuständig, vor allem hier 
müssen diese Kenntnisse einfliessen. Wir gehen davon aus, 
dass - wie bis anhin - sowohl die Deza wie auch NGO der 
Geschäftsleitung wie auch dem Verwaltungsrat beratend zur 
Seite stehen, jedoch nicht mit einer gesetzlichen Verpflich
tung, sondern weil diese beiden Räte diese Fachexperten 
eben spezifisch für einzelne Fragen beiziehen können. 
Selbstverständlich ist es auch möglich, bei der Zusammen
setzung des Verwaltungsrates NGO-Mitglieder zu berück
sichtigen, sofern sie das Fachwissen in anderen Fachbe
reichen mitbringen. 
Die CVP-Fraktion folgt daher der Linie von Bundesrat und 
Mehrheit. 

Bührer Gerold (RL, SH): Unsere Fraktion unterstützt wie 
schon beim Artikel über den Beirat auch hier die Mehrheit, 
und das aus folgenden Gründen: 
1. Ich kann es kurz fassen. Wie die Vorrednerin erwähnt hat, 
wollen auch wir einen Verwaltungsrat, der in erster Linie 
über eine hohe Fachkompetenz verfügt und der nicht zu 
gross ist. Das spricht eben dagegen, dass wir dieses Gre
mium noch mit verschiedenen Vertretern von - politisch 
zwar legitimen - Interessen bestücken. 
2. Wir haben zugestimmt, dass neu in diesem Artikel veran
kert wird, dass die Sozialpartner angemessen zu berück
sichtigen sind. Da haben wir Ja gesagt, weil wir der Meinung 
sind, dass vonseiten der Sozialpartner ja auch Vertreter in 
diesem Gremium sein werden, die ein direktes Interesse an 
guten Bedingungen für die Exportwirtschaft haben und die 
sich aufgrund ihrer Tätigkeit auch Wissen angeeignet ha
ben. Deswegen haben wir hier bei der Ausweitung auf die 
Sozialpartner Ja gesagt. 
3. Es ist erwähnt worden: Die aussenpolitischen Richtlinien 
gilt es ohnehin einzuhalten. Das haben wir ja bereits disku
tiert. Deswegen brauchen wir also nicht eine Vertretung von 
NGO zu verankern. 
4. Auch wir verkennen nicht, dass hie und da Entscheide zu 
fällen sind, für die es noch ein spezifisches Wissen braucht. 
Es ist dem Verwaltungsrat aber natürlich unbenommen, sich 
entsprechende Know-how-Träger anzuhören. Das wird so 
oder so gewährleistet bleiben. 
5. Wir behandeln hier ein Exportförderungsgesetz und nicht 
ein Exportbehinderungsgesetz. Wenn ich ein bisschen zu
rückschaue, was von gewissen Kreisen der NGO in Bezug 
auf Exportgeschäfte an Behinderung gemacht worden ist, 
dann hege ich meine Zweifel, ob es nützlich wäre, diese 
Seite mit einem Sitz im Verwaltungsrat noch zu belohnen. 

Recordon Luc (G, VD): J'ai entendu beaucoup d'arguments 
que je peux partager, presque tous a vrai dire: Monsieur 
Walter reclame du professionnalisme; Madame Leuthard de
mande que l'on prenne.en consideration les risques d'image 
par des expertises; Monsieur Bührer nous dit que des audi
tions pourraient suffire pour prendre en consideration les ne
cessaires arguments des organisations non gouvernemen
tales. II en appelle en particulier a ce que de bonnes condi
tions soient faites en matiere d'exportation et a ce que ceux 
qui participent au conseil d'administration comme membres 
soient des personnes representant des milieux accordant 
une grande importance a cet aspect. De son cöte, Monsieur 
.Fehr Hans-Jürg a beaucoup insiste sur le savoir-faire, le 
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know-how, qu'il taut avoir pour faire partie du conseil d'admi
nistration. 
Eh bien, tous ces arguments parlent tres largement en fa
veur de l'inclusion dans le conseil d'administration, d'une 
taille encore modeste - sept a neuf membres -, selon la pro
position de la minorite Genner, des personnes que nous 
vous appelons a faire elire. En effet, qui mieux· que les repre
sentants des organisations non gouvernementales actives 
sur le terrain, dans les pays du Sud en particulier, peut ap
porter un tel savoir-faire, peut «avoir interet a de bonnes 
conditions d'exportation» pour reprendre l'expression de 
Monsieur Bührer? 
Evidemment, il taut se mettre d'accord sur ce que sont de 
bonnes conditions d'exportation, mais c'est tres certaine
ment, a lire les textes fondamentaux qui nous gouvernent, le 
respect des conditions du developpement durable - ces 
conditions qui, je le souligne, prennent en consideration non 
seulement les aspects economiques, mais aussi les aspects 
ecologiques et sociaux de nos activites etatiques. 
II est donc particulierement bienvenu d'avoir, a defaut d'un 
conseil consultatif, au moins un ou deux representants des 
ONG specialisees au sein du conseil d'administration. Mon
sieur Bührer, certes, montre le bout de l'oreille en disant clai
rement qu'il les considere comme des encoubles et que ces 
personnes vont compliquer le travail. C'est bien possible 
qu'a court terme, elles compliquent le travail. Mais si Mon
sieur Bührer a 1,me fois ou l'autre dans sa vie participe a un 
conseil d'administration - ce qui, je crois, est vrai, me suis-je 
laisse dire -, il doit savoir que l'important, c'est d'avoir dans 
les conseils des gens qui «challengent» - comme on dit 
aujourd'hui - les decisions du «management» - c'est-a-dire 
de la direction - et des autres membres du conseil d'admi
nistration, et qui viennent avec des arguments non conven
tionnels poser des questions derangeantes. 
C'est peut-etre en posant aujourd'hui ces questions deran
geantes qu'on evitera demain non seulement d'avoir des 
problemes d'image, Madame Leuthard, mais encore d'avoir 
peut-etre de gros problemes financiers et de responsabilite. 
II est a peine besoin de citer des exemples dans lesquels la 
garantie contre les risques a l'exportation a pu etre amenee 
a soutenir des projets - pensez au barrage des Trois-Gor
ges - qui sont des desastres ecologiques et qui risquent un 
jour ou l'autre de nous coOter assez eher en termes non 
seulement d'image, mais aussi d'especes sonnantes et tre
buchantes. 
Ainsi donc, si on etait capable une fois, meme du strict point 
de vue economique, de reflechir sur le long terme dans cette 
assemblee, on verrait quelle valeur ajoutee il y a a suivre la 
proposition de la minorite Genner. 
Au nom du groupe des Verts, je vous invite a le faire. 

Studer Heiner (E, AG): Die EVP/EDU-Fraktion unterstützt 
hier den Minderheitsantrag Genner. Wenn man die Texte 
vergleicht, könnte man meinen, es gebe ein Ausspielen der 
Sozialpartner gegen die Entwicklungs- und Umweltpolitik. 
Unglücklicherweise enthält der Minderheitsantrag den 
Aspekt der Sozialpartner nicht mehr ausdrücklich, wenn 
man ihn auf der Fahne liest. 
Deshalb ist ganz klar: Für uns heisst es, die Sozialpartner 
müssen im Text drin sein. Ich gehe davon aus, es sei auch 
die Meinung, wie es schon gesagt worden ist, dass dies 
noch ergänzt werden sollte. Es könnte vom Ständerat noch 
geändert werden, wenn die Minderheit durchkäme. 
Weshalb die Ergänzung, dass sicher ein.Mitglied einer NGO 
dabei ist? Ich gebe gleich meine Interessenbindung be
kannt. Ich bin Präsident von «Brot für alle», das ein Teil der 
Arbeitsgemeinschaft der Hilfswerke ist; damit das auch offen 
gelegt ist. Wir sind der Auffassung - in diesem Punkt hat 
Kollege Bührer Recht -, dass Exporte gefördert werden sol
len, aber nicht um jeden Preis. Sonst brauchten wir auch 
nicht eine Exportrisikoversicherung, sondern könnten sa
gen: Wer exportiert, soll das in eigener Verantwortung tun. 
Wir haben uns zur Überzeugung durchgerungen, dass es 
auch in Zukunft eine solche Versicherung braucht, dass es 

Situationen gibt, wo sie sinnvoll sein kann. Deshalb braucht 
es doch bei der Begutachtung auch die eine oder andere 
Fachperson, die gerade eine Landessituation aus einem an
deren Gesichtswinkel anschauen kann. Sie wäre nicht ein
fach destruktiv dabei, sondern konstruktiv. 
Wir sind der Meinung: Die Erfahrung zeigt, dass es gut ist, 
wenn ein Mitglied aus diesem Bereich dabei ist; die Sozial
partner sollten aber auch vertreten sein. Ich könnte mir vor
stellen, dass Bundesrat Deiss sagt, dass auch bei der 
neutralen Formulierung des Bundesrates die Bereitschaft 
bestehe, jemand mit solchen Fachkenntnissen zu wählen. 
Dann wäre das eine noch sinnvollere 1,md elegantere Lö
sung. 

Oeiss Joseph, conseiller federal: Je souhaite avoir un con
seil d'administration de professionnels, un conseil d'adminis
tration qui puisse prendre des decisions en conformite avec 
les risques encourus, en conformite avec les besoins de no
tre economie et d'une assurance de ce type. Je souhaite 
que les membres de ce conseil d'administration ne soient 
pas des representants de groupes d'interets ni ne se trou
vent dans des situations de conflit d'interets ou de position. 
C'est d'ailleurs pour cette raison que je ne souhaite pas qu'il 
y ait de representarits de l'administration dans ce conseil 
d'administration. 
Je peux me rallier a la solution de la majorite qui revient a 
admettre des representarits des partenaires sociaux, mais je 
ne pense pas qu'il faille aller au-dela. On ne peut pas ex
clure que des representants d'ONG ou d'autres horizons 
soient retenus pour ce conseil d'administration, mais il faut 
qu'on puisse le faire non pas par obligation, mais en vertu du 
besoin d'acquerir les connaissances ou les competences 
particulieres de la personne qui serait choisie. C'est par la 
non pas un argument qui voudrait que l'on meconnaisse les 
besoins de tous les aspects de notre politique d'exportation, 
mais je crois que nous avons suffisamment clairement ancre 
ces elements dans le texte de cette loi pour que l'ensemble 
du conseil d'administration soit tenu de les respecter. 
Je vous invite donc a suivre le projet du Conseil federal et la 
proposition de la majorite, et a rejeter la proposition de la mi
norite Genner. 

Recordon Luc (G, VD): Monsieur le conseiller federal, je 
vous suis totalement lorsque vous dites qu'il taut eviter 
d'avoir des representants des groupes d'interets au sein du 
conseil, mais il me semble qu'il y a une contradiction, alors, 
lorsqu'on admet la phrase qui a ete ajoutee par la majorite 
de la commission. En effet, qu'y a-t-il de plus clairement re
presentatif de groupes d'interets que des representants des 
partenaires sociaux, etant entendu que malgre tout, ils se
ront tres proches, pour des raisons d'interets, de ceux qui 
souhaitent exporter? Donc, cela risque de desequilibrer le 
poids des decisions, si on les inclut, en suivant votre theorie. 
D'autre part, ne pensez-vous pas qu'il y a une sorte de ne
cessite d'avoir des gens qui viennent avec un but ideal, plus 
qu'avec un but d'interets, dans ca conseil d'administration? 
Par consequent, a tout le moins faut-il comprendre la phrase 
ajoutee par la majorite de la commission comme etant un 
exemple de gens qu'on peut inclure dans le conseil, si vrai
ment cela doit etre admis, et non pas comme une liste limita
tive? 

Delss Joseph, conseiller federal: Je comprends votre ques
tion. Si vous prenez le projet du Conseil federal, il vise a n'in
clure aucune restriction ou aucune ligne directrice. J'ai dit 
que je pouvais admettre que vous adoptiez la proposition de 
la majorite, mais je pense que c'est la. la limite extreme 
jusqu'a laquelle je puisse aller. 

Leu Josef (C, LU), für die Kommission: Als Sprecher der vor
beratenden Kommission will ich einleitend Folgendes fest
halten: Es ist richtig, wie zum Teil auch ausgeführt worden 
ist, dass auch die Minderheit Genner die Sozialpartner im 
Verwaltungsrat haben will. Eigentlich wäre die Fassung der 
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Minderheit richtig, wenn der Satz, der in der Mehrheitsfas
sung am Schluss steht, auch aufgeführt würde: «Die Sozial
partner sind angemessen zu berücksichtigen.» Die Herren 
Hans-Jürg Fehr und Heiner Studer haben zusammen mit der 
Vertreterin dieses Minderheitsantrages darauf hingewiesen. 
Ich bestätige das auch als Kommissionssprecher. 
Für die Kommissionsmehrheit macht es Sinn, dass die Sozi
alpartner im Verwaltungsrat vertreten sind, nicht aber die 
Nichtregierungsorganisationen. Wie verschiedentlich darauf 
hingewiesen worden ist, ist einem Verwaltungsrat mit Fach
wissen und Kompetenz der Vorzug zu geben, damit die 
Serv, wie wir sie uns wünschen, eigenwirtschaftlich sein 
kann. Somit sind wirtschaftliches Know-how betreffend Ex
port und Produktionsbedingungen sowie versicherungstech
nisches Wissen wichtig und notwendig, insbesondere weil 
es bei der Serv neu um einen Einbezug des privaten Käufer
risikos geht. Eine breite Aufnahme der Interessenvertretun
gen, wie die Minderheit sie wünscht, würde hier nur stören 
und den Verwaltungsrat unnötig aufblähen. Sollte dies ge
schehen, so würden wir uns wieder im alten System bewe
gen, was wir eigentlich verhindern wollten. Aus diesem 
Grund befürwortet die Mehrheit Ihrer Kommission die ange
messene Berücksichtigung der Sozialpartner und nur diese. 
Damit wird der Ausgewogenheit des Verwaltungsrates Ge
nüge getan. 
Ich bitte Sie, sich der Mehrheit anzuschliessen. 

Rennwald Jean-Claude (S, JU), pour la commission: Comme 
j'ai signe la proposition de la minorite Genner, je ne vais pas 
m'etendre la-dessus en tant que rapporteur de la commis
sion. Par contre, j'aimerais signaler - surtout a l'egard des 
collegues francophones, parce que la chose a deja ete dite a 
plusieurs reprises en allemand et pas encore en franyais -
une petite erreur sur le depliant: la prise en campte des par
tenaires sociaux est aussi valable dans le cas de la proposi
tion de la minorite Genner. Ceci revient a dire que si vous 
votez la majorite ou la minorite, dans les deux cas, les parte
naires sociaux seront pris en compte, ce qui me parait logi
que, vu que Monsieur le conseiller federal Deiss a dit tout a 
l'heure que les partenaires sociaux etaient des profession
nels. 

Abs. 1-AI. 1 

Abstimmung - Vota 
Für den Antrag der Mehrheit .... 92 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 67 Stimmen 

Abs. 3-A/. 3 

La presidente (Meyer Therese, presidente): La proposition 
de la majorite est adoptee, vu que la proposition de la mino
rite Leutenegger Oberholzer a ete rejetee a l'article · 22 ali
nea 2. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon Ja proposition de Ja majorite 

Übrige Bestimmungen angenommen 
Les autres disposltlons sont adoptees 

Art. 25, 26 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art. 27 
Antrag der Mehrheit 
Streichen 
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Antrag der Minderheit 
(Fehr Hans-Jürg, Fässler, Genner, Gysin Remo, Kiener Nel
len, Leutenegger Oberholzer, Rechsteiner Paul, Recordon, 
Rennwald) 
Abs. 1 
Der Bundesrat setzt einen Beirat aus Vertreterinnen und 
Vertretern des Bundes, der Wirtschaft, der Sozialpartner 
und weiterer interessierter Kreise ein. 
Abs.2 
Der Beirat steht dem Verwaltungsrat beratend zur Seite und 
wird bei Geschäften, die Artikel 6 Absatz 2 und Artikel 35 be
treffen, zur Stellungnahme beigezogen. 

Art. 27 
Proposition de la majorite 
Bitter 

Proposition de la minorite 
(Fehr Hans-Jürg, Fässler, Genner, Gysin Remo, Kiener Nel
len, Leutenegger Oberholzer, Rechsteiner Paul, Recordon, 
Rennwald) 
Al. 1 
Le Conseil federal institue un organe consultatif .... 
Al.2 
t.:organe consultatif assiste le conseil d'administration, qui le 
consulte en cas de transaction concernant l'article 6 alinea 2 
et l'article 35. 

Fehr Hans-Jürg (S, SH): Wir könnten jetzt im Prinzip das 
Tonband abspulen lassen und die gleiche Diskussion wie
derholen, die wir vorhin beim Verwaltungsrat geführt haben, 
weil die Argumentation die gleiche ist. Durch Ihren Ent
scheid, die NGO nicht im Verwaltungsrat der Exportrisikover
sicherung Einsitz nehmen zu lassen, bekommt mein Antrag, 
dies wenigstens im Beirat zu tun, natürlich erst recht Bedeu
tung. 
Mein Antrag besteht also aus zwei Teilen: Zum einen sind 
wir der Auffassung, dass es hier nicht eine Kann-Formulie
rung geben sollte wie bei der Fassung des Bundesrates, 
dass der Bundesrat also so einen Beirat einsetzen «kann». 
Wir sind der Auffassung, er sollte es tun «müssen». Darum 
sind wir in unserem Antrag verbindlicher. Zum anderen steht 
hier eben auch, dass dieser Beirat entsprechend zusam
mengesetzt sein soll. Es heisst «der Sozialpartner und wei
terer interessierter Kreise». Es liegt auf der Hand, dass hier 
mit den «weiteren interessierten Kreisen»· eben die mit der 
Sache befassten Fachleute der NGO gemeint sind. Sie sind 
jetzt nicht Mitglieder des Verwaltungsrates. Wir sind der Auf
fassung, dass ihr Wissen und ihre Kenntnisse der Länder, in 
die hinein an private Käufer exportiert wird, wertvoll sind und 
dass ein beratendes Organ auf dieses Wissen eigentlich 
nicht verzichten sollte. 
Sie sollten darum unserem Minderheitsantrag zustimmen, 
dass es so einen Beirat geben soll und in diesem Beirat 
eben auch Vertretungen der NGO Einsitz nehmen können. 

Wandfluh Hansruedi (V, BE): Die SVP-Fraktion unterstützt 
die Mehrheit. Beiräte sind ein Fossil aus den Zeiten der 

. Hochkonjunktur, aus den Zeiten, in denen die verantwortli
chen Organe versuchten, die Verantwortung scheinbar auf 
verschiedene Schultern zu verteilen. Das war nur scheinbar 
so, denn das Abschieben der Verantwortung war nicht mög
lich und ist auch heute nicht'möglich. Die Organe haften für 
ihr Tun und Lassen, selbst wenn sie Beiräte haben. Unter 
dem Kostendruck wurden die Beiräte in der Privatwirtschaft 
weitgehend wegrationalisiert und abgeschafft. Gut bezahlte 
ccBeirätlerinnen und Beirätler» ohne irgendwelche Aufsichts
pflichten und ohne Verantwortung konnte und wollte man 
sich in der Privatindustrie nicht mehr leisten. 
Wenn in einem Aufsichtsgremium schon zusätzliches Know
how nötig ist, und das ist durchaus denkbar, so beschafft 
man es sich heute durch den Beizug von Spezialisten, seien 
es NGO- oder andere Spezialisten. Diese Spezialisten wer
den auch entsprechend bezahlt und können im Bedarfsfall 
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wenigstens teilweise auch zur Rechenschaft gezogen wer
den. 
Die SVP-Fraktion spricht sich klar für die Mehrheit aus. Es 
wäre widersinnig, in der Exportrisikoversicherung auf Instru
mente zurückzugreifen, die sich in der Privatwirtschaft nicht 
bewährt haben. Wir wollen Transparenz, wir wollen Kompe
tenz in den Gremien der Serv. Wir wollen keine Beiräte, we
der mit der Kann-Formulierung noch mit der Muss-Formulie
rung. 
Ich bitte Sie, die Mehrheit zu unterstützen. 

Leuthard Doris (C, AG): Ich kann mich weitgehend den Äus
serungen meines Vorredners anschliessen. 
Auch wir halten dieses Konstrukt des Beirates für überflüs
sig. Wir haben in Artikel 22 bestimmt, welche Organe die 
Serv neu beinhaltet, und dieser Beirat wäre ja nicht ein Or
gan, sondern effektiv ein reines Konsultativgremium. Das 
brauchen wir nicht im Gesetz zu verankern. Das widerspricht 
auch dem Grundsatz, dass wir schlanke, effiziente Struktu
ren für die neue Serv möchten. Es impliziert auch, dass die
ser Beirat eben weder für seine Ratschläge haften würde, 
noch sonst eine institutionalisierte Funktion hätte. Wir mei
nen, dass die beratende Tätigkeit, wie wir das bereits ausge
führt haben, selbstverständlich von der Serv, vom Direkto
rium oder von einem Beirat eingeholt werden kann. 

.Es ist wichtig, dass entwicklungs- und aussenpolitische 
Kenntnisse einfliessen, aber eben nicht in einem institutiona
lisierten Gremium. Das ist ein Wasserkopf, der uns unnötig 
erscheint. Wir werden daher der Linie der Mehrheit folgen. 

Bührer Gerold (RL, SH): Ich kann dem nicht viel anderes 
beifügen. Ich möchte nur so viel klarmachen: Auch wir sind 
mit der Minderheit der Meinung, dass wir Experten beizie
hen müssen - aber von Fall zu Fall, das ist ganz klar. Aber 
deswegen braucht es keinen dauernden Kostenblock in der 
Form eines Beirates; ganz eindeutig nicht. Die Corporate
Governance-Erkenntnisse zeigen überdies auch in der pri
vaten Wirtschaft, dass derartige Gremien in diesem Zusam
menhang obsolet sind. Sie hätten höchstens dann eine 
Rechtfertigung, wenn es allenfalls um Verkaufsunterstüt
zung eines Unternehmens ginge. Aber die Serv ist ja nicht 
ein Verkaufsunternehmen, das ein Netzwerk braucht, um 
seine Verkäufe zu unterstützen. 
Mit anderen Worten, ich kann mich kurz fassen: Wir brau
chen schlichtweg keinen Beirat. Was der Verwaltungsrat al
lenfalls brauchen kann, sind Experten, aber gezielt. Diese 
bezahlt er dann, wenn er sie braucht, aber er bezahlt sie 
nicht, wenn sie sich selbst mit Arbeit beschäftigen, um ihr 
Honorar zu rechtfertigen. 

Genner Ruth (G, ZH): Den Folgen einer unausgeglichenen 
Zusammensetzung des Verwaltungsrates hätte man nun mit 
der Einsetzung eines Beirates begegnen können, welcher 
vom Bundesrat in sefrier Botschaft immerhin fakultativ vorge
sehen war, und im LJbrigen auch im Gesetz. Es war ja die 
Mehrheit der Kommission, welche diesen Beirat ersatzlos 
gestrichen hat. Ein Beirat_ könnte gewährleisten, dass in der 
zukünftigen Exportrisikoversicherung die Anliegen der ver
schiedenen Partner mit berücksichtigt werden. Wir müssen 
Sie daran erinnern, dass der Staat Garant bei dieser Versi
cherung ist - es ist eine öffentlich-rechtliche Anstalt -, und 
der Beirat wäre deshalb das notwendige Organ, um als 
breite Legitimationsbasis für deren Verwendung - eben 
auch für die Verwendung einer staatlichen Bürgschaft - zu 
dienen. Durch seine interdisziplinäre Zusammensetzung 
würde der Beirat ausserdem den vielfältigen, auch nichtwirt
schaftlichen Anliegen gerecht werden, welche ja von der 
Versicherungsdeckung betroffen sind. 
Die Mehrheit lehnt offensichtlich einen Beirat als ordentli
ches Organ ab. Genauso waren Sie ablehnend gegenüber 
Kompetenzen und Expertenwissen im Verwaltungsrat. So, 
wie Sie jetzt auf der ganzen Linie argumentiert haben und 
auch abgestimmt haben, wird unserer Fraktion ganz deut
lich, dass diese Versicherung privat sein sollte. Die grüne 

Fraktion wird nicht einsehen, warum sie einem solchen Ge
setz zustimmen soll. Wenn Sie auf der ganzen Linie rein 
wirtschaftlich argumentieren, dann ·sollen Sie aber auch 
diese Versicherung privatwirtschaftlich tragen. Ich finde es 
inkonsequent, hier beim Staat die Bürgschaft haben zu wol
len, wenn Sie auf der andern Seite nicht ein My den Anlie
gen entgegenkommen, die letztlich auch die schweizerische 
Aussenpolitik definieren. Wir sehen es nicht ein, warum Sie 
hier rein nur mit der Exportwirtschaft argumentieren. 
Hier ist somit die letzte Chance, diesen Minderheitsantrag 
Fehr Hans-Jürg zu unterstützen. Der Minderheitsantrag will 
diesen Beirat eingesetzt haben, eben mit der klaren Forde
rung, im Beirat Fachwissen zu haben. Das entspricht genau 
der schweizerischen Aussenpolitik, sei das im Menschen
rechtsbereich, im l,Jmweltbereich oder eben im Sozialen. Wir 
wollen diesen Aspekt hier ganz klar unterstützen. 

La presidente (Meyer Therese, presidente): Le Conseil fe
deral maintient sa proposition. 

Deiss Joseph, conseiller federal: Effectivement, j'aimerais 
maintenir la solution du Conseil federal. Tout d'abord parce 
que le Conseil federal estime qu'il faut avoir cet organe con
sultatif, puisqu'il veut que le conseil d'administration puisse 
avoir recours aux conseils d'un tel organe; ensuite, c'est 
pour maintenir la forme potestative ou facultative, puisque le 
Conseil federal souhaite garder la flexibilite necessaire, no
tamment pour pouvoir y renoncer si d'autres formes de con
sultation devaient s'averer plus efficaces et plus judicieuses. 

Leu Josef (C, LU), für die Kommission: Bei diesem Artikel 
zum Beirat herrschten in der Kommission drei Meinungen 
vor: Diejenige des Bundesrates - wir haben sie eben ge
hört -, der einen Beirat wollte schaffen können; diejenige 
eines Teils der Kommission, der den Beirat unbedingt 
wollte; und die Meinung jener, die gar keinen Beirat wollten. 
Es ging also um diese drei Meinungen. Um es gleich vor
wegzunehmen: Die Kommissionsmehrheit entschied sich 
für das Weglassen eines Beirates. 
Der Bundesrat wollte mit der Kann-Formulierung einen Bei
rat wählen können, ihn aber wieder abschaffen dürfen, sollte 
er sich nicht bewähren. Die Minderheit will sicherstellen, 
dass es einen Beirat gibt, um den verschiedenen Exponen
ten die Möglichkeit zu geben, eine Vertretung zu haben, da 
ja eine breitere Zusammensetzung des Verwaltungsrates 
abgelehnt worden ist. Die Mehrheit ist der Ansicht, dass Bei
räte nur Kosten generieren und die ganze Sache komplizie
ren, vor allem, wenn sie keine Aufsichtspflichten wahrzu
nehmen haben, was hier der Fall ist. Sollten - es wurde von 
Kollege Bührer erwähnt - Verwaltungsrat oder Bundesrat 
spezielles Know-how brauchen, so können sie dieses jeder
zeit situativ und problembezogen einholen, wie dies in ande
ren Branchen auch üblich ist. Dazu braucht es keinen Beirat. 
Ich bitte Sie also im Namen der Kommissionsmehrheit, sich 
dieser Fassung anzuschliessen. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
(nameotlicb oominatit; Beilage Annexe Q4.Q65/1 B95) 
Für den Antrag des Bundesrates .... 98 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 58 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
(naruentlich - nominatif; Beilage . Annexe Q4.Q65/1896) 
Für den Antrag der Mehrheit .... 94 Stimmen 
Für den Antrag des Bundesrates .... 64 Stimmen 

Art. 28, 29 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 
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Art. 30 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
.. .. Finanz- und Ertragslage getrennt nach staatlichen und 
privaten Schuldnern dar. 
Abs. 2-4 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 30 
Proposition de la commission 
Al. 1 
.... des revenus qui fait apparaitre de maniere distincte les 
debiteurs publics et les debiteurs prives. 
Al. 2-4 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 31-35 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 35a 
Antrag der Minderheit 
(Kiener Nellen, Fässler, Fehr Hans-Jürg, Genner, Gysirt 
Remo, Leutenegger Oberholzer, Rechsteiner Paul, Recor
don, Rennwald) 
Geschäftsbericht und Jahresrechnung unterliegen der Ge
nehmigung durch den Bundesrat und das Parlament. Der 
Verwaltungsrat der Serv erläutert den zuständigen Kommis
sionen des Parlamentes regelrnässig den Geschäftsgang 
und die Risikolage. 

Art. 35a 
Proposition de la minorite 
(Kiener Nellen, Fässler, Fehr Hans-Jürg, Genner, Gysin 
Rerno, Leutenegger Oberholzer, Rechsteiner Paul, Recor
don, Rennwald) 
Le rapport de gestion et les comptes annuels sont sournis a 
l'approbation du Conseil federal et du Parlement. Le conseil 
d'adrninistration de l'ASRE renseigne regulierernent les 
commissions competentes du Parlement sur la marche des 
affaires et le potentiel de risque. 

Klener Nellen Margret (S, BE): Die Minderheit beantragt Ih
nen, eine neue Bestimmung ins Gesetz aufzunehmen, wo
nach nicht nur der Bundesrat, sondern auch das Parlament 
den Geschäftsbericht und die Jahresrechnung genehmigt. 
Zudem soll der Verwaltungsrat der neuen öffentlich-rechtli
chen Anstalt Serv den zuständigen Kommissionen des Par
lamentes regelmässig den Geschäftsgang und die Risiko
lage erläutern. Letzteres beantragen wir in Analogie zur Na
tionalbank, die den zuständigen Kommissionen der Bundes
versammlung regelmässig die Wirtschaftslage sowie ihre 
Geld- und Währungspolitik erläutert, eine Einrichtung, die 
sich als äusserst zweckrnässig erweist. 
Zu einer um das private Käuferrisiko erweiterten Exportrisi
koversicherung gehören eine demokratische Kontrolle und 
damit auch eine öffentliche Transparenz. Das Parlament 
muss eine minimale Handlungskompetenz bekommen. Es 
geht um · die Wahrung bedeutender öffentlicher Interessen. 
Es geht auch um Exportgeschäfte, die heikle politische Fra
gen aufwerfen können, zum Beispiel zur aussenpolitischen 
Kohärenz, zur Antikorruption, zu den Menschenrechten oder 
zu Umweltaspekten. Dazu kommt - und das ist ganz ent
scheidend -, dass der Bundesrat selbst mit einzelnen Kom
petenzen ins operative Geschäft der Serv eingreifen darf. So 
kann etwa der Bundesrat, gestützt auf Artikel 35, bei einem 
Exportgeschäft von besonderer Tragweite der Serv Anwei
sungen zum Abschluss beziehungsweise zur Ablehnung der 
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Versicherung erteilen. Der Bundesrat hat also ein Weisungs
und Vetorecht. Das ist anders als bei anderen öffentlich
rechtlichen Anstalten. Zudem kann der Bundesrat, gestützt 
auf Artikel 7, in eigener Zuständigkeit Umschuldungsabkorn
rnen über Forderungen der Serv sowie Abkommen über die 
Rückversicherung abschliessen. 
Daher ist es ungenügend, wie im Gesetzentwurf vorgese
hen, die parlamentarische Oberaufsicht auf das blosse 
Recht zu reduzieren, in der GPK und in der Finanzkommis
sion den bundesrätlichen Bericht über die Erreichung der 
strategischen Ziele zu diskutieren. Ein reines Diskussions
recht zweier Aufsichtskornmissionen ist ein inakzeptables 
Minimum im Rahmen der parlamentarischen Rechte. 
Auch das finanzielle Restrisiko bleibt wie bisher beim Bund -
Zweisäulenprinzip hin oder her. Wir wünschen es alle nicht, 
aber das Restrisiko bleibt bestehen. Vertrauen ist gut, Kon
trolle ist besser. Erweiterte Risiken rufen nach parlamentari
schen Kontroll- und Antragsrechten. Das Parlament muss 
mindestens den Geschäftsbericht und die Jahresrechnung 
genehmigen können. Es muss auch Schlussfolgerungen für 
die Zukunft der Serv ziehen können. Der Aussenwirtschafts
bericht genügt dafür nicht. 
Cheres et chers collegues, cette affaire est a suivre par le 
Parlement. 
Je vous prie donc de suivre la minorite. 

La presidente (Meyer Therese, presidente): Le groupe des 
Verts cornmunique qu'il soutient la proposition de la rnino
rite. 

Wandfluh Hansruedi (V, BE): Die SVP-Fraktion lehnt den 
Antrag der Minderheit ab. 
In Artikel 35 wird der Umgang mit Versicherungen von Ex
portgeschäften mit besonderer Tragweite geregelt. Es ist un
verständlich, wie Kollegin Kiener Nellen dazu kommt, hier 
eine zu Artikel 24 dieses Gesetzes widersprüchliche Rege
lung betreffend Genehmigung von Jahresbericht und Jah
resrechnung zu definieren. Welcher Artikel soll nun gültig 
sein, Artikel 24 Absatz 3 Buchstabe d oder Artikel 35a? 
Die SVP-Fraktion ist nicht nur wegen der unpassenden Ab
stimmung auf die übrigen Artikel dieses Gesetzes gegen die 
Minderheit Kiener Nellen, sondern auch rein sachlich. Das 
Parlament soll sich nicht je länger, je mehr in Exekutivaufga
_ben verstricken. Das Parlament erlässt die Gesetze, und der 
Bundesrat ist für die Durchsetzung verantwortlich. Er geneh
migt den Jahresbericht, und er genehmigt die Rechnung. 
Jahresbericht und Jahresrechnung sind öffentlich, also auch 
dem Parlament zugänglich. Es steht dem Parlament oder 
dessen Kommissionen, insbesondere auch der GPK, frei, im 
Bedarfsfall eine Berichterstattung über den Geschäftsgang 
oder über die Risikolage zu verlangen. Dies muss nicht hier 
ins Gesetz rein. 
Ich bitte Sie im Namen der SVP-Fraktion, den Antrag der 
Minderheit abzulehnen. 

Präsidentin (Meyer Therese, Präsidentin): Die FDP-Fraktion 
lehnt den Antrag der Minderheit ab. 

Fässler-Osterwalder Hildegard (S, SG): Die Exportrisiko
versicherung, das haben wir beim Eintreten gehört, ist ord
nungspolitisch vielleicht nicht gerade ein Sündenfall, 
strapaziert aber die Grenzen doch sehr. Wir versichern neu 
Risiken gegenüber privaten Schuldnern. Wenn wir diesen 
Schritt schon machen, dann muss auf der anderen Seite 
auch ein Schritt zur Kontrolle gemacht werden. Wer also et
was vorn Staat will, der soll in Bezug auf die Kontrolle auch 
etwas an den Staat abgeben. Wir sind für eine demokrati
sche Kontrolle dieser Geschäfte. Wir wollen Transparenz, 
und wir wollen Mitsprache bei der Genehmigung von Ge
schäftsbericht und Rechnung gernäss Minderheitsantrag 
Kiener Nellen. Wir wollen mitsprechen, und das können wir 
dann machen, wenn wir Genehmigungsorgan sind. Wenn 
wir genehmigen, dann wird auch darüber diskutiert, was da 
gegangen ist. Wir wollen auch darüber informiert werden, 
was die Zukunft dieser Versicherung sein soll. 
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Ich bitte Sie also im Namen der SP-Fraktion, dem Minder
heitsantrag zuzustimmen. Wer etwas vom Staat will, wer et
was von diesem Parlament will - Sie erinnern sich daran, 
dass die SP-Fraktion fast geschlossen auf das Geschäft ein
getreten ist-, der soll auf der anderen Seite auch akzeptie
ren, dass dieses Parlament eine gewisse Kontrolle ausübt. 

Deiss Joseph, conseiller federal: Laissons au Parlament ce 
qui est au Parlament et au Conseil federal ce qui est au Con
seil federal. Cela ne signifie pas que le Parlament n'aura pas 
les moyens d'exercer sa responsabilite et son pouvoir. 
D'abord, il y a une publication annuelle du rapport de gestion 
et des comptes, ce qui garantit au Parlament non seulement 
d'etre informe en tant qu'autorite de haute surveillance, mais 
aussi de pouvoir se saisir de ce dossier, par exemple par l'in
termediaire de la Commission de gestion. 
Enfin, le departement competent etablira a l'intention du 
Conseil federal un rapport sur la realisation des objectifs 
strategiques, comme c'est le cas pour d'autres entreprises 
publiques d'ailleurs. Le Conseil federal soumettra ce rapport 
a la Commission de gestion et a la Commission des finan
ces des Chambres federales a intervalles reguliers, comme 
il est d'usage dans d'autres entreprises publiques. 
Je vous prie donc de rejeter la proposition de la minorite. 

· Leu Josef (C, LU), für die Kommission: Die Minderheit Kie
ner Nellen will, dass Geschäftsbericht und Jahresrechnung 
ausser vom Bundesrat auch vom Parlament zu genehmigen 
sind. Zudem muss der Verwaltungsrat der Serv den zustän
digen Kommissionen regelmässig Geschäftsgang und Risi
kolage erläutern. Damit soll das Parlament nicht nur eine 
theoretische Oberausicht wahrnehmen, sondern der Trans
parenz Nachachtung verschaffen. 
Die Kommissionsmehrheit führt dagegen aus, dass in Arti
kel 24 der ganze Bereich der Aufsicht genügend geregelt 
sei. Gemäss diesem Artikel 24 erstellt der Verwaltungsrat 
die Jahresrechnung und den Geschäftsbericht und veröf
fentlicht diese nach Genehmigung durch den Bundesrat. 
Das reicht. So bleibt man auch bei den bestehenden und 
geltenden Regeln. Eine andere Regelung würde nur einem 
Wildwuchs im Gesetz Vorschub leisten und eine unnötige In
kohärenz bewirken. 
Im Namen der Kommissionsmehrheit bitte ich Sie daher, die
sen Antrag abzulehnen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit .... 58 Stimmen 
Dagegen .... 88 Stimmen 

Art. 36-43 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de /a commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble 
(namentlich - nominatif; Beilage - Annf;)xe 04.0ß5/189ß} 
Für Annahme des Entwurfes .... 131 Stimmen . 
Dagegen .... 15 Stimmen 

Abschreibung - C/assement 

Antrag des Bundesrates 
Abschreiben der parlamentarischen Vorstösse 
gemäss Brief an die eidgenössischen Räte 
Proposition du Conseil tederal 
Classer les interventions parlementaires 
selon lettre aux Chambres federales 

Angenommen - Adopte 

P lamentarische Initiative 
Eh er Melchior. 
Na ungsmittel. Kennzeichnung 
von esonderen Eigenschaften 
aufg und der schweizerischen 
Gese gebung 
lnitiat1 e parlementaire 
Ehrler elchior. 
Oenree alimentaires. Modifier 
l'etiquet ge afin de tenir compte 
des cara teristiques propres 
aux prod ctions locales 

NationalraVConseil n ional 11.12.03 (Erste Phase - Premiere etape) 
Bericht WAK-NR 14.0 04 (BBI 2004 7069) 
Rapport CER-CN 14.0 04 (FF 2004 6633) 

Stellungnahme des Bun esrates 24.11.04 (BBI 2004 7083) 
Avis du Conseil federal .11.04 (FF 2004 6645) 
NationalraVConseil natio 114.03.05 (Zweite Phase - Deuxieme etape) 

Rime Jean-Franyois ( , FR), pour la commission: Le Con-
seil national a donne ite a !'initiative parlementaire Ehrler 
par 117 voix contre lors de la session d'hiver 2003 
(BO 2003 N 1961 ). Lors e sa seance du 6 avril, la Commis
sion de l'economie et de redevances a demande a l'admi
nistration de faire une pro osition permettant de repondre a 
!'initiative Ehrler. Je vous ppelle qu'il s'agit de prevoir un 
etiquetage tenant compte es caracteristiques propres aux 
productions locales. Les ex ences locales elevees posees 
a la production alimentaire n Suisse influencent les coüts 
de production et il est impor nt d'en informer les consom
mateurs. 
Les differents offices consulte - !'Office federal de l'agricul
ture, l'Office federal de la sant publique, l'Office veterinaire 
federal, le SECO, le Bureau fe eral de la consommation -
ont propose trois variantes. Le possibilites etaient les sui
vantes: la modification de la loi ur l'agriculture, une modifi
cation de la loi sur les denrees a entaires ou une nouvelle 
reglementation de l'ordonnance sur les denrees alimen
taires. 
Une modification de l'ordonnance · chappe au contröle du 
Parlement et le risque est grand u'on n'atteigne pas les 
buts souhaites. Du point de vue pr tique, l'execution reste 
de la competence des chimistes can naux. Si on veut don
ner un signe fort, il s'agit donc d'agir u niveau de la loi. Une 
modification de la loi sur les denre s alimentaires aurait 
a1,Jssi permis de donner satisfaction a I uteur de !'initiative. 
La CER est cependant d'avis que la mo ification de la loi sur 
l'agriculture est davantage conforme al,J buts vises par !'ini
tiative. Dans le contexte de la liberalisati des marches, eile 
souhaite promouvoir la commercialisatio des produits agri
coles avec des informations sur leurs car cteristiques parti
culieres et sur les prescriptions de product n. 
Par 20 voix contre O et 2 abstentions,. la omm1ss1on vous 
propose donc d'accepter le nouvel article 6a de la loi sur 
l'agriculture. 

Gysin Hans Rudolf (RL, BL), für die Kommissi n: In sehr vie
len Fällen stellt die schweizerische Gesetzg ung deutlich 
höhere Anforderungen an die Lebensmittelp oduktion als 
jene anderer Staaten. Die von Kollege Ehrler ingereichte 
parlamentarische Initiative möchte deshalb die Bundesge
setzgebung in dem Sinne ändern, dass einheim ehe Nah
rungsmittel, die etwa in Bezug auf Ökologie, Tiers hutz oder 
Lebensmittelsicherheit von Gesetzes wegen höhere Stan-
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stimmung - Vote 
Fü nnahme der Ausgabe .... 35 Stimmen 
(Eins migkeit) 

Das qua/ifl · rte Mehr ist erreicht 
La majorite q ifiee est acquise 

Gesamtabstimmun Vote sur l'ensemble 
Für Annahme des Ent 
(Einstimmigkeit) 

04.065 

Schweizerische 
Exportrisikoversicherung. 
Bundesgesetz 
Assurance suisse 
contre les risques a l'exportation. 
Loi federale 

Zweitrat - Oeuxieme Conseil 
Botschaft des Bundesrates 24.09.04 (BBI 2004 5795) 
Message du Conseil federal 24.09.04 (FF 2004 5441) 

NationalraVConseil national 09.03.05 (Erstrat - Premier Conseil) 

NationalraVConseil national 14.03.05 (Fortsetzung- Suite) 

StänderaVConseil des Etats 02.06.05 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 

David Eugen (C, SG), für die Kommission: Wir befassen uns 
hier mit einem für die schweizerische Wirtschaft wichtigen 
Gesetz. Die Exportrisikogarantie existiert seit 1934; sie hat 
den Zweck, bei Auslandaufträgen Risiken, die aus dem man
gelnden Zahlungseingang entstehen können, abzusichern. 
Traditionsgemäss wurden diese Versicherungen in vielen 
Ländern vom Staat geführt, und sie bezogen sich auf staatli
che Besteller in anderen Ländern. Auch in der Schweiz ist es 
so, dass die geltende Exportrisikogarantieversicherung Risi
ken versichert, wenn ein ausländischer Staat oder ein aus
ländisches staatliches Unternehmen, was der Hauptfall ist, 
bei schweizerischen Unternehmen Waren bestellt. 
Die Entwicklung in der Struktur der Unternehmen hat sich 
insbesondere in den letzten zehn Jahren geändert, indem in 
vielen Staaten Unternehmen, die bisher staatlich dominiert 
waren und zum staatlichen Wirtschaftssektor zählten, priva
tisiert worden sind und heute private Träger haben. Diese 
Unternehmen sind damit eigentlich aus dem Geltungs
bereich der Exportrisikoversicherung herausgefallen, das 
heisst, die Lieferanten aus der Schweiz müssen heute unter 
dieser Kondition die Risiken selber tragen. Es ist immer noch 
so, dass die private Versicherungswirtschaft diese internatio
nalen Risiken nicht absichert oder nur in ganz bestimmten, 
engen Bereichen. 
Diese Lücke wurde in vielen Ländern schon geschlossen, 
insbesondere in Ländern, wo sich Konkurrenten unserer 
Wirtschaft befinden. Das sind vor allem europäische Länder, 
insbesondere möchte ich Deutschland erwähnen. Die 
Schweiz hinkt hier hintennach, und da wir für unsere Wirt
schaft und unsere Unternehmen, die sehr exportorientiert 
sind, die gleichen Konditionen schaffen wollen, ist es zwin
gend notwendig, dass wir auch unsere Exportrisikoversiche
rung auf private Besteller im Ausland ausdehnen. Das ist der 
erste Hauptpunkt dieser Revision, die Ausdehnung des Ge
schäftsbereiches der Versicherung auf private Käuferge
schäfte im Ausland. 
Der zweite Hauptpunkt dieser Revision geht dahin, dass 
man das Unternehmen rechtlich verselbstständigen .will. Ein 
selbstständiges öffentlich-rechtliches Unternehmen in der 
Form einer Anstalt soll geschaffen werden. Diese Mass
nahme ergibt sich daraus, dass das Management dieser Ri
siken immer mehr auch sehr hohe Ansprüche bezüglich 
Professionalität stellt und dass es richtig ist, dass diese Ver-
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sicherung wie ein Versicherungsunternehmen geführt wird, 
obwohl es sich im öffentlichen Raum befindet, woran wir 
auch gar nichts ändern wollen. Aber von der ganzen Füh
rung und Verantwortlichkeit und der Struktur her soll es doch 
unternehmerisch orientiert sein. Das kommt auch in Artikel 6 
des Gesetzentwurfes zum Ausdruck, wo die Grundsätze der 
Geschäftspolitik enthalten sind und wo auch festgehalten 
wird, dass dieses Unternehmen eigenwirtschaftlich arbeiten 
soll. 
Die Kommission hat diese Totalrevision begrüsst und unter
stützt das Gesetz mit einem einstimmigen Eintreten. Ich 
möchte Ihnen empfehlen, ebenfalls auf diese Vorlage einzu
treten. 

Deiss Joseph, conseiller federal: II existe deux raisons prin
cipales qui justifient la revision totale de la loi federale sur la 
garantie contre les risques a l'exportation, loi qui date de 
1958. 
La premiere raison est celle de l'assurance au niveau du ris
que de l'acheteur prive, qui n'est pas possible actuellement 
et qui constitue un desavantage dans la concurrence pour 
nos exportateurs, comparativement aux concurrents exte
rieurs. Comme le rapporteur l'a dit, suite aux nombreuses 
privatisations qui ont eu lieu a travers le monde, beaucoup 
d'affaires qui etaient assurables naguere ne peuvent plus 
l'etre, puisque le partenaire n'est plus un partenaire etatique 
ou officiel, mais un partenaire prive. Par consequent, nos ex
portateurs ne sont pas simplement defavorises, mais ils le 
sont progressivement toujours plus du fait de ce phenomene 
de la privatisation. 
La deuxieme raison est une raison d'organisation: nous vous 
proposons de reorganiser l'assurance contre les risques a 
l'exportation en tant qu'etablissement de droit public, ce qui 
permet de definir clairement les competences et les attribu
tions, que ce soit de la Confederation ou encore de l'assu
rance contre les risques a l'exportation. 
Les objectifs et les regles: les objectifs de l'assurance suisse 
contre les risques a l'exportation (ASRE) - nom qui rempla
cera celui de «garantie contre les risques a l'exportation 
(GRE)» - sont bien sOr de maintenir,·de creer des emplois en 
Suisse. C'est une mesure pour le «Standort Schweiz», pour 
la place economique de notre pays. 
La nouvelle organisation devra repondre a toute une serie 
d'exigences. D'abord, nous la voulons financierement auto
nome. A long terme, nous voulons que son offre soit subsi
diaire par rapport au marche. Nous voulons que les services 
soient capables de soutenir la concurrence internationale, et 
il faut que cette organisation travaille dans le respect des 
principes generaux de notre politique etrangere, cela bien 
sOr pour ne pas creer des interferences dans d'autres do
maines, notamment dans ceux de nos relations politiques 
vers l'exterieur. Ces principes sont d'ailleurs inscrits dans la 
loi, ce qui leur donne une force obligatoire. La forme que 
prendra la realisation de chacun de ces principes sera defi
nie ailleurs. 
Les conditions generales de l'assurance seront aussi un 
moyen d'aboutir a la realisation de certains objectifs. Par 
exemple, ces conditions generales stipulent que chaque ex
portateur doit signer une declaration anticorruption. Elle fait 
donc partie integrante du contrat, et le non-respect de cette 
clause entraTnerait tout simplement l'annulation de la garan
tie ou l'exclusion de la prestation d'assurance. D'autres exi
gences encore, selon lesquelles l'exportateur doit par 
exemple se plier aux conditions de travail usuelles de la 
branche, sont egalement inscrites dans ces conditions gene
rales. 
En ce qui concerne l'organisation, voici encore quelques in
dications: le nouvel etablissement sera dirige par un conseil 
d'administration, compose de specialistes, et par un direc
teur. La Confederation, en sa qualite de donneur d'ordre, ne 
devra pas etre impliquee dans la prise de decision et ne sera 
donc plus representee au sein de ce conseil d'administra
tion. J'ai souhaite que nous ayons une separation stricte en
tre, d'une part, les activites d'execution, de fonctionnement 
de l'assurance, qui doivent etre du domaine du conseil d'ad-
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ministration et de la direction, donc sans participation de la 
Confederation et, d'autre part, le mandat qui sera donne et 
la surveillance qui sera effectuee et qui est bien sür du do
rnaine de la Confederation - que ce soit le departement, le 
Conseil federal, et meme le Parlament. 
En ce qui concerne la comptabilite de la nouvelle assurance, 
eile sera etablie branche d'assurance par branche d'assu
rance. Nous voulons eviter des subventionnements en dia
gonale, et il taut notamment que la partie qui touche le 
risque prive puisse etre contrölee, dans le sens de l'evite
ment d'un subventionnement en faveur d'autres parties de 
l'assurance. De plus, au niveau des primes demandees, il 
faudra bien sür que l'exportateur lui-meme assume une cer
taine partie du risque. 
En ce qui concerne les consequences financieres, il taut 
souligner que cette reorganisation et cette extension des ac
tivites n'auront pas de consequence financiere pour la Con
federation; il n'y aura pas de charges supplementaires. 
Comme je l'ai dit, globalement, l'assurance doit etre finan
cierement autonome a long terme, et cela aussi dans les 
secteurs des differentes branches d'assurance. Les pertes 
initiales liees a la mise en place de la couverture du risque 
prive seront couvertes par les excedents degages par les af
faires conclues sous le regime en vigueur. 
t:assurance est tenue de s'autofinancer. Dans le cas des 
mesures liees a des accords de reechelonnement, il s'ensuit 
qu'elle doit etre dedommagee pour les coüts qui ne relevant 
pas de sa mission d'assurance contre les risques a l'expor
tation, mais de considerations purement politiques. 
Vous savez que la garantie contre les risques a l'exportation 
peut souvent recuperer des fonds lorsque des reechelonne
ments et des remboursements de dettes sont decides. Lors
que des reechelonnements sont en cours, il y a evidemment 
aussi des coüts bancaires a payer. Lorsqu'on prolonge ou 
qu'on raccourcit les delais, cela modifie les conditions du 
contrat et, souvent, nous participons a de tels reechelonne
ments, non pas pour des raisons economiques ou d'exporta
tion, mais simplement pour des raisons politiques, pour des 
raisons de politique de developpement notamment. 
Enfin, je dirai que ce que nous vous proposons est une me
sure qui devrait rendre notre soutien a l'economie d'exporta
tio'n plus efficace, qui devrait permettre de remettre les 
compteurs a zero par rapport a nos concurrents les plus im
mediats. Je crois que, dans le contexte actuel de l'accroisse
ment de l'intensite de la concurrence internationale, il est 
necessaire que nous puissions faire ce pas. 
Je vous remercie donc de bien vouloir entrer en matiere et 
d'adopter ce projet. 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
L'entree en matiere est decidee sans opposition 

Bundesgesetz über die Schweizerische Exportrisikover
sicherung 
Loi federale sur l'Assurance suisse contre les risques a 
l'exportation 

Detailberatung - Discussion par article 

Titel und Ingress, Art. 1-5 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Titre et preambule, art. 1-5 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 6 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 

abis. erhebt risikogerechte Prämien; 

. Abs.2 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 6 
Proposition de 1a·commission 
Al. 1 

abis. per~oit une prime proportionnee au risque; 

Al. 2 
Adherer a la decision du Conseil national 

David Eugen (C, SG), für die Kommission: Dies ist sicher 
eine zentrale Bestimmung dieses Gesetzes. Sie enthält 
nämlich die Grundsätze der Geschäftspolitik. Wir folgen hier 
im Wesentlichen den Vorschlägen des Bundesrates. Das 
Gesetz sagt eben insbesondere ausdrücklich, dass diese 
Versicherung eigenwirtschaftlich zu arbeiten hat, dass sie 
ihre Leistungen in Ergänzung zu den Versicherungen der 
Privatwirtschaft zu erbringen hat, dass sie ihre Dienstleistun
gen international erbringt und die Grundsätze der schweize
rischen Aussenpolitik beachtet. 
In einem Punkt hat der Nationalrat eine Ergänzung einge
fügt: Er möchte, dass die Risiken für staatliche und private 
Schuldner getrennt bewirtschaftet werden. Wir sind der An
sicht, dass dies dem unternehmerischen Prinzip, dem diese 
Versicherung untersteht, eigentlich widerspricht. Die Auftei
lung zwischen staatlichen und privaten Schuldnern ist aus 
der Sicht der Kommission eher eine politische Aufteilung; 
eine solche Aufteilung möchten wir nicht. Hingegen möchten 
wir klarstellen, dass die Prämien risikogerecht sein sollen. 
Das heisst, die Prämien sind so festzulegen, dass sie auf die 
Risiken antworten, die die einzelnen Geschäftssparten ha
ben. Es ist letztlich Sache der Versicherung, diese Ge
schäftssparten zu organisieren und richtig zu bezeichnen, 
damit risikogerechte Prämien erhoben werden können. Im 
Einzelfall könnte es sein, dass staatliche und private Schuld
ner eigene Risikogruppen bilden, aber es muss keinesfalls 
so sein. Es könnte viel eher auch sein, dass z. B. geografi
sche Risikogruppen oder Risikogruppen nach Branchen ge
bildet werden. Im Prinzip ist es Sache der Versicherung, hier 
eine saubere Risikobeurteilung vorzunehmen und die Prä
mienpolitik dann dementsprechend festzulegen. 
In dem Sinne schlagen wir Ihnen hier vor, in Absatz 1 Buch
stabe abis die Formulierung «erhebt risikogerechte Prä
mien» einzufügen. 

Deiss Joseph, conseiller federal: Le Conseil national a re
formule et complete certains articles, notamment les arti
cles 6, 11, 14 et 30, dans le but de separer de maniere tres 
claire et stricte les risques lies aux debiteurs publics de ceux 
lies aux debiteurs prives. L:objectif est de prouver qu'il n'y a 
pas de subventionnement croise du nouveau risque de 
l'acheteur prive vers les risques assures actuellement. Sur 
ce principe, il n'y a aucune divergence entre le Conseil fede
ral, le Conseil national et la commission du Conseil des 
Etats. La question est de savoir comment y parvenir. 
Ce que le Conseil national a prevu constitue une complica
tion qui, a notre avis, n'est pas necessaire et conduirait fina
lement, si on tient compte de tous les articles que j'ai 
mentionnes, a tenir deux comptabilites pour la meme institu
tion, ce qui n'est materiellement pas faisable. Ces deman
des concretes conduisent donc a un systeme qui, a notre 
sens, n'est pas applicable comme tel et qui serait aussi lie a 
une charge de travail disproportionnee. Nous serions d'ail-
leurs le seul pays a pratiquer de la sorte. · 
Ceci dit, nous souscrivons, et la commission le fait egale
ment, a ce besoin de pouvoir effectuer le contröle separe en 
fonction des nouveaux risques prives et des autres pour evi-

. ter le subventionnement croise. 
Monsieur David l'a souligne, la situation est cependant plus 
complexe que celle du risque de debiteur public et du risque 
de debiteur prive. Dans chaque cas, certains risques sont 
presents ou non. II y a le risque de ducroire, c'est-a-dire du 
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debiteur lui-meme, mais aussi un risque politique, un risque 
de transfert. Par consequent, la prime que doit payer le pre
neur d'assurance depend non seulement du fait qu'il est 
prive ou public, mais surtout du pays avec lequel il traite et 
du genre de debiteurs concernes. C'est cette raison-la qui 
fait que nous souhaitons pouvoir obtenir une solution teile 
que celle proposee par la commission de votre conseil. 
Je peux donc me rallier a la proposition de la commission a 
l'article 6. 

Angenommen - Adopte 

Art. 7-10 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 11 
Antrag der Kommission 
Abs. 1, 2 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs. 1bis 
Streichen 

Art. 11 
Proposition de la commission 
Al. 1, 2 
Adherer a la decision du Conseil national 
Al. 1bis . 
Bitter 

David Eugen (C, SG), für die Kommission: Hier geht es um 
die Frage, ob eine separate Rechnung geführt werden soll. 
Was der Nationalrat vorschlägt, sind praktisch zwei separate 
Versicherungsrechnungen - für den Privatsektor und den öf
fentlichen Sektor - aufseiten der Besteller. Wie wir - ich be
reits und soeben auch der Bundesrat - ausgeführt haben, 
erachten wir das aufgrund des Versicherungsprinzips, das 
für diese Exportrisikoversicherung gilt, als nicht zweckmäs
sig und als nicht sachgerecht. Es werden hier eigentlich poli
tische Kriterien eingeführt. Es geht hier aber um Risiken. 
Diese können sehr verschiedenartig sein und hängen nicht 
immer damit zusammen, ob es um einen privaten oder um 
einen öffentlichen Besteller geht, sodass jetzt auch diese 
Aufteilung der Rechnungen aufseiten der Buchhaltung nicht 
sachgerecht wäre, viel Aufwand verursachen und die Versi
cherung nur belasten würde. 
Wir haben aber Verständnis für die Besorgtheit über die 
Entwicklung dieser Risiken der privaten und öffentlichen 
Schuldner, die aus dem Geschäftsbericht der Exportrisi
koversicherung ersichtlich ist. Deshalb haben wir eine ent
sprechende Bestimmung aufgenommen, in Artikel 30 Ab
satz 1 bis. Wir werden nachher darauf kommen, schlagen Ih
nen aber vor, hier diese Forderung, zwei getrennte Rech
nungen zu führen, zu streichen. 

Delss Joseph, conseiller federal: Je l'ai dit tout a !'heure: je 
me rallie a la proposition de la commission. 

Angenommen - Adopte 

Art.12 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commission 
Adherer a Ja decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 13 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

Antrag der Minderheit 
(Berset, David, Sommaruga Simonetta) 
Abs.2 

d. das zu versichernde Exportgeschäft dem Ansehen der 
Schweiz ernsthaften Schaden zufügen könnte. 

Art. 13 
Proposition de la majorite 
Adherer a la decision du Conseil national 

Proposition de la minorite 
(Berset, David, Sommaruga Simonetta) 
Al. 2 

d. si l'operation d'exportation a assurer risque de nuire se
rieusement a l'image de la Suisse. 

Berset Alain (S, FR): L:article 13 pose les conditions pour 
contracter une assurance. On y indique notamment, a l'ali
nea 1, quelles sont les conditions qu'il faut remplir pour con
tracter une assurance et, a l'alinea 2, quelles sont les 
conditions qui font qu'une assurance est exclue. 
Alors, je crois que c'est une chose que d'avoir une industrie 
qui exporte des produits qui se situent parfois dans des do
maines sensibles. On peut argumenter que la liberte econo
mique et les emplois justifient ces exportations, meme si on 
ne sait pas toujours exactement d'ailleurs ou ces exporta
tions vont finir. Mais la ou cela devient un probleme, c'est 
lorsque de telles exportations beneficient d'une assurance 
publique, donnee par une organisation dont l'ensemble du 
conseil d'administration est nomme par le Conseil federal, 
dont le president du conseil d'administration est egalement 
nomme par le Conseil federal, bref par une organisation qui 
est fortement dependante du pouvoir politique et liee a lui. 
Evidemment, les criteres principaux pour contracter une as
surance sont ceux de la legalite et du risque d'assurance. 
Ces deux criteres se trouvent explicitement mentionnes a 
l'article 13, mais ils ne suffisent pas. Je crois qu'il taut per
mettre a l'assurance suisse contre les risques a l'exportation 
de faire aussi valoir un critere d'opportunite, et ce, dans les 
cas ou il peut etre previsible qu'une operation d'exportation 
pourrait mal tourrier ou qu'elle entraTne le risque de nuire se
rieusement a l'image de Ja Suisse. 
Alors, bien sOr, la loi prevoit d'abord que l'assurance suisse 
contre les risques a l'exportation n'est jamais obligee de 
conclure une assurance et eile indique ensuite que si Je ris
que est trop eleve ou que l'operation n'est pas legale, on 
n'est pas tenu de conclure une teile assurance. Le texte pre
cise aussi, a l'article 12, quels sont les risques assurables et 
quels sont donc les risques a prendre en campte au moment 
de decider s'il s'agit d'assurer ou non une operation d'expor
tation., II apparaTt clairement que Je risque qu'une operation 
d'exportation peut faire courir a Ja Suisse et a son image 
n'est pas pris en consideration. 
Maintenant, il faut voir aussi que la loi precise que les deci
sions de refus de conclure une assurance peuvent faire l'ob
jet d'un recours (art. 37 al. 2) aupres de la commission 
competente du Departement federal de l'economie. En cas 
de recours sur un refus d'assurer, il faudra bien que l'assu
rance suisse contre les risques a l'exportation explique son 
refus et donne son argumentation. Dans celle-ci, il serait evi
demment important que l'assurance suisse contre les ris
ques a l'exportation puisse s'appuyer sur son mandat legal 
et mentionner qu'elle estime que l'operation d'exportation 
n'est pas illegale, qu'elle ne lui fait pas courir de risques fi
nanciers trop importants, mais que par contre eile pourrait 
nuire a l'image de la Suisse. 
Voila pourquoi il faut a mon sens ajouter cette lettre d a l'arti
cle 13 alinea 2. II s'agit clairement d'indiquer a l'assurance 
suisse contre les risques a l'exportation qu'elle doit aussi 
prendre en campte le risque que l'exportation ferait courir a 
l'image de la Suisse. Je crois que cet element important doit 
figurer dans Ja loi. J'aimerais juste encore souligner qu'il ne 
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limite en rien la marge de manoeuvre de l'assurance suisse 
contre les risques a l'exportation; il mentionne simplement 
que, dans toutes les activites de nature publique ou parapu
blique, la prise en compte de l'image de la Suisse et de ses 
institutions est une question importante. 

David Eugen (C, SG), für die Kommission: Die Kommissions
mehrheit ist der Meinung, dass dieser Zusatz nicht erforder
lich sei. Dies einmal darum, weil in Absatz 1 Buchstabe d 
bereits darauf verwiesen wird, dass das zu versichernde Ex
portgeschäft mit den Grundsätzen der Geschäftspolitik ge
mäss Artikel 6 vereinbar sein müsse. In Artikel 6 wird unter 
anderem auch auf die Schweizer Aussenpolitik und auf die 
Grundsätze der Aussenpolitik verwiesen. Weiter weist die 
Mehrheit darauf hin, dass in Absatz 2 Buchstabe b bereits 
der Grundsatz aufgestellt wird, dass nicht gegen schweizeri
sche oder ausländische Vorschriften verstossen werden 
dürfe. Drittens ist die Mehrheit der Ansicht, dass das ganze 
Geschäft unter der Aufsicht des Bundesrates stehe, sodass 
auch von daher die Gewähr gegeben sei, dass das inhaltli
che Anliegen von Kollege Berset nicht mehr ausdrücklich er
wähnt werden müsse, sondern dass es mit den erwähnten 
Vorschriften bereits abgedeckt sei. 
Ich selber habe der Minderheit zugestimmt. 

Deiss Joseph, conseiller federal: Je vous invite a suivre la 
majorite parce que, comme l'a indique le president de la 
commission, le souci exprime par la minorite Berset est deja 
largement integre dans d'autres passages ou lettres de cet 
article. Mais, je dirai aussi que l'assurance «respecte les 
principes de la politique etrangere de la Suisse», selon l'arti
cle 6 alinea 2 de la loi. Je crois que ces principes-la, en tout 
cas, supposent que l'on ne nuise pas a l'image de la Suisse. 
Cela m'amene a exposer un autre argument qui repose sur 
le fait que cette prescription est relativement floue. Que veut 
dire «nuire serieusement a l'image de la Suisse»? Dans 
nombre de circonstances, il s'agira peut-etre de faire une pe
see d'interets puisqu'il y aura, a l'exterieur, ceux qui trouve
ront qu'une transaction augmente notre credibilite, alors que 
d'autres la combattront. Par consequent, je crois qu'il serait 
inutile ou meme risque d'introduire un element nouveau, a 
cöte de principes que nous avons definis ailleurs concernant 
notre politique etrangere en general. 
Par consequent, je vous invite a laisser l'article en l'etat. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 25 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 9 Stimmen 

Art. 14 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs. 2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art.14 
Proposition de la commission 
Al. 1 
Adherer a la decision du Conseil national 
Al. 2 
Adherer au projet du Conseil federal 

David Eugen (C, SG), für die Kommission: In Artikel 14 wie
derholt sich die Frage bezüglich Unterscheidung von staatli
chen und privaten Schuldnern. Dazu habe ich bereits bei 
den vorhergehenden Artikeln meine Bemerkungen gemacht. 
Dieser Antrag der Kommission ist die Konsequenz daraus; 
wir folgen hier dem Bundesrat. 

Angenommen -Adopte 

Art. 15-21 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 22 
Antrag der Kommission 
Abs. 1, 3 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.2 
.... für vier Jahre gewählt. (Rest streichen) 

Antrag Amgwerd Made/eine 
Abs. 2 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 22 
Proposition de la commission 
Al. 1, 3 
Adherer a la decision du Conseil national 
A/.2 
.... pour quatre ans. (Biffer le reste) 

Proposition Amgwerd Made/eine 
A/.2 
Adherer a la decision du Conseil national 

Amgwerd Madeleine (C, JU): Ma proposition va peut-etre 
surprendre ou en faire sourire plus d'un. J'assume ce risque. 
Je ne fais pas partie de celles ou de ceux qui interviennent 
de maniere systematique pour demander que soit inscrit 
partout et expressis verbis le principe de l'egalite entre fem
mes et hommes. Mais dans le cas precis qui nous occupe a 
l'article 22 alinea 2, le Conseil national a adopte une version 
qui precise que «le Conseil federal veille a une representa
tion equilibree des deux sexes». 
Ce projet de loi ne prete pas a de larges discussions. II n'y a 
pas non plus de grandes divergences, voire de divergences 
fondamentales entre la version du Conseil national et celle 
qui sera approuvee bientöt par notre conseil. II serait tout de 
meme dommage que la seule divergence soit celle-ci. II se
rait alors facile pour certaines et certains d'en tirer des con
clusions hätives et fausses sur la maniere dont le Conseil 
national et le Conseil des Etats veulent, ou veulent moins, 
inscrire et aussi realiser concretement l'egalite, particuliere
ment dans des postes a responsabilite. Cela est d'autant 
plus justifie que, comme l'a dit Monsieur le conseiller federal 
Deiss, l'ASRE est independante de la Confederation. 
Preciser cette volonte dans la loi n'est donc pas inutile. On 
me retorquera que ce n'est pas necessaire de mentionner 
cette volonte de travailler a une plus juste repartition des 
postes a responsabilite parce que c'est un des objectifs an
nonces, mais non encore realises, du Conseil federal. On 
me dira une fois de plus que cette volonte est deja exprimee 
dans d'autres textes legislatifs qui s'appliquent ipso facto a 
cette loi. Ce sont des objections qui reviennent reguliere
ment, nous les connaissons et las entendons a chaque fois. 
Toujours est-il qu'une fois de plus ne sera une fois de trop 
qua le jour Oll l'egalite sera realisee. 
Afin de ne pas creer une divergence «ridicule» presque uni
quement sur ce sujet entre notre conseil et le Conseil natio
nal, je vous demande d'admettre, une fois n'est pas cou
tume, ce complement en adoptant ma proposition. 

David Eugen (C, SG), für die Kommission: Der Antrag lag 
auch in der Kommission vor, und es ist mit 7 zu 3 Stimmen 
zugunsten der Fassung des Bundesrates und gegen die 
Fassung des Nationalrates bzw. gegen diesen Antrag ent
schieden worden. Diese Stellungnahme erfolgte nicht aus 
der Überlegung, dass die Kommission gegen eine angemes
sene Vertretung beider Geschlechter in diesem Rat ist; nur 
war sie der Meinung, dass dieser Grundsatz heute vom Bun- · 
desrat, der hier angesprochen ist, grundsätzlich beachtet 
wird. Es gehört zu seiner täglichen Geschäftspolitik, dass er 
Diskriminierungen nach Geschlecht vermeidet. Wir müssen 
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das dem Bundesrat eigentlich nicht per Gesetz sagen, son
dern er muss diese Nichtdiskriminierungsregel eigentlich in 
der täglichen Praxis, wenn er wählt, wahrnehmen. 
Allerdings sind wir auch der Meinung - und das kommt dann 
in Artikel 24 -, dass bezüglich der Zusammensetzung des 
Verwaltungsrates bestimmte Vorgaben gemacht werden sol
len, die sich aber eher auf die Geschäftstätigkeit dieser Ver
sicherung beziehen und nicht auf die Frage der Verteilung 
der Geschlechter. In dem Sinne ist es also nicht so, dass wir 
den Antrag Amgwerd Madeleine aus inhaltlichen Gründen 
ablehnen würden, sondern es ist so, dass wir finden, das sei 
in der täglichen Wahlpraxis des Bundesrates zu beachten. 
Daher ist keine separate gesetzliche Form mehr nötig. Man 
könnte sich sonst übrigens auch fragen, ob man nicht in alle 
Gesetze, gemäss denen der Bundesrat Leute wählt, diesen 
Satz hineinschreiben muss, um dann nicht zum Schluss zu 
kommen, dass der Bundesrat dort, wo der Satz nicht steht, 
das nicht machen muss. Selbstverständlich muss er die 
Nichtdiskriminierung der Geschlechter überall beachten. 

Deiss Joseph, conseiller federal: La proposition Amgwerd 
Madeleine devrait aller de soi. Le Conseil federal est charge 
d'appliquer aujourd'hui deja ce que le Conseil national ade
cide, et cela partout. Les faits nous prouvent que cela ne va 
pas encore de soi partout. Par consequent, il appartient a 
votre conseil de decider si, pour une fois, il vaut la peine de 
rappeler expressement que «le Conseil federal veille a une 
representation equilibree des deux sexes», avec tous les ris
ques que cela comporte par rapport aux lois ou cela n'est 
pas mentionne. 
Ceci dit, je peux vous dire que le Conseil federal en tient 
campte expressement chaque fois qu'il a a repourvoir des 
postes dans des commissions. Malheureusement, il n'est 
pas toujours possible de satisfaire a cette exigence, parce 
que, pour beaucoup de commissions, il y a des organisa
tions qui ont la possibilite de faire des propositions. Souvent, 
celles-ci ne tiennent pas campte de cette exigence. 
Je souscris donc a ce principe; quant a l'opportunite de l'ins
crire dans la loi, c'est maintenant au conseil d'en decider. 

Präsident (Bieri Peter, zweiter Vizepräsident): Hält der Bun
desrat an seiner ursprünglichen Fassung fest? 

Deiss Joseph, Bundesrat: Ich habe gesagt, dass ich diesen 
Entscheid dem Rat überlasse. Als Bundesrat muss ich im 
Prinzip immer an der ursprünglichen Fassung festhalten. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag des Bundesrates .... 18 Stimmen 
Für den Antrag Amgwerd Madeleine .... 12 Stimmen 

Präsident (Bieri Peter, zweiter Vizepräsident): In der zwei
ten Abstimmung stellen wir den Antrag der Kommission dem 
Antrag des Bundesrates gegenüber. Meine Wahrnehmung 
ist die folgende: Der Antrag der Kommission lehnt sich an 
den Beschluss des Nationalrates an, wonach der Verwal
tüngsrat und die Revisionsstelle vom Bundesrat gewählt 
werden. Der Bundesrat hingegen meint mit ccsie» den Ver
waltungsrat, die Direktoren und die Revisionsstelle. 

David Eugen (C, SG), für die Kommission: Es geht nur um 
einen zusätzlichen Satz, im anderen stimmen wir überein, 
auch mit dem Bundesrat. Es geht nur um den zusätzlichen 
Satz: ccDer Bundesrat achtet auf die angemessene Vertre
tung beider Geschlechter.» Es geht um die Frage, ob man 
diesen aufnimmt oder nicht. Hierin folgen wir dem Bundesrat 
und wollen keinen solchen Satz aufnehmen. Nur darum ging 
es. 

Präsident (Bieri Peter, zweiter Vizepräsident): Wir stimmen 
ab, weil ich überzeugt bin, dass es eine Differenz gibt. 

zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
Für den Antrag der Kommission .... 30 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

Amtliches. Bulletin der Bundesversammlung 

Art. 23 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 24 
Antrag der Mehrheit 
Abs. 1 
Der Verwaltungsrat setzt sich aus sieben bis neun Mitglie
dern zusammen. Fachkompetenzen in den Bereichen Finan
zierung, Versicherungen, Export und Entwicklungspolitik 
müssen im Verwaltungsrat angemessen berücksichtigt sein. 
Abs. 2-5 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Antrag der Minderheit I 
(Germann, Lauri, Wicki) 
Abs. 1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag der Minderheit II 
(Berset, Marty Dick, Sommaruga Simonetta) 
Abs. 1 
Gemäss Mehrheit, aber: 
.... berücksichtigt sein. Die Sozialpartner sind angemessen 
zu berücksichtigen. 

Antrag Briner 
Abs. 1 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 24 
Proposition de la majorite 
Al. 1 
.... membres. Leurs competences doivent couvrir les domai
nes du financement, des assurances, des exportations et de 
la politique de developpement. 
Al.2-5 
Adherer a la decision du Conseil national 

Proposition de la minorite I 
(Germann, Lauri, Wicki) 
Al. 1 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition de la minorite II 
(Berset, Marty Dick, Sommaruga Simonetta) 
Al. 1 
Selen majorite, mais: 
.... de developpement. Les partenaires sociaux sont pris en 
compte de maniere appropriee. 

Proposition Briner 
Al. 1 
Adherer a la decision du Conseil national 

David Eugen (C, SG), für die Kommission: Bei Artikel 24 
schlägt Ihnen die Kommission vor, gewisse Vorgaben für die 
Zusammensetzung des Verwaltungsrates zu machen. Wir 
möchten insbesondere darauf hinweisen, dass die Profes
sionalität in diesem Verwaltungsrat wichtig ist und dass es 
sich nicht um einen politischen Verwaltungsrat handeln 
sollte. · 
Wir haben hier aber ausdrücklich vier Bereiche erwähnt, 
nämlich die Finanzierung, das Versicherungsgeschäft, das 
Exportgeschäft und -" was sehr wichtig ist - die Entwick
lungspolitik. Diese vier Bereiche sind im Verwaltungsrat ins
besondere fachlich zu berücksichtigen. 
Die Mehrheit der Kommission möchte diese Vorgabe ma
chen. Sie hat darauf verzichtet, die weitere Vorgabe, die Sie 
im Antrag der Minderheit II finden, aufzunehmen - nämlich, 
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dass die Sozialpartner angemessen berücksichtigt werden 
sollen. Wir sind der Meinung, dass dieses Geschäft kein So
zialpartnergeschäft ist. Hier geht es um eine Angelegenheit, 
die nicht die Sozialpartner, sondern das Exportgeschäft der 
Schweizer Industrie betrifft. Wir sind deshalb der Meinung, 
dass wir auf diese Bestimmung verzichten sollten. Das 
schliesst keineswegs aus, dass der Bundesrat noch Sozial
partner berücksichtigen kann, von irgendeiner Seite, bei
spielsweise Personen, die sich mit der Entwicklungspolitik 
beschäftigen und in einer Sozialpartnerorganisation sind. 
Das kann ohne weiteres der Fall sein. Aber hier als Vorgabe 
aufzunehmen, dass die Sozialpartner berücksichtigt werden 
müssen, ist nach Meinung der Kommission nicht sachge
recht. 
Deshalb schlagen wir Ihnen vor, darauf zu verzichten. 

Germann Hannes (V, SH): Die Minderheit I verlangt, dass 
auf eine gesetzliche Festlegung einzelner Vertretungsrechte 
beziehungsweise der fachlichen. Anforderungen verzichtet 
wird. Bezüglich der Vertretung der Interessen des Bundes 
im Verwaltungsrat soll dem Bundesrat eine zweckmässige 
Handlungsfreiheit zugestanden sein. Im Vordergrund steht 
zweifellos die fachliche Eignung zur Führung eines Export
versicherungsgeschäftes. In der heutigen ERG-Kommission 
sind die politischen Interessen gegenüber dem betrieblichen 
Know-how übergewichtet. So sind Interessenvertreter von 
Exportwirtschaft, Arbeitnehmerschaft und Vertreter diverser 
Bundesstellen im Prinzip übervertreten. Im Verwaltungsrat 
sollen Persönlichkeiten vertreten sein, die zur Führung des 
Exportrisikogeschäftes die nötigen Fachkompetenzen mit
bringen. Dazu gehören zweifellos neben Finanzierungs- und 
Versicherungswissen auch profunde Kenntnisse des Export
geschäftes sowie auch die Kompetenz, diese Geschäfte auf 
die Verträglichkeit mit den Grundsätzen der schweizerischen 
Aussenpolitik zu beurteilen. 
In diesem Sinne plädiert die Minderheit I eben dafür, wie das 
der Bundesrat tut, auf die Aufführung dieser Fachkompeten
zen zu verzichten. Hier unterscheiden wir uns von der Mehr
heit. 
· Ich kenne keinen Verwaltungsrat, der nicht nach den Krite
rien des Geschäftes, das es zu beurteilen gilt, besetzt ist. 
Niemand wird auf die Idee kommen, einen Verwaltungsrat 
völlig artfremd zusammenzusetzen. So scheint uns das völ
lig logisch. Wir haben da auch volles Vertrauen, dass am 
Schluss die richtigen Leute im Verwaltungsrat der neuen 
Schweizerischen Exportrisikoversicherung Einsitz werden 
nehmen können. 
Wir wollen eine Entschlackung. Es reicht, wenn es heisst: 
«Der Verwaltungsrat setzt sich aus sieben bis neun Mitglie
dern zusammen.» Alles andere ist eine Selbstverständlich
keit. 
Jetzt zur Differenz zur Minderheit II (Berset) respektive auch 
zum Nationalrat. Es ist nur folgende kleine Differenz: Es geht 
hier um die Sozialpartner, die angemessen zu berücksichti
gen seien. Auch das scheint der Minderheit I ein Fremdkör
per zu sein, wenn die Sozialpartner hier als einzige Inte
ressengruppe aufgelistet werden. Schliesslich ist da die Poli
tik an sich mindestens so interessiert. Der Bund oder die 
Verwaltungsstellen des Bundes, also zum Beispiel die Deza, 
hätten ein mindestens so grosses Interesse daran, hier auf
geführt zu sein. Wir haben vorhin auch die Diskussion über 
die geschlechtliche Zusammensetzung geführt und gefun
den, wir sollten hier auf die Privilegierung einzelner Interes
senvertretungen verzichten. So gibt es auch keinen spe
ziellen Grund, die Arbeitnehmer ausgerechnet bei der Beur-

· teilung von Exportgeschäften speziell zu bevorzugen. Sie 
waren bis jetzt vertreten und können es auch künftig sein. 
Aber dem Vernehmen nach ist hier von Gewerkschaftsseite 
eine gewisse Drohung ausgesprochen worden, dass man al
lenfalls gegen dieses Gesetz das Referendum ergreifen 
würde, wenn dieser Passus nicht drin sei. So haben sich 
dann Verbandsvertreter von Wirtschaftsverbänden offenbar 

· dazu bewegen lassen, hier nachzugeben. Wir, die Vertreter 
der Minderheit 1, sind hingegen der Überzeugung, dass das 

nicht artgerecht, nicht richtig ist. Die Minderheit I sagt darum 
Nein zu einer einseitigen Privilegierung. 
Dieser Rat wäre gut beraten, sich dieser Drohung auch nicht 
zu beugen und der Fassung des Bundesrates zu folgen, der 
dann für eine angemessene Zusammensetzung des Verwal
tungsrates - unter Berücksichtigung der einzelnen Interes
sen - sorgen kann. 
Ich danke Ihnen für die Zustimmung zur Minderheit 1. 

Berset Alain (S, FR): Je vous propose de maintenir la men
tion d'une prise en campte appropriee des partenaires so
ciaux. Je ne veux pas argumenter longuement sur ce point, 
j'aimerais simplement attirer votre attentiori sur le fait que 
l'article 27, qui prevoyait un organe consultatif, a ete bitte par 
le Conseil national et que notre commission propose de sui
vre cette decision. Et l'article relatif a cet organe consultatif 
prevoyait expressement que les partenaires sociaux, donc 
les representants patronaux et les representants syndicaux, 
devaient etre pris en campte de maniere appropriee. Je crois 
qu'on comprend facilement qu'une solution est toujours plus 
agreable lorsqu'elle beneficie d'un large soutien. C'est faire 
preuve, avec cette remarque, d'un certain realisme politique. 
En plus de la suppression de cet article 27, le compromis 
prevoyait de rappeler a l'article 24 la necessite d'associer au 
mieux les composantes economiques et sociales qui sont di
rectement concernees par les travaux de l'assurance suisse 
contre les risques a l'exportation. 
Alors, je suis evidemment en accord avec la proposition de 
la majorite qui prevoit que les membres du conseil d'admi
nistration doivent etre nommes en fonction de leurs compe
tences. C'est probablement la la condition la plus impor
tante, en tout cas a mes yeux. Mais les competences ne 
sont pas le monopole d'un groupe ou d'un autre, et preciser 
ici que le Conseil feeeral prend en campte de maniere ap
propriee les partenaires sociaux, donc les milieux patronaux 
et les milieux syndicaux, est un complement qui me parait 
necessaire a la mention des competences. 
C'est pour cette raison que je vous demande de soutenir 
cette proposition de la minorite II, qui d'ailleurs a aussi eu le 
soutien du Conseil federal, du moins en commission. 

Briner Peter (RL, SH): Die Anträge der Mehrheit und der 
Minderheit II umfassen ein wahres Potpourri an Kriterien, an 
Voraussetzungen für die Zusammensetzung des Verwal
tungsrates, dafür, was hier zu gelten hätte. Es hat fast für je
den etwas dabei. Wenn Sie sich das in der Praxis vorstellen, 
sehen Sie, dass es schwierig sein dürfte, diese Vorausset
zungen auf - sagen wir - sieben Verwaltungsräte aufzutei
len. Ich weiss zudem nicht, ob dieser Detaillierungsgrad für 
ein Gesetz sinnvoll ist. Die Variante der Minderheit I und des 
Bundesrates dagegen lässt alles offen und kommt etwas gar 
sec daher. 
Nun hat der Nationalrat eine Lösung gefunden. Ich muss sa
gen: Für mich ist es eigentlich eine Selbstverständlichkeit, 
hier auch die Sozialpartner einzubinden. Die Sozialpartner
schaft ist eine gute schweizerische Einrichtung, eine gute 
schweizerische Institution, die wir - nicht nur hier - entspre
chend pflegen sollten. Vor diesem Hintergrund möchte ich 
dem Nationalrat folgen. Mein Antrag wird Ihnen in dieser 
Sekunde noch schriftlich verteilt. Ich danke Ihnen für das 
Verständnis dafür, dass ich aus der Diskussion heraus kurz
fristig den Antrag stelle, dem Nationalrat zu folgen. Wir hät
ten dann auch in diesem Punkt keine Differenz zum 
Nationalrat mehr. Ich kann Sie versichern, dass die Arbeit
geber mit dieser Variante einverstanden sein werden. Auch 
ihnen liegt viel an der Sozialpartnerschaft. 

Sommaruga Simonetta (S, BE): Ich habe ein gewisses Ver
ständnis für Kollege Briner, wenn er den Eindruck hat, dass 
wir in der Kommission verschiedene Elemente zusammen
gewürfelt hätten. Ich muss Ihnen aber sagen, dass wir 
durchaus Gründe haben, weshalb wir Ihnen heute diesen 
Antrag der Mehrheit vorlegen. Es ist auch meine Überzeu
gung, dass es vielleicht nicht an vorderster Stelle darum 
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geht, die Zusammensetzung des Verwaltungsrates zu be
stimmen; dass hingegen die Fachkompetenzen aufgezählt 
werden, scheint mir doch relativ wichtig zu sein. 
Immerhin wird in der Fassung der Mehrheit der Kommission 
erwähnt, dass die verschiedenen Kompetenzen - mir per
sönlich ist auch die entwicklungspolitische Fachkompetenz 
sehr wichtig - explizit vertreten sein müssen. Das lässt dem 
Bundesrat aber immer noch sehr grosse Freiheiten, Perso
nen zu suchen, die geeignet sind, die auch das professio
nelle Wissen mitbringen. Deshalb haben wir nicht spezielle 
Verwaltungsstellen oder Organe genannt, sondern wir ha
ben wirklich nur explizit die Kompetenzen in den verschiede
nen Bereichen erwähnt. 
Zum Antrag der Minderheit II: Ich bin auch der Überzeu
gung, dass er sich durchaus mit dem Antrag der Mehrheit 
vereinbaren lässt, und zwar aus der Überzeugung, dass der 
Antrag der Minderheit II aufgrund der Geschichte dieses Ar
tikels durchaus Sinn macht. Wir haben jetzt gehört: Der Bun
desrat sah in seiner Vo~!age einen Beirat vor, und zwar 
deshalb, weil auch er der Vberzeugung war, dass zwar in Ar
tikel 6 explizit festgehalten ist, als einer der Grundsätze der 
Geschäftspoliti.k müsse die schweizerische Aussenpolitik be
rücksichtigt werden. Auch der Bundesrat war der Meinung, 
dass das hier vielleicht nicht genügt. Er sah deshalb einen 
Beirat vor. Dieser wurde vom Nationalrat gestrichen, hinge
gen wurden die Sozialpartner als ein wichtiger Bestandteil 
des Verwaltungsrates explizit im Gesetzentwurf aufgenom
men. 
Ich bin schon der Meinung, dass das Geschäft, um das es 
hier geht, sehr wohl die Sozialpartner betrifft, und zwar des
halb, weil es bei privaten Käuferrisiken immer auch um Ar
beitsbedingungen und Arbeitsverhältnisse geht. Deshalb 
scheint mir, dass der Antrag der Kommissionsmehrheit 
durchaus mit jenem der Minderheit II zu vereinbaren ist. Weil 
Sie sich entscheiden müssen, bitte ich Si.e doch, der Mehr
heit zu folgen. Die Erwähnung der spezifischen Kompeten
zen im Verwaltungsrat halte ich für sehr wichtig. 

Delss Joseph, conseiller federal: II y a deux questions qui 
sont en jeu ici: la premiere concerne la mention des parte
naires sociaux, la deuxieme les capacites ou competences 
des membres de ce conseil d'administration. 
Premierement, sur la question des partenaires sociaux, le 
projet du Conseil federal insiste sur le fait que cette assu
rance doit pouvoir fonctionner selon les regles de l'assu
rance. Vu qu'on met en fin de compte tellement de «suspi
cion», en tout cas au Conseil national, avec les quatre 
articles, pour qu'il y ait une separation stricte entre les ris
ques de debiteurs prives et publics, et qu'on veut que l'assu
rance soit autofinancee, il est necessaire qu'elle puisse tra
vailler selon les principes et les regles en la matiere, c'est-a
dire selon ceux d'une assurance. D'ou le projet - je l'ai dit 
tout a l'heure - de separer le contröle, a savoir ce qui releve 
de la Confederation, du conseil d'administration. Je ne veux 
personne de mon departement dans ce conseil d'adminis
tration, mais on veut pouvoir le contröler: C'est pourquoi 
nous voulons, dans ce conseil d'administration, des specia
listes de la branche, de ce type d'assurance. 
Puis nous avions prevu, a cöte du conseil d'administration, 
un conseil consultatif, cceinen Beirat», qui devait pouvoir con
seiller le conseil d'administration sur des points specifiques, 
et cet organe consultatif aurait pu accueillir les represen
tants d1interets particuliers, qu'ils soient economiques, qu'ils 
soient de politique de developpement ou qu'ils soient du do-

. maine des partenaires sociaux (art. 27). A partir du moment 
ou le Parlament veut supprimer cet organe consultatif, j'es
time qu'il est souhaitable de mentionner les partenaires so
ciaux dans le cadre du conseil d'administration, puisque 
nous n'avons pas d'autre moyen de les ccretenir». 
En ce qui concerne la deuxieme question, celle qui vise a 
definir les competences que doivent posseder dans leur en
semble les membres du conseil d'administration, d'une part, 
il s'agit d'elements qui vont de soi et, d'autre part, toute enu
meration comporte quand meme le risque d'etre incomplete. 
La commission a finalement tempere quelque peu la formule 
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puisqu'en allemand, on dit ccangemessen berücksichtigt 
sein», ce qui veut dire que d'autres competences peuvent 
etre integrees. Mais je vous demande pourquoi, pour «las 
domaines du financement, des assurances, des exporta
tions», cela coule de source, et, pourquoi pas aussi, pour la 
politique en matiere de developpement? Car a l'article 6 ali
nea 2 - je l'ai dit tout a l'heure -, on dit que l'assurance doit 
aussi respecter les principes de la politique exterieure 
suisse; alors, pourquoi ne pas mentionner les connaissan
ces en matiere de politique exterieure, ce qui est aussi un 
element? Je pense donc que cette adjonction est superflue 
ou alors risque d'etre incomplete. 
Par consequent, je vous prie de voter pour la solution du 
Conseil national, qui tient compte des elements que j'ai indi
ques. sur la question des partenaires sociaux. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag Briner .... 23 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit 1 •••• 13 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Oeuxieme vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 22 Stimmen 
Für den Antrag der. Minderheit II .... 12 Stimmen 

Dritte Abstimmung - Troisieme vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 20 Stimmen 
Für den Antrag Briner .... 17 Stimmen 

Art. 25-29 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 30 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs. 1bis 
Für Versicherungsgeschäfte, welche das Delkredererisiko 
der privaten Schuldner abdecken, wird das Ergebnis separat 
ausgewiesen. 
Abs. 2-4 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 30 
Proposition de la commission 
Al. 1 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al. 1bis 
Pour les affaires d'assurance couvrant le risque de ducroire 
de l'acheteur prive, les resultats sont presentes separement. 
Al. 2-4 
Adherer a la decision du Conseil national 

David Eugen (C, SG), für die Kommission: Auf diesen Arti
kel habe ich bereits bei der Behandlung von Artikel 11 Ab
satz 1 bis verwiesen. Es geht darum, dass bei der Rech
nungslegung der Exportrisikoversicherung die Versiche
rungsgeschäfte, welche das private Delkredererisiko abde
cken - also das von privaten Schuldnern -, in der Rechnung 
ausgewiesen werden. Damit besteht Transparenz. Natürlich 
wird auch das ausgewiesen, was die öffentlichen Schuldner 
betrifft; das ergibt sich ja von selbst. 
Damit ist dem Anliegen des Nationalrates, über die beiden 
Bereiche - private und öffentliche Schuldner - Transparenz 
zu erhalten, Rechnung getragen. 

Angenommen - Adopte 

Art. 31-43 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
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Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Gesamtabstimmung - Vote sur /'ensemble 
Für Annahme des Entwurfes .... 31 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

M tion Hess Hans. 
Au hebun~ 
vo technischen 
Ha elshemmnissen 
Moti n Hess Hans. 
Sup ession 
des e traves techniques 

merce 

05.3116 

lnterpellatio Sommaruga Simonetta. 
Kaufkraft un Preise (2). 
EU-Kompatibi 'tät 
im Interesse 
der Konsument nen und Konsumenten 
Interpellation So maruga Simonetta. 
Pouvoir d'achat prix (2). 
Compatibilite . 
avec les normes d l'UE 
dans l'interet des c nsommateurs 

Eipreip~~%sdwu'.l}115os os 
Date d e öt 17.3.0 

StänderaVConseil des Etats 02.06. 5 

Präsident (Bieri Peter, zweite Vizepräsident): Wir behan
deln die beiden Vorstösse gern insam. Herr Hess und Frau 
Sommaruga haben die Antwor n des Bundesrates erhal
ten. 

Hess Hans (RL, OW): Ich danke em Bundesrat und vorab 
Herrn Bundesrat Joseph Deiss, d s er die Motion zur An
nahme empfiehlt. Verunsichert bin i aber aufgrund der nun 
vorliegenden Antwort, ob der Bund srat die Motion nun in 
meinem Sinne umsetzen will, so, wi die Motion formuliert 
ist, oder ob er dies im Sinne seiner · erlegungen im Rah
men der Motionsantwort umzusetzen g denkt. 
Ich halte der Klarheit halber fest, dass eine Motion weiter 
geht, als der Bundesrat gemäss seiner tellungnahme ge
hen will. Der Bundesrat geht in seiner St llungnahme näm
lich davon aus, dass primär die bisher e Strategie der 
bestmöglichen Harmonisierung fortgeführt nd wo nötig in
tensiviert werden soll. Erst sekundär, nämli h für diejenigen 
Produktebereiche, für die eine Harmonisieru g nicht möglich 
ist beziehungsweise wo noch gar nicht ode unvollständig 
harmonisiert ist, soll das Cassis-de-Dijon-P ·nzip einseitig 
angewandt werden. 
Dies widerspricht der Intention meiner Motion. s wird ver
kannt, dass die einseitige Anwendung des Cass -de-Dijon-
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rinzips auf effiziente und unbürokratische Art viele beste
h nde Hemmnisse beseitigen wird. Mit der einseitigen 
gr dsätzlichen Anerkennung von EU-Normen durch die 
Sc eiz stärken wir unsere Wettbewerbsfähigkeit auf einen 
Sch g und mit Wirkung ab sofort. Wofür immer man sich 
aber ntscheiden wird - wichtig wird sein, dass die Anerken
nung er in der EU geltenden technischen Normen im Sinne 
einer ofortmassnahme unverzüglich erfolgt, und zwar für 
alle Be iche, die harmonisierten wie auch die nichtharmoni
sierten. Wir sollten nicht lange Jahre verhandeln und in der 
Zwische zeit zulassen, dass wir weiter vom Ausland aus -
ich ben ze diesen Ausdruck - abgezockt werden. Ich 
glaube ei entlieh auch nicht so recht daran, dass die EU an 
solchen rhandlungen interessiert ist. Denn es sind im 
Wesentlic en EU-l)nternehmen und deren schweizerische 
Generalim orteure, die von diesen Handelshemmnissen 
profitieren. 
Es wird, a eh dies ist wichtig, immer Ausnahmen vom 
Grundsatz d r einseitigen Anerkennung von EU-Vorschriften 
geben. Diese ind notwendig. Ich denke da zum Beispiel an 
den Tierschu . Solche Ausnahmen müssen aber zum 
Schutz öffentli er Interessen auch wirklich nötig sein. Der 
Bundesrat will das ist pc:>sitiv zu vermerke11 - bei der Ge
staltung von A nahmen der diesbezüglichen Rechtspre
chung des Euro äischen Gerichtshofes Rechnung tragen. 
Dies wird verhind rn, dass wir Ausnahmen zulassen, deren 
Schranken zu tief ngesetzt werden und welche nicht dem 
Schutz öffentlicher nteressen dienen. 
Ich weiss und bin ir bewusst, dass es sehr schwierig ist, 
genau zu sagen, wa gesetzlich getan werden soll, bevor die 
Texte formuliert sind Das wird wohl auch der Grund sein, 
weshalb die Stellung ahme des Bundesrates nicht überall 
ganz klar und eindeut ausfällt. Wichtig ist die Umsetzung. 
Wir müssen Nägel mit Köpfen machen, und ich erlaube mir 
in diesem Zusammen ng, auf einen Artikel in der «NZZ» 
vom 28./29. Mai 2005, eile 23, zu verweisen. 
Daher erlaube ich mir, ier festzuhalten, worauf es meiner 
Meinung nach bei der Ä derung des Bundesgesetzes über 
die technischen Har:idels mmnisse (THG) ankommt: 
1. Es muss im THG der rundsatz verankert werden, dass 
Produkte, die in den Mitgli dstaaten der EU in Verkehr sind, 
in der Schweiz ohne weite s vertrieben werden dürfen. Es 
ist also sicherzustellen, das ein Importeur keine Ursprungs
nachweise, -bescheinigung usw. erbringen muss. Nach
zuweisen ist einzig, dass ie Produkte auf EU-Märkten 
gekauft wurden. 
2. Es muss im THG ausdrüc ich klargestellt werden, dass 
Schweizer Unternehmen au für den schweizerischen 
Markt nach EU-Vorschriften pr duzieren und vertreiben dür
fen. 
3. Ausnahmen von diesem Gru dsatz sollten wenn möglich 
nur auf Gesetzesstufe eingeführ werden können. Falls dies 
nicht praktikabel sein sollte, kann dies auch auf tieferer Stufe 
geschehen, beispielsweise durc den Bundesrat. Entschei
dend ist dabei aber, dass sicher stellt wird, dass für Aus
nahmen hohe Schranken gesetz werden. Vor allem ver· 
fahrensrechtliche Schranken eign n sich dafür besonders 
gut. 
4. Es muss festgehalten werden, ss die Bestimmungen 
des THG bestehenden gesetzlichen Bestimmungen betref
fend technische Vorschriften vorgehe . 
5. Die Umsetzung muss auch für KM praktikabel sein. Un
ternehmen können nicht zum Voraus sen, was spezialge
setzlich geregelt ist und wo das Cassis e-Dijon-Prinzip gilt. 
Ein Unternehmer muss also einkaufen nnen, was auf EU
Märkten zu haben ist, und es muss Aufg be der Verwaltung 
sein, in Ausnahmefällen Einfuhrverbote d rchzusetzen. 
6. Letztlich ist auch denkbar, dass die Pro ukte, für die Aus
nahmen gemacht werden müssen, auf ei er sogenannten 
Negativliste festgehalten werden. 
Aber nochmals: Ich danke dem Bundesrat, ass er g·rund
sätzlich bereit ist, die Motion entgegenzuneh an. 

Sommaruga Simonetta (S, BE): Ich beantrage iskussion. 
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1 rer Enttäuschung, dass nicht alle Treffen von Ministerkomi
t s so fruchtbar sind wie die Treffen in der Uno, nicht sozu
s en die Konsequenz ziehen, nicht mehr an die Treffen 
di er Ministerkomitees zu gehen. Wenn die Schweiz das 
Mi ·sterkomitee so ernst nimmt, wie die Parlamentarier die 
Par mentarische Versammlung ernst nehmen, könnten 
auc andere Minister wieder veranlasst sein zu kommen. 
Sie ürden nicht, wie Herr Schmied Walter dies erwähnte, 
wie e Minister von EU-Ländern drittklassige Botschafter 
schik n, welche das Potenzial verkennen, das der Europa
rat im teresse von ganz Europa darstellt; es sind 46 Staa
ten mit 00 Millionen Einwohnern. Das wäre schade, denn 
diese I titution hat eine grosse Geschichte, und sie ver
dient au eine grosse Zukunft. Denn es gibt sonst nirgends 
einen Or wo die Menschen das Recht haben, sich gegen 
die Staate zu wehren, wenn sie das Gefühl haben, ihr eige
ner Staat ürde die Menschenrechte, die Demokratie und 
den Rechts taat verletzen. Das ist eine ganz grosse Errun
genschaft, dr eine grosse Zukunft hat und die auch das En
gagement de schweizerischen Bundesrates verdient. 

Calmy-Rey Mi eline, conseillere federale: Permettez-moi de 
remercier Messi urs Gross et Schmied pour la presentation 
qu'ils viennent d faire du rapport du Conseil federal sur les 
activites de la Sui se au Conseil de l'Europe en 2004. Leur 
presentation et les doutes qu'ils ont emis sur l'engagement 
de la Suisse au Co seil de l'Europe non seulement me ren
dent tres triste, mais n plus me donnent l'occasion de reite
rer la confiance que I Conseil federal place dans le Conseil 
de l'Europe. 
Je tiens a le faire avec un engagement tout particulier et je 
voudrais souligner que Conseil de l'Europe reste de pre
miere importance pour I Suisse. Le Conseil federal prend 
les objectifs du Conseil l'Europe au serieux. Le röle cle 
de l'organisation en matie de respect des droits humains, 
de la promotion de !'Etat d droit et de la democratie corres
pond pleinement a nos o ·ectifs de politique exterieure. 
C'est au sein du Conseil de Europe que nous cooperons a 
l'instauration et a la consoli tion des societes democrati
ques en Europe. En effet, fau -il le rappeler, en termes de 
creation du droit, d'aide a l'ela oration de normes accepta
bles dans les Etats de transition t de contröle du respect de 
ces normes, le Conseil de !'Euro e est devenu l'acteur prin
cipal sur le continent. 
Venons-en au pilier parlementair L..'.Assemblee parlemen
taire y joue un röle determinant. P r ma part, je suis tout a 
fait consciente du fait que celle-ci e t le pilier democratique 
et dynamique du Conseil de l'Europ et qu'elle ne cesse de 
constituer une source precieuse d'ini ·atives pour l'organisa
tion. Je sais tres bien, Messieurs le rapporteurs, que les 
membres de votre delegation, indepen amment de leur affi
liation politique, y sont extremement ap recies pour l'objecti
vite et la solidite de leur travail. Vous s ez sans doute que 
du cöte gouvernemental suisse, nous no s effor9ons au sein 
du Comite des ministres - quand il a lie · cette annee il y a 
eu un sommet - d'encourager une coope ation aussi etroite 
que possible avec !'Assemblee parlementa·re. 
Le rapport du Conseil federal que vous ab rdez aujourd'hui 
couvre les activites deployees en 2004 par I s departements 
federaux dans les multiples champs d'activit du Conseil de 
l'Europe. Le Conseil federal a adopte ce rapp rt cette annee 
lors de sa seance speciale du 18 mai 2005 c nsacree a un 
tour d'horizon de notre politique etrangere. Le activites du 
Conseil de l'Europe se retrouvent du coup plus ard a !'ordre 
du jour de votre conseil, mais avec un avantage celui de se 
retrouver dans un contexte elargi a l'ensemble de la politique 
etrangere de notre pays. Mais vous l'avez souhait ', nous re
ferons les prochaines annees comme nous avons it les an
nees precedentes. 
Je voudrais maintenant relever trois points qui in 'ressent 
particulierement notre pays. 
1. Le Comite des ministres a adopte le Protocole no 14 a la 
Convention de sauvegarde des droits de l'homme e des li
bertes fondamentales. Le protocole precite modifiera otam
ment le systeme de filtrage des requetes et leur trait merit 
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s bsequent, afin de permettre a la Cour europeenne des 
dr · s de l'homme de faire face a l'afflux considerable des re
quet qui la submergent. C'est que la cour presidee par no
tre co patriote, le professeur Wildhaber, est en quelque 
sorte vi ime de son propre succes. Vous le savez, la Suisse 
a signe c protocole le jour de son ouverture a la signature. 
Le proces s de ratification est actuellement en cours. 
2. Je voudr ·s souligner la visite en Suisse du haut-commis
saire aux dro'ts de l'homme, Monsieur Alvaro Gil-Robles, du 
29 novembre u 3 decembre 2004. Le haut-commissaire a 
presente son r pport au Comite des ministres a Strasbourg 
le 8 juin 2005. rapport, complete des observations faites 
en reponse par Suisse, a ete mis a disposition des Etats 
membres du Co eil de l'Europe a Strasbourg et publie le 
meme jour. 
3. Enfin, vous sav z que le troisieme Sommet des chefs 
d'Etat et de gouver ment du Conseil de l'Europe s'est de
roule les 16 et 17 ma 2005 a Varsovie. La Suisse y etait re
presentee par le presi nt de la Confederation et ce sommet 
s'est conclu par l'adopt n d'une declaration politique et d'un 
plan d'action fixant lest hes principales du Conseil de l'Eu
rope pour les annees a enir. A cette occasion, le premier 
ministre luxembourgeois, onsieur Jean-Claude Juncker, a 
ete charge d'elaborer un pport sur les relations entre le 
Conseil de l'Europe et !'Uni europeenne. II s'agit des lors 
de renforcer le röle du Conse de l'Europe, en delimitant t~es 
clairement ses competences ce a !'Union europeenne, qui 
compte desormais 25 des 4 Etats membres du Conseil, 
donc la majorite des Etats reunr a Strasbourg. 
Je puis vous assurer que le su, i de cette reunion au plus 
haut niveau a d'ores et deja debu '. Or, le röle que jouent les 
Etats membres de !'Union europe nne est tres important. 
Je vous remercie de bien vouloir p ndre acte de ce rapport. 

Vom Be.richt wird Kenntnis genomm n 
II est pris acte du rapport 
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Art. 22 Abs. 2 
. Antrag der Mehrheit 
Festhalten 

Antrag der Minderheit 
(Kaufmann, Bührer, Fattebert, Gysin Hans-Rudolf, Miesch} 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 22 al. 2 
Proposition de Ja majorite 
Maintenir 

Proposition de Ja minorite 
(Kaufmann, Bührer, Fattebert, Gysin Hans-Rudolf, Miesch} 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Kaufmann Hans (V, ZH): Es geht bei meinem Minderheits
antrag darum, die Auswahl der möglichen Kandidaten für die 
Ämter im Verwaltungsrat und in der Revisionsstelle nicht un
nötig einzuschränken. Ich sehe nicht ein, warum man bei der 
Besetzung einer Revisionsstelle eine angemessene Vertre
tung beider Geschlechter berücksichtigen sollte. Hier spielen 
doch die fachlichen Qualifikationen eine Rolle und nicht das 
Geschlecht. Gleich sehe ich das auch beim Verwaltungsrat. 
Von mir aus gesehen haben wir ja andere Gesetze, die for
dern, dass man eine ausgewogene Berücksichtigung beider 
Geschlechter hat. Aber eine solche Vorschrift in diesem Ge
setz ist für mich unnötiger Ballast. 
Deshalb bin ich der Meinung, dass wir uns dem Ständerat 
anschliessen und diese zusätzliche Einschränkung der Aus
wahl möglicher Kandidaten streichen sollten. 

Deiss Joseph, conseiller federal: Pour le Conseil federal, il 
est clair qu'il s'agit ici d'un principe auquel il doit egalement 
se soumettre; qu'il soit inscrit dans cette loi ou non est finale
ment secondaire puisque ce principe est valable pour toutes 
les questions de nomination. Si le Parlament souhaite ins
crire ce principe ici pour l'appuyer davantage, le Conseil fe
deral peut l'accepter. 

Schneider Johann N. (RL, BE}, für die Kommission: Ob wir 
die angemessene Vertretung der Geschlechter in ein Gesetz 
schreiben wollen, auch wenn der Grundsatz in der Verfas
sung zu finden ist; ist wohl in erster Linie eine Glaubens
frage. Die Diskussion führen wir bekanntlich bei jeder 
Gesetzesvorlage, in der Organe zu besetzen sind. Ihre vor
beratende Kommission hat sie auch wieder geführt und mit 
knapper Mehrheit beschlossen - das Ergebnis lautete 11 zu 
9 Stimmen-, den Grundsatz im Gesetz festzulegen, dass im 
Verwaltungsrat die angemessene Geschlechterparität zu be
achten ist. 
Eine starke Minderheit ist der Meinung, dass diese aus
drückliche Erwähnung überflüssig ist. Es geht hier nicht 
darum, eine Geschlechterquote fix vorzugeben, sondern 
darum, konkret darauf hinzuweisen, dass dem verfassungs
rechtlichen Grundsatz Nachachtung verschafft werden soll. 
Das war die Hauptargumentation in der Kommission. 
Als Kommissionssprecher habe ich Sie hier zu bitten, der 
Mehrheit Ihrer Kommission zu folgen, auch wenn ich persön
lich anderer Meinung bin. 

La presidente (Meyer Therese, presidente): Le groupe PDC 
communique qu'il soutient la proposition de la majorite. 

Rennwald Jean-Claude (S, JU), pour la commission: Si vous 
ne voulez pas que la gent feminine de ce pays se leve 
comme une seule femme contre ce projet, il taut absolument 
en rester a la version de la majorite de la commission, donc 
a la version initiale de notre conseil. 
J'aimerais souligner que la proposition qui est faite ici, 
s'agissant de la representation des deux sexes au sein de 
cette instance, est en fait un minimum. Ce n'est pas un 
quota vu que l'on parle de representation equilibree des 
deux sexes. Je crois savoir aussi que, dans la · plupart des 

institutions publiques ou privees, on essaie d'ameliorer la si
tuation des femmes, et cette proposition va dans ce sens . 
Cela me semble aussi specialement important dans le do
maine economique, parce que je crois que c'est l'un des do
maines ou les femmes sont le moins bien representees. 
Par consequent, je vous demande d'adopter la proposition 
de la majorite de la commission. 

La presidente (Meyer Therese, presidente): Le groupe so
cialiste communique qu'il soutient la proposition de la majo
rite. 

Abstimmung - Vote 
(namentlich - nominatif· Beilage -Annexe 04.065/?4Z4) 
Für den Antrag der Mehrheit .... 91 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 61 Stimmen 

Art. 24 Abs. 1 
Antrag der Mehrheit 
Festhalten 

Antrag der Minderheit 
(Genner, de Buman, Fehr Hans-Jürg, Gysin Remo, Re
cordon) 
.... zusammen. Die Sozialpartner sowie Fachkompetenzen 
in den Bereichen Finanzierung, Versicherungen, Export und 
Entwicklungspolitik müssen im Verwaltungsrat angemessen 
berücksichtigt sein. 

Art. 24 al. 1 
Proposition de Ja majorite 
Maintenir 

Proposition de Ja minorite 
(Genner, de Buman, Fehr Hans-Jürg, Gysin Remo, Re
cordon) 
.... membres, y compris les partenaires sociaux. Leurs com
petences .... (suite selon la version du Conseil des Etats) 

Genner Ruth (G, ZH): In Artikel 24 werden die Aspekte des 
Verwaltungsrates geregelt. Unser Rat hat gegenüber der ur
sprünglichen Vorlage den vorgesehenen Beirat bereits aus 
diesem Gesetz herausgestrichen. Was wäre die Funktion ei
nes Beirates in diesem Projekt? Wir wollten, dass in diesem· 
Beirat spezifische Kompetenzen, namentlich für Entwick
lungspolitik, die für die Exportrisikoversicherung auch von 
Bedeutung sind, angesiedelt werden; denn für uns ist klar, 
dass wir keinen zweiten Fall eines llisu-Staudammes wollen, 
wo Menschenrechtsverletzungen passieren, Kulturgüter in 
Gefahr sind und auch die Natur geschädigt wird usw. Des
halb wollten wir im Beirat entwicklungspolitisches Wissen 
angesiedelt haben: Kompetenzen in Bezug auf Umweltstan
dards, in Bezug auf Sozialrechte im Zusammenhang mit 
Entwicklungsländern oder auch Expertinnen und Experten 
für Menschenrechtsfragen. 
Nun, nachdem dieser Beirat gestrichen worden ist, ist es für 
uns klar, dass diese Kompetenzen in den Verwaltungsrat ge
hören. Der Ständerat hat, das ersehen Sie aus der Fahne, 
diese Aufgabe gut gelöst. Allerdings wollte der Nationalrat in 
der ersten Lesung von diesem Anliegen leider gar nichts 
wissen und sah keine entwicklungspolitische Kompetenz für 
den Verwaltungsrat vor. Dem Nationalrat war es demgegen
über aber wichtig, den Aspekt der Sozialpartner aufzugreifen 
und sie im Verwaltungsrat angemessen zu berücksichtigen. 
Dieses Anliegen habe ich selber auch klar unterstützt. Mein 
Minderheitsantrag stellt letztlich die Synthese zwischen der 
nationalrätlichen Fassung der ersten Lesung und der Fas
sung des Ständerates dar. Damit können wir beide Anliegen 
gut einbringen und werden ihnen auch gerecht. 
Ich bitte Sie deshalb dringend, meinem Minderheitsantrag 
zuzustimmen und damit die Version des Ständerates in un
sere letztmalige Version zu integrieren. Für die grüne Frak
tion ist es entscheidend, dass dieser Aspekt in diesem 
Projekt drin ist, denn sonst verkommt diese Versicherung 
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Art. 22 

Abstimmung vom/ Vote du: 29.09.2005 10:18:08 

Abate * R Tl Fluri · = R SO 
Aeschbacher + E ZH Föhn = V sz 
Allemahn + s BE Frevsinaer = IV vs 
Amherd + C vs Frösch + G BE 
Amstufz = V BE FUalistaller * V AG 
Baader Caspar = V BL Gadient + V IGR 
Bader Elvira + C so Gallade + s IZH 
Bantia + S ISO IGarbani + S NE 
Barthassat + C GE Genner + G ZH 
Baumann· Alexander = IV TG IGermanier * R IVS 
Bäumle + - ZH Giezendanner * V AG 
Beck + R VD Glasson * R FR 
Berberat + S Nt: Glur = V AG 
Bezzola * R GR Goll + s ZH 
Biaaer * V SG Graf Mava + G BL 
Bianasca Attilio = V Tl Graf-L1tscher Edith + s 1G 
Binder = V ZH Gross Andreas + s ZH 
Borer = V SO Guisan + R IVD 
Bortoluzzi = V ZH Günter + S BE 
Bruderer * SAG Gutzwiller = R ZH 
Brun + C LU Gyr + s sz 
Brunner Toni = V SG Gysin Hans Rudolf = R BL 
Brunschwia Graf * R IGE Gvsin Remo + IS BS 
Büchler + C SG Häberli * C TG 
Buanon = V VD Haerina + IS IZH 
Bühlinann + IG LU Haller = V BE 
Bührer = R SH Hämmerle + S GR 
Burkhalter * R NE Hassler + V GR 
Cathomas + C GR Heaetschweiler = R ZH 
Cavalli + s Tl !Heim Bea * s so 
IChevr1er + C vs Hess Bernhard = - BE 
Christen + R VD Hochreutener * C BE 

1Daauet + s BE Hofmann Urs + s AG 
Darbellay * C vs Hollenstein + IG SG 
De Buman + C FR Huber + R UR 
Donze + E BE Hubmann + s ZH 
Dormond Beauelin + s VD Huauenin * - VD 
Dunant * V BS Humbel Näf + C AG 
Dupraz + R GE Hutter Jasmin * V SG 
t:aerszeai-Obrist = R AG Hutter Markus = R ZH 
Eaalv + R GE lmfeld = C DW 
Enaelberaer * R NW lneichen = R LU 
Fasel + G FR Jamak + s BL 
Fässler-Osterwalder + s SG Jermann + C BL 
i=attebert = V VD Joder = V BE 
i=avre = R VD John-Calame + G NE 
FehrHans * V Zl-'I Jutzel + s FR 
Fehr Hans-Jüra + s SH Kaufmann = V ZH 
Fehr Jacaueline + s ZH Keller Robert . V ZH 
Fehr Mano + s IZH Kiener Nellen + s BE 

Fraktion / Groupe / Gruppo C G R s E 
Ja f oui / si 18 11 10 43 3 
nein , non , no 3 0 16 0 2 
entn. , aost. , ast. 0 0 0 0 0 
entsch. Art. 57 4 / excuse art. 57 4 / scusato Art. 57 4 0 0 0 0 0 
lhat nicnt teilgenommen r n'ont pas vofe / non ha votato 6 3 14 9 0 
1vakarit / Vacanf / Vacante 0 0 0 0 0 

Bedeutung Ja/ Signification de oul: Proposition de la majorite 
Bedeutung Nein / Signification de non: Proposition de la minorite Kaufmann 

Kleiner + RAR Rosslni + s vs 
Koliler + C JU Roth-Bernasconi .+ S GE 
Kunz = V LU Ruev + R VD 
Lana + G ZG :Rutschmann = V ZH 
Laubacher = V LU Sadis + R Tl 
Leu = IC LU Salvi * S VD 
Leuenberaer + G GE Savarv ·+ S VD 
Leuteneaaer Filippo = IR ZH Sehen!< * V BE 
Leuteneaaer + IS BL Schenker + S BS 
Leuthard + C AG Scherer Marcel = V ZG 
Levrat + s FR Schibli = VIZH 
Loepfe . C Al Schlüer = V ZH 
Lustenberaer . C LU Schmied Walter * V BE 
Markwalder Bär + R BE Schneider = R BE 
Marti Werner . S GL Schwander = V SZ 
Martv Kälin + S ZH Siearist + V AG 
Mathvs . V AG Simoneschi-Cortesi + C Tl 
Maurer = V ZH Sommaru!'.la Carlo + S GE 
Maurv Pasauier * S GE Souhler = V TG 
tMeier-Schatz + C SG Stahl = V ZH 
Menetrev:savarv + G VD 1Stamm Lui:i * V AG 
Messmer * R TG Steiner = R SO 
Meyer Therese # C FR Stöckli + S BE 
Miesch = V BL Studer Heiner + E AG 
Möraeli = V ZH Stumo + SAG 
MüllerGeri + G AG Teuscher * G BE 
Müller Ptiilioo = RAG lhane1 * S ZH 
Müller Walter = R SG iTheiler * R LU 
Müller-Hemmi + S ZH Trioonez * R BE 
Müri = V LU Vanek + - GE 
Nordmann + s VD Vaudroz Rene • R VD 
Noser * R ZH Veillon * V VD 
Oehrli = V IBE Vermot-Manaold . S BE 
Pagan = V GE Vischer . G ZH 
IParmelin = V VD Volfmer + s BE 
Pedrina * s Tl Waber· Christian = E BE 
Pelli * R Tl Wäfler = E ZH 
Perrin = V NE Walker Felix + C SG 
Pfister Gerhard + C ZG Walter Hansiöra * IV TG 
Pfister Theooh1I = V SG Wandfluh = V BE 
Randeaaer * R BS !Wasserfallen = R BE 
Rechsteiner Paul + s SG Wehrli = C sz 
Rechsteiner-Basel • s BS IWeigelt = IR SG 
Recordon . IG IVD Weveneth = V BE 
Rennwald + s JU Widmer + s LU 
Rev + s vs IWobmann = V so 

IReymond = V GE IWyss Ursula + s BE 
Riklin . C ZH Zaofl + C ZH 
Rime . IV FR Zisvadis + - VD 
Robbianr + C Tl zuooiaer = V ZH 

+ ja/ oui / sl 
V - Tot. = nein / non / no 
3 3 91 o enth. / abst. / ast. 

% entschuldigt gern. Art. 57 Abs. 4 39 1 61 
0 0 0 excuse selon art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 

0 0 
14 1 
0 0 

0 
47 
0 

• hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 
v Vakant / Vacant / Vacante 
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letztlich zu einem privatwirtschaftlichen Projekt, das wir nicht 
unterstützen würden. 

La presidente (Meyer Therese, presidente): Le groupe PDC 
communique qu'il soutient la proposition de la majorite. 

Spuhler Peter (V, TG): Ich spreche für die Mehrheit. Uns lie
gen hier die Differenzen im Gesetz über die Schweizerische 
Exportrisikoversicherung vor, und ich möchte Sie daran erin
nern, dass dieses Instrument, das für die schweizerische 
Exportindustrie sehr wichtig ist, auch vollumfänglich von der 
Industrie bezahlt wird. 
Sie kennen die ganze Leidensgeschichte der ERG. Man hat 
in den Siebzigerjahren einmal ohne Not die Wechselkurs
relationen absichern können, was zu einem finanziellen De
bakel geführt hat. Die Versicherung war dann mit minus 
2,5 Milliarden Franken in der Kreide. Man hat aber aus dem 
laufenden Geschäft genügend Mittel erarbeitet, dass diese 
Bundesbevorschussung per Ende Juni 2004 vollumfänglich 
und zu Marktkonditionen verzinst zurückbezahlt worden ist. 
Wir haben hier in Artikel 24 nun eine Minderheit, nach der in 
dieses Führungsgremium, das vollumfänglich von der Wirt
schaft bezahlt wird, sämtliche Forderungen, wie wir sie aus 
den meisten Gesetzen kennen - Umweltstandards, Sozial
standards, Menschenrechtsstandards usw. -, integriert wer
den sollen. Ich möchte Sie bitten, diesem Anliegen ganz klar 
eine Abfuhr zu erteilen. Wir brauchen hier ein Gremium, das 
kompetent ist für Fragen, welche die Wirtschaft betreffen -
bedenken Sie auch den Umstand, dass die Wirtschaft das 
bezahlt. 
Ich bitte Sie daher, den Antrag der Kommissionsmehrheit zu 
unterstützen und der Minderheit eine Absage zu erteilen. 

Gysln Remo (S, BS): Herr Spuhler hat insofern Recht, als 
die Sozialpartner tatsächlich in den Verwaltungsrat gehören. 
Aber der Ständerat hat auch Recht, wenn er sagt, es brau
che Fachkompetenz, die darüber hinausgeht. Wir sind ein 
Exportland, wir exportieren hier mit staatlicher Versicherung, 
es geht um eine öffentliche Versicherung und um öffentli
ches Interesse. Da müssen wir auch die Gesamtheit an
schauen, und da kommen die Entwicklungshilfe, der Export 
in alle Länderteile mit hinein. Wenn wir eine kohärente Aus
senpolitik, Aussenwirtschaftspolitik, Innen- und Aussenpoli
tik anstreben, dann müssen wir auch diese Fachkompetenz 
im Verwaltungsrat einbauen. Das können wir nur noch hier 
tun, nicht im Beirat. 
Ich bitte Sie im Namen der SP-Fraktion, nicht Fachkompe
tenz gegen Sozialpartnerschaft auszuspielen. Das ist Un
sinn. Das hat auch nichts mit Kohärenz zu tun. Beide Räte 
haben Recht, Nationalrat und Ständerat, und es ist ein 
leichtes für uns, eine Synthese zu machen, indem wir der 
Minderheit folgen. Da sind beide Komponenten - Sozialpart
nerschaft und Fachkompetenz - vertreten. 
Ich bitte Sie im Namen der SP-Fraktion, diesem Modell den 
Vorzug zu geben. 

Bührer Gerold (RL, SH): Die FDP-Fraktion unterstützt hier 
die Mehrheit. Wir sollten uns nochmals in Erinnerung rufen, 
worum es geht. Es ist bereits gesagt worden: Die Wirtschaft 
will nach dem Prinzip der Eigenwirtschaftlichkeit im Export
bereich eine optimale Risikoabdeckung zur Verfügung stel
len. Es geht mit anderen Worten darum, dass sich unsere 
Exportwirtschaft in einem härter gewordenen internationalen 
Wettbewerb mit gleich langen Spiessen behaupten kann. 
Deshalb ist es nur logisch, dass sich erstens der Verwal
tungsrat primär aus Leuten zusammensetzt, die die entspre
chenden Fachkompetenzen einbringen, und dass zweitens -
dazu stehen auch wir - die' Sozialpartner berücksichtigt wer
den. Weshalb? Weil natürlich auch die Arbeitnehmenden in 
der Exportwirtschaft ein legitimes Interesse haben, dass die 
Bedingungen auf den Exportmärkten optimal sind. 
Wir haben uns daher gegen einen Beirat ausgesprochen, 
und wir sind daher auch dagegen, dass wir noch andere po
litische Gruppierungen in den Verwaltungsrat einbeziehen, 
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die - wie die Vergangenheit gezeigt hat """ sehr oft die Inter
essen der Exportwirtschaft alles andere als an die erste 
Stelle setzen. 
Zur Bemerkung von Kollege Gysin möchte ich hinzufügen: 
Die Berücksichtigung der schweizerischen Aussenpolitik ist 
bereits in Artikel 6 des Gesetzes verankert. Deswegen brau
chen wir beileibe keine Berücksichtigung von entwicklungs
politischen und anderen Exponenten in diesem Gremium. 
Es geht schlicht und einfach um die Förderung der Exporte. 
Wir dürfen nicht zulassen, dass in einem solchen Gremium 
bremsende Effekte einbezogen werden. 

Delss Joseph, conseiller federal: Le Conseil federal part de 
l'idee que toutes les sensibilites qui ont ete evoquees 
pourraient etre representees au sein du conseil d'adminis
tration - dans un «Beirat». 
Le Parlement ne voulant pas de ce conseil sous la forme 
proposee par le Conseil federal, le Conseil federal est d'avis 
que les partenaires sociaux, de toute far;:on, que vous les 
mentionniez ou non, devront en faire partie. 
Est-il necessaire d'enumerer toutes les autres dimensions 
qui doivent intervenir dans la reflexion au sujet de ce conseil 
d'administration ou pas? A vous de trancher. Le Conseil fe
deral.etait pour une version aussi legere que possible, mais 
surtout pour un conseil d'administration qui puisse traiter les 
affaires qui lui sont soumises d'abord en fonction de leur di
mension de politique commerciale exterieure, ensuite de 
leur dimension economique, et qui puisse garantir la secu
rite financiere et economique de l'assurance. 

Schneider Johann N. (RL, BE), für die Kommission: In aller 
Kürze die Sicht der Kommission: Wir wissen es alle, anläss
lich der letzten Plenumsdebatte war hier insbesondere der 
Antrag gestellt worden, dass die Sozialpartner im Verwal
tungsrat vertreten und deshalb als Einzige speziell erwähnt 
sein sollen. Der Grund dafür war, dass es bei der Serv letzt
lich darum geht, den an Industrie und Wirtschaft Beteiligten 
gleich lange Spiesse zu verschaffen, wenn es um Arbeits
plätze geht, die damit in Zusammenhang stehen. 
Es ist selbstverständlich, dass der zur Diskussion stehende 
Verwaltungsrat Kompetenzen in den Bereichen Finanzen, 
Versicherungen, Export und Entwicklungspolitik braucht. Es 
ist aus Sicht einer erdrückenden Mehrheit der Kommission 
aber unnötig, das ins Gesetz zu schreiben. Dies insbeson
dere, weil die Botschaft des Bundesrates diesen Personen
kreis explizit erwähnt. Man kann hier dem Bundesrat 
durchaus zutrauen, dass er sich bei der Bestellung der Or
gane daran halten wird. Die Minderheit will mit ihrem Antrag 
sicherstellen, dass die wesentlichen Punkte der schweizeri
schen Aussenpolitik nicht durch die Exportrisikoversiche
rung torpediert werden. Die Mehrheit will hier aber nicht zu 
viele Auflagen machen und die Vorschriften nicht verkompli
zieren. Es geht um ein Gesetz zwecks Finanzierung von Ex
porten aus der Schweiz und um nichts anderes. Für die 
anderen Vorschriften gibt es eigens dafür geschaffene Ge
setze. 
Die Kommission bittet Sie, das Gesetz schlank und einfach 
zu halten und am nationalrätlichen Beschluss festzuhalten. 
Dieser Beschluss wurde in der WAK am 21. Juni mit 21 zu 
1 Stimmen gefasst. 

Rennwald Jean-Claude (S, JU), pour la commission: Ce qui 
est important ici, c'est que l'on reconnaisse et admette la 
presence des partenaires sociaux dans le conseil d'adminis
tration. Je crois que les partenaires sociaux sont des acteurs 
essentiels de l'activite economique. Cette presence me pa
rait d'autant plus importante que, comme l'a rappele Mon
sieur le conseiller federal Deiss, a l'origine, le projet du 
Conseil federal prevoyait d'instituer un organe consultatif 
compose, parmi d'autres, de representants des partenaires 
sociaux (art. 27) et qu'au fil du processus parlementaire, 
cette disposition a ete biffee. Donc, il faut maintenir par ce 
biais la presence des partenaires sociaux. 
Je vous invite donc a adopter la proposition de la majorite de 
la commission, majorite pour laquelle les complements pro-
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poses par la minorite Genner sont superietatoires, parce 
qu'on pourrait evidemment allonger la liste. 
Je vous demande donc de vous en tenir a la version de la 
majorite, meme si, a titre personnel, le complement propose 
par la minorite ne me derange pas beaucoup. 

Gysin Remo (S, BS): Ich möchte Ihnen die Gelegenheit ge
ben, eine Korrektur anzubringen. Sie haben gesagt, die 
WAK hätte mit 21 zu 1 Stimmen diesem Vorschlag zuge
stimmt. Da haben Sie sich vergriffen. Mit 21 zu 1 Stimmen 
fiel die Schlussabstimmung aus. Hier sehen Sie schon an 
der Minderheit, dass das nicht stimmen kann. Wie war jetzt 
das Resultat hier? 

Schneider Johann N. (RL, BE), für die Kommission: Es tut 
mir Leid, dass ich ein falsches Ergebnis genannt habe. Ich 
habe tatsächlich das Ergebnis der Schlussabstimmung ge
nannt. Diese fiel mit 21 zu 1 Stimmen aus. Die Abstimmung 
in der Kommission zu Artikel 24 Absatz 1 fiel - ich finde es 
im Moment im Protokoll nicht, wer hilft mir? - wahrscheinlich 
mit 15 zu 6 Stimmen aus. Stimmt das? Ja? Gut, danke, dass 
ich das korrigieren konnte. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 92 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 59 Stimmen 

Art. 30 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Festhalten 
Abs. 1bis 
Streichen 

Art. 30 
Proposition de la commission 
Al. 1 
Maintenir 
Al. 1bis 
Bitter 

Angenommen - Adopte 

nehmensstandort 
iz. Förderung 

lmplan tion des entreprises 
en Suis . Promotion 

Botschaft des Bund rates 17.11.04 (BBI 2004 7235) 
Message du Conseil deral 17.11.04 (FF 2004 6775) 

StänderaVConseil des tats 02.06.05 (Erstrat - Premier Conseil) 

NationalraVConseil natio 129.09.05 (Zweitrat - Deuxleme Conseil) 

NationalraVConsell nation 29.09.05 (Fortsetzung - Suite) • 

StänderaVConsell des Etats 4.10.05 (Differenzen - Divergences) 

Antrag der Mehrheit 
Eintreten 

Antrag der Minderheit 
(Spuhler, Baader Caspar, Fatteb 
Nichteintreten 

Proposition de Ja majorite 
Entrer en matiere 

Proposition de Ja minorite 
(Spuhler, Baader Caspar, Fattebert, Kaufmann, Miesch) 
Ne pas entrer en matiere 

ysin Hans Rudolf (RL, BL), für die Kommission: Zur Aus
ngslage: Die bisherige gesetzliche Grundlage von 

« tandort: Schweiz» läuft Ende Februar 2006 aus. Der Bun
de rat hat die Weiteriührung des Programms in die Legisla
tur anung aufgenommen, und am 17. November 2004 hat 
er d1 entsprechende Botschaft zuhanden des Parlamentes 
veraö chiedet. Er beantragt einen Zahlungsrahmen von 
jährlic 4,9 Millionen Franken für zwei Jahre, nämlich für die 
Jahre 006 und 2007. Davon sollen jährlich 1 Million Fran
ken im udget des Bundesamtes für Landwirtschaft haus
haltneutr I kompensiert und jährlich 1,5 Millionen über 
Gebühren innahmen Dritter gedeckt werden. Damit soll.die 
Bearbeitun angestammter Märkte gezielt gestärkt, sollen 
wichtige Z unftsmärkte neu bearbeitet und soll die Wir
kungsmessu g weiterentwickelt werden. 
Die WAK-NR at gegenüber dem Bundesrat am 24. August 
2004 mittels e es Postulates angeregt, ein neues Konzept 
für die Landes rbung zu erarbeiten. Der Bundesrat hat das 
Postulat angeno men. «Standort: Schweiz» ist wie Schweiz 
Tourismus und äseni: Schweiz ein .bedeutender Teil der 
schweizerischen ndeswerbung. Die Botschaft für die Wei-
teriührung und St kung von «Standort: Schweiz» gewähr
leistet, dass der setzgeber die volle Flexibilität bei der 
gewünschten Verbe serung der Koordination der Landes
werbung beibehält. eshalb wurde die Finanzierung dieser 
Vorlage auf zwei statt ier Jahre begrenzt. 
Beurteilung: Die Schw iz ist im internationalen Vergleich be
züglich aller Förderung massnahmen äusserst bescheiden. 
Das ist auch gut so. In iner globalisierten Welt findet der 
Wettbewerb aber nicht hr zwischen Firmen, sondern zu
nehmend zwischen Stand rten statt. Staaten stehen mit den 
von ihnen gesetzten Rah enbedingungen im Wettbewerb 
um zunehmend mobile P oduktionsfaktoren. Im globalen 
Wettbewerb müssen die S andorte erstens für gute wirt
schaftliche Rahmenbedingu gen sorgen und zweitens das 
Wissen darüber verbreiten. Das Zweite, die sogenannte 
Standortpromotion, ist in der Schweiz als Verbundaufgabe 
zwischen Bund und Kantonen rganisiert. Der Bund konzen
triert sich mit seinem Program «Standort: Schweiz» in Ab
stimmung mit den Kantonen au die Vermarktung des Stand
ortes Schweiz, also des Unte ehmenstandortes Schweiz, 
im Ausland. 
Die kantonalen Wirtschaftsförd rungen ihrerseits sind für 
die konkrete Ansiedlung eines nternehmens verantwort
lich, womit allerdings auch die antone untereinander im 
Wettbewerb stehen. Deshalb ist aus nationaler Perspek
tive entscheidend, dass das auslä dische Unternehmen die 
Schweiz überhaupt als Standort Wä lt. Aus dem Ausland an
gesiedelte Firmen ersetzen aus d Schweiz ausgelagerte 
Arbeitsplätze, bringen neue Ideen u Veriahren ein und för
dern so Innovation und damit auch tschaftswachstum. In
ternational tätige Firmen und neuang siedelte ausländische 
Unternehmen sind in der Regel produ tiver als rein binnen
orientierte Firmen. International ausger htete Unternehmen 
schaffen zudem mehr Arbeitsplätze: 
Ein weiterer Vorteil von Neuansiedlunge ist der damit ver
bundene Gewinn an unternehmerische Know-how, ein 
ganz wichtiger Bereich. 
Vergleichbare Standortkonkurrenten der S hweiz betreiben 
heute ein extensives Marketing für ihren Unternehmens
standort. Österreich zum Beispiel gibt jährli h gegen 7 Mil
lionen Franken aus, Grossbritannien 17 Mill nen Franken, 
die Niederlande über 13 Millionen Franken un Irland - man 
höre und staune - sogar 64 Millionen Franke . Wie in der 
Schweiz kommen dort noch weitere Aufgabe regionaler 
Standortpromotionen dazu. 
Marketingtechnisch gesehen geht es letztlich 
gute Produkt «Unternehmensstandort Schweiz» i weltwei
ten Standortwettbewerb durch gezielte lnformatio stätigkeit 
bestmöglich zu positionieren und das Wissen über ie posi
tiven Standortfaktoren der Schweiz zu verbreiten. Zudem 
müssen wir in grossen Ländern, wie z. B. Chi a, die 
Schweiz in erster Linie potenziellen Investoren in Erin rung 
rufen und diese Leute dann auch davon überzeugen, ass 
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contre les risques a l'exportation. 
Loi federale 

Differenzen - Divergences 
Botschaft des Bundesrates 24.09.04 (BBI 2004 5795) 
Message du Conseil federal 24.09.04 (FF 2004 5441) 

Nationalral/Conseil national 09.03.05 (Erstrat - Premier Conseil) 
Nationalral/Conseil national 14.03.05 (Fortsetzung- Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 02.06.05 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 

Nationalral/Conseil national 29.09.05 (Differenzen - Divergences) 

Ständerat/Conseil des Etats 04.10.05 (Differenzen - Divergences) 

Ständerat/Conseil des Etats 04.10.05 (Fortsetzung - Suite) 

Bundesgesetz über die Schweizerische Exportrisikover
sicherung 
Lol federale sur I' Assurance suisse contre les risques a 
l'exportatlon 

Präsident (Frick Bruno, Präsident): Die Fahne liegt uns noch 
nicht vor. Sie wird in den nächsten Minuten verteilt werden. 
Darf ich den Kommissionspräsidenten, Herrn David, bitten, 
uns auch ohne Fahne in das Geschäft einzuführen? 

David Eugen (C, SG), für die Kommission: Die Vorlage Ex
portrisikogarantie kommt mit zwei wesentlichen Differenzen 
in unseren Rat zurück. Erstens geht es um die grundsätzli
che Frage der Ausgestaltung dieser Versicherung und zwei
tens um die Besetzung der Gremien, das heisst um die 
Frage, welche Regeln für die Besetzung insbesondere des 
Verwaltungsrates gelten sollen. 
Ich komme zum ersten Punkt: Der Nationalrat ist der Mei
nung, es müssten zwei unterschiedliche Versicherungen 
nebeneinander geführt werden, getrennt, und zwar eine Ex
portrisikoversicherung für sogenannte staatliche Schuldner 
und eine für private Sehuldner. Zum Ausdruck kommt dies in 
Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe abis gemäss Beschluss des. 
Nationalrates, wie er auf der Fahne enthalten ist. Die Arti
kel 11, 14 und 30 gehören ebenfalls zu dieser Regelung. Wir 
müssen also faktisch jetzt über die Fassung in Artikel 6 ab
stimmen; diese Abstimm!,lng gilt für die anderen Artikel 11 , 
14 und 30, jeweils als Folge dieses Beschlusses bei Artikel 6. 
Die Kommission ist der Ansicht, es sei nicht sachgerecht, 
zwei getrennte Versicherungen, für staatliche und für private 
Schuldner, zu führen, sondern es sei eine Versicherung zu 
führen und für diese Versicherung seien risikogerechte Prä
mien zu erheben. Mit anderen Worten: Die Kommission des 
Ständerates möchte, dass nic.ht sachfremde Kriterien für die 
Beurteilung der Prämien berücksichtigt werden, sondern nur 
das Risiko. Die Kommission möchte Prämien, die nach dem 
Risiko bestimmt werden. Da kann es eben durchaus sein, 
dass ein staatlicher Schuldner im Einzelfall ein wesentlich 
höheres Risiko bedeutet als ein privater. Daher führt die Fi
xierung auf zwei unterschiedliche Versicherungen dazu, 
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dass keine. risikogerechten Prämien mehr erhoben werden 
können. 
Aus diesen grundsätzlichen Qberlegungen ist Ihre Kommis
sion der Meinung, wir sollten bei der Installierung dieser er
weiterten Form der Exportrisikoversicherung nicht beim 
Start ein Element einbauen, das auf Dauer risikogerechte 
Prämien verhindert. 
Aus diesem Grund bittet Sie die Kommission mit 11 zu 
2 Stimmen, bei den Artikeln 6, 11, 14 und 30 an der Fas
sung unseres Rates festzuhalten. 

Präsident (Frick Bruno, Präsident): Da die Fahne noch in 
Herstellung begriffen ist - die Kommissionssitzung endete 
um 09.35 Uhr -, schlage ich Ihnen vor, dass wir das Ge
schäft kurz unterbrechen, bis die Fahne vorliegt. Wir ziehen 
das Geschäft 04.079 vor. - Sie sind damit einverstanden. 

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen 
Le debat sur cet objet est interrompu 

F1 anzhaushaltgesetz. 
To lrevision 
Loi ur les finances de la 
Con ederation. Revision totale 

Botschaft s Bundesrates 24.11.04 (BBI 2005 5) 
Message d Conseil federal 24.11.04 (FF 2005 5) 

Nationalrat/ nseil national 08.03.05 (Erstrat - Premier Conseil) 

Nationalral/Co seil national 16.03.05 (Fortsetzung- Suite) 

Nalionalral/Con eil national 17.03.05 (Fortsetzung-Suite) 
Nationalral/Cons il national 17.03.05 (Fortsetzung - Suite) 

Ständeral/Consei es Etats 13.06.05 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 

Nationalral/Consei ational 19.09.05 (Differenzen - Divergences) 

Ständerat/Conseil d s Etats 28.09.05 (Differenzen - Divergences) 

Nationalral/Conseil n lienal 03.10.05 (Differenzen - Divergences) 

Ständerat/Conseil des tats 04.10.05 (Differenzen- Divergences) 

Nationalral/Conseil nati al 07 .10.05 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Ständerat/Conseil des Et ts 07.10.05 (Schlussabstimmung-Vote final) 

Bundesgesetz über n eidgenössischen Finanzhaus-
halt 
Loi federale sur les fina ces de la Confederation 

Art. 48, 57 Abs. 4 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss 

Art. 48, 57 al. 4 
Proposition de la commisslon 
Adherer a la decision du Conseil 

Laurl Hans (V, BE), für die Kommi ion: Wir können uns hier 
kurz halten und feststellen, dass in der Tat bloss noch zwei 
Differenzen bestehen und dass sie in der bisher politisch 
wesentlichen Differenz, nämlich de Frage des Dringlich
keitsrechtes, der Nationalrat der Pos ion des Ständerates 
angeschlossen hat. 
Bei der Differenz zu Artikel 48, die vor ns liegt, war es für 
unseren Rat wichtig, dass wir im Gesetz text nicht einen in 
der Privatwirtschaft entstandenen Stand d - nämlich den 
lpsas-Standard - im Gesetz festlegen, so ern einfach ge
nerell auf Standards verweisen. 
er Nationalrat hat diese Position übernomme , und deshalb 
beantragt Ihnen Ihre Finanzkommission, ·eser Sache 
dem Nationalrat zu folgen. 
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ei Artikel 57 - wenn ich mich gleich auch dazu äussern 
d - beantragen wir Ihnen auch Zustimmung zum Be
sch ss des Nationalrates. Hier hat sich aus der Differenzbe
reini ng klar ergeben, dass der Nationalrat unter dem 
Begri <Vorhaben» eine in sich geschlossene, einheitliche 
Aufgabe ersteht. Dafür soll, nach seiner Auffassung, die Fi
nanzierun im Grundsatz nur durch eine Verwaltungseinheit 
erfolgen kö nen. Für den Fall, dass es um unterschiedliche 
Vorhaben, al Aufgaben, geht, ist Artikel 57 Absatz 4 eben 
nicht anwend r, mit anderen Worten: In diesem Fall kön
nen Mittel weite in von verschiedenen Verwaltungseinhei
ten kommen, wa sachlich, aus der Sicht einer verant
wortlichen Kreditve ndung durch die Bundesverwaltung, 
richtig ist. 
Somit ist es nach Ihrer mmission gegeben, dass wir mit 
dieser Auslegung, zu der ic ich geäussert habe, auch hier 
dem Nationalrat zustimmen k nnen, sodass die Differenzen 
bereinigt sind. 

Angenommen - Adopte 
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Fortsetzung - Suite 
Botschaft des Bundesrates 24.09.04 (BBI 2004 5795) 
Message du Conseil federal 24.09.04 (FF 2004 5441) 

Nationalrat/Conseil national 09.03.05 (Erstrat - Premier Conseil) 

Nationalrat/Conseil national 14.03.05 (Fortsetzung - Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 02.06.05 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 

Nationalrat/Conseil national 29.09.05 (Differenzen - Divergences) 

Ständerat/Conseil des Etats 04.10.05 (Differenzen - Divergences) 

Ständerat/Conseil des Etats 04.10.05 (Fortsetzung- Suite) 

Bundesgesetz über die Schweizerische Exportrisikover
sicherung 
Lol federale sur l'Assurance suisse contre les risques a 
l'exportation 

Art. 6 Abs. 1 Bst. abis; 11 Abs. 1 bis; 14 Abs. 2; 30 Abs. 1, 
1bls 
Antrag der Kommission 
Festhalten 

Art. 6 al. 1 let. abls; 11 al. 1 bis; 14 al. 2; 30 al. 1, 1 bis 
Proposition de la commission 
Maintenir 

David Eugen (C, SG), für die Kommission: Ich habe eigent
lich meine Ausführungen schon gemacht. In dem Sinne wie
derhole ich, dass die Kommission bei den Artikeln 6, 11, 14 
und 30 festhalten möchte. Sie möchte nicht zwei getrennte 
Versicherungen führen, die risikogerechte Prämien verhin
dern können. Aus diesem Grund möchte sie bei dieser 
grundsätzlichen Frage zum Beschluss des Ständerates fest
halten. 

Delss Joseph, conseiller federal: J'aimerais souligner l'im
portance que j'attache a. ce dossier. II m'importe que les deux 
conseils puissent finalement s'entendre et qu'on puisse trou
ver une solution qui permette d'arriver a. un resultat. 
De mon point de vue, la question qui est en jeu aux arti
cles 6, 11, 14 et 30 a trait a. la presentation des comptes 
de cette assurance en general, et des comptes pour l'assu-

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

rance risque prive en particulier. Je ne suis pas un grand 
specialiste de la comptabilite, mais j'ai quand meme eu 
l'occasion dans ma vie d'enseigner la comptabilite d'exploi
tation (Betriebsbuchhaltung). Cela se passait il y a deja plu
sieurs annees, mais je pense qu'a l'epoque deja, j'aurais dit 
que tout est possible. Donc, il doit etre possible de presenter 
les comptes de fa~on a ce que l'on puisse voir si la nouvelle 
assurance se finance elle-meme ou si eile ne le fait pas. 
Je crois d'ailleurs que, sur le fond de la question, tout le 
monde est d'accord pour dire: «On ne veut pas de subven
tions croisees, mais que la nouvelle assurance demande 
des primes conformes au risque.» Si eile le fait, en principe, 
eile doit pouvoir couvrir ses frais. Alors je pense qu'il serait 
dommage qu'on s'accroche a des questions de vocabulaire, 
a des questions de formulation. 
C'est pourquoi, personnellement, meme si j'ai soutenu la 
version du Conseil des Etats, je peux tres bien me satisfaire 
de celle que le Conseil national a adoptee. A vous de depar
tager! 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 35 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

Art. 22 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Festhallen 

Art. 22 al. 2 
Proposition de Ja commission 
Maintenir 

David Eugen (C, SG), für die Kommission: Bei dieser Be
stimmung geht es um den Zusatz des Nationalrates, dass 
der Bundesrat bei der Bestellung des Verwaltungsrates auf 
eine angemessene Vertretung beider Geschlechter achten 
soll. Wir haben im ersten Durchgang auf diese Formulierung 
verzichtet, und im zweiten Durchgang beantragt Ihnen die 
Kommission mit 6 zu 5 Stimmen Festhalten an diesem Be
schluss. 
Die Kommission ist-sich bewusst, dass für alle Gremien des 
Bundes die Regel gilt, dass die Geschlechter angemessen 
vertreten sein sollen und dass der Bundesrat darauf achten 
soll. Sie ist der Meinung, dies müsse nicht bei jedem Gre
mium in einem Spezialgesetz erneut erwähnt werden. 
Der Nationalrat ist hier anderer Meinung: Er möchte, dass 
dieser Satz bezüglich der angemessenen Vertretung der 
Geschlechter ausdrücklich eingefügt wird. 

Angenommen - Adopte 

Art. 24 Abs. 1 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Antrag der Minderheit 
(Germann, Berset, David, Frick, Sommaruga Simonetta, 
Studer Jean) 
Der Verwaltungsrat setzt sich aus sieben bis neun Mitglie
dern zusammen. Fachkompetenzen in den Bereichen Finan
zierung, Versicherung, Export und Entwicklungspolitik müs
sen im Verwaltungsrat angemessen berücksichtigt sein. Die 
Sozialpartner sind angemessen zu berücksichtigen. 

Art. 24 al.1 
Proposition de /a maforite 
Adherer a la decision du Conseil national 

Proposition de la minorite 
(Germann, Berset, David, Frick, Sommaruga Simonetta, 
Studer Jean) 
Le conseil d'administration est compose de sept a neuf 
membres. Leurs competences doivent couvrir les domaines 
du financement, des assurances, des exportations et de la 
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politique de developpement. Les partenaires sociaux sont 
pris en compte de maniere appropriee. · 

David Eugen (C, SG), für die Kommission: Wir haben hier 
auf der Fahne einen neuen Antrag. Ist es richtig so auf der 
Fahne? 

Präsident (Frick Bruno, Präsident): Die Mehrheit unterstützt 
den Beschluss des Nationalrates, die Minderheit beantragt 
eine andere Formulierung. 

David Eugen (C, SG), für die Kommission: Entschuldigung, 
dann ist die Lage die: Der Nationalrat hat schon im ersten 
Durchgang beschlossen, di~ Sozialpartner seien angemes
sen zu berücksichtigen. Im Ubrigen gilt die Bestimmung des 
Bundesrates, dass sich der Verwaltungsrat aus sieben bis 
neun Mitgliedern zusammensetzt. 
Der Ständerat hat im ersten Durchgang diese Bestimmung 
abgeändert, indem er die Fachkompetenzen ausdrücklich im 
Gesetz erwähnte, die im Verwaltungsrat vorhanden sein sol
len. Dafür hat er die ausdrückliche Erwähnung der Sozial
partner nicht aufgenommen, in der Meinung, dass unter den 
Mitgliedern, die die Fachkompetenzen ausweisen, auch Ver
treter von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite sein würden. 
Der Nationalrat hat an seiner Fassung festgehalten. Er 
möchte ausdrücklich, dass im Gesetz steht: «Die Sozialpart
ner sind angemessen zu berücksichtigen.» 
In der Kommission hat sich die Mehrheit mit 7 Stimmen der 
Fassung des Nationalrates angeschlossen. Der Verwal
tungsrat hat also sieben bis neun Mitglieder, und die Sozial
partner sind angemessen zu berücksichtigen. 
Ich möchte Ihnen namens der Mehrheit empfehlen, dieser 
Fassung zu folgen. 

Germann Hannes (V, SH): Die Minderheit macht Ihnen ei
nen Kompromissvorschlag. Wir fusionieren die beiden be
rechtigten Versionen von Nationalrat und Ständerat. 
Bei uns im Ständerat hat bei der Besetzung eines Verwal
tungsrates die Fachkompetenz oberste Priorität. Wir haben 
die für das Exportrisikoversicherungsgeschäft notwendigen 
Fachkompetenzen darum explizit festgelegt. Sie reichen von 
Finanzierungs-Know-how über solches im Versicherungsbe
reich, Export bis hin zu Kompetenzen auf dem Gebiet der 
Entwicklungszusammenarbeit. 
Der Nationalrat dagegen sagt nichts über Kompetenzen aus, 
er will einzig und allein noch explizit die Sozialpartner ange
messen berücksichtigt wissen. Der Umstand, dass bei die
ser Lösung z. B. die Arbeitgeber oder Investoren nicht unbe
dingt vertreten sein müssten, erstaunt doch einigermassen -
mit Blick auf die Realität in diesem Geschäft. Aber man 
könnte hier, weil Aufzählungen ohnehin problematisch sind, 
auch fragen: Warum müssen nicht auch die Kirchen oder die 
Deza explizit vertreten sein? Sie sehen, die Lösung des Na
tionalrates ist für die Minderheit zu einseitig und nicht trag
bar. 
In dem Sinne, wie ich jetzt argumentiert habe, wäre die bun
desrätliche Version eigentlich die beste - das entspricht 
auch meiner Auffassung -, weil sie auch aus gesetzgeberi
scher Sicht den notwendigen Spielraum belässt. Wir haben 
aber nun mit einer Verschmelzung dieser beiden Bereiche 
«Kompetenzen» und «Aufzählung der Sozialpartner» - weil 
es doch grosse Teile im Rat gibt, die das auch so haben 
möchten - eine Brücke gebaut und bitten darum, dass Sie 
diese Brücke jetzt abschliessend fertig stellen„ indem Sie der 
Minderheit zustimmen. 

Schlesser Fritz (RL, GL): Nur eine Bemerkung. Ich gehöre 
der Mehrheit an. Wenn ich die Kriterien im Antrag der Min
derheit zusammennehme und davon ausgehe, dass für je
des Kriterium ein Vertreter in diesem Verwaltungsrat Einsitz 
nehmen muss, dann bleibt für den Bundesrat nur ein sehr, 
sehr kleiner Spielraum übrig. Wir waren der Auffassung, 
dass wir die Zusammensetzung dieses Verwaltungsrates 
dem Bundesrat überlassen sollten; der Bundesrat wird am 

besten wissen, welche Fachkompetenzen in diesem Verwal
tungsrat vertreten sein müssen. Im Übrigen beklagen wir 
uns immer über die zu detaillierte Gesetzgebung. Hier liegt 
ein Musterbeispiel dafür vor: Wir möchten hier dem Bundes
rat wiederum etwas bis ins letzte Detail vorschreiben, was 
nicht nötig ist. 
Ich bitte Sie, der Mehrheit zu folgen. 

Briner Peter (RL, SH): Wenn wir das Ziel vor Augen haben 
wollen, dass dieses Gesetz zur Exportrisikoversicherung per 
Anfang nächsten Jahres in Kraft tritt, dann sollten wir uns 
doch bemühen, keine Differenzen zu schaffen oder aufrecht
zuerhalten, bei denen es eigentlich um des Kaisers Bart 
geht. Wie mein Vorredner Fritz Schiesser schon gesagt hat, 
ist doch die Aufzählung, was hier an Kompetenzen ge
wünscht ist, eigentlich eine Selbstverständlichkeit und in 
ihrer Detaillierung für ein solches Gesetz überflüssig. Hinge
gen dünkt es mich angemessen, die Sozialpartner zu be
rücksichtigen, mit anderen Worten, die nationalrätliche Ver
sion beziehungsweise die unserer Kommissionsmehrheit zu 
übernehmen. 

Schmid-Sutter Carlo (C, Al): Die Fassungen der Mehrheit 
und der Minderheit sind an sich, wie jetzt auch Herr Schies
ser gesagt hat, zu eingehend. Man sollte dem Bundesrat ge
mäss seinem Entwurf die Möglichkeit lassen, den Verwal
tungsrat zusammenzusetzen, wie er ist. Dieser Zug ist nun 
abgefahren, aber ich glaube schon, dass wir uns in dieser 
Hinsicht für die Zukunft etwas vornehmen müssten. 
Das ist eine Exekutivaufgabe. Wir sollten dem Bundesrat 
nicht Dinge vorschreiben, von denen wir weniger verstehen 
als der Bundesrat. Es ist unsinnig, dem Bundesrat und sei
ner Verwaltung vorzuschreiben, welche Qualifikationen man 
bei der Zusammensetzung des Verwaltungsrates suchen 
muss. Das weiss er selber. Abgesehen davon gehen Sie hin 
und machen Dinge, die wirklich sinnlos sind. Erklären Sie 
mir einmal, welche besondere Qualifikation im Bereich der 
Exportrisikogarantie der Umstand, dass einer Arbeitgeber 
ist, oder der Umstand, dass er Gewerkschafter ist, darstellen 
soll. Überhaupt keine! Die Sozialpartner sind hier am fal
schen Ort. Das mag bei der Suva noch einigermassen ange
gangen sein, aber hier habe ich keinerlei Verständnis dafür. 
Bei den anderen Qualifikationen, meine ich, ist der Bundes
rat selbst alt genug, das zu tun. 
Man kann jetzt nichts mehr ändern. Hier ist der Gottesdienst 
beendet, damit man die Geschichte so rasch wie möglich 
über die Runden bringen kann. Aber das ist ein Fehler. 

Schwelger Rolf (RL, ZG): Ein ganz kleines Zusatzargument 
hierzu: Wenn Bestimmungen aufgestellt werden, in welcher 
Eigenschaft jemand in ein Gremium gewählt werden muss, 
entsteht für den Betreffenden gleichsam eine Art Verpflich
tung, in der Hinsicht tätig zu sein, in welcher er gewählt 
wurde. Das gibt in den Organen drin Stimmungen und Emo
tionen, die besser vermieden werden müssten - damit je
mand, der gewählt wurde, im Prinzip gar nicht genau weiss, 
warum er gewählt wurde, welche Sachen er zu vertreten hat, 
sondern sich in einem Gremium so verhalten kann, wie er 
das von der Sache her als richtig anschaut. 

Schmld-Sutter Carlo (C, Al): Ich komme bei diesem neuen 
Parlamentsgesetz halt auch nicht mehr draus. (Heiterkeit) 
Der Herr Präsident sagt mir, es sei möglich, den Antrag des 
Bundesrates auch in nicht schriftlicher Form wiederaufzu
nehmen. Ich tue das. 

Präsident (Frick Bruno, Präsident): Der Antrag bzw. dEV 
Entwurf des Bundesrates, den Herr Schmid wiederaufneh
men will, findet sich auf der Fahne; der Antrag ist zulässig. 

Germann Hannes (V, SH): Dann erlaube ich mir jetzt als 
Erstunterzeichner dieser Minderheit, mich aus dieser Min
derheit zurückzuziehen und mich der Version des Bundesra
tes anzuschliessen. 

Bulletin officiel de !'Assemblee federale 
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Deiss Joseph, conseiller federal: II va de soi que le Conseil 
federal, et il le dit d'ailleurs dans son message, nommera 
des membres du conseil d'administration qui seront compe
tents en la matiere. II evitera donc de prendre des gens qui 
se sont particulierement mis en evidence pour leurs con
naissances sur les champignons ou leurs capacites a jouer 
au golf, cela me parait evident. 
Ceci dit, le Conseil federal, dans son projet, ne fait aucune 
reference a des capacites ou a des caracteristiques particu
lieres des membres du conseil d'administration. II part de 
l'idee qu'il veut nommer un conseil d'administration relative
ment restreint - sept a neuf membres - forme de personnes 
qui soient des specialistes en matiere d'assurance et en par
ticulier d'assurance commerciale ou relative aux exporta
tions. 
Mais il avait prevu dans son projet initial la constitution d'un 
conseil consultatif (Beirat) dans lequel il avait l'intention de 
faire en sorte qu'y soient representees toutes les sensibilites 
qui veulent s'exprimer: partenaires sociaux; capacites parti
culieres en matiere d'aide au developpement; autres dimen
sions qui meritent d'etre retenues. Le Parlament n'a pas 
voulu de ce conseil consultatif. C'est la raison pour laquelle 
je me suis rallie a la version du Conseil national qui men
tionne les partenaires sociaux, mais je vous invite a ne pas 
aller au-dela. 
En cela, je rejoins les propos de Monsieur Briner. Cela m'in
cite a dire que, q\,lelle que soit Ja version que vous choisirez 
a cet article, ce sera un peu la meme chose. Choisissez la 
version qui vous permet d'eliminer au moins une divergence 
avec le Conseil national, parce que jusqu'a present vous 
n'en avez elimine aucune. Ce serait au moins un pas dans la 
bonne direction. Pour moi, ce qui compte, c'est que nous 
puissions faire ce travail, car l'economie en a besoin. Elle n'a 
pas a mon avis de comprehension pour des tergiversations 
qui tournent «um des Kaisers Bart», comme l'a dit Monsieur 
Briner. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 23 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 16 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
Für den Antrag Schmid-Sutter Carlo .... 22 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit .... 18 Stimmen 
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U ternehmensstandort 
S weiz. Förderung 
Im lantation des entreprises 
en uisse. Promotion 

Botscha des Bundesrates 17 .11 .04 (BBI 2004 7235) 
Messag du Conseil federal 17 .11.04 (FF 2004 6775) 

Ständera Conseil des Etats 02.06.05 (Erstrat - Premier Conseil) 

Nationalra Conseil national 29.09.05 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 

onseil national 29.09.05 (Fortsetzung - Suite) 

nseil des Etats 04.10.05 (Differenzen - Divergences) 

Präsident (Frick Bruno, Präsident): Der Nationalrat hat die 
Vorlage 1 1 der Gesamtabstimmung abgelehnt. Unser Rat 
ist am 2. J ni 2005 auf beide Vorlagen eingetreten. Dieser 
Beschluss eibt unbestritten. 

1. Bundesg setz zur Förderung der Information über 
den Unterne mensstandort Schweiz 
1. Loi federa concernant Ja promotion des conditlons 
d'implantatlo des entreprises en Sulsse 

Titel und lngre s 
Antrag der Kom ission 
Festhalten 

Titre et preambu 
Proposition de /a 
Maintenir 

Art. 1 
Antrag der Mehrheit 
Der Bund kann die na hhaltige Ansiedlung .... 

Antrag der Minderheit 
(Lauri, Forster, Leuman 
Festhalten 

Art. 1 
Proposition de la majorite 
La Confederation peut e courager l'implantation durable 
d'entreprises .... 

Proposition de /a minorite 
(Lauri, Forster, Leumann, ScH 
Maintenir 

Forster-Vannlni Erika (AL, SG), für die Kommission: Sie se
hen hier, dass Ihnen die Mehrh it beliebt machen will, dass 
man das Wort «nachhaltig» infügt. Das heisst, man 
möchte, dass der Bund nachhalti e Ansiedlungen ausländi
scher Unternehmen in der Schwel fördert. 
Ich möchte Ihnen kurz darlegen, lches die Überlegungen 
sind, das Wort «nachhaltig» einzuf en. Da müssen wir auf 
die Debatte des Nationalrates zurü kgehen. Im Nationalrat 
wurde dieser Vorschlag auch einge racht. Er wurde damit 
begründet, dass man mit dem Wort cc chhaltig» darauf hin
wirkt, dass dauerhafte Ansiedlungen macht werden, und 
dies sowohl im ökologischen wie im öko omischen Sinn. Die 
Mehrheit im Nationalrat war allerdings r Meinung, es sei 
eigentlich klar, dass man nachhaltig ansi ein will, und dass 
diese Einfügung überflüssig sei. 
Die Mehrheit Ihrer Kommission möchte lh en trotzdem be
liebt machen, dieses Wort einzufügen. W halb? Wir sind 
der Meinung, dass man damit dem Natio alrat gewisser
massen eine Brücke bauen, ihm entgegen ommen kann. 
Wir möchten damit dem Gesetz, das wir als s hr wichtig er
achten, eine Chance geben. 
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Schweizerische 
Exportrisikoversicherung. 
Bundesgesetz 
Assurance suisse 
contre les risques a l'exportation. 
Loi federale 

Differenzen - Divergences 
Botschaft des Bundesrates 24.09.04 (BBI 2004 5795) 
Message du Conseil federal 24.09.04 (FF 2004 5441) 

Nationalrat/Conseil national 09.03.05 (Erstrat - Premier Conseil) 

Nationalrat/Conseil national 14.03.05 (Fortsetzung - Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 02.06.05 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 

Nationalrat/Conseil national 29.09.05 (Differenzen - Divergences) 

Ständerat/Conseil des Etats 04.10.05 (Differenzen - Divergences) 

Ständerat/Conseil de.s Etats 04.10.05 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 30.11.05 (Differenzen -Divergences) 

Ständerat/Conseil des Etats 07.12.05 (Differenzen - Divergences) 

Einigungskonferenz/Conference de conciliation 13.12.05 

Nationalrat/Conseil national 13.12.05 (Differenzen - Divergences) 

Ständerat/Conseil des Etats 13.12.05 (Differenzen -Divergences) 

Nationalrat/Conseil national 16.12.05 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Ständerat/Conseil des Etats 16.12.05 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Bundesgesetz über die Schweizerische Exportrisikover
sicherung 
Loi federale sur I' Assurance suisse contre les risques a 
l'exportation 

Art. 6 Abs.1 
Antrag der Kommission 
Die Serv: 
a. arbeitet als Versicherung für staatliche und private Risiken 
eigenwirtschaftlich; 
abis. bewirtschaftet die Risiken für staatliche und private 
Schuldner getrennt {Spartenrechnung); 
ater. erhebt risikogerechte Prämien im Einzelfall; 

Art. 6 al.1 
Proposition de /a commission 
L:ASRE: 
a. est une assurance competente en matiere de risques pu
blics ou prives, et eile travaille de maniere a s'autofinancer; 
abis. gere separement les risques des debiteurs publics et 
prives {presentation des comptes dans des colonnes dis
tinctes); 
ater. perc;:oit, selon les cas, une prime proportionnee au ris
que; 

Angenommen - Adopte 

Art.11 Abs.1bis; 14 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 11 al. 1bls; 14 al. 2 
Proposition de /a commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 22 Abs. 2 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
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Antrag der Minderheit 
{Leutenegger Oberholzer, Berberat, Daguet, Fehr Hans
Jürg, Genner, Gysin Remo, Pelli, Rechsteiner Paul, Re
cordon, Rennwald) 
Festhalten 

Art. 22 al. 2 
Proposition de la majorite 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition de /a minorite 
(Leutenegger Oberholzer, Berberat, Daguet, Fehr Hans
Jürg, Genner, Gysin Remo, Pelli, Rechsteiner Paul, Re
cordon, Rennwald) 
Maintenir 

Fehr Hans-Jürg {S, SH): Es geht bei Artikel 22 Absatz 2 um 
die Frage, ob wir ausdrücklich festhalten sollen, dass im Ver
waltungsrat und in der Revisionsstelle der Exportrisikoversi
cherung beide Geschlechter angemessen vertreten sein 
sollten. Als Minderheit sind wir der Auffassung, dass man 
das tun sollte. Es geht hier de facto darum, dafür zu sorgen, 
dass es in diesen Gremien auch eine Vertretung der Frauen 
haben wird. 
Nun kann man sich fragen - und das wurde auch gefragt -: 
Ist es denn nötig, das hier festzuschreiben? Ist das nicht so
wieso vorgeschrieben? Steht das nicht sowieso in der Bun
desverfassung? Da muss ich sagen: Doch, es steht in der 
Bundesverfassung, es steht auch im Gleichstellungsgesetz, 
dass man bei allem, was der Staat tut, auf Gleichstellung 
und Gleichberechtigung achten sollte. Wenn wir aber die 
Realität anschauen, wenn wir z. B. die Führungsgremien der 
bundeseigenen Betriebe oder die diversen Kommissionen 
anschauen, stellen wir fest, dass die Frauen in diesen Gre
mien weiterhin massiv untervertreten sind. Das gilt ja nota
bene auch für den Bundesrat; da ist ja die Vertretung der 
Geschlechter auch nicht angemessen. Es hilft also nichts, 
wenn man sich auf die bereits bestehenden Verfassungs
und Gesetzesbestimmungen beruft. Es ist offensichtlich nö
tig, in jedem Gesetz erneut darauf aufmerksam zu machen, 
dass man die Geschlechtervertretung beachten und umset
zen sollte. Realität und Wunsch klaffen hier weit auseinan
der. 
Es ist uns entgegengehalten worden, es sei sinnlos, eine 
Verfassungsbestimmung in einem Gesetz zu wiederholen. 
Sie haben das schon einmal gemacht - gerade vor fünf Mi
nuten. Sie haben nämlich beim Bundesgesetz zur Förde
rung der Information über den Unternehmensstandort 
Schweiz auf Wunsch des Ständerates festgeschrieben, dass 
man nachhaltig ansiedeln soll. Das Prinzip der Nachhaltig
keit ist ein Verfassungsprinzip. Dennoch haben Sie den Ein
druck gehabt, man müsse es wieder ins Gesetz schreiben, 
damit auch tatsächlich nachhaltig angesiedelt wird. Das ist 
hier doch der genau gleiche Fall: Man muss auch in dieses 
Gesetz wieder schreiben, dass die Geschlechter angemes
sen vertreten sein sollten. 
Ich bitte Sie, an Ihrem Entscheid der ersten Runde festzu
halten. Wir hatten damals im Nationalrat eine Mehrheit; im 
Ständerat gab es eine ganz knappe Mehrheit gegen diese 
Bestimmung. Ich bitte Sie, Ihrem eigenen Kurs treu zu blei
ben und dem Antrag der Minderheit zuzustimmen. 

Präsident (Janiak Claude, Präsident): Die SVP-Fraktion und 
die CVP-Fraktion teilen mit, dass sie den Antrag der Mehr
heit unterstützen. Die grüne Fraktion unterstützt den Antrag 
der Minderheit. 

Delss Joseph, Bundesrat: Ich wollte soeben Herrn Hans
Jürg Fahr etwas sagen, Sie können es jetzt alle hören. Wir 
streiten hier ja Jetzt zum wiederholten Mal über Begriffe und 
Grundsätze, die unbestritten sind. Sie haben Recht, Herr 
Fehr: Auch wenn diese Grundsätze auf der Ebene der Ge
setze, der Ve~ordnungen unbestritten sind, ist die ·Realität 
noch nicht so, wie wir sie haben möchten. Ich gebe zu, dass 
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es gerade im Bereich der Kommissionen und anderen Gre
mien im Bereich der Wirtschaft eine krasse Untervertretung 
der Frauen gibt und es deshalb nötig ist, das immer und im
mer wieder in Erinnerung zu rufen. 
Ob es nun geschickt ist, Gesetzestexte daran messen zu 
wollen? Das birgt auch die Gefahr, dass man aus einem 
ganz anderen Grund dagegen stimmt, zum Beispiel eben, 
weil man der Meinung ist, das sei schon anderswo unterge
bracht. Und wenn Sie dann unterliegen, ist das dem Anlie
gen, das Ihre Sorge ist, nicht unbedingt förderlich. 
Ich kann hier nur wiederholen: Der Bundesrat hat dies nicht 
in den Gesetzestext aufgenommen, weil er davon ausgeht, 
dass es ein Prinzip ist, das gegeben ist, das einzuhalten ist 
und somit nicht überall wiederholt werden muss. Sonst muss 
man dann immer erklären, weshalb es dort, wo es nicht auf
geführt ist, trotzdem gilt. 

Schneider Johann N. (RL, BE), für die Kommission: Die Kom
mission hat mit knapper Mehrheit - das Ergebnis lautete 11 
zu 9 Stimmen - beschlossen, den Grundsatz der angemes
senen Geschlechterparität für den Verwaltungsrat der Serv 
nicht ins Gesetz aufzunehmen. Eine starke Minderheit ist 
der Meinung - Sie haben es gehört -, dass trotz allgemein 
geltender Regel eine ausdrückliche Erwähnung Not tut, weil 
man dadurch darauf aufmerksam gemacht wird, dass beide 
Geschlechter kompetent und nutzenstiftend mitgestalten 
könnten. 
Die Mehrheit hat das Ziel, mit der Erledigung der Differenz 
und der Angleichung an die Fassung des Ständerates einen 
weiteren Schritt zur Beendigung der Beratung dieses Geset
zes zu machen. Der Bundesrat wird dann die Bestqualifizier
ten bestellen - Frauen oder Männer. 
Ich bitte Sie, der Kommissionsmehrheit zu folgen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 89 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 58 Stimmen 

Art. 24 Abs. 1 
Antrag der Mehrheit 
Festhalten 

Antrag der Minderheit 
(Recordon, Fehr Hans-Jürg, Genner, Gysin Remo, Leuten
egger Oberholzer) 
Der Verwaltungsrat setzt sich aus 7 bis 9 Mitgliedern zusam
men. Fachkompetenzen in den Bereichen Finanzierung, 
Versicherungen, Export und Entwicklungspolitik müssen im 
Verwaltungsrat angemessen berücksichtigt sein. Die Sozial
partner sind angemessen zu berücksichtigen. 

Art. 24 al. 1 
Proposition de la majorite 
Maintenir 

Proposition de la minorite 
(Recordon, Fehr Hans-Jürg, Genner, Gysin Remo, Leuten
egger Oberholzer) 
La conseil d'administration est compose de 7 a. 9 membres. 
Leurs competences doivent couvrir les domaines du fi
nancement, des assurances, des exportations et de la poli
tique de developpement. Les partenaires sociaux sont pris 
en campte de maniere appropriee. 

Recordon Luc (G, VD): Cet article a fait l'objet de plusieurs 
versions entre notre conseil, sa commission et le Conseil 
des Etats. Nous avons une version a. laquelle la commission 
n'a pas voulu ajouter la prise en consideration equilibree du 
röle des partenaires sociaux. Or, il nous semble que, surtout 
com;:ue dans le sens le plus large, cette notion est absolu
ment fondamentale pour qua l'on puisse avoir une certaine 
confiance dans le systeme de l'Assurance suisse contre les 
risques a. l'exportation. 
En effet, il n'est pas acceptable d'accorder un tel appui, im
portant, en periode de restrictions financieres - c'est le 

moins que l'on puisse dire - si les partenaires sociaux ne 
sont pas a. tout le moins convaincus de l'appui qu'il convient 
d'accorder, soit par domaine, soit, parfois pour de grandes 
entreprises, par entreprise. II est absolument clair que nous 
devons faire ici des choix, que nous ne pourrons pas force
ment repondre a toutes les attentes. Et nous n'imaginons 
pas, quant au groupe des Verts, que nous puissions depen
ser des sommes considerables. 
Si ces choix doivent etre faits au fur et a. mesure sur le ter
rain, d'ailleurs seien des criteres qui peuvent evoluer dans le 
temps et selon les circonstances, il faut absolument que 
dans les organes dirigeants de cette Assurance suisse con
tre les risques a l'exportation, nous disposions de la pre
sence de l'ensemble des partenaires sociaux. A defaut, les 
decisions qui seront prises ne pourront pas recevoir un large 
appui, et c'est le principe meme de l'institution qui risque 
d'etre mine. 
Je vous invite donc de maniere tres ferme a soutenir cet ele
ment qui est pour nous un des aspects essentiels de l'insti
tution. 

Genner Ruth (G, ZH): Ich bitte Sie, dem Antrag der Minder
heit Recordon zuzustimmen. Dieser stellt gleichsam eine 
Synthese dar zwischen dem Beschluss des Ständerates und 
unserem Beschluss vom letzten Mal. Sie sehen: Wir haben 
beide Anliegen zusammengeführt, nämlich einerseits, dass 
die Sozialpartner angemessen vertreten sein sollen, und an
dererseits, dass Fachkompetenzen in den Bereichen Finan
zierung, Versicherungen, Export und Entwicklungspolitik im 
Verwaltungsrat angemessen zu berücksichtigen sind. 
Warum ist es uns so wichtig, dass der Aspekt der Entwick
lungspolitik hier im Verwaltungsrat zum Zuge kommen soll? 
Diese Versicherung ist eine Versicherung, die unter gewis
sen Aspekten dafür einsteht, dass Produkte ins Ausland ex
portiert werden können, und zum Teil gehen diese Produkte 
in Gebiete, die heikel sind. Ich möchte Sie an den llisu-Stau
damm erinnern; wir können uns einen solchen Fall einfach 
nicht mehr leisten. Das bedeutet, dass die entsprechenden 
Sensibilitäten und Fachkompetenzen im Verwaltungsrat ver
treten sein müssen, damit solche Fälle nicht mehr passie
ren. 
Ursprünglich hat ja der Bundesrat einen Beirat gefordert, der 
den Verwaltungsrat in diesen Fragen beraten hätte. Sie ha
ben sich dazu entschieden, diesen Beirat ersatzlos zu strei
chen. Das bedeutet für uns, dass wir diese Kompetenzen 
und Fachkenntnisse mindestens zu einem Teil im Verwal
tungsrat haben müssen. 
Ich bitte Sie deshalb, der Minderheit Recordon zuzustim
men. 

Präsident (Janiak Claude, Präsident): Die SVP-Fraktion, 
die FDP-Fraktion und die CVP-Fraktion teilen mit, dass sie 
den Antrag der Mehrheit unterstützen. 

Gysin Remo (S, BS): Sie haben gehört, worum es geht. Ich 
schicke noch voraus, dass das Organ des Beirates für die In
stitution der Schweizerischen Exportrisikoversicherung weg
gefallen ist, dass es wirklich nur noch darum geht, wer 
Mitglied des Verwaltungsrates werden kann. 
Der Nationalrat hat mehrheitlich die Sozialpartnerschaft an
gesprochen, der Ständerat auf der anderen Seite hat den 
Fokus auf die Entwicklungspolitik und auf den Sachverstand 
im Bereich Entwicklungspolitik gelegt. Aus dem Blickwinkel 
der SP-Fraktion, die die Minderheit unterstützt, ist beides 
zwingend nötig. Die Berücksichtigung der Sozialpartner
schaft von Arbeitgebern und Arbeitnehmern versteht sich 
von selbst. Ich denke, darüber müssen wir nicht weiter dis
kutieren, das ist im Nationalrat gesetzt. Das Sachwissen im 
Bereich der Entwicklungspolitik muss bei diesem Gegen
stand aber ebenfalls berücksichtigt werden. 
Es geht hier um die Exportrisikoversicherung. Das heisst: An
gesprochen sind vor allern Partner in unsicheren Ländern -
sonst bräuchten wir diese Versicherung nicht -, im privaten 
und im öffentlichen Bereich. Da geht es um Grossprojekte 
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wie Staudämme, die höchst umstritten sind, die völkerrechtli
che Verträge betreffen, durch die - mit Verlegungen ganzer 
Ortschaften - die Menschenrechte tangiert sind. Hier geht es 
um ein Kernproblem der Entwicklungszusammenarbeit, und 
da ist es nötig, dass dieser Sachverstand in die Entschei
dungsfindung mit einfliesst, mindestens auf strategischer 

" Ebene, eben im Verwaltungsrat. Es geht auch um Umschul
dung, auch das ist ein Thema der Entwicklungspolitik unter 
Experten. 
Was die Minderheit nun vorschlägt, ist eigentlich sehr weise. 
Es ist die Synthese der beiden Ansichten, der Ansichten des 
Nationalrates und des Ständerates. Der Minderheitsantrag 
bringt beides zusammen. Das ist nicht eine Ausflucht, son
dern schafft eine Win-win-Situation, um das modern auszu
drücken. Beide Elemente sollen integriert werden und sich in 
der Tätigkeit des Verwaltungsrates festsetzen können. Das 
ist auch eine Voraussetzung dafür, dass die Schweiz insge
samt eine kohärente Aussenpolitik bzw. Aussenwirtschafts
politik machen kann. Sie können nicht das eine oder das 
andere weglassen und dann sagen: Ja, es spielt sich dann 
von selbst ein. Es braucht das, um kohärente Politik zu ma
chen. Das ist eine erklärte Zielsetzung nicht nur des Bun
desrates, sondern auch von uns als Parlament. 
Ich bitte Sie also im Namen der SP-Fraktion, die Minderheit 
zu unterstützen. 

Deiss Joseph, conseiller federal: Je vous invite a adopter la 
proposition de Ja majorite, c'est-a-dire celle qui prevoit 
d'ajouter, au texte du projet du Conseil federal, Ja represen
tation des partenaires sociaux. 
Je peux me rallier a cette solution parce que Je Conseil fede
ral, au depart, avait prevu deux instances: Je conseil d'admi
nistration et un organe consultatif. Le Conseil federal est 
toujours parti de l'idee que Je conseil d'administration devait 
etre un organe de specialistes en la matiere, c'est-a-dire du 
domaine des assurances, des exportations et reunissant 
tous les criteres que vous pouvez encore imaginer ou ajou
ter, et que Ja dimension politique pouvait etre representee au 
niveau de l'organe consultatif. 
A partir du moment oll le Parlement ne souhaite pas Ja crea
tion d'un organe consultatif et ne laisse que le conseil d'ad
ministration, il me parait justifie d'y prevoir Ja presence des 
partenaires sociaux. En revanche, je vous invite a ne pas al
ler au-dela, comme Je souhaite Ja minorite, puisqu'un organe 
qui campte 7 a 9 membres, s'il fallait respecter toutes les re
gles que vous auriez edictees pour sa composition, serait fi
nalement difficile a constituer. 
Enfin, je ne peux pas m'empecher de lire, dans des disposi
tions trop precises portant sur Ja nomination du conseil d'ad
ministration, une suspicion de Ja part du Parlament envers Je 
Conseil federal quant a sa capacite, pour un tel organe du 
domaine de l'Assurance suisse contre les risques a l'expor
tation, de savoir recruter les competences necessaires. 
Par consequent, je vous invite a suivre Ja majorite de la com
mission. 

Schneider Johann N. (RL, BE), für die Kommission: Die Dis
kussion um die Vertretung im Verwaltungsrat wurde in der 
vorberatenden Kommission nochmals ausgedehnt geführt. 
Insbesondere die Tatsache, dass der Ständerat seine Fas
sung zugunsten derjenigen des Bundesrates aufgab, bewog 
eine Minderheit, diese Fassung des Ständerates nochmals 
einzubringen. 
Die Minderheit möchte gesetzlich verankert haben, dass die 
Kompetenzen aus den Bereichen Finanzen, Versicherun
gen, Export und Entwicklungspolitik im Verwaltungsrat ange
messen berücksichtigt werden. Aus der Sicht der Mehrheit 
der Kommission ist es unnötig, dies ins Gesetz zu schreiben, 
vor allem weil die Botschaft des Bundesrates den betreffen
den Personenkreis explizit erwähnt. Man kann dem Bundes
rat glauben, dass er schon aus eigenem Interesse diejeni
gen Personen in den Verwaltungsrat wählen wird, die die 
nötigen Kenntnisse mitbringen. Einigkeit zwischen Minder
heit und Mehrheit besteht hingegen darin, dass die Sozial
partner angemessen zu berücksichtigen sind. 
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Die Kommission beantragt Ihnen mit 18 zu 4 Stimmen bei 
1 Enthaltung, an der nationalrätlichen Haltung festzuhalten 
und damit dem bundesrätlichen Entwurf, ergänzt um die 
Nennung der Sozialpartnerschaft, zuzustimmen. 

Rennwald Jean-Claude (S, JU), pour Ja commission: Je vous 
demande ici de suivre Ja version de la majorite de la com
mission, qui reprend en fait la version initiale de notre con
seil, a savoir la mention uniquement des partenairE)s 
sociaux. 
Je dois dire que j'ai personnellement beaucoup de sympa
thie pour la proposition de la minorite Recordon, mais je 
crois qu'il taut quand meme de temps en temps faire de peti
tes considerations tactiques. Actuellement, le Conseil des 
Etats en est a une formulation Oll l'on ne mentionne plus 
personne, pas memes les partenaires sociaux. Ce n'est 
donc pas se mettre en position ideale face au Conseil des 
Etats que d'adopter une proposition qui est peut-etre un petit 
peu trop chargee. Sans doute que Ja version de Ja majorite 
qui mentionne explicitement et uniquement les partenaires 
sociaux permettra d'arriver a une synthese entre les deux 
conseils. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 96 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 54 Stimmen 

Art. 30 
Antrag der Kommission 

. Abs. 1 
festhalten 
Abs. 1bis 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 30 
Proposition de la commission 
Al. 1 
Maintenir 
Al. 1bis 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

05.066 

Zolltarifarische Massnahmen 2005/1 
Tarif des douanes. Mesures 2005/1 

Erstrat - Premier Conseil 
Bericht und Botschaft des Bundesrates 24.08.05 (BBI 2005 5443) 
Rapport et message du Conseil federal 24.08.05 (FF 2005 5123) 

Bericht APK-SR 20.10.05 
Rapport CPE·CE 20.10.05 

Berjcht APK-NR 01 11 os 
Rapport CPE-CN 01 11 05 
Nationalrat/Conseil national 30.11.05 (Erstrat - Premier Conseil) 

Ständerat/Conseil des Etats 07.12.05 (Zweitrat- Deuxieme Conseil) 

Präsident (Janiak Claude, Präsident): Die Kommission be
antragt mit 21 Stimmen bei 1 Enthaltung, vom Bericht über 
die zolltarifarischen Massnahmen im 1. Halbjahr 2005 
Kenntnis zu nehmen und dem dazugehörigen Bundesbe
schluss über die Genehmigung von zolltarifarischen Mass
nahmen zuzustimmen. 

Vom Bericht wird Kenntnis genommen 
II est pris acte du rapport 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
l:entree en matlere est decidee sans opposition 
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mois de janvier 2006. Si une votation populaire sur !'initiative 
doit etre organisee, la loi pourra etre publiee en ete 2006 
dans la Feuille federale. Dans ce cas, les initiants devraient 
bien sor aussi assumer la responsabilite pour un retard qui 
serait subi par la mise en vigueur de cette loi. Par conse
quent. c'est uniquement par rapport a !'initiative et a la deci
sion _que devront prendre ses responsables de la maintenir 
ou pas que cette disposition est prevue. 
Voila, j'en ai beaucoup dit sur ce point, malgre mes notes qui 
signalent que cet element n'a aucune influence materielle et 
qu'il n'est pas necessaire queje fasse des commentaires. 

Angenommen - Adopte 

04.077 

Unternehmensstandort 
Schweiz. Förderung 
Implantation des entreprises 
en Suisse. Promotion 

Differenzen - Divergences 
Botschaft des Bundesrates 17 .11.04 (BBI 2004 7235) 
Message du Conseil federal 17.11.04 (FF 2004 6775) 

Ständerat/Conseil des Etats 02.06.05 (Erstrat - Premier Conseil) 

Nationalrat/Conseil national 29.09.05 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 

Nationalrat/Conseil national 29.09.05 (Fortsetzu·ng - Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 04.10.05 (Differenzen - Divergences) 

Nationalrat/Conseil national 30.11.05 (Differenzen - Divergences) 

Ständerat/Conseil des Etats 07.12.05 (Differenzen - Divergences) 

Ständerat/Conseil des Etats 16.12.05 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Nationalrat/Conseil national 16.12.05 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Text des Erlasses 1 (BBI 2005 7465) 
Texte de l'acte legislatif 1 (FF 2005 6985) 

1. Bundesgesetz zur Förderung der Information über 
den Unternehmensstandort Schweiz 
1. Loi federale concernant la promotion des conditions 
d'implantation des entreprises en Suisse 

Art. 3 Abs. 6; 5 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 3 al. 6; 5 al. 2 
Proposition de /a commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Forster-Vannini Erika (RL. SG), für die Kommission: Hier han
delt es sich bekanntlich um den Beitrag des Bundes zur 
schweizerischen Standortpromotion. Sie erinnern sich: Wir 
haben bereits zweimal über dieses Gesetz debattiert. Der 
Nationalrat hat das Geschäft in der ersten Runde in der Ge
samtabstimmung abgelehnt, hat sich jetzt nochmals über 
das Gesetz gebeugt und ihm insgesamt zugestimmt. 
Es verbleiben nur noch zwei kleine Differenzen. Die eine be
trifft Artikel 3 Absatz 6; hier geht es um die wissenschaftliche 
Evaluation der Standortpromotion. Der Ständerat hat ge
mäss Entwurf des Bundesrates beschlossen, dass diese alle 
vier Jahre durchzuführen sei. Der Nationalrat will nun, dass 
das Seco bereits nach drei Jahren eine wissenschaftliche 
Evaluation durchführt. Die Kommission hat sich dem Natio
nalrat angeschlossen und beantragt Ihnen, dies auch zu tun. 
Ich begründe gleich noch den Antrag zu Artikel 5 Absatz 2; 
hier geht es um Referendum und Inkrafttreten. Wir haben 
einmal beschlossen, dass der Bundesrat das Inkrafttreten 
bestimmen solle. Der Nationalrat wünscht. dass das Gesetz 
unter Vorbehalt des unbenutzten Ablaufens der Refe
rendumsfrist am 1. März 2006 in Kraft treten soll. Das ergibt 
sich daraus, dass die bisherige gesetzliche Grundlage Ende 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

Februar 2006 ausläuft. Damit sich das neue Gesetz lücken
los daran anschliessen kann, soll das Inkrafttreten rückwir
kend auf den 1. März 2006 angesetzt werden. 
Der Nationalrat hat so entschieden, und Ihre Kommission 
beantragt Ihnen Zustimmung zum Nationalrat. 

Deiss Joseph, conseiller federal: Les deux points qui res
tent en suspens sont a mon sens relativement secondaires. 
Je serais par consequent reconnaissant au Conseil des 
Etats de suivre le Conseil national, d'eliminer les divergen
ces et de nous permettre de continuer le travail. 

Angenommen - Adopte 

04.065 

Schweizerische 
Exportrisikoversicherung. 
Bundesgesetz 
Assurance suisse 
contre les risques a l'exportation. 
Loi federale 

Differenzen - Divergences 
Botschaft des Bundesrates 24.09.04 (BBI 2004 5795) 
Message du Conseil federal 24.09.04 (FF 2004 5441) 

Nationalrat/Conseil national 09.03.05 (Erstrat - Premier Conseil) 

Nationalrat/Conseil national 14.03.05 (Fortsetzung - Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 02.06.05 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 

Nationalrat/Conseil national 29.09.05 (Differenzen - Divergences) 

Ständerat/Conseil des Etats 04.10.05 (Differenzen - Divergences) 

Ständerat/Conseil des Etats 04.10.05 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 30.11.05 (Differenzen - Divergences) 

Ständerat/Conseil des Etats 07.12.05 (Differenzen-Divergences) 

Einigungskonferenz/Conference de conciliation 13.12.05 

Nationalrat/Conseil national 13.12.05 (Differenzen - Divergences) 

Ständerat/Conseil des Etats 13.12.05 (Differenzen - Divergences) 

Nationalrat/Conseil national 16.12.05 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Ständerat/Conseil des Etats 16.12.05 (Schlussabstimmung -Vote final) 

Text des Erlasses (BBI 2005 7467) 
Texte de l'acte legislatif (FF 2005 6987) 

Bundesgesetz über die Schweizerische Exportrisikover
sicherung 
Loi federale sur I' Assurance suisse contre les risques a 
l'exportation 

Art. 6 Abs. 1 ; 30 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Festhalten 

Art. 6 al. 1; 30 al. 1 
Proposition de la commission 
Maintenir 

David Eugen (C, SG), für die Kommission: Wir haben bei 
dieser Vorlage noch eine Differenz mit dem Nationalrat, die 
auch materiellen Charakter hat. 
Wir sind mit dem Nationalrat einverstanden, dass für diese 
Versicherung Transparenz bestehen muss, und zwar für alle 
Bereiche, die diese Geschäftstätigkeit bzw. diese Versiche
rung umfasst. Hingegen sind wir nicht mit ihm einverstan
den, dass er verschiedene Risikogemeinschaften bilden will, 
nämlich Risikogemeinschaften für staatliche Risiken und 
Risikogemeinschaften für private Risiken, wie das im Be
schluss des Nationalrates, in Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe 
abis, steht. Die WAK ist der Meinung, dass hier ein einheitli
ches Risiko vorliegt, nämlich die ungewisse Bonität von aus
ländischen Kaufschuldnern, und dass sich eine Trennung in 
verschiedene Risikogemeinschaften nicht rechtfertigt. Das 
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macht nur dann Sinn, wenn zwischen diesen Risikogemein
schaften kein finanzieller Risikoausgleich stattfinden darf. 
Wir sind aber der Meinung, dass ein Risikoausgleich stattfin
den muss und dass allenfalls fehlende Mittel aus Schaden
fällen nicht zulasten der Bundesrechnung gehen dürfen. 
Das ist der entscheidende Punkt. und hier besteht eine Dif
ferenz zum Nationalrat, der eigentlich zwei Töpfe machen 
will. Wenn ein Topf leer ist, dann ist es nach Meinung des 
Nationalrates so, dass man nicht in den anderen Topf greifen 
kann. Man will also keine sogenannte Quersubventionie
rung. Wenn keine anderen Mittel da sind, bleibt letztendlich 
nur die Bundeskasse, die dann die fehlenden Mittel ein
schiessen muss. Damit sind wir nicht einverstanden. Der Ri
sikoausgleich muss innerhalb der Versicherung gefunden 
werden, innerhalb der Exportrisikoversicherung. Damit sind 
wir einverstanden. Das ist auch ganz klar; wir haben schon 
im ersten Durchgang ins Gesetz geschrieben, dass Risiko
prämien erhoben werden und dass die Abstufung der Prä
mien nach den verschiedenen Bonitätsklassen erfolgt und 
dass eine gute Bonitätsklasse auch weniger Prämien bezah
len muss als eine schlechte Bonitätsklasse; das ist für uns 
ganz klar. Aber der Risikoausgleich muss innerhalb der Ver
sicherung erfolgen und nicht ausserhalb. 
Weil unsere Lösung klar und eindeutig ist, beantragen wir 
Ihnen mit 11 zu O Stimmen, beim Text zu bleiben, den wir 
Ihnen vorgeschlagen haben, also Festhalten bei Artikel 6 
Absatz 1. 
Bei Artikel 30 Absatz 1, wo es um die Transparenz geht, die 
wir ja auch erreichen wollen - darin stimmen wir eigentlich 
überein -, schlagen wir auch Festhalten vor. 

Deiss Joseph, Bundesrat: Ich bitte Sie, hier dem Beschluss 
des Nationalrates zu folgen. Auch hier geht es mir darum, 
dass wir nun aus den Beratungen herausfinden und die 
neue Serv umsetzen können. Es wäre schade, wenn da wei
tere Verzögerungen eintreten würden. Das heisst aber nicht, 
dass irgendetwas akzeptiert werden soll, sondern eine Lö
sung, die doch jetzt einem Konsens zwischen Ständerat und 
Nationalrat entsprechen könnte. 
Im Nationalrat hat man ja eine relativ komplexe Lösung auf
gebaut, die in drei Artikeln eine strenge Trennung zwischen 
dem Staats- oder öffentlichen Risiko und dem privaten Del
kredererisiko macht. Der Gedanke dahinter ist, dass man bei 
der Einführung der privaten Risiken eine neue Versicherung 
anbietet. ein neues Produkt, und dieses Produkt möchte 
man nicht durch die bestehende Versicherung quersubven
tioniert wissen; dies einfach schon einmal aus ordnungspoli
tischen Gründen, weil man sich ja immer die Frage stellen 
könnte, ob ein solches Produkt nicht auch über die private 
Versicherung angeboten werden könnte. Damit das auch in 
Zukunft möglich ist, sollte diese Versicherung hier, die Serv, 
gehalten sein, risikogerechte Prämien zu verlangen. Denn 
im privaten Versicherungsmarkt ist es ja so, dass man nur 
über diesen Weg langfristig oder nachhaltig bestehen kann. 
Wir sind im Bundesrat der Meinung, dass es nicht geht, dass 
wir zwei getrennte Versicherungen oder zwei getrennte 
Rechnungen haben. Deshalb haben wir die Haltung des 
Ständerates immer begrüsst. Allerdings ist es. durchaus 
möglich, innerhalb einer einzigen Serv, innerhalb einer einzi
gen Buchhaltung, Spartenrechnungen zu führen, wie das in 
jedem Betrieb gemacht wird, der mehrere Produkte anbietet 
und wissen möchte, mit welchen Produkten er Geld verdient 
und mit welchen er Geld verliert. Das soll auch hier möglich 
sein. 
Der Nationalrat ist jetzt auf eine solche Lösung einge
schwenkt. Deshalb fände ich es nützlich, wenn sich nun 
auch der Ständerat auf diese Schiene begeben könnte. 
Denn er kann auf der einen Seite seine Position aufrechter
halten, indem eben nur eine einzige Versicherung besteht; 
und auf der anderen Seite ist es möglich, den Bedenken der
jenigen, die Gefahr wittern, es könnten Quersubventionie
rungen vorkommen, zu begegnen, und zwar mit diesen 
Spartenrechnungen. Dieses Prinzip war ja auch im Stände
rat nicht bestritten, nämlich dass man risikogerechte Prä
mien verlangt. Diesem Anliegen kann man nun entsprechen. 

Lauri Hans (V, BE): Es ist völlig unüblich, jetzt noch das 
Wort zu ergreifen; ich entschuldige mich dafür, aber damit wir 
eine klare Abstimmung haben, gestatte ich mir das trotzdem. 
Es scheint mir sehr wesentlich, dass wir in der Frage, wie die 
Exportrisikogarantie ihre Gesamtrechnung abschliesst, wirk
lich vollständige politische Klarheit haben. Der Bundesrat 
stellt diese Klarheit in seiner Botschaft an sich her. Auf Sei
te 5816f. sagt er klar, dass die PKR - das ist eben der pri
vate Teil der Versicherung - in einer Einführungsphase ge
wisse Verluste machen könne, auch deshalb, weil Rück
stellungen zu machen seien, was völlig in Ordnung sei. Er 
sagt dann aber: «Die Verluste aus PKR werden aus dem all
gemeinen Geschäft der Serv mit anderen Risiken finanziert. 
Sie reduzieren den in den nächsten fünf Jahren zu erwarten
den Ertragsüberschuss der Serv nur marginal.» Damit wird 
eigentlich ganz klar das gesagt, was vorhin Kollege David 
ausgeführt hat, und das ist auch unser Wille, der einstim
mige Wille der WAK. 
Wenn wir nun den Text des Nationalrates stehen lassen, so, 
wie uns dies Herr Bundesrat Deiss jetzt vorgeschlagen hat, 
lassen wir einfach im Gesetz eine Unsicherheit darüber be
stehen, ob dieser richtige Gedanke des Bundesrates wirklich 
auch umgesetzt wird oder nicht. 
Deshalb bitte ich Sie, eine Differenz zu schaffen. Wir sind 
durchaus gewillt - und haben auch die Vorarbeiten eingelei
tet -, rasch einen Einigungsvorschlag zu finden, der wohl in 
beiden Räten mehrheitsfähig wäre. Es ist also durchaus 
auch der Wille der WAK, dieses Geschäft in dieser Session 
abzuschliessen; das wird aus heutiger Sicht nicht verhindert, 
wenn Sie jetzt hier gemäss dem Antrag der Kommission ab
stimmen. 

Präsident (Büttiker Rolf, Präsident): Der Bundesrat bean
tragt, dem Beschluss des Nationalrates zuzustimmen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 33 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

Art. 24 Abs. 1 
Antrag der Mehrheit 
Festhalten 

Antrag der Minderheit 
(Berset, David, Slongo, Sommaruga Simonetta, Wicki) 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 24 al. 1 
Proposition de la majorite 
Maintenir 

Proposition de la minorite 
(Berset, David, Slongo, Sommaruga Simonetta, Wicki) 
Adherer a la decision du Conseil national 

David Eugen (C, SG), für die Kommission: Hier schlagen wir 
Ihnen vor, sich dem Nationalrat anzuschliessen. Es geht um 
die Besetzung des Verwaltungsrates der Exportrisikoversi
cherung. Der Nationalrat hat in Ergänzung zum bundesrätli
chen Entwurf, der nur vorsieht, dass der Verwaltungsrat aus 
7 bis 9 Mitgliedern besteht, beschlossen, dass zusätzlich die 
Sozialpartner angemessen zu berücksichtigen sind. Wir ha
ben uns in der ersten Runde der Differenzbereinigung die
sem Beschluss noch nicht angeschlossen, sind nun aber in 
der zweiten Runde der Meinung, dass wir einen Schritt in 
Richtung des Nationalrates tun sollten. 
Entschuldigung, ich spreche ja für die Minderheit! (Heiter
keit) Es war sehr knapp, und ich habe es falsch im Kopf 
gehabt. Die Kommission war mit knapper Mehrheit der Mei
nung, wir sollten hier den Zusatz des Nationalrates, wonach 
die Sozialpartner angemessen berücksichtigt werden sollen, 
nicht übernehmen, also am Beschluss unseres Rates fest
halten. Ich selbst gehöre der Minderheit an, wie Sie gemerkt 
haben. (Heiterkeit) 
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Berset Alain (S, FR): Le rapporteur de la commission m'a 
presque enleve les mots de la bouche. 
La minorite de la commission vous invite a vous rallier au 
Conseil national. II s'agit d'une minorite assez large, puisque 
c'est la voix preponderante du president qui a finalement fait 
pencher la balance. Je vous invite a suivre cette minorite 
pour trois raisons. 
La premiere raison, c'est que la representation des partenai
res sociaux existe aujourd'hui deja aupres de l'assurance 
contre les risques a l'exportation que nous connaissons. II 
s'agit donc ici de reprendre une solution existante et non pas 
d'inventer quelque chose de nouveau. 
La deuxieme raison est qu'il faut se souvenir que dans le 
projet original. au depart, il etait prevu non seulement un 
conseil d'administration, mais aussi un conseil consultatif, 
dans lequel devaient sieger des representants des partenai
res sociaux. Au cours de nos deliberations, ce conseil con
sultatif a ete «perdu». II ne reste qu'un conseil d'administra
tion, et il a semble a la minorite de la commission qu'il serait 
bon d'assurer cette representativite dans le conseil d'admi
nistration, dans la mesure oü c'est largement possible. 
Troisieme raison: il faut noter que la commission du Conseil 
national a, a l'unanimite, reconnu la necessite d'agir dans ce 
domaine et d'inscrire dans la loi la representation des parte
naires sociaux. Elle n'etait finalement partagee que par la 
question de savoir si cet article devait etre, en plus, complete 
par d'autres exigences de representativite. 
Voila les raisons pour lesquelles la minorite de la commis
sion vous invite a la suivre dans cette affaire et a supprimer 
une divergence avec le Conseil national. 

Forster-Vannini Erika (RL, SG): Es gibt durchaus Gründe, 
weshalb man der Mehrheit folgen kann. Herr Kollege David, 
Sie entschuldigen, aber Ihre Ausführungen waren nicht sehr 
aufschlussreich, weshalb ich das nachholen möchte. 
Wir haben beschlossen, dass wir dem Bundesrat folgen wol
len; dies hat seine Gründe. Wir haben entschieden, dass die 
neue Serv eigenwirtschaftlich zu arbeiten hat. Dies bedingt, 
wie bei jeder Versicherung, primär Fachwissen über die Risi
ken in Exportmärkten, in einzelnen Branchen, ja bei einzel
nen Schuldnergruppen, sowie Kenntnisse im Bereich von 
Exportfinanzierung und überhaupt von Exportgeschäften. 
Dies war ja auch der Grund, weshalb wir im Ständerat im 
ersten Durchgang beschlossen haben, dass sich der Ver
waltungsrat aus 7 bis 9 Mitgliedern zusammenzusetzen hat, 
dass aber auch Fachkompetenz in den Bereichen Finanzie
rung, Versicherungen, Export und Entwicklungspolitik zu be
rücksichtigen sei. 
Leider ist uns der Nationalrat nicht gefolgt, weshalb wir zum 
bundesrätlichen Entwurf zurückgegangen sind, nämlich: 
«Der Verwaltungsrat setzt sich aus 7 bis 9 Mitgliedern zu
sammen.» Obwohl die Serv auch der Schaffung und Erhal
tung von Arbeitsplätzen dient, ist sie weder ein subventions
noch ein arbeitsmarkt-, noch ein regionalpolitisches Instru
ment. Sie ist schlicht und einfach eine Versicherung, die 
durch Prämien zur Abdeckung der im Gesetz aufgezählten 
Risiken finanziert und nach versicherungstechnischen Prin
zipien konzipiert ist. Wenn nun das oberste Leitungs
gremium als einziges einschränkendes Kriterium die an
gemessene Vertretung der Sozialpartner nennt, erhält das 
Gesetz für mich automatisch den Auftrag, Arbeitsmarktpolitik 
zu betreiben. Ich denke, das ist nicht so. 
Schliesslich ist die Formulierung des Bundesrates auch des
halb angemessen, weil der Bundesrat im Sinne des Geset
zesauftrages ohnehin dafür sorgen muss, dass der Ver
waltungsrat die Ziele des Gesetzes erreicht. In diesem Sinne 
kann der Bundesrat Sozialpartner - d. h. Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer - auch ohne ausdrückliche Erwähnung im Ge
setz in den Verwaltungsrat wählen; er muss es aber nicht. 
Was also ohne Erwähnung sicher klarer im Vordergrund ste
hen wird, sind das Gesetz und dessen Ziele. 
Deshalb bitte ich Sie, hier dem Bundesrat zu folgen und 
lediglich zu vermerken, dass sich .der Bundesrat aus 7 bis 
9 Mitgliedern zusammenzusetzen hat. (Zwischenruf Schwei-

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

ger: Nicht der Bundesrat!) Entschuldigung, der Verwal
tungsrat! (Heiterkeit) Ich habe aber die Anzahl der Bun
desräte immerhin erhöht und sie nicht verkleinert. 

Präsident (Büttiker Rolf, Präsident): Ich stelle fest, dass die 
St. Galler Ständeräte einander anstecken. (Heiterkeit) 

Germann Hannes (V. SH): Das Materielle ist gesagt. Man 
kann bei diesem Geschäft in der Tat beiderlei Meinung sein. 
Der Nationalrat legt relativ grossen Wert auf die Fassung der 
Minderheit, wie sie von Herrn Berset vertreten worden ist. 
Wir aber haben vorhin bei der Systematik mit 33 zu O Stim
men entschieden, dass wir uns dort durchsetzen wollen. 
Aus taktischen Überlegungen, damit wir eine Lösung in un
serem Sinne erzielen können, beantrage ich Ihnen, hier der 
Mehrheit zu folgen und Festhalten zu beschliessen. 

Berset Alain (S, FR): J'aimerais juste revenir sur ce qu'a dit 
a l'instant notre collegue Germann, president de la commis
sion, qui a donne un argument purement tactique pour reje
ter la proposition de la minorite et pour refuser le ralliement a 
la decision du Conseil national, en laissant entendre qu'on 
pourrait plus facilement negocier plus tard, peut-etre en 
Conference de conciliation. 
Je crois que cet argument ne tient pas, pour deux raisons 
principales. 
La premiere raison, c'est qu'il n'y a pas unanimite des mem
bres de la commission. On l'a vu: il a fallu la voix preponde
rante du president pour decider, et donc on ne peut pas 
invoquer la decision de la commission pour faire basculer le 
vote d'un cöte ou de l'autre en fonction des resultats de la 
Conference de conciliation. 
La deuxieme raison - qui me parait encore beaucoup plus 
importante -, c'est que nous sommes ici pour dire ce que 
nous voulons, pas pour entrer dans un improbable jeu de 
tactique avec le Conseil national; ,;:a me paraitrait etre pour 
le moins incertain de vouloir jouer ce jeu-la. Si on veut veri
tablement dire ce qu'on pense, si on a une position claire, on 
doit aujourd'hui l'affirmer. 
C'est dans ce sens que je vous invite encore une fois a sui
vre la minorite de la commission. 

Deiss Joseph, conseiller federal: Je vous invite a suivre la 
premiere opinion du rapporteur de la commission, ou l'opi
nion de la minorite. On peut se demander pourquoije ne de
fends pas la position du Conseil federal, puisque c'est la 
l'opinion de la majorite. Nous nous trouvons maintenant de
vant une situation differente de celle du projet initial. Dans le 
projet initial, le Conseil federal avait propose deux organes: 
l'un etait le conseil d'administration, l'autre un conseil con
sultatif. 
L:idee etait que le conseil d'administration devait etre un or
gane purement commercial ou d'assurance, alors que le 
conseil consultatif pouvait heberger des representants de 
toutes sortes d'interets a defendre: les partenaires sociaux, 
mais aussi les personnes sensibles aux questions liees au 
developpement economique, etj'en passe. 
Etant donne que le Parlement a rejete le principe de creer 
un conseil consultatif, il ne reste que le conseil d'administra
tion. Dans ces conditions, il me paraTt equitable que les par
tenaires sociaux au moins puissent y avoir un acces garanti. 
C'est pour cette raison, qui n'est pas du taut tactique, que je 
vous invite a eliminer l'une des divergences qui subsiste 
avec le Conseil national. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit .... 19 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit .... 17 Stimmen 
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sors bei den der ordentlichen Revision unterliegenden Ge
sellschaften geht. 
Ihre Kommission für Rechtsfragen hat am 6. Dezember die 
verbleibende Differenz bei diesem Geschäft behandelt und 
beantragt Ihnen grossmehrheitlich, nämlich mit 14 zu 6 Stim
men, bei Artikel 730a auf die Haltung des Ständerates ein
zuschwenken und damit dieses Geschäft zuhanden der 
Schlussabstimmung zu erledigen. 
Wir haben hier im Rat zweimal über diese Rotationspflicht 
des leitenden Revisors gesprochen und im Gegensatz zum 
Ständerat, welcher eine Amtsdauer von sieben Jahren vor
gesehen hat, zweimal an der kürzeren Amtsdauer von fünf 
Jahren festgehalten, bei der letzten Behandlung allerdings 
nur noch knapp mit 87 zu 81 Stimmen. Mit dem letzten 
Beschluss ist die Kommission für Rechtsfragen in ihrer 
Mehrheit von der ursprünglichen, strengeren .Haltung abge
kommen und hat einem Antrag Huber zugestimmt. Der An
trag Sommaruga Carlo, an der fünfjährigen Amtsdauer fest
zuhalten, fand nur bei einer Kommissionsminderheit Unter
stützung. Diese Minderheit finden Sie auf der vorliegenden 
Fahne aufgeführt. Die Argumente für eine fünf- oder sieben
jährige Amtsdauer des leitenden Revisors haben sich durch 
alle Beratungen hindurch nicht verändert, ich möchte sie 
deshalb hier nicht wiederholen. 
Im Übrigen darf hier kurz, ergänzend zur Berichterstattung 
aus der Kommission, festgehalten werden, dass mit den Er
klärungen zuhanden des Amtlichen Bulletins von Bundesrat 
Blocher an der Sitzung des Ständerates vom 1. Dezember 
einige in der Wirtschaft heftig diskutierte Fragen zur Prüfung 
des internen Kontrollsystems (IKS) und zur Durchführung ei
ner Risikobeurteilung durch den Verwaltungsrat klargestellt 
werden konnten. Im Bereich der Prüfung des IKS bin ich froh 
um die Ausführungen, dass hier das IKS im Bereich der 
Buchführung und Rechnungslegung gemeint ist. Wie bisher 
beurteilt die Revisionsstelle das IKS in diesem Bereich und 
kompensiert allfällige strukturelle Mängel durch eigene Prü
fungshandlungen. Neu ist, dass die Revisionsstelle dem Ver
waltungsrat mitteilt, welche Feststellungen sie in Bezug auf 
das IKS gemacht hat. Die Risikobeurteilung bleibt auch wei
terhin eine Aufgabe des Verwaltungsrates. Der Verwaltungs
rat bestätigt im Anhang zur Jahresrechnung, dass eine 
Auseinandersetzung mit den Risiken der Gesellschaft statt
gefunden hat und dass die Risiken beurteilt worden sind. Die 
Revisionsstelle nimmt eine formelle Betrachtung der Risiko
beurteilung durch den Verwaltungsrat vor. 
Aus diesem Grund hat sich die Revisionsstelle dazu inhalt
lich nicht zu äussern. In diesem Zusammenhang ist an die 
Vernunft aller Beteiligten - nicht zuletzt im Sinne unserer Ab
sichten für die KMU - und insbesondere an den Verwal
tungsrat und an die Revisionsstelle zu appellieren, bei der 
Umsetzung des neuen Revisionsrechtes das notwendige 
Augenmass walten zu lassen. Ein Blick nach Amerika zeigt, 
dass auch bei der vollständigen Einhaltung aller strengen 
und formalistischen Vorschriften in diesem Bereich Firmen
zusammenbrüche leider nicht zu vermeiden sind. 
Im Namen der Kommissionsmehrheit beantrage ich Ihnen 
bei Artikel 730a Absatz 2 Zustimmung zum Beschluss des 
Ständerates, dies unter Hinweis auf den Antrag der Kommis
sionsminderheit. 

Präsident (Janiak Claude, Präsident): Die grüne Fraktion teilt 
mit, dass sie den Antrag der Minderheit unterstützt. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 111 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 49 Stimmen 
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Differenzen - Divergences 
Botschaft des Bundesrates 24.09.04 (881 2004 5795) 
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StänderaVConseil des Etats 04.10.05 (Fortsetzung - Suite) 

NationalraVConseil national 30.11.05 (Differenzen - Divergences) 

StänderaVConseil des Etats 07.12.05 (Differenzen- Divergences) 

Einigungskonferenz/Conference de conciliation 13.12.05 

NationalraVConseil national 13.12.05 (Differenzen-Divergences) 

StänderaVConseil des Etats 13.12.05 (Differenzen - Divergences) 

NationalraVConseil national 16.12.05 (Schlussabstimmung - Vote final) 
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Text des Erlasses (881 2005 7467) 
Texte de l'acte legislatif (FF 2005 6987) 

Bundesgesetz über die Schweizerische Exportrisikover
sicherung 
Loi federale sur l'Assurance suisse contre les risques a 
l'exportation 

Art. 6 Abs. 1 
Antrag der Einigungskonferenz 
Die Serv: 
a. arbeitet als Versicherung für staatliche und private Risiken 
eigenwirtschaftlich; 
abis. bewirtschaftet die Risiken für staatliche und private 
Schuldner getrennt (Spartenrechnung). Der Risikoausgleich · 
kann vorübergehend zwischen den Sparten stattfinden; 
ater. erhebt risikogerechte Prämien im Einzelfall; 

Art. 6 al. 1 
Proposition de la Conference de conciliation 
L.:ASRE: 
a. est une assurance competente en matiere de risques pu
blics ou prives, et eile travaille de maniere a s'autofinancer; 
abis. gere separement les risques des debiteurs publics et 
prives (presentation des comptes dans des colonnes di
stinctes). Les risques peuvent temporairement faire l'objet 
d'une compensation entre les differentes colonnes; 
ater. pergoit, seien les cas, une prime proportionnee au ris
que; 

Art. 30 Abs. 1 
Antrag der Einigungskonferenz 
Die Rechnungslegung der Serv stellt ihre Vermögens-, Fi
nanz- und Ertragslage mit Spartenrechnung dar. 

Art. 30 al. 1 
Proposition de la Conference de conciliation 
Les comptes de l'ASRE sont etablis de maniere a presenter 
un etat de la fortune, des finances et des revenus en co
lonnes distinctes. 

Schneider Johann N. (RL, BE), für die Kommission: Die Ei
nigungskonferenz von heute Morgen hat mit 23 zu O Stim
men bei 3 Enthaltungen meinem Kompromissvorschlag zu
gestimmt. Dies mit der ausdrücklichen Auflage des Verle-
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sens einer Erklärung vonseiten des Bundesrates, sowohl 
hier im Nationalrat wie dann auch im Ständerat. Die jetzt vor
geschlagenen Formulierungen in den Artikeln 6 und 30 ver
langen die Eigenwirtschaftlichkeit, sichern die Transparenz 
mittels Spartenrechnungen und führen die schweizerische 
Exportrisikoversicherung als ein Gefäss, innerhalb dessen 
die beiden Risikokategorien öffentlich respektive staatlich 
vorübergehend miteinander zur Ausgleichsfindung verrech
net werden können. 
Im Namen der Kommission bitte ich Sie, dem Antrag der Ei
nigungskonferenz zuzustimmen. 

Rennwald Jean-Claude (S, JU), pour la commission: Du point 
de vue formel, il subsistait encore deux divergences entre 
les chambres sur ce sujet, mais sur le fand les divergences 
aux articles 6 et 30 portent en fait sur le meme probleme. 
Par souci de transparence, notre conseil avait prevu que 
l'assurance suisse contre les risques a l'exportation gere se
parement les risques des debiteurs publics et prives, avec 
presentation des comptes dans des colonnes distinctes. 
Nous voulions ainsi eviter un subventionnement des risques 
des debiteurs prives. Le Conseil des Etats n'avait pas voulu 
d'une teile separation de la gestion des risques. 
Ce matin, la Conference de conciliation s'est mise d'accord 
sur la proposition de compromis que vous avez saus les 
yeux. II s'agit par la de permettre une compensation des ris
ques publics et prives, mais durant des periodes limitees 
dans le temps, d'ou l'adjectif «temporairement», qui permet 
precisement d'eviter le subventionnement dont nous ne vou
lons pas. 
La Conference de conciliation a accepte ce compromis par 
23 voix contre O et 3 abstentions. Je vous demande d'en 
faire de meme, dans l'interet des industries d'exportation et 
des emplois qu'elle genere. 

Couchepin Pascal, conseiller federal: Au nom de man col
legue, le conseiller federal Deiss, qui est a Hongkong, je 
prends position sur la proposition de la Conference de conci
liation. 
Pour commencer par un message clair, je declare que nous 
soutenons cette proposition et nous sommes tres heureux 
que vous soyez parvenus a eliminer les divergences dans ce 
dossier. 
Le Conseil federal, taut comme vous, a toujours considere 
qu'il fallait veiller a ce que les comptes de l'assurance suisse 
contre les risques a l'exportation soient transparents: taut 
d'abord, pour eviter que des risques pour l'acheteur prive 
entrainent des pertes a lang terme mettant en danger l'auto
financement de taut l'etablissement. Ensuite, lorsque la 
clarte est etablie sur ce point, nous voulons eviter que, dans 
la duree, un secteur de l'assurance finance un autre secteur, 
en d'autres termes que le financement de l'assurance du ris
que prive seit assure partiellement par les primes de l'autre 
section de l'assurance. Cela nous ne le voulons pas. II est 
donc taut a fait clair que les deux secteurs des activites avec 
des debiteurs publics et la nouvelle couverture du risque de 
l'acheteur prive doivent etre financierement autonomes dans 
le campte global consolide. 
Les pertes decoulant eventuellement de la couverture du 
risque de l'acheteur prive peuvent parfaitement eire com
pensees pendant quelques annees par les excedents de re
cettes des activites existantes si les provisions ne suffisent 
pas a couvrir une perle elevee liee a une affaire de grande 
ampleur. Mais a terme nous voulons que la nouvelle activite 
de couverture du risque de l'acheteur prive seit couverte par 
ses propres ressources et qu'il n'y ait pas de subventionne
ment croise (Quersubventionierung). Pour eviter celui-ci au 
niveau des primes, le Conseil federal a propose l'article 14 
qui prevoit que «la prima est en particulier fonction des ris
ques, du montant assure et de la duree de l'assurance». 
C'est la preuve qu'il importe au Conseil federal d'appliquer le 
principe des primes proportionnelles aux risques et d'eviter 
dans la duree le subventionnement croise. 

Angenommen - Adopte 
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Parlamentarische Initiative 
Zbinden Hans. 
Bildungsrahmenartikel 
in der Bundesverfassung 
Initiative parlementaire 
Zbinden Hans. 
Article constitutionnel 
sur l'education 

Differenzen :... Divergences 

Einreichungsdatum 30,04.97 
Date de depöt 30 04.9Z 
Nationalrat/Conseil national 24.06.98 (Erste Phase - Premiere etape) 

Bericht WBK-NR 25.05.00 
Rapport CSEC-CN 25.05.00 
Nationalrat/Conseil national 23.06.00 (Frist - Delai) 

Bericht WBK-NR 17.08.01 
Rapport CSEC-CN 11.oa.01 
Nationalrat/Conseil national 05.10.01 (Frist - Delai) 

Bericht WBK-NR 14,05.03 
Rapport CSEC-CN 14 05 03 
Nationalrat/Conseil national 20.06.03 (Frist - Delai) 

Bericht WBK-NR 23.06.05 (BBI 2005 5479) 
Rapport CSEC-CN 23.06.05 (FF 2005 5159) 

Stellungnahme des Bundesrates 17.08.05 (BBI 2005 5547) 
Avis du Conseil federal 17.08.05 (FF 2005 5225) 

Nationalrat/Conseil national 05.10.05 (Erstrat - Premier Conseil) 

Ständerat/Conseil des Etats 06.12.05 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 

Nationalrat/Conseil national 13.12.05 (Differenzen - Divergences) 

Nationalrat/Conseil national 16.12.05 (Schlussabstimmung-Vote final) 

Ständerat/Conseil des Etats 16.12.05 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Text des Erlasses (BBI 2005 7273) 
Texte de l'acte legislatif (FF 2005 6793) 

Bundesbeschluss über die Neuordnung der Verfas
sungsbestimmungen zur Bildung 
Arrete federal modifiant les articles de la Constitution 
sur la formation 

Titel; Art. 61a Abs. 1, 3; 65 Abs.1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Titre; art. 61 a al. 1, 3; 65 al. 1 
Proposition de /a commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Randegger Johannes (AL, BS), für die Kommission: Der 
Ständerat hat am 6. Dezember den Bildungsrahmenartikel 
mit 32 zu O Stimmen angenommen und dabei gegenüber 
der Vorlage des Nationalrates drei Differenzen geschaffen. 
Zwei Differenzen sind politisch von geringfügiger Bedeutung 
und waren deshalb auch in der Kommission völlig unbestrit
ten. Die erste betrifft den Titel des Bundesbeschlusses, der 
neu aussagekräftiger formuliert ist und «Bundesbeschluss 
über die Neuordnung der Verfassungsbestimmungen zur Bil
dung» heisst. zweitens wurde Artikel 65 Absatz 1, der dem 
Bund die Kompetenz gibt, statistische Daten zu erheben, um 
den Bereich Forschung erweitert. 
Bei der dritten Differenz geht es um den Ziel- und Pro
grammnormartikel 61 a, Bildungsraum Schweiz, also um ei
nen zentralen Artikel in der neuen Bildungsverfassung. 
Absatz 1 dieses Artikels lautet wie folgt: «Bund und Kantone 
sorgen gemeinsam im Rahmen ihrer Zuständigkeiten für 
eine hohe Qualität und Durchlässigkeit des Bildungsraumes 
Schweiz.» In der Herbstsession hat unser Rat diesen Absatz 
auf Antrag von Kollege Triponez mit dem folgenden Satz er
gänzt: «Sie» - gemeint sind Bund und Kantone - «setzen 
sich für die Gleichwertigkeit von rein schulischer und berufli
cher Bildung ein.» Sowohl vom Antragsteller wie auch von 
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Nationalrat/Conseil national 14.03.05 (Fortsetzung - Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 02.06.05 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 

Nationalrat/Conseil national 29.09.05 (Differenzen - Divergences) 

Ständerat/Conseil des Etats 04. 10.05 (Differenzen - Divergences) 

Ständerat/Conseil des Etats 04.10.05 (Fortsetzung- Suite) 

Nationalrat/Conseil national 30.11.05 (Differenzen - Divergences) 

Ständerat/Conseil des Etats 07.12.05 (Differenzen - Divergences) 

Einigungskonferenz/Conference de conciliation 13.12.05 

Nationalrat/Conseil national 13.12.05 (Differenzen - Divergences) 

Ständerat/Conseil des Etats 13.12.05 (Differenzen - Divergences) 

Nationalrat/Conseil national 16.12.05 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Ständerat/Conseil des Etats 16.12.05 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Text des Erlasses (BBI 2005 7467) 
Texte de f'acte legislatif (FF 2005 6987) 

Bundesgesetz über die Schweizerische Exportrisikover
sicherung 
Loi federale sur I' Assurance suisse contre les risques a 
l'exportation 

Art. 6 Abs.1 
Antrag der Einigungskonferenz 
Die Serv: 
a. arbeitet als Versicherung für staatliche und private Risiken 
eigenwirtschaftlich; 
abis. bewirtschaftet die Risiken für staatliche und private 
Schuldner getrennt (Spartenrechnung). Der Risikoausgleich 
kann vorübergehend zwischen den Sparten stattfinden; 
ater. erhebt risikogerechte Prämien im Einzelfall; 

Art. 6 al. 1 
Proposition de /a Conterence de conciliation 
L'.ASRE: 
a. est une assurance competente en matiere de risques pu
blics ou prives, et eile travaille de maniere a s'autofinancer; 
abis. gere separement les risques des debiteurs publics et 
prives (presentation des comptes dans des colonnes dis
tinctes). Les risques peuvent temporairement faire l'objet 
d'une compensation entre les differentes colonnes; 
ater. pen;:oit, selon les cas, une prime proportionnee au ris
que; 

Art. 30 Abs. 1 
Antrag der Einigungskonferenz 
Die Rechnungslegung der Serv stellt i~re Vermögens-, Fi
nanz- und Ertragslage mit Spartenrechnung dar. 

Art. 30 al.1 
Proposition de /a Conference de conciliation 
Les comptes de l'ASRE sont etablis de maniere a presenter 
un etat de la fortune, des finances et des revenus en co
lonnes distinctes. 

David Eugen (C, SG), für die Kommission: Wir sind hier in 
der letzten Runde. Es hat eine Einigungskonferenz stattge
funden, die Ihnen mit 23 zu O Stimmen bei 3 Enthaltungen 
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das Resultat zur Annahme vorschlägt, das Sie auf der 
Fahne finden. 
Ich möchte dazu aus Sicht der WAK-SR folgende Überle
gung beifügen: Die Kommission war erstens stets der Mei
nung und ist es immer noch, dass die gesamte Ver
sicherung, nicht nur einzelne Sparten, eigenwirtschaftlich 
geführt werden muss. Sie ist zweitens der Meinung, dass 
diese Versicherung keine Risiken auf den Bund abwälzen 
darf, sondern dass die Risiken in der Versicherung getragen 
werden müssen, und zwar mittel- und längerfristig, nicht nur 
kurzfristig. Sie ist drittens der Meinung, dass ein einziger 
rechtlicher Versicherungsträger existieren muss, damit auch 
die Risiken breit abgestützt sind. Schliesslich hat sie sich 
viertens für risikogerechte Prämien eingesetzt. die auch für 
die einzelnen Produkte gelten sollen, die angewendet wer
den. 
Der Nationalrat ist in den ersten Durchgängen von diesen 
Grundprinzipien, die wir hier diskutiert haben, abgewichen, 
indem er nämlich verlangte, dass zwei juristische Versiche
rungsträger geschaffen werden. Er hat auch in Kaufgenom
men, dass sich dadurch die Gefahr einer Risikoabwälzung 
auf den Bund ergibt und dass auch am Schluss ein Ver
skherungsteil - unter Umständen derjenige, der neu zu 
schaffen ist - für die privaten Schuldner nicht mehr eigen
wirtschaftlich geführt werden kann. 
Diese Position hat der Nationalrat aufgegeben. Er ist uns ge
folgt in der Meinung, es dürfe nur einen Versicherungsträger 
geben. Er ist auch unserer Meinung, dass keine Risikoab
wälzung auf den Bund stattfinden darf. 
Die Differenz, die am Schluss noch bestand, war, wie diese 
Versicherung intern auszugestalten ist. In einer ersten 
Phase hat der Nationalrat die Meinung vertreten, es seien 
zwei Töpfe zu schaffen, ein Topf für die öffentlichen Käufer
risiken und ein Topf für die privaten Käuferrisiken, und zwi
schen diesen beiden Töpfen gebe es keine Verbindung. Es 
gibt keinen Risikoausgleich. 
Das hat der Ständerat immer abgelehnt, weil es dem Prinzip 
widerspricht, dass keine Risikoabwälzung auf den Bund 
stattfinden darf und die Risiken in der Versicherung breit ab
gestützt werden müssen. 
Jetzt, in der Schlussphase, haben wir in der Einigungskonfe
renz die Lösung gefunden, indem jetzt eben dieser Satz bei
gefügt wird: «Der Risikoausgleich kann vorübergehend 
zwischen den Sparten stattfinden.» 
Eine wichtige Bemerkung ist meiner Meinung nach zum 
Wort «vorübergehend» angezeigt: Dieses Wort besagt nicht. 
dass das nur kurzfristig geschehen kann, sondern auch län
gerfristig, nämlich so lange, bis eben die Risiken ausgegli
chen sind. Aber wenn keine Risiken auszugleichen sind -
das ist auch klar, das besagt das Wort «vorübergehend» -, 
dann will man nicht, dass sich die Sparten gegenseitig finan
zieren, sondern es soll jede Sparte für sich auch eigenwirt
schaftlich sein. Wenn aber eine Sparte Verlust macht, dann 
muss die andere Sparte das tragen. 
Das ist das Ergebnis der Einigungskonferenz. Das steht in 
Artikel 6, und in Artikel 30 wird noch die Rechnungslegung 
zu diesem Ergebnis festgehalten. 
Ich möchte Ihnen empfehlen, dem zu folgen. Es war auch in 
der Einigungskonferenz abgemacht, dass der Bundesrat zu 
dieser Interpretation dieses Satzes hier noch eine Erklärung 
abgibt, damit auch in den Materialien ganz klar ist. wie die 
Sache nachher gehandhabt werden soll. Ich bitte daher 
Bu.ndesrat Couchepin, in seinem Votum auch auf diesen 
Punkt zu sprechen zu kommen. 

Couchepin Pascal, conseiller federal: Le Conseil fede,ral 
partage l'avis des deux commissions et des deux chambres, 
selon lequel il faut viser une tres grande transparence dans 
les comptes de l'assurance suisse contre les risques a l'ex
portation. Viser une transparence sinon parfaite, du moins la 
plus grande possible, pour demontrer que, si par hasard l'ex
tension des activites liees a la couverture du risque de 
l'acheteur prive entraTne des pertes a lang terme, l'autofi
nancement de l'etablissement n'est pas mis en danger. C'est 
le premier point. 
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Deuxieme point: la transparence doit permettre de constater 
que les pertes eventuelles dues a la couverture du risque de 
l'acheteur prive ne sont pas compensees par des subven
tions croisees decoulant de l'amenagement des primes dans 
les secteurs d'activite existants; donc pas de subventionne
ment croise d'un secteur de l'assurance a l'autre. 
Les deux secteurs - les activites avec les debiteurs publics 
et la nouvelle couverture du risque de l'acheteur prive - doi
vent etre finances de maniere autonome dans le campte glo
bal consolide. II peut y avoir des pertes decoulant de la 
couverture du risque de l'acheteur prive. Elles peuvent etre 
compensees pendant quelques annees par les excedents 
de recettes des activites existantes si les provisions ne suffi
saient pas a couvrir une perte elevee liee a une affaire de 
grande ampleur. Mais a terme, dans la dun~e. nous voulons 
que la nouvelle couverture du risque de l'acheteur prive ne 
soit pas deficitaire, et que les primes prelevees pour cette 
activite couvrent, dans la duree, les coüts de cette garantie 
supplementaire. 
C'etait l'intention du Conseil federal; cela a provoque de lon
gues discussions. Je crois que la solution qui est aujourd'hui 
preconisee par la Conference de conciliation - la proposition 
Schneider - est une banne solution a laquelle nous nous ral
lions. Je crois qu'elle permet d'eviter le risque que vous evo
quiez. 
Dans ce sens, je confirme ce qu'a dit Monsieur David: trans
parence a lang terme; chacun des secteurs de cette assu
rance doit etre autofinance; pas de subventionnement 
croise. 

Angenommen - Adopte 

04.3439 

Motion WBK-NR (04.423). 
Zulassung 
der Präimplantationsdiagnostik 
Motion CSEC-CN (04.423). 
Admission 
du diagnostic preimplantatoire 

Eiorejchungsdatum 02 09 04 
Pate de d!lpOt 02 09 04 
Nationalrat/Conseil national 16.06.05 

Nationalrat/Conseil national 16.06.05 

Ständerat/Conseil des Etats 13.12.05 

Antrag der Mehrheit 
Ablehnung der Motion 

Antrag der Minderheit 
(Leumann, Fetz, Langenberger, Ory, Schiesser) 
Annahme der Motion 

Proposition de la majorite 
Rejeter la motion . 

Proposition de la minorite 
(Leumann, Fetz, Langenberger, Ory, Schiesser) 
Adapter la motion 

Präsident (Büttiker Rolf, Präsident): Die Kommission bean
tragt mit 7 zu 5 Stimmen, die Motion abzulehnen. Eine Min
derheit beantragt wie der Bundesrat die Annahme der 
Motion. · 

Stadler Hansruedi (C, UR), für die Kommission: Es geht bei 
dieser Motion des Nationalrates um einen nicht einfachen 
Entscheid, der uns nicht leicht fällt und auch nicht leicht fal
len soll. Worum geht es? In den letzten 15 Jahren sind neue 

Methoden zur vorgeburtlichen Diagnostik entwickelt worden. 
Diese Diagnosen setzen bereits vor dem Eintritt der 
Schwangerschaft an, und deshalb wird die Methode Präim
plantationsdiagnostik genannt. Diese Methode bedingt im
mer eine künstliche Befruchtung. Gegenstand der Präim
plantationsdiagnostik sind somit in der Regel entweder 
Eizellen oder künstlich befruchtete Embryonen vor der Über
tragung des Embryos in die Gebärmutter. Je nach Befund 
der Diagnostik werden dann die Embryonen selektioniert 
und eliminiert oder in die Gebärmutter der Frau übertragen. 
Eine genetische Diagnose an Samenzellen ist zwar möglich, 
aber nicht anwendbar, da die Samenzellen dabei zerstört 
werden müssten. 
Das am 1. Januar 2001 in Kraft getretene Bundesgesetz 
über die medizinisch unterstützte Fortpflanzung verbietet in 
Artikel 5 Absatz 3 die Präimplantationsdiagnostik. Die ent
sprechende Untersuchung während der Schwangerschaft 
nennt man Pränataldiagnostik. Sie ist heute erlaubt. Mit ei
ner Motion will die WBK des Nationalrates den Bundesrat 
beauftragen, eine Regelung vorzulegen, welche die Präim
plantationsdiagnostik ermöglicht und deren Rahmenbedin
gungen festlegt. Der Nationalrat hat die Motion angenom
men. Die WBK des Ständerates beantragt Ihnen mit 7 zu 
5 Stimmen die Ablehnung der Motion. 
Die Befürworter der Präimplantationsdiagnostik machen vor 
allem geltend, dass damit genetische Krankheiten frühzeitig 
erkannt und bekämpft werden könnten. Es sei nicht konse
quent, die Pränataldiagnostik zuzulassen, aber die Präim
plantationsdiagnostik zu verbieten. 
Vor einer Woche hat· nun die nationale Ethikkommission im 
Bereich Humanmedizin mit einer Stellungnahme in die politi
sche Diskussion eingegriffen. Eine Mehrheit befürwortet die 
Präimplantationsdiagnostik, eine Minderheit lehnt sie ab. So 
weit die Ausgangslage. 
Ich komme damit zur Begründung des Antrages der Kom
missionsmehrheit. In welchem Kontext steht diese Motion? 
Die vor einem Jahr geführte Auseinandersetzung um die 
Stammzellenforschung hat uns gezeigt. dass die Bürgerin
nen und Bürger zunehmend vor ethisch anspruchsvollen 
Entscheiden stehen. Auch das Bundesgesetz über geneti
sche Untersuchungen beim Menschen führt uns beispielhaft 
vor Augen, dass die vollständige Entschlüsselung des 
menschlichen Erbgutes in der Kombination mit der Entwick
lung von Gentests zu neuen Möglichkeiten im Bereich von 
Diagnostik, Prävention und Therapie von genetisch beding
ten Krankheiten führt. 
In diesem Zusammenhang stellen sich jedoch ganz heikle 
Fragen. Einige Stichworte sind: der gläserne Mensch, die 
vorgeburtliche Selektion und die Stigmatisierung und Diskri
minierung aufgrund des Erbgutes. Unter anderem stellen 
sich auch folgende fundamentale Fragen von ethischer, 
rechtlicher und politischer Relevanz: Von welchem Men
schenbild gehen wir aus? Wie gehen wir mit Krankheiten 
um? Wie gehen wir mit Behinderungen um? Wie gehen wir 
mit dem uns allen bevorstehenden Tod um? 
Solche grundsätzlichen Fragen stellen sich auch im Zusam
menhang mit der vorliegenden Motion. Natürlich sagt man, 
die Präimplantationsdiagnostik würde nur in engen Schran
ken erlaubt; es gehe jetzt nur um einen Grundsatzentscheid, 
wir könnten dann bei der Gesetzesberatung noch enge 
Schranken setzen. 
Für die Mehrheit geht es heute um eine Grundsatzfrage, die 
beantwortet werden kann. Es gilt. in einem ethisch hochsen
siblen Bereich nun einmal eine Grenze zu ziehen. Wir sind 
gegen eine ständige Ausfransung. Man wird auch heute dar
legen, ja vielleicht mit prominenten Einzelfällen, dass es 
doch richtig sei, wenn diese oder jene schwere genetische 
Krankheit vermieden werden könnte, indem man den ent
sprechenden Embryo vor der Übertragung in die Gebärmut
ter ausscheiden und vernichten könnte. Aber es geht heute 
nicht einfach um Einzelfälle. Nein, wir geben eine Methode 
frei, die Tür und Tor öffnet. 
Wofür die Präimplantationsdiagnostik bereits heute ange
wendet wird, können Sie im Bericht der Ethikkommission auf 
Seite 14 lesen. Die Präimplantationsdiagnostik wird bereits 
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04.039 

Für einen zeitgemässen 
Tierschutz 
(Tierschutz - Ja!). 
Volksinitiative 
Pour une conception moderne 
de la protection des animaux 
(Oui a la protection des animaux!). 
Initiative populaire 

Schlussabstimmung - Vote final 
Botschaft des Bundesrates 07.06.04 (BBI 2004 3283) 
Message du Conseil federal 07 .06.04 (FF 2004 3077) 

Ständerat/Conseil des Etats 06.10.04 (Erstrat - Premier Conseil) 

Ständerat/Conseil des Etats 06.10.04 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 08.06.05 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 

Nationalrat/Conseil national 15.06.05 (Fortsetzung - Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 16.12.05 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Nationalrat/Conseil national 16.12.05 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Tex1 des Erlasses (BBI 2005 7271) 
Texte de l'acte legislatif (FF 2005 6791) 

Bundesbeschluss über die Volksinitiative «für einen 
zeitgemässen Tierschutz (Tierschutz - Ja!)» 
Arrete federal concernant !'initiative populaire «pour 
une conception moderne de la protection des animaux 
(Oui a la protection des animaux!)» 

Abstimmung - Vote 
(namentlich - nominatif: Beilage - Annexe 04.039/2826) 
Für Annahme des Entwurfes .... 182 Stimmen 
Dagegen .... 4 Stimmen 

04.065 

Schweizerische 
Exportrisikoversicherung. 
Bundesgesetz 
Assurance suisse 
contre les risques a l'exportation. 
Loi federale 

Schlussabstimmung - Vote final 
Botschaft des Bundesrates 24.09.04 (BBI 2004 5795) 
Message du Conseil federal 24.09.04 (FF 2004 5441) 

Nationalrat/Conseil national 09.03.05 (Erstrat - Premier Conseil) 

Nationalrat/Conseil national 14.03.05 (Fortsetzung - Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 02.06.05 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 

Nationalrat/Conseil national 29.09.05 (Differenzen - Divergences) 

Ständerat/Conseil des Etats 04.10.05 (Differenzen - Divergences) 

Ständerat/Conseil des Etats 04.10.05 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 30.11.05 (Differenzen - Divergences) 

Ständerat/Conseil des Etats 07.12.05 (Differenzen - Divergences) 

Einigungskonferenz/Conference de conciliation 13.12.05 

Nationalrat/Conseil national 13.12.05 (Differenzen- Divergences) 

Ständerat/Conseil des Etats 13.12.05 (Differenzen - Divergences) 

Nationalrat/Conseil national 16.12.05 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Ständerat/Conseil des Etats 16.12.05 (Schlussabstimmung - Vote final) 

· Text des Erlasses (BBI 2005 7467) 
Tex1e de l'acte legislatif (FF 2005 6987) 

Bundesgesetz über die Schweizerische Exportrisikover
sicherung 
Loi federale sur I' Assurance suisse contre les risques a 
l'exportation 

Abstimmung - Vote 
(namentlich - nominatif: Beilage - Annexe 04.065/2827) 
Für Annahme des Entwurfes .... 156 Stimmen 
Dagegen .... 26 Stimmen 

04.077 

Unternehmensstandort 
Schweiz. Förderung 
Implantation des entreprises 
en Suisse. Promotion 

Schlussabstimmung - Vote final 
Botschaft des Bundesrates 17.11.04 (BBI 2004 7235) 
Message du Conseil federal 17 .11.04 (FF 2004 6775) 

Ständerat/Conseil des Etats 02.06.05 (Erstrat - Premier Conseil) 

Nationalrat/Conseil national 29.09.05 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 

Nationalrat/Conseil national 29.09.05 (Fortsetzung - Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 04.10.05 (Differenzen - Divergences) 

Nationalrat/Conseil national 30.11.05 (Differenzen - Divergences) 

Ständerat/Conseil des Etats 07.12.05 (Differenzen - Divergences) 

Ständerat/Conseil des Etats 16.12.05 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Nationalrat/Conseil national 16.12.05 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Text des Erlasses 1 (BBI 2005 7465) 
Texte de l'acte legislatif 1 (FF 2005 6985) 

1. Bundesgesetz zur Förderung der Information über 
den Unternehmensstandort Schweiz 
1. Loi federale concernant la promotion des conditions 
d'implantation des entreprises en Suisse 

Abstimmung - Vote 
(namentlich - nominatif: Beilage -Annexe 04.077/2828) 
Für Annahme des Entwurfes .... 108 Stimmen 
Dagegen .... 75 Stimmen 

04.078 

Bundesgesetz 
ijber den Binnenmarkt. 
Anderung 
Loi federale 
sur le marche interieur. 
Revision 

Schlussabstimmung - Vote final 
Botschaft des Bundesrates 24.11.04 (BBI 2005 465) 
Message du Conseil federal 24.11.04 (FF 2005 421) 

Nationalrat/Conseil national 15.06.05 (Erstrat - Premier Conseil) 

Nationalrat/Conseil national 16.06.05 (Fortsetzung - Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 27.09.05 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 

Nationalrat/Conseil national 30.11.05 (Differenzen - Divergences) 

Nationalrat/Conseil national 01.12.05 (Fortsetzung - Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 07.12.05 (Differenzen - Divergences) 

Nationalrat/Conseil national 08.12.05 (Differenzen - Divergences) 

Nationalrat/Conseil national 16.12.05 (Schlussabstimmung-Vote final) 

Ständerat/Conseil des Etats 16.12.05 (Schlussabstimmung-Vote final) 

Text des Erlasses (BBI 2005 7461) 
Texte de l'acte legislatif (FF 2005 6981) 

Bundesgesetz über den Binnenmarkt 
Loi federale sur le marche interieur 

Abstimmung - Vote 
(namentlich - nominatif: Beilage - Annexe 04.078/2829) 
Für Annahme des Entwurfes .... 170 Stimmen 
Dagegen .... 13 Stimmen 
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04.065 

Schweizerische 
Exportrisikoversicherung. 
Bundesgesetz 
Assurance suisse 
contre les risques a l'exportation. 
Loi federale 

Schlussabstimmung - Vote final 
Botschaft des Bundesrates 24.09.04 (BBI 2004 5795) 
Message du Conseil federal 24.09.04 (FF 2004 5441) 

Nationalrat/Conseil national 09.03.05 (Erstrat - Premier Conseil) 

Nationalrat/Conseil national 14.03.05 (Fortsetzung - Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 02.06.05 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 

Nationalrat/Conseil national 29.09.05 (Differenzen - Divergences) 

Ständerat/Conseil des Etats 04.10.05 (Differenzen - Divergences) 

Ständerat/Conseil des Etats 04.10.05 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 30.11.05 (Differenzen - Divergences) 

Ständerat/Conseil des Etats 07 .12.05 (Differenzen - Divergences) 

Einigungskonferenz/Conference de conciliation 13.12.05 

Nationalrat/Conseil national 13.12.05 {Differenzen - Divergences) 

Ständerat/Conseil des Etats 13.12.05 (Differenzen - Divergences) 

Nationalrat/Conseil national 16.12.05 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Ständerat/Conseil des Etats 16.12.05 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Text des Erlasses (BBI 2005 7467) 
Texte de l'acte legislatif (FF 2005 6987) 

Bundesgesetz über die Schweizerische Exportrisikover
sicherung 
Loi federale sur I' Assurance suisse contre les risques a 
l'exportation 

Abstimmung - Vote 
Für Annahme des Entwurfes .... 45 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 
(0 Enthaltungen) 

04.077 

Unternehmensstandort 
Schweiz. Förderung 
Implantation des entreprises 
en Suisse. Promotion 

Schlussabstimmung - Vote final 
Botschaft des Bundesrates 17.11.04 (BBI 2004 7235) 
Message du Conseil federal 17.11.04 (FF 2004 6775) 

Ständerat/Conseil des Etats 02.06.05 (Erstrat - Premier Conseil) 

Nationalrat/Conseil national 29.09.05 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 

Nationalrat/Conseil national 29.09.05 (Fortsetzung - Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 04.10.05 (Differenzen - Divergences) 

Nationalrat/Conseil national 30.11 .05 (Differenzen - Divergences) 

Ständerat/Conseil des Etats 07 .12.05 (Differenzen - Divergences) 

Ständerat/Conseil des Etats 16.12.05 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Nationalrat/Conseil national 16.12.05 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Text des Erlasses 1 (BBI 2005 7465) 
Texte de l'acte legislatif 1 (FF 2005 6985) 

1. Bundesgesetz zur Förderung der Information über 
den Unternehmensstandort Schweiz 
1. Lol federale concernant la promotlon des conditions 
d'lmplantatlon des entreprlses en Sulsse 

Abstimmung - Vote 
Für Annahme des Entwurfes .... 45 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 
(O Enthaltungen) 
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04.078 

Bundesgesetz 
yber den Binnenmarkt. 
Anderung 
Loi federale 
sur le marche interieur. 
Revision 

Schlussabstimmung - Vote final 
Botschaft des Bundesrates 24.11.04 (BBI 2005 465) 
Message du Conseil federal 24.11.04 (FF 2005 421) 

Nationalrat/Conseil national 15.06.05 (Erstrat - Premier Conseil) 

Nationalrat/Conseil national 16.06.05 (Fortsetzung - Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 27.09.05 (Zweitrat- Deuxieme Conseil) 

Nationalrat/Conseil national 30.11 .05 (Differenzen - Divergences) 

Nationalrat/Conseil national 01.12.05 (Fortsetzung - Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 07.12.05 (Differenzen - Divergences) 

Nationalrat/Conseil national 08.12.05 (Differenzen - Divergences) 

Nationalrat/Conseil national 16.12.05 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Ständerat/Conseil des Etats 16.12.05 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Text des Erlasses (BBI 2005 7461) 
Texte de l'acte legislatif (FF 2005 6981) 

Bundesgesetz über den Binnenmarkt 
Loi federale sur le marche interieur 

Abstimmung - Vote 
Für Annahme des Entwurfes .... 45 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 
(O Enthaltungen) 

05.016 

Bekämpfung der Kriminalität. 
Abkommen 
mit der Republik Slowenien 
Lutte contre la criminalite. 
Accord 
avec la Republique de Slovenie 

Schlussabstimmung - Vote final 
Botschaft des Bundesrates 26.01.05 (BBI 2005 1063) 
Message du Conseil federal 26.01.05 (FF 2005 967) 

Nationalrat/Conseil national 06.10.05 (Erstrat - Premier Conseil) 

Ständerat/Conseil des Etats 14.12.05 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 

Nationalrat/Conseil national 16.12.05 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Ständerat/Conseil des Etats 16.12.05 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Text des Erlasses (BBI 2005 7487) 
Texte de l'acte legislatif (FF 2005 7007) 

Bundesbeschluss über die Genehmigung des Abkom
mens zwischen der Schweizerischen Eidgenossen
schaft und der Republik Slowenien über die Zusammen
arbeit bei der Bekämpfung der Kriminalität 
Arrete federal portant approbation de I' Accord entre la 
Confederatlon sulsse et la Republique de Slovenle sur 
la cooperation en matlere de lutte contre la criminalite 

Abstimmung - Vote 
Für Annahme des Entwurfes .... 45 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 
(0 Enthaltungen) 



04.065 

~t,92. ~ NATIONALRAT. 
~r Abstimmungsprotokoll Name_ntliche Abstimmung/ Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Bundesgesetz über die Schweizerische Exportrisikoversicherung (Exportrisikoversicherungsgesetz, SERVG) 

Loi federale sur l'Assurance suisse contre les risques a l'exportation (Loi sur l'assurance contre les risques a l'exportation, LARE) 

Gegenstand / Objet du vote: 

M 22al.2 

Abstimmung vom/ Vote du: 09.03.2005 18:51 :37 

Abate . R Tl Fluri + R SO 
Aeschbacher = E ZH Föhn + V sz 
Alleniann = s BE Freysinger . V vs 
Arnstutz + V BE Frösch = G BE 
Baader Casoar + V BL Gadient + V GR 
Bader Elvira . C so Gallade . s ZH 
IBanga = s so Garbani . s NE 
Baumann Alexander + V TG Genner = G ZH 
Bäumle = - ZH Germanier + R VS. 
Beck. + R VD Giezendanner + V AG 
Berberat • s NE IGlasson + R FR 
Bezzola + R GR Gur + V AG 
Biciaer + V SG C:oll = s ZH 
Bianasca Attilio + V Tl 1:raf Maya = G BL 
Binder + V ZH Gross Andreas % S ZH 
Borer . V so Gross Jost = s TG 
Bortoluzzi + V ZH Guisan + R VD 
Bruderer = s AG Günter = s BE 
Brun + C LU Gutzwiller + R ZH 
Brunner Toni . V SG Gvr = s sz 
Brunschwig Graf • R GE Gvsin Hans Rudolf + R BL 
Büchler + C SG Gvsin Remo = s BS 
Buanon + V VD Habeni = C TG 
Bühlmann = G LU Haerina . s ZH 
Bührer + R SH Haller + V BE 
·Burkhalter + R NE Hämmerte = s GR 
Cathomas + C GR Hassler + V GR 
Cavalli . s Tl Heaetschweiler + R ZH 

· Chevner + C VS Heim Bea = s so 
Christen + R VD Hess Bernhard . . BE 
Cinä + C vs Hochreutener + C BE 
Cuche • G NE Hofmann Urs = s AG 
Daaue't = s BE Hollenstein = G SG 
Darbellav + c· VS Huber + R UR 
De Buman • C FR Hubmann = S ZH 
Donze = E BE Huguenin = - VD 
Dormond Beguelin = s VD Humbef Näf . C AG 
Dunant + V BS Hutter Jasmin + V s·G 
Dupraz + R GE Hutter Mar~us + R ZH 

1 Egerszeai-Obrist = R AG lmfeld + C OW 
Fnnlv + R GE lneichen + R LU 
Enaelberaer + R NW Janiak = s BL 
Fasel . G FR Jermann + C BL 
i:ässler-Osterwalder = s SG Joaer + V BE 

atteberf + V VD Jutzet = s FR 
'Favre + R VD Kaufmann + V ZH 

ehr Hans + V ZH Keller Robert + V ZH 
Fehr Hans.Jüra = s SH Kiener Nellen = s BE 
Fehr Jacaueline = s ZH Kleiner + R AR 
FehrMario = s ZH Kohler = C JU 

Fraktion / Groupe / Gruppo C G R s 
IJa / oui l si 13 0 33 0 
nein , non / no 6 11 1 44 
entn. / abst. rast. 2 0 0 0 
entscn. 'Art. o7 4, excuse art. o7 4 / scusato Art. 57 4 0 0 0 1 
hat nicht teilgenommen t n ont pas vote / non ha votato 5 3 6 7 
vakant l Vacant / Vacante 1 0 0 0 

Bedeutung Ja / Significatlon de oui: Proposition de la majorite 

E 
0 
4 
0 
0 
1 
0 

Kunz + V LU Roth-Bernasconi = s GE 
Lang = G ZG Ruev + R VD 
Laubach er + V LU Rutschmann + V ZH 
Leu + C LU Sadis . R Tl 
Leuenberaer Geneve = G GE Salvi = s VD 
Leuteneaaer F iliooo + R ZH Savarv . s VD 
Leutenegger Oberholzer = s BL !Schenk + V BE 
euthard 

Levrat 
Loeofe 
Lustenberger 
Vakant 
Markwalder Bär 
MartiWemer 
MartvKälin 
Mathvs 
'Maurer 
Maurv Pasciuier 
Meier -Schatz 
Menetrev-Savarv 
Messmer 
Mever Therese 
Miesch 
Möraeli 
MüllerGeri 
Müller PhlliPD 
Müller Walter 
Müller-Hemmi 
Müri 
Nordmann 
INoser 
Oehrli 
Paaan 
Parmelin 
Pedrina 
Pelli 
Perrin 
Pfister Gerhard 
Pfister Theoohil 
Randegg er 
Rechsteiner Paul 
Rechs{einer-Basel 
Recordon' 
Rennwald 
Rev 
Revmond 
Riklin 
Rime 
IRobbiani 
Rossini 

V - Tot. 
43 0 89 
0 2 68 
0 0 2 
0 0 1 
13 3 38 
0 0 .1 

0 C AG Schenker = s BS 
= s FR Scherer Marcel + V ZG 
+ C Al Schibli . V ZH . C LU Schlüer + V ZH 
V . GE !Schmied Walter . V BE 
+ R BE Schneider + R BE 
= s GL Sehwandei . V sz 
= s ZH Siegrist + V AG . V AG S1moneschi-Cortesi + C Tl . V ZH Sommaruaa Carlo = s GE 
= s GE Soeck . V AG 
+ C SG Spuhler + V TG 
= G VD Stahl + V ZH . R TG Slamin Luzi + V AG 
# C FR Steiner + R so 
+ V BL Stöckli . s BE . V ZH Sfuder Heiner = E AG 
= G AG Stumo = s AG 
+ R AG Teuscher = G BE 
+ R SG Thanei = s ZH 
= s ZH The1ler + R LU 
+ V LU Triponez + R BE 
= s VD Vanek . GE 
+ R ZH Vaudroz Rene . R VD . V BE IVeillon + V VD 
+ V GE Vermot-Mangold = s BE 
+ V VD Vischer . G ZH 
= s Tl Vollmer = s BE 
+ R Tl IWaber Christian . E BE 
+ V NE IWäfler = E ZH . C ZG Walker Felix = C SG 
+ V SG Walter Hansiörg + V TG 
+ R BS IWandfluh +·v BE 
= s SG !Wasserfallen + R BE 
= s BS IWehrli = C sz 
= G VD Weiaelt • R SG 
= s JU Weveneth + V BE 
= s VS Widmer = s LU 
• V C:E Wobmann + V so 
= C ZH Wvss Ursula = s BE . V FR aofl o C ZH 
= C Tl isvadis • . VD 
= s vs uooiaer + V ZH 

+ ja/ oui / si 
= nein / non / no 
o enth. / abst. / ast. 
% entschuldigt gern. Art. 57 Abs. 4 

excuse selon art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
• hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 
v Vakant/ Vacant / Vacante 

Bedeutung Nein/ Signification de non: Proposition de la minorite Leutenegger Oberholzer 

Nationalrat; Elektronisches Abstimmungssystem 
21.06.2005 21:15:42 /25 identif.: 47.7 / 09.03.2005 18:51:37 

Conseil national, _Systeme de vote electronique 
Ref.: (Erfassung) Nr: 1892 



04.065 

/1'~3 ~ NATIONALRAT 
c:;_,c Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung/ Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft/ Objet: 
Bundesgesetz über die Schweizerische Exportrisikoversicherung (Exportrisikoversicherungsgesetz, SERVG) 

Loi federale sur l'Assurance suisse contre les risques a l'exportation (Loi sur l'assurance contre les nsques il l'exportation, LARE) 

Gegenstand / Objet du vote: 

Art. 22 al. 2 2e p~rase 

Abstimmung vom/ Vote du: 09.03.2005 18:53:08 

Abate . R Tl Fluri = R so 
Aeschbacher = E ZH Föhn = V sz 
Allemann + S BE Frevsinaer . V vs 
Amstu~ = V BE Frösch + G BE 
Baader Caspar = V BL Gadient + V GR 
Bader Elvira . C so Gallade . s ZH 
Banga + s so Garbani * s NE 
Baumann Alexander = V TG Genner + !G ZH 
Bäumle + - ZH Germanier + R vs 
Beck = R VD Giezendanner = V AG 
Berberat . s NE Glassan = R FR 
Bezzola = R GR Glur = V AG 
Biaaer = V SG Goll + s ZH 
Bianasca Attilio = V Tl Graf Mava + G BL 
Binder = V ZR Gross Andreas % s ZH 
Borer * V so Gross Jost + s TG 
IBortoluzzi = V ZH Guisan + R VD 
Bruderer + s AG Günter + s BE 
Brun + C LU Gutzwiller = R ZH 
Bruriner T oni . V SG Gvr + s sz 
Brurischwii:i Graf . R GE Gvsin Hans Rudolf = R BL 
Büchler = C SG Gvsin Remo + s BS 
Buonon = V VD Häberli + C TG 
Bühlmann + G LU Haering . s ZH 
lluhrer = R ::;H Haller + V BE 
Burkhalter = R NE Hammerle + s GR 
Cathomas = C GR Hassler = V GR 
Cavam . S Tl Heoetschweiler = R ZH 
Chevrier + C vs Heim Bea + s so 
Christen + ~ VD Hess Bernhard . - BE 
Cina + vs Hoch reuten er = C BE 
Cuche . ~ NE Hofmann Urs + s AG 
Daauet + S BE Hol enstein + G SG 
Darbellav + C vs Huber = R UR 
De Buman . C FR Hubmann + s ZH 
Donze + E BE Huguenin + - VD 
1Dormond Beauelin + s VD Humbel Näf . C AG 
Dunant = V BS Hutter Jasmin = V SG 
Duoraz = R GE Hutter Markus = R ZH 
Eriersieai-Obrist + R AG lmfeld = C ow 
Eaalv = R GE lneichen = R LU 
Engelberger = R INW Janiak + s BL 
Fasel · • G FR Jermann = C 8[ 
F ässler-Osterwalder + s. SG Jeder + V BE 
Fattebert = V VD Jutzet + s FR 
Favre = R VD Kaufmann = V ZH 
Fahr Hans = V ZH Keller Robert = V ZH 
Fahr Hans.Jüra + s SH Kiener Nellen + s BE 
i=ehr Jacaueline + s ZH Kleiner = R AR 
ehrMario + s ZH Kahler + C JU 

Fraktion / Groupe / Gruppo C G R s E 
Ja/ OUI I si 13 11 6 45 2 
nein t non! no 8 0 28 0 2 
enth. '/ abst. t ast. 0 0 0 0 0 
entsch. Art. 57 4 / excuse art. 57 4 , scusato Art. 57 4 0 0 0 1 0 
hat nicht teilgenommen t n'ont pas vote / non na votato 5 3 6 6 1 
Vakant / Vacant / Vacante 1 0 0 0 0 

Bedeutung Ja/ Signification de oui: Proposition de la majorite 
Bedeutung Nein/ Signification de non: Proposition de la minorite Wandfluh 

Kunz = V LU Roth-Bernascom + S GE 
Lano + G ZG Ruev · = R ,VD 
Laubacher = V LU Rutschmann = V ZH 
Leu = C LU Sad1s .. R Tl 
Leuenberaer Geneve + G GE Salvi + s VD 
Leuteneaaer Filiooo = R ZH Savarv + s VD 
Leuteneaaer Oberheizer + s BL Schenk = V BE 
Leuthard 
Levrat 
Loeofe 
Lustenberaer 
Vakant 
Markwalder Bär 
MartiWemer 
Martv Kälin 
Malhvs 
Maurer 
Maurv PasQuier 
Meier-Schatz · 
Menetrev-Savarv 
Messmer 
Mever Therese 
Miesch 
Möriieli 
MüllerGeri 
Müller Philioo 
Müller Walter 
Müller-Hemmi 
Muri . 
Nordmann 
Noser 
Oehrli 
Paaan 
Parmelin 
Pedrina 
Pelli 
Perrin 
Pfister Gerhard 
Pfister Theoohil 
Randem:ier 
1 Rechsteiner Paul 
Rechsteiner-Basel 
Recordon 
Rennwald 
Rev 
Revmond 
Rikhn 
R1me 
Robbiani 
Rossini 

V . Tot. 
4 2 83 
39 0 77 
0 0 0 
0 0 1 
13 3 37 
0 0 1 

+ C iAG !Schenker + s BS 
+ s FR Scherer Marcel = V ZG 
= C Al Schibli . V ZH . C LU Schlüer = V ZH 
V - GE Schmied Walter . V BE 
+ R BE Schneider = R BE 
+ s GL Schwander . V sz 
+ s ZH Siearist = V AG . V AG Simoneschi-Cortesi + C Tl . V ZH Sommaruaa Carlo + s GE 
+ s GE Speck· .. V AG 
+ C SG Spuhler = V TG 
+ G VD Stahl = V ZH . R TG Sta'mm Luzi = V AG 
# C FR Steiner = R so 
= V BL Stöckli . s BE 
* V ZH Studer Heiner + E AG 
+ G AG Stumo + s AG 
= R AG euscher + G BE 
= R SG Thanei + s ZH 
+ s ZH Theiler = R LU 
= V LU Trioonez = R BE 
+ s VD Vanek . - GE 
= R ZH Vaudroz Rene . R VD 
* V BE Veillon = V VD 
= V GE Vermot-Mam:iold + s BE 
= V vo· Vischer . G ZH 
+ s Tl Vollmer + s BE 
+ R Tl Waber Christian . E BE 
= V NE Wäfler = E ZH . C ZG Walker Felix + C SG 
= V SG Walter Hansiora + V TG 
= R BS Wandfluh = V BE 
+ s SG !Wasserfallen = R BE 
+ s BS Wehrli = C sz 
+ G VD eiaelt • R SG 
+ s JU evenelh = V BE 
+ s vs idmer + s LU 
• V GE Wobmann = V so 
+ C ZH wvss Ursula + s BE 
• V FR Zaofl + C ZH 
+ C Tl Zisvadis • VD 
+ s vs Zuooiaer = V ZH 

+ ja/ oui / si 
= nein / non / no 
o enth. / abst. / ast. 
% entschuldigt gern. Art. 57 Abs. 4 

excuse seien art. 57 al. 41 scusato sec. art. 57 cps. 4 
• hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 
v Vakant/ Vacant / Vacante 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

21.06.2005 21:15:47 /26 ldentif.: 47.7 / 09.03.2005 18:53:08 

Conseil national, Systeme de vote electronique 
Ref.: (Erfassung) Nr: 1893 
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/lß'85 ~ NATIÖNALRA T . 
„ c; ___ ~ Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung/ Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft/ Objet: 
Bundesgesetz über die Schweizerische Exportrisikoversicherung (Exportrisikoversicherungsgesetz, SERVG) 

Loi federale sur l'Assurance suisse contre les risques a l'exportation (Loi sur l'assurance contre les risques a l'exportation, LARE) 

Gegenstand / Objet du vote: 

Art 27 

Abstimmung vom/ Vote du: 14.03.2005 17:25:33 

Abate . R Tl Fluri = R so 
Aeschbacher . E ZH Föhn . V sz 
Allemann + s BE Frevsinaer = V vs 
Amstutz = V BE Frösch + G BE 
Baaäer Caspar = V BL Gadient = V GR 
Bader Elvira = C so Gallade . s ZH" 
Banaa + s so Garbam . s NE 
Baumann Alexander = V TG Genner + G ZH 
[Bäumle + . ZH Germanier = R vs 
Back . R VD Giezendanner . V AG 
Berberat + s NE Glasson = R FR 
Bezzola = R GR Glur = V AG 
Biaaer =· V SG Goll + s ZH 
Bianasca Attilio =· V Tl Graf Mava + G BL 
Binder = V ZH Gross Andreas + S ZH 
Borer . V so GrossJost + s TG 
Bortoluzzi = V ZH Guisan = R VD 
Bruderer + s AG Günter + S BE 
Brun = C LU Gutzwiller = R ZH 
Brunner Toni = V SG Gyr + s sz 
Brunschwig Graf . R GE Gvsin Hans Rudolf = R BL 
Büchler = C SG Gvsin Remo + s BS 
Buanon = V VD Häberli = C TG 
Bühlmann + G LU Haerina + s ZH 
Bührer = R SH Haller . V BE 
Burkhalter = R NE Hämmerle + s GR 
Cathomas . C GR Hassler = V GR 
ICavalli + s .Tl Hegelschweiler . R ZH 
Chevrier = ·c vs Heim Bea + s so 
Chnsten . R VD Hess Bernhard . . BE 
Cina . C vs Hochreutener . C BE 
Cuche + G NE Hofmann Urs + s AG 
Daguet + s BE Hollenstein + G SG 
Darbellav = C vs Huber = R UR 
DeBuman = C FR Hubmann + s ZH 
Donze + E BE Huauenin + . VD 
Dormond Beauelin + s \7D Humbel Näf = C AG 
Dunant = V BS Hutter Jasmin = V SG 
Duoraz = R GE Hutter Markus . R ZH 
Eaersieai-Obnst • R AG lmfeld = C OW 
Emilv = R. GE lneictien = R LU 
Engelberg er = R NW Janiak . s BL 
Fasel + G FR Jermann = C BL 
F ässler -Osterwalder + s SG Joder = V BE 
Fattebert = V VD Jutzet + s FR 
Favre = R VD Kaufmann = V ZH 
Fehr Hans . V ZH Keßer Robert = V ZH 
Fetir Hans-Jürg + s SH Kiener Nellen + s BE 
Fehr Jacaueline + s ZH Kleiner = R AR 
FehrMano· + s ZH Kohler = C Ju· 

Fraktion / Graupe / Gruppe C G R s 
Ja/ oui / si 0 11 0 43 
neir\ / nori / no 21 c5 29 0 
enth. / abst. / ast. ö 0 0 0 
entsch. Art. 57 4 "/ excuse art. 57 4 / scusato Art. 57 4 0 0 0 1 
lhat nicht teilgenommen / n ont pas vote / non ha votato 5 3 11 8 
Vakant/ Vacant / Vacante 1 0 0 0 

E 
1 
1 
0 
0 
3 
0 

Kunz = V LU Roth-Bernasconi + s GE 
Lang + G ZG Ruev = R VD 
Laubacher = V LU Rutschmann = V ZH 
Leu = C LU Sadis = R Tl 
Leuenberger Geneve + G GE [Salvi + s VD 
Leuteneaaer Fiuooo = R ZH Savarv . s VD 
ILeuteneaaer Oberholzer + s BL Schenk = V BE 
Leuthard 
Levrat 
Loeofe 
Lustenberger 
Vakant 
Markwalder Bär 
MartiWerner 
MartvKälin 
Mathvs 
Maurer 
Maurv Pasauier 
Meier -Schatz 
Menetrev-Savarv 
Messmer 
Mever Therese 
Miesch 
Möraeli 
MüllerGeri 
MiJller Philipo 
Müllei Walter 
Müller-Hemmi 
Müri 
Nordmann 
Noser 
Oehrli 
Pagan 
Parmelin 
Pedrina 
Pelli 
Perrin 
Pfister Gerhard 
Pfister Theophil 
Randegg er 
Rechsteiner Paul 
Rechsteiner-Basel 
Recordon 
Rennwald 
Rev 
Revmond 
Riklin 
Rime 
Robbiani 
Rossim 

V . Tot. 
0 3 58 

47 0 98 
0 0 0 
0 0 1 
9 2 41 
0 0 1 

= C AG Schenker + s BS 
+ s FR Scherer Marcel = V ZG 
= C Al Schibli = V ZH 
= C LU Schlüer = V ZH 
V . GE Schmied Walter = V BE 
= R BE Schneider . R BE 
+ s GL Schwan der = V sz 
+ s ZH Siearist · = V AG 
= V AG 1 Simoneschi-Cortesi = C Tl . V ZH Sommaruaa Carlo . s GE 
% s GE Soeck = V AG . C SG Souhler . V TG . G VD Stahl = V ZH 
= R TG Stamm Luzi = V AG 
# C FR Steiner . R so 
= V BL Stöckli . s BE 

= V ZH Studer Heiner . E AG 
+ G AG 1Stump + s AG 

= R AG Teuscher . G BE 

= R SG 'fhanei + s ZH 
+ s ZH Theiler = R LU . V LU Trioonez = R BE . s VD Vanek + . GE 

= R ZH Vaudroz Rene = R VD 

= V BE Ve1llon =· V VD 

= V GE Vermot-Manaold + s BE 

= V VD Vischer . G ZH 
+ s Tl Vollmer + s BE . R Tl Waber Christian . E BE 

= V NE Wäfler = E ZH . C ZG Walker Felix' = C SG 

= V SG Walter Hansiörg = V TG 
= R BS Wandfluh = V BE 
+ s SG Wasserfallen = R BE 
+ s BS Wehrh = C sz 
+ G VD Weibelt . R SG 
+ s JU IWeveneth = V BE 
+ s vs Widmer . s LU 

= V GE' Wobmann = V so 
= C ZH Wvss Ursula + s BE 

= V FR Zaofl = C ZH 

= C Tl Zisvadis . . VD 
+ S VS Zuppioer • V ZH 

+ ja/ oui / si 
= nein / non / no 
o enth. / abst. / ast. 
% entschuldigt gern. Art. 57 Abs. 4 

excuse selon art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
• hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 
v Vakant / Vacant / Vacante 

Bedeutung Ja/ Signification de oui: Proposition de la minorite Fehr Hans-Jürg 
Bedeutung Nein/ Signification de non: Proposition du Conseil federal 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

21.06.2005 21:15:57 /4 ldentif.: 47.7 / 14.03.2005 17:25:33 

Conseil national, Systeme devote electronique 

Ref.: (Erfassung) Nr: 1895 
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Namentliche Abstimmung/ Vote nominatif 

CONS.EIL NATIONAL 

Proces-verbal de vote 

Geschäft/ Objet: 
Bundesgesetz über die Schweizerische Exportrisikoversicherung (Exportrisikoversicherungsgesetz, SERVG) 

Loi federale sur l'Assurance suisse contre ies risques a l'exportation (Loi sur l'assurance contre les risques a l'exportation, LARE) 

Gegenstand / Objet du vote: 

Art 27 

Abstimmung vom/ Vote du: 14.03.2005 17:26:43 

Abate . R Tl Fluri + R so 
Aeschbacher . E ZH ll=öhn . V sz 
Alleinann ::; s BE Frevsinaer + V VS 
Amstutz + V BE IFrösch = G BE 
Baader Caspar + V BL Gadient 0 V GR 

1 Bader Elwa + C so Gallade ' s ZH 
Banaa = s so Garbani . s NE 
·Baumann Alexander + V TG Genner = G ZH 
Bäumle = . ZH Germanier + IR vs 
Beck • R VD Giezendann·er . V AG 
Berberat = s NE Glasson + R "FR 
Bezzola + R GR Glur + V AG 
Bia11er + V SG Goll = S IZH 
Bi11nasca Attilio + V Tl Graf Mava = G Bl 
!Binder + V ZH 1 Gross Andreas = s ZH 
IBorer • V so Gross Jost = s TG 
Bortoluzzi + V ZH Guisan + R VD 
Bruderer = s AG Günter = s BE 
Brun + C LU Gutzwiller + R ZH 
Brunner Toni + V SG Gvr = s sz 
Brunschwi11 Graf . R GE Gvsin Hans Rudolf + R BL 
Büchler + C SG Gvsin Remo = s BS 
Btianon + V VD Häberli + C TG 
Bühlmann = G LU Haenna = S ZH 
Bührer + R SH Haller + V BE 
Burkhalter + R NE 'Hämmerte = s GR 
Cathom~s . C GR Hassler + V GR 
Cavalh = s Tl Heaetschweiler . R ZH 
Chevrier = C vs Heim Bea = s so 
Christen . R VD Hess Bernhard . . BE 

ICina . C VS 1 Hoc'hreutener + C BE 
Cuche = G NI: Hofmann Urs = s AG 
Daauel = s BE Hollenstein = G SG 
Darbellav = C vs Huber + R UR 
De Buman = C FR !Hubmann = s ZH 
Donze • · + E BE Huauenin = . VD 
Domiond BeQuelin = s VD Humbel Näf + C AG 

IDuriant + V BS Hutter Jasmin + IV SG 
Dupraz + R GE Hutter Markus . R ZH 
EaerszeQi-Obrist . R AG lmfeld + C OW 
IEaaly + R GE lneichen + R LU 
Enaelberaer + R NW Janiak .. s BL' 
Fasel = G FR Jermann + C BL 
F ässler -Osterwald er = s SG Joder + V BE 
Fattebert + V ·vo Jutzet = s FR 
IFavre + R VD Kaufmann + V ZH 
FehrHans . V 2H Keller Robert + V ZH 
Fehr Hans.Jüra = s SH Kiener Nelfen = s BE 
Fehr Jacaueline = s ZH Kleiner + R AR 
FehrMario = s ZH Kohler = C JU 

Fraktion / Groupe / Gruppo C G R s 
:Ja/ OUI / Si 14 0 29 0 
nein / non 7 no 7 11 0 43 
enth: / al5st.1 ast. 1 0 0 0 
entsch. Art. 57'4 / excuse art. 57 4 / scusato Art. 57 4 0 0 0 1 
lhat nrclit teilgenommen / n'ont pas vote I non ha votato 4 3 11 8 
!Vakant / Vacant I Vacante 1 0 0 0 

Bedeutung Ja/ Signification de oui: Proposition de la majorite 
Bedeutung Nein / Signification de non: Proposition du Conseil federal 

E 
2 
0 
0 
0 
3 
0 

Kunz + V LU Roth-Bernasconi = s GE 
ana = G ZG Ruev + R .VD 

Laubach er + V Ul Rutschmann + V ZH 
Leu + C LU Sadis + R ·T1 
Leuenberaer Geneve = G GE Salvl = s vo 
leufeneaaer Filiooo + R ZH Savarv . S VD 
Leuteneaaer Olierholzer = s BL Schenk + V BE 
Leuthard 
Levrat 
Loenfe 
Lustenberaer 
Vakant 
Markwalder Bär 
MartiWerner 
MartvKälin 
Mathvs 
Maurer 
Maurv Pasauier 
Meier -Schatz 
Menetrev-Sava'rv 
Messmer 
Mever Therese 
M1esch 
Möraeli 
MüflerGeri 
Müller Philioo 
Müller Walter 
Muller-Hemmi 
Müri 
Nordmann 
Noser 
Oehrli 
Paaan 
Parmelin 
Pedrina 
Pelli 
ll>errin 
Pfister· Gerhard 
Pfister Theoahil 
Randeaaer 
Rechsteiner Paul 
Rechsteiner-Basel 
Recoräon 
Rennwald 
Rev 
Revmimd 
Riklin 
Rime 
Robbiani 
Rossim 

V . Tot. 
49 0 94 
0 3 64 
1 0 2 
0 0 1' 
6 2 37 
0 0 1 

+ C AG Schenker = s BS 
= s FR Scherer Marcel + V ZG 
+ C Al Schibli + V ZH 
+ C LU Schlüer + V ZH 
V . GE Schmied Walter + V BE 
+ R BE Schneider . R BE 
= s Gl Schwan der + V sz 
= S 2H Slearist + V AG 
+ V AG S1moneschi-Cortesi" = ·c Tl 
+ V ZH Sommaruaa Carlo . s GE 
% s GE Sneck' + V AG . C SG Souhler . V TG . G VD Stahl + V ZH 
+ R TG Stamm Luii + V AG 
# C FR Steiner . R so 
+ V BL Stöckli . s BE 
+ V ZH Studer Heiner . E AG 
= G AG IStumo = s AG 
+ R AG Teuscher . G BE 
+ R SG Thanei = s ZH 
= s ZH lheiler + R LU 
+ V LU Trioonez + R BE . s VD I\Janek = . GE 
+ R ZH Viludroz Rene + 'R Vb 
+ V BE Veilon + ·v VD 
+ IV GE Vermot-Mariaold = s BE 
+ V VD Vischer . G ZH 
= s Tl Volmer = S .BE . R Tl Waber Christian . E BE 
+ V NE Wäfler + E ZH . C ZG Walker Felix + ·c SG 
+ V l~G rwa lter 1-lansiöra + V TG 
+ R BS IWandfluh + V BE 

= s SG !Wasserfallen + R BE 

= s BS Wehrli + C sz 
= G VD Weioelt . R SG 

= s JU Wevenelh + V BE 

= s vs Widmer . s LU 
+ V GE Wobmann + V so 
- C ZH Wvss Ursula = s BE 
+ V FR 7 anfl 0 C ZH 

= C Tl Zisvadis . . VD 
= s vs Zuooiaer . V ZH 

+ ja/ oui / si 
= nein / non / no 
o enth. / abst. / ast. 
% entschuldigt gern. Art. 57 Abs. 4 

excuse selon art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
• hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 
v Vakant/ Vacant / Vacante 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

21.06.2005 21: 16:03 /5 ldentif.: 47.7 / 14.03.2005 17:26:43 

Conseil national, Systeme devote electronique 
Ref.: (Erfassung) Nr: 1896 



04.065 

/18~ l$ ~ NATiONALRAT 
• ~~ Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung/ Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft/ Objet: 
Bundesgesetz über die Schweizerische Exportrisikoversicherung (Exportrisikoversicherungsgesetz, SERVG) 

Loi federale sur l'Assurance suisse contre les risques il l'exportation (Loi sur l'assurance contre les risques a l'exportation, LARE) 

Gegenstand / Objet du vote: 

Vote sur l'ensemble 

Abstimmung vom/ Vote du: 14.03.2005 17:41 :01 

Abate + R Tl Fluri + R so 
Aeschbacher * E ZH IFöhn 

. . V Sz 
Aßemann + S BE Frevsinaer + IV vs 
Amstutz + V BE Frösch = G BE 
Baader Casoar + V BL Gadient + V GR 
Bader Elvira * C SO Gallade . s ZH 
Banga * s so Garbani * S' NE 
Baumann Alexander + V TG Genner = IG ZH 
Bäumle + - ZH Germanier + R vs 
Beck * R VD Giezendanner * IV AG 
Berberat + S NE Glasson + R FR 
1Bezzola + R GR Glur + V AG 
Bi!mer * V SG Goll + s ZH 
IBignasca Altilio + V Tl Graf Maya = G BL 
Binder + V ZR Gross Andreas + s ZH 
Borer + V SO GrossJost + s TG 
Bortoluzzi + V ZH Guisan + R VD 
Bruderer + S AG Günter + S llE 
Brun + C LU Gutzwiller + R ZH 
Brunner Toni + V SG Gvr + s sz 
Brunschwig Graf * R GE Gvsin Hans Rudolf + R BL 
Büchler * C SG Gvsin Remo = s BS 
Buanon + V VD Häberli + C TG 
Bühlmann = G LU Haerina + s ZH 
IBülirer + R SH Haller + V BE 
Burk'halter + R NE Hämmerle + S GR 
Cathomas· + C GR Hassler + V GR 
Cavalli 0 S Tl Heoetschweiler * R ZH 
Chevrier + C VS Heim Bea + s so 
Cliristen * R VD Hess Bernhard * . BE 
Cina + C VS Hoch reuten er + C BE 
Cuche = G NE Hofmann Urs + s AG 
Daauet + 1 S BE Hollenstein = G SG 
Darbelav + C IVS Huber + R UR 
De Buman + C FR IHubmann . s ZH 
Donze • + E BE Huauenin = - VD 
Dormond Beauelin + S VD Humbel Näf + C AG 
Duriant + V BS 1 Hutter Jasmin 

. 
+ V SG 

Duoraz + R GE Hutter Markus . R ZH 
Egerszegi-Obrist + R AG mfeld + C ow 
Eaalv · + R GE lneichen + R LlJ 
Enaelberoer + R NW Jamak • s BL 
Fasel + G FR Jermann + C BL 
Fässler-Osterwalder + s SG Joder + V BE 

IFattebert + V vo Jutzet + S FR 
IFavre + R VD Kaufmann + V ZH 
IFehr Hans • IV ZH Keller Robert • V ZH 
Fahr Hans.Jürg + s SH Kiener Nellen 0 s BE 
Fahr Jacdueline + s ZH Kleiner + R AR 

IFehrMario 0 s IZH Kohler + C JU 

Fraktion / Graupe / Gruppo C G R s 
Ja/ oui t si 18 1 30 34 
nein t non t no 0 10 0 3 
enth. / aost. t ast. 0 0 0 5 
entsch. Art. o, 4 / excuse art. 57 4 / scusato Art. 57 4 0 0 0 1 
lhilt mclit teilgenommen 7 n'orif pas vote / non ha votato 8 3 10 9 
Vakant t Vacant / Vacante 1 0 0 0 

Bedeutung Ja/ Signification de oul: 
Bedeutung Nein/ Slgnification de non: 

E 
:3 
0 
0 
0 
2 
0 

Kunz . V LU Rolh-Bemasconi + s GE 
Lana = IG ZG Ruev + R VD 
Laubacher + V LU Rutschmann + V ZH 
Leu + C LU Sadis . R Tl 
Leuenbeiaer Genelle = G GE Salvi + s VD 
Leuterii.nner Filiooo + R ZH Savarv • s VD 
LeutenAnner Oberholzer + s BL Schenk * V BE 
Leuthard 
Levrat 
Loeofe 
Lustenberaer 
Vakant 
IMarkwalder Bär 
MartfWemer 
MaitvKälin 
Mathvs 
Maurer 
Maurv Pasauier 
Meier-Schatz 
Menetrev-Savarv 
Messmer 
Mever Therese 
Miesch 
Möraeli 
MlillerGeri 
Müller PhiliDD 
Müller Walter 
Müller-Hemmi 
Müri 
Nordmann 
Noser 
Oehrli 
Paoan 
Parmelin 
Pedrina 
Pelli 
Perrin 
Pfister Gerhard 
Pfister Theoohil 
IRandeaaer 
IRechsteiner Paul 
Rechsteiner-Basel 
Recordon 
Rennwald 
Rev 
Revmond 
Ril<hn 
Rime 
Robbiani 
Rossini 

V . Tot. 
44 1 131 
0 2 15 
0 0 5 
0 0 1 
12 2 46 
0 0 1 

+ C AG Schenker 0 S BS 
+ s FR Scherer Marcel + V ZG 
+ C Al Schibli + V ZH 
* C LU Sclilüer + V ZH 
V - GE Schmied Walter +· V BE 
+ R BE Schneider * R BE 
+ S GL Schwan der + V sz 
+ s ZH Siearist + V AG . V AG Simoneschi-Cortesi * C Tl 
+ V ZH Sommaruaa Carlo = s GE 
% s GE Soeck * V AG 
* C SG ISouhler * V TG 
* G VD Stahl + V ZH 
+ R TG Stamm Luzi * V AG 
# C FR Steiner + R so 
+ V BL Stöckli + s BE 
+ V ZH Studer Heiner + E AG 
= G AG Sfumn • + s· AG 
+ R AG leuscher . G BE 
+ R SG Thanei + s ZH 
+ -s ZH Theiler + R LU 
+ V L(J l'rrioonez + R BE . s VD Vanek = . GE 
+ R ZH 17audroz Rene + R VD 
+ V BE Veillon + V VD 
+ V GE Vermot-Manaold = 's BE 
+ V VD Vischer . G. ZH 

0 s Tl Vollmer + s BE 
* R Tl Waber Christian * E BE 
+ V NE Wäfler + E ZH . C ZG Walker Felix * C SG 
+ V SG Waller Hansiöra + V TG . R BS IWandfluh + V BE 
+ s SG Wasserfallen + R BE 
+ s BS Wehrli * C sz 
= G VD Weiaelt * R SG 
+ s JU Weveneth + V BE 
+ s vs Widmer * s LU 
+ 1v GE IWobmann + V so 
+ C ZR IWvss Ursula + s BE 
+ V FR IZaofl + C ZH 
+ C Tl l:Zisvadis . VD . s vs Zunniner • V ZH 

+ Ja/ oui / si 
= nein / non / no 
o enth. / abst. / ast. 
% entschuldigt gern. Art. 57 Abs. 4 

excuse selon art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
• hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 
v Vakant / Vacant / Vacante 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 
21.06.2005 21 :16:13 /7 ldentif.: 47.7 / 14.03.2005 17:41 :01 

Conseil national, Systeme de vote electronique 
Ref.: (Erfassung) Nr: 1898 



04.065 Ref. 2827 

~ NATIONALRAT 
c:;_;.; Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Bundesgesetz über die Schweizerische Exportrisikoversicherung (Exportrisikoversicherungsgesetz, SERVG) 

Lai federale sur l'Assurance suisse contre les risques ä l'exportation (Lai sur l'assurance contre les risques ä l'exportation, LARE) 

Gegenstand / Objet du vote: 
Schlussabstimmung 

Vote final 

Abstimmung vom/ Vote du: 16.12.2005 09:44:17 

Abate + R Tl Fluri + R so 
Aeschbacher = E ZH Föhn = V SZ 
Allemann + s BE Frevsinger + V vs 
Amherd + C vs Frösch = G BE 
Amstutz + V BE Füglistaller + V AG 
Baader Casoar + V BL Gadient + V GR 
Bader Elvira + C so Gallade + S ZH 
Banga + s so Garbani + S NE 
Barthassat + C GE Genner = G ZH 
Baumann Alexander + V TG Germanier + R vs 
Bäumle + - ZH Giezendanner + V AG 
Beck + R VD Glassan + R FR 
Berberat + s NE Glur + V AG 
Bezzola . R GR Goll + s ZH 
Bigger + V SG Graf Maya = G BL 
Bignasca Attilio + V Tl Graf-Litscher Edith + s TG 
Binder + V ZH Grass Andreas + S ZH 
Borer + V so Guisan + R VD 
Bortoluzzi + V ZH Günter % S BE 
Bruderer + s AG Gutzwiller + R ZH 
Brun + C LU Gyr + s sz 
Brunner Toni + V SG Gysin Hans Rudolf . R BL 
Brunschwig Graf + R GE Gysin Remo 0 S BS 
Büchler + C SG Häberli + C TG 
Bugnon + V VD Haerina + s ZH 
Bühlmann = G LU Haller + V BE 
Bührer + R SH Hämmerle + s GR 
Burkhalter + R NE Hassler + V GR 
Cathomas + C GR Hegetschweiler + R ZH 
Cavalli 0 S Tl Heim Bea + s so 
Chevrier + C vs Hess Bernhard + - BE 
Christen + R VD Hochreutener + C BE 
Daguet + s BE Hofmann Urs + s AG 
Darbellav + C vs Hollenstein = G SG 
De Buman + C FR Huber + R UR 
Donze + E BE Hubmann + s ZH 
Dormond Beouelin + s VD Huguenin = - VD 
Dunant + V BS Humbel Näf + C AG 
Duoraz . R GE Hutter Jasmin + V SG 
Egerszegi-Obrist + R AG Hutter Markus + R ZH 
Eggly + R GE lmfeld + C ow 
Engelberger + R NW lneichen + R LU 
Fasel + G FR Janiak # s BL 
Fässler-Osterwalder + s SG Jermann + C BL 
Fattebert + V VD Joder + V BE 
Favre + R VD John-Calame = G NE 
Fehr Hans = V ZH Jutzet + s FR 
Fehr Hans-Jürg + s SH Kaufmann + V ZH 
Fehr Jacoueline 0 s ZH Keller Robert + V ZH 
Fehr Maria + s ZH Kiener Nellen + s BE 

Fraktion / Graupe / Gruppo C G R s 
Ja/ oui / si 28 1 36 38 
nein / non / no 0 13 0 1 
entn. / abst. / ast. 0 0 0 7 
entscn. Art. 57 4 / excuse art. 57 4 / scusato Art. 57 4 0 0 0 1 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 0 0 4 4 
Vakant t Vacant / Vacante 0 0 0 0 

Bedeutung Ja / Signification de oui: 
Bedeutung Nein / Signification de non: 

E 
3 
2 
0 
0 
0 
0 

Kleiner + RAR Rossini + s vs 
Kahler + C JU Roth-Bernasconi 0 S GE 
Kunz + V LU Ruev + R VD 
Lana = G ZG Rutschmann + V ZH 
Laubacher + V LU Sadis + R Tl 
Leu + C LU Salvi + S VD 
Leuenberaer = G GE Savarv + S VD 
Leuteneager Filiooo + R ZH Schenk + V BE 
Leutenegger . s BL Schenker + S BS 
Leuthard + C AG Scherer Marcel + V ZG 
Levrat + SFR Schibli + V ZH 
Loepfe + C Al Schlüer = V ZH 
Lustenberger + C LU Schmied Walter . V BE 
Markwalder Bär + R BE Schneider . R BE 
Marti Werner + S GL Schwander = V SZ 
Marty Kälin 0 S ZH Siegrist + V AG 
Mathys + V AG Simoneschi-Cortesi + C Tl 
Maurer + V ZH Sommaruga Carlo = S GE 
Maurv Pasouier . S GE Spuhler + V TG 
Meier-Schatz + C SG Stahl = V ZH 
Menetrev-Savary = G VD Stamm Luzi + V AG 
Messmer + R TG Steiner + R SO 
Meyer Therese + C FR Stöckli . S BE 
Miesch = V BL Studer Heiner + E AG 
Mörgeli = V ZH Stump 0 SAG 
Müller Geri = G AG Teuscher = G BE 
Müller Philioo + RAG Thanei . S ZH 
Müller Walter + R SG Theiler + R LU 
Müller-Hemmi + S ZH Triponez + R BE 
Müri + V LU Vanek = - GE 
Nordmann + s VD Vaudroz Rene + R VD 
Noser + R ZH Veillon + V VD 
Oehrli + V BE Vermot-Mangold 0 S BE 
Pagan + V GE Vischer = G ZH 
Parmelin + V VD Vollmer + S BE 
Pedrina + s Tl Waber Christian = E BE 
Pelli + R Tl Wäfler + E ZH 
Perrin + V NE Walker Felix + C SG 
Pfister Gerhard + C ZG Walter Hansiörg + V TG 
Pfister Theophil + V SG Wandfluh + V BE 
Randegger + R BS Wasserfallen + R BE 
Rechsteiner Paul + s SG Wehrli + C sz 
Rechsteiner-Basel + s BS Weigelt + R SG 
Recordon = G VD Weyeneth + V BE 
Rennwald + s JU Widmer + s LU 
Rev + s vs Wobmann + V so 
Revmond + V GE Wvss Ursula + s BE 
Riklin + C ZH Zaofl + C ZH 
Rime + V FR Zisvadis = - VD 
Robbiani + C Tl Zuooiger + V ZH 

+ ja/ oui / si 
V - Tot. = nein/ non/ no 
48 2 156 o enth. / abst. / ast. 

7 26 % entschuldigt gern. Art. 57 Abs. 4 3 
0 0 7 excuse selon art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 

0 0 
1 0 
0 0 

1 
9 
0 

• hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 
v Vakant/ Vacant / Vacante 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

10.01.2006 09: 14: 10 /21 ldentif.: 47.10/ 16.12.2005 09:44:17 

Conseil national, Systeme devote electronique 

Ref.: (Erfassung) Nr: 2827 


